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Klimawandel und Energiewende gestalten
Vorbereitungsstudie Raumordnungsbericht 2024

Das Projekt des Forschungsprogramms „Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)” wurde vom Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen (BMWSB) durchgeführt.
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8 Klimawandel und Energiewende gestalten

Kurzfassung 

Zur Vorbereitung des Raumordnungsberichts 2024 des BBSR zum Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende 
gestalten“ fasst der vorliegende Endbericht die Analyseergebnisse der Vorstudie zusammen. Im Mittelpunkt 
stand die Frage, wie das Leitbild „Klimawandel und Energiewende gestalten“ der Ministerkonferenz für Raum- 
ordnung (MKRO) von 2016 im Rahmen der Raumordnung der Länder und der Regionen umgesetzt wurde. Die 
MKRO formuliert unterschiedliche raumordnerische Handlungsfelder und zahlreiche Einzelempfehlungen zu 
Klimaschutz und Energiewende sowie zur Klimaanpassung. 

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Vorstudie relevante Strategiedokumente analysiert, die Raum-
ordnungspläne auf regionaler und auf Landesebene ausgewertet sowie Fokusthemen vertieft betrachtet. In 
Bezug auf die Energiewende erfolgte zudem eine Geodatenanalyse zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
und zum Netzausbau; darüber hinaus wurden Prognosen zum weiteren Flächenbedarf durchgeführt. 

Die Ergebnisse zeigen: Das MKRO-Leitbild „Klimawandel und Energiewende gestalten“ fand in seinen grund-
sätzlichen Aussagen zwar Eingang in zahlreiche Strategiedokumente und die Mehrzahl der Raumordnungs- 
pläne. Allerdings ergibt sich in Bezug auf die Einzelaspekte in den Handlungsfeldern ein sehr differenziertes 
Bild: Viele Aspekte werden nur vereinzelt oder gar nicht aufgegriffen.

Die Ergebnisse stehen in deutlichem Kontrast zur zunehmenden Dynamik des Klimawandels, der ambitionierte 
raumordnerische Strategien zur Klimaanpassung erfordert. Dies gilt insbesondere für die anstehende Umset-
zung des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz sowie für das überörtliche Starkregenmanagement, 
die Reduktion der thermischen Belastung von Siedlungsbereichen oder den Umgang mit Wassermangellagen. 
In Bezug auf den Klimaschutz zeigen sich Defizite bei der Adressierung des Schutzes und der Reaktivierung 
natürlicher CO2-Senken wie Moore sowie einer emissionsarmen Siedlungsentwicklung.

Deutschland will bis 2045 Klimaneutralität erreichen. Das erfordert eine Energiewende, welche die fossilbasier-
te Energieversorgung aller Sektoren, also Strom und Wärme sowie Kraftstoffe und Grundstoffe, damit auch die 
Sektoren Verkehr und Industrie, vollständig auf erneuerbare Energieträger umstellt. Die Ergebnisse der Vorstu-
die verdeutlichen jedoch, dass die bisherigen Anstrengungen zum vollständigen Übergang auf erneuerbare 
Energien bei weitem noch nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Es ist 
zweifelsohne eine zunehmende Ausbaudynamik erforderlich. Dezentralität und Volatilität der regenerativen 
Energieversorgung erfordern signifikant mehr Standorte für die Energieerzeugung selbst, aber auch für die 
notwendigen Infrastrukturen wie Netze und Speicher sowie die Weiterentwicklung der Siedlungs- und Ver-
kehrsstrukturen. Damit nehmen zwangsläufig auch einschlägige, vor allem flächenbezogene Konkurrenzen 
und Konflikte zu, was zu einem höheren Steuerungs- und Koordinierungsbedarf führt. 

Die Bilanz der raumordnerischen Bewältigung von Klimawandel und Energiewende ist einerseits ernüchternd, 
gleichzeitig nehmen in allen Handlungsfeldern des MKRO-Leitbilds die Aufgaben und Bedeutung der Raum-
ordnung deutlich zu und damit der Bedarf an finanziellen und personellen Ressourcen. Eine Schärfung der 
MKRO-Leitbilder im Hinblick auf die Gestaltung der Energiewende und den Umgang mit den Auswirkungen 
des Klimawandels könnte hilfreich sein, um neue Impulse für die Durchsetzung raumordnerischer Anforderun-
gen zu geben.

Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass selbst die innovativsten Ansätze und Planungen nahezu wir-
kungslos bleiben können, wenn die (Risiko-)Kommunikation zwischen den verschiedenen Planungsebenen 
und Akteuren nicht gestärkt wird, um die effektive Umsetzung zu gewährleisten. 
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Abstract

In preparation of the 2024 spatial planning report by the Federal Institute for Research on Building, Urban Af-
fairs and Spatial Development about Guiding Principle 4, “Shape climate change and the transformation of the 
energy system”, this final report summarizes the preliminary study’s analytical findings. The focus was on the 
question how the Ministerial Conference for Spatial Planning’s (MKRO‘s) 2016 Guiding Principle, “Shape climate 
change and the transformation of the energy system”, has been implemented in the spatial planning of the 
Länder and regions. The MKRO formulates various areas of activity for spatial planning and numerous individual 
recommendations for climate protection, the energy transition, and climate adaptation.

Against this background, the preliminary study analysed relevant strategy papers, evaluated the spatial plan-
ning practices on a regional and Länder level, and took a closer look at focus topics. Concerning the energy 
transition, it also included a geodata analysis of the development of renewable energies and the grid expan-
sion, in addition to forecasts of future land requirements. 

The results show: Although the principal statements of the MKRO’s Guiding Principle “Shape climate change 
and the transformation of the energy system“ were reflected in many strategy papers and a majority of the 
spatial planning documents, a very differentiated picture emerges with regard to individual aspects in the areas 
of activity: Many aspects are only picked up on sporadically, or not at all.

The findings are in clear contrast to the growing dynamics of climate change, which call for ambitious spatial 
planning strategies for climate adaptation. This particularly applies to the pending implementation of the fede-
ral regional plan on flood protection and the management of urban flooding on a regional level, the reduction 
of thermal stress for built-up areas, or the approach to water shortage situations. In climate protection terms, 
there are deficits in addressing the protection and reactivation of natural CO2 sinks like moors, and low-carbon 
settlement development.

Germany wants to be climate neutral by 2045. This calls for an energy transition that fully converts the fossil-
based energy supply of all sectors to renewables, i.e. electricity and heating as well as fuels and basic materials, 
and thus also the transport and industrial sector. Whereas the findings of the preliminary study show that the 
efforts undertaken so far to fully convert to renewable energies are nowhere near enough to reach the inten-
ded objective of climate neutrality. An increasing dynamic is doubtlessly required. The decentralization and vo-
latility of regenerative energy supplies require significantly more sites for the energy generation itself, but also 
for the necessary infrastructure such as grids and storage facilities, as well as the further settlement develop-
ment t and transport planning. This also inevitably stokes relevant, particularly land-use related competitions 
and conflicts, leading to a greater need for management and coordination. 

While the record of mastering climate change and energy transition tends to be sobering, the spatial planning’s 
tasks and importance are clearly growing in all areas of activity of the MKRO’s guiding principle 4, and the need 
for financial and human resources with them. A greater focussing of the MKRO’s guiding principles on the de-
sign of the energy transition and handling of the repercussions of climate change could help to provide new 
stimuli for the enforcement of spatial planning requirements. 

What should be principally considered is that even the most innovative approaches and plans can remain 
virtually futile if the (risk) communication between the various planning levels and actors is not enhanced to 
guarantee an effective implementation.
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Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) plant, 2024 einen 
thematisch fokussierten Raumordnungs-
bericht (ROB) zum Leitbild 4 „Klima-
wandel und Energiewende gestalten“ zu 
veröffentlichen. Bislang sind die Raum-
ordnungsberichte zum Leitbild 1 „Wettbe-
werbsfähigkeit stärken“ (vgl. BBSR 2021) 
und zum Leitbild 2 „Daseinsvorsorge  
sichern“ (vgl. BBSR 2017) erschienen. Vor 
dem Hintergrund aktueller und zukünfti-
ger Herausforderungen sowie (raumord-
nungs-)politischer Zielsetzungen gilt es, 
die 2016 festgelegten Leitbilder und Hand-
lungsstrategien zum Thema „Klimawandel 
und Energiewende gestalten“ zu überprü-
fen, an veränderte Rahmenbedingungen 
anzupassen und zu konkretisieren.

Zur Vorbereitung des Raumordnungs-
berichts (ROB 24) wurde ein Modellvor-
haben der Raumordnung auf den Weg 
gebracht. Ziel ist die Erarbeitung einer 
Vorstudie zum ROB 24. Der vorliegende 
wissenschaftliche Endbericht dokumen-
tiert die Ergebnisse der Recherche- und 
Analysearbeiten sowie der interaktiven 
Formate, die auf eine Diskussion von Zwi-
schenergebnissen sowie eine Vertiefung 
spezifischer Fragestellungen ausgerichtet 
waren (s. Abb. 1).

Das MORO Klimawandel und  
Energiewende gestalten –  
Vorbereitungsstudie  
zum ROB 2024 

Im Fokus standen
 • eine Synopse raumrelevanter Strategien 

und Dokumente zum Klimawandel und 
zur Energiewende,

 •  der Umsetzungsstand der Handlungs-
felder der Ministerkonferenz für Raum- 
ordnung (MKRO) in den Raumord-
nungsplänen der Länder und Regionen,

 •  Übersichten zu den Aktivitäten in den 
Ländern und Regionen in Bezug auf 
Schwerpunktthemen der Handlungs- 
felder sowie zu

 •  künftigen Ausbauzielen in der Energie-
wende, regionalen Beiträgen und räum-
lichen Auswirkungen.

Auf Basis der Befunde werden raumord-
nungspolitische Schlussfolgerungen für 
das Thema Energiewende und Klimawan-
del sowie konkrete Empfehlungen für das 
raumordnungspolitische Handlungsfeld 
formuliert. Zielsetzung und Struktur des 
ROB 24 leiten sich daraus ab.

1

Kapitel 2 ist dem Leitbild 4 „Klimawan-
del und Energiewende gestalten“ gewid-
met und umreißt damit den thematischen 
Rahmen für nachfolgende Recherchen und 
Analysen. In den Kapiteln 3 bis 6 werden 
die Ergebnisse der unterschiedlichen Ar-
beitsschritte zusammenfassend dargestellt. 
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 • Wie wurden das Leitbild „Klimawandel und Energiewende gestalten“ und die zugehöri-
gen Strategien der MKRO regional und bundesweit umgesetzt?

 • Wie wurden die regionalen Handlungsziele zur Klimaanpassung umgesetzt? Welche 
strategischen Konzepte und Leitlinien verfolgen die Regionen für die Zukunft?

 • Welche räumlichen Konsequenzen, Konflikte und Perspektiven ergeben sich für die 
Regionen aus den aktuellen Klimaschutzzielen und den Ausbauzielen für erneuerbare 
Energien 2030/2040?

 • Welche raumordnungspolitischen Schlussfolgerungen für das Thema Energiewende 
und Klimaanpassung als raumordnungspolitisches Handlungsfeld sind aus Bundessicht 
zu ziehen?

 • Welche Themen sollte der Raumordnungsbericht 2024 im Detail aufgreifen und wie kön-
nen moderne, interaktive Formate den Ergebnistransfer verbessern?

Kapitel 3 liefert eine zusammenfassende 
Darstellung einer Auswertung raumrele-
vanter Strategiepapiere und Dokumente 
auf der Bundes-, Länder- und Regionsebe-
ne. Kern der Untersuchung war es, einen 
Beitrag zur Beantwortung der Frage zu 
leisten, wie das Leitbild „Klimawandel und 
Energiewende gestalten“ und die zugehöri-
gen Strategien der MKRO bundesweit auf-
genommen wurden. 

Kapitel 4 zeigt die Ergebnisse zum Umset-
zungsstand der Handlungsfelder „Räum-
liche Strukturen an den Klimawandel an-
passen“ und „Ausbau der erneuerbaren 
Energien und Netze steuern“ in den Raum-
ordnungsplänen. Grundlage ist eine Voll-
auswertung der Raumordnungspläne der 
Länder und Regionen; es handelt sich so-
mit um eine Vollzugskontrolle auf Ebene 
der Raumordnung. Die Befunde wurden 
tabellarisch dokumentiert und statistisch 
ausgewertet. Darüber hinaus erfolgte eine 
qualitative Auswertung zu Plänen mit 
weitreichenden Festlegungen, um über 

Die Forschungsleitfragen im Überblick:

Beispiele die Möglichkeiten raumordneri-
scher Steuerungswirkung auszuloten. 

Kapitel 5 fokussiert die Energiewende und 
den damit verbundenen Ausbau der erneu-
erbaren Energien (EE) sowie der erforderli-
chen Netzinfrastrukturen. Ausgangspunkte 
zur Weiterentwicklung von Leitbildern 
und Handlungsstrategien sind neben dem 
Status quo des Energiesystems und der 
Ausbauvorhaben auch konkret absehbare  
Planungsvorhaben. Darüber hinaus werden  
die Ausbauziele im Energiesektor für 
die Zeithorizonte 2030, 2040 und 2050  
recherchiert, zusammengefasst und tabel-
larisch gegenübergestellt. Über verschiede-
ne Ausbauprojektionen bis 2040 lässt sich 
die Raumwirksamkeit der Energiewende  
abschätzen. Zudem werden über clusterbil-
dende Verfahren Regionen herausgearbei-
tet, für die auf Grundlage georäumlicher 
Potenziale ein möglicher Ausbauschwer-
punkt für bestimmte erneuerbare Energie-
quellen identifiziert werden kann.
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Kapitel 6 gibt einen Überblick zu den 
bearbeiteten Schwerpunktthemen:
• Hochwasservorsorge: Schutz,

Anpassung und Verlagerung
vulnerabler Raumnutzungen

• Hochwasservorsorge: Sicherung und
Rückgewinnung von Retentions- 
räumen, Verbesserung des  
Wasserrückhalts in der Fläche

• Vorsorge in Bezug auf zunehmende
Hitzebelastung

• Vorsorge in Bezug auf Wasser- 
mangellagen

• Ausbau von Infrastrukturen für erneu-
erbare Energien und wachsende Bedeu-

Abbildung 1: Die Recherche- und Analysearbeiten im Rahmen des MORO sowie interaktive Formate

Quelle: eigene Darstellung

tung von Liquefied Natural Gas (LNG)
sowie Wasserstoff im Energiesystem

• Erhaltung und Förderung von natür-
lichen CO2-Senken wie Mooren.

Ziel war es, aktuelle Themen zu Klimaan-
passung und Klimaschutz auf ihre Raum-
wirksamkeit und Relevanz für die Raum- 
ordnung zu prüfen sowie Bedarfe und Mög-
lichkeiten einer Steuerung aufzuzeigen.

Kapitel 7 umfasst die Schlussfolgerungen 
auf Basis der Befunde und daraus abgeleite-
te raumordnungspolitische Empfehlungen.
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Die Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung in Deutschland 
zeigen die übergeordneten und langfristi-
gen Entwicklungsstrategien der deutschen 
Raumordnungspolitik auf (vgl. MKRO 
2016a). Sie sind insofern zwischen Bund 
und Ländern abgestimmt und von der da-
maligen MKRO beschlossen. Als Leitbilder 
steuern sie raumbezogene politische Ziele, 
stimulieren Festlegungen in Raumord-
nungsplänen sowie konkrete Umsetzungs-
maßnahmen auf allen Planungsebenen. 

Die rechtliche Grundlage liefert § 24 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG): „Bund und 
Länder können im Rahmen der Raument-
wicklungsministerkonferenz (RMK) Leit-
bilder für die räumliche Entwicklung des 
Bundesgebietes oder von über die Länder 
hinausgreifenden Zusammenhängen ent-
wickeln“. Der eigene Anspruch der RMK 
bei der inhaltlichen Ausrichtung der Leit-
bilder nimmt Bezug auf § 1 Abs. 2 ROG: 
Die Leitbilder sind der raumordnerischen 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-
entwicklung verpflichtet, „die die sozialen 
und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktio-
nen in Einklang bringt und zu einer dauer-
haften, großräumig ausgewogenen Ord-
nung führt.“ 

Die Entwicklung der Leitbilder ist ver-
gleichsweise neu: „Bis zu den 1990er-Jahren 

waren Bund und Länder über Jahrzehnte 
ohne materiell ausgearbeitete Leitbilder für 
das Bundesgebiet ausgekommen“ (Aring 
2018: 1390). Ein erster Aufschlag erfolgte 
mit dem sogenannten Raumordnungspoli-
tischen Orientierungsrahmen (vgl. BMBau 
1993): „Der Orientierungsrahmen mit 
dem etwas später darauf aufsetzenden 
Handlungsrahmen war dann offensicht-
lich so überzeugend, dass 1997 räumliche 
Leitbilder für das Bundesgebiet im ROG 
verankert wurden“ (Aring 2018: 1392). 
Diese Rechtsnorm bildete die Grundlage 
für den daran anschließenden diskursiven 
Bearbeitungsprozess zu den Leitbildern 
der Raumentwicklung in Deutschland, der 
schlussendlich zum MKRO-Beschluss im 
Jahr 2006 führte. Ausschlaggebend waren 
einerseits Impulse aus den Diskussionen 
um Globalisierung und Metropolen be-
ziehungsweise Metropolregionen sowie 
andererseits die Notwendigkeit, sich mit 
dem demographischen Wandel und dessen 
raumwirksamen Konsequenzen auseinan-
derzusetzen (vgl. ebd.: 1394). 

Die erste Version der Leitbilder und Hand-
lungsstrategien für die Raumentwick-
lung in Deutschland wurde am 30. Juni 
2006 von der MKRO verabschiedet (vgl. 
MKRO 2006). Sie umfasst drei Leitbilder, 
die die zentralen Herausforderungen einer 
auf Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse und Nachhaltigkeit ausgerichteten 

Das Leitbild 4 „Klimawandel  
und Energiewende gestalten“

2

2.1  Die Leitbilder der Raumentwicklung in Deutschland
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Raumentwicklung adressieren, mit Hand-
lungsstrategien hinterlegen und Umset-
zungswege aufzeigen. Zehn Jahre später 
wurden die weiterentwickelten Leitbilder 
von der MKRO verabschiedet (vgl. MKRO 
2016a); sie tragen den veränderten Rah-
menbedingungen Rechnung (vgl. BMVI 
2016:  5). Eine wesentliche Grundlage bil- 
dete der MKRO-Umlaufbeschluss zu 
Raumordnung und Klimawandel von 2013 
(vgl. MKRO 2013a). In der Fortschreibung 
stehen die nunmehr vier Leitbilder gleich-
berechtigt nebeneinander; die Themen und 
Handlungsansätze „greifen dabei vielfach 
ineinander“ (ebd.: 7). Tabelle 1 gibt einen 

Überblick zu den Veränderungen zwischen 
den Leitbildversionen 2006 und 2016. Die 
größte und weitreichendste Neuerung ist 
die Einführung des Leitbilds 4, das einen 
Beitrag zum Ziel von Bund und Ländern 
zur Begrenzung der globalen Erwärmung 
und zur Reduktion der Treibhausgase leis-
tet, um so die Risiken des Klimawandels 
langfristig zu mindern (s. Abb.  2). Da je-
doch davon ausgegangen werden muss, 
dass nicht alle Beeinträchtigungen vermie-
den werden können, stehen auch Maßnah-
men zur Anpassung von Raumstrukturen 
an die Auswirkungen des Klimawandels 
im Fokus (vgl. MKRO 2016a: 30).

Tabelle 1: Vergleich der Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2006 und 2016

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von MKRO 2006/2016a, BMVI 2016

Leitbilder von 2006 Leitbilder von 2016 Weiterentwicklung (vgl. BMVI 2016: 5 f.)

Leitbild 1 „Wachstum und  
Innovation“

• europäische Metropolregionen in 
Deutschland 

• Wachstumsmotoren außerhalb 
der Metropolregionen 

• Räume mit Stabilisierungsbedarf 

Leitbild 1 „Wettbewerbsfähigkeit stärken“ 

• Metropolregionen weiterentwickeln 
• Zusammenarbeit und Vernetzung von 

Räumen stärken
• Räume mit besonderem strukturellen 

Handlungsbedarf unterstützen
• Infrastrukturanbindung und Mobilität

sichern

• Betonung regionaler Entwicklungs- und 
Vernetzungspotenziale auch außerhalb 
der Metropolregionen

• Berücksichtigung der Grenzräume
• Anpassung der Infrastrukturen; Ausbau 

leistungsfähigerer Systeme der 
Mobilität und Logistik

Leitbild 2 „Daseinsvorsorge  
sichern“

• Versorgungsqualität sichern 
• Erfordernisse für das Zentrale-

Orte-Konzept

Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“

• Zentrale-Orte-Systeme konsequent 
anwenden 

• Kooperationen ausbauen
• Versorgung dünn besiedelter ländlicher 

Räume sichern 
• Erreichbarkeit sichern

• stärkere Unterstützung stagnierender, 
schrumpfender und peripherer Regio-
nen in der Bewältigung der Daseinsvor-
sorge (Sicherung der Tragfähigkeit)

• Betonung der Erreichbarkeiten auch 
peripherer Gebiete

• Fokus auf hochleistungsfähigen Breit-
bandausbau in den ländlichen Räumen

Leitbild 3 „Ressourcen bewahren, 
Kulturlandschaften gestalten“

• Abwägung konkurrierender An-
sprüche an den Raum 

• Schutz des Freiraums und der 
natürlichen Ressourcen 

• Gestaltung von Kulturlandschaft

Leitbild 3 „Raumnutzungen steuern  
und nachhaltig entwickeln“

• räumliche Nutzungskonflikte minimieren 
• großräumige Freiraumverbünde schaffen 
• Kulturlandschaften gestalten 
• Flächenneuinanspruchnahme reduzieren 
• Nutzung von Bodenschätzen und sonstige 

unterirdische Nutzungen nachhaltig steuern 
• Küsten- und Meeresräume nachhaltig nutzen

• Berücksichtigung der zunehmenden 
Konflikte zwischen raumbezogenen 
Nutzungsansprüchen und Schutz- 
anforderungen

• Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke

 • Umsetzung des gemeinsamen europäi-
schen maritimen Raumordnungsansatzes

- Leitbild 4: „Klimawandel und  
Energiewende gestalten“

• räumliche Strukturen an den Klimawandel 
anpassen

• Ausbau der erneuerbaren Energien und 
der Netze steuern

• Aufnahme von Vermeidungs- und Min-
derungsstrategien sowie Anpassungs-
maßnahmen an den zu erwartenden 
Klimawandel in die räumliche Planung 

• Flächensicherung für den bedarfs- 
orientierten Ausbau der erneuerbaren 
Energien inklusive der erforderlichen 
Netzinfrastrukturen
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2.2  Das Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende gestalten“

Das Leitbild 4 befasst sich mit den Heraus- 
forderungen des Klimawandels. Hierzu 
tragen einerseits Ansätze der Mitigation, 
andererseits der Adaption bei. In den Dis-
kussionen um einen angemessenen Um-
gang mit dem Klimawandel hat sich auch 
in Deutschland die Unterscheidung von 
Strategien zum Klimaschutz und Strategien 
zur Klimafolgenanpassung durchgesetzt. 
Das Leitbild 4 differenziert hingegen in 
 • „räumliche Strukturen an den Klima-

wandel anpassen“ sowie 
 • „Ausbau der erneuerbaren Energien 

und der Netze steuern“. 

Die beiden weitgehend eigenständigen 
strategischen Ansätze werden zudem mit 

zwei Leitbildkarten hinterlegt: „Klimawan-
del“ und „Erneuerbare Energien und Netze“ 
(s. Abb. 3 und 4). Der strategische Ansatz 
„räumliche Strukturen an den Klimawandel 
anpassen“ umfasst Handlungsfelder zum 
Klimaschutz, beispielsweise die Erhaltung 
und Verbesserung der natürlichen Kohlen-
stoff-Bindungspotenziale, in erster Linie je-
doch eine Reihe von Handlungsfeldern zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
(s. Tab. 2). Der Ansatz greift damit die Aus-
sagen des Handlungskonzeptes der Raum-
ordnung zu Vermeidungs-, Minderungs- 
und Anpassungsstrategien im Hinblick auf 
die räumlichen Konsequenzen des Klima-
wandels der MKRO aus dem Jahr 2013 auf 
(vgl. MKRO 2013b). 

Abbildung 2: Übersicht zu den Leitbildkarten von 2016

Quelle: MKRO 2016a

Wettbewerbsfähigkeit 

100 km

Daseinsvorsorge

Mittelzentren
Oberzentren

in ihrer Tragfähigkeit zu sichernde Oberzentren

niedrig
mittel
hoch

Zentrale Orte Stand 2014

Tragfähigkeit der Daseinsvorsorge
und Versorgungsqualität

Erreichbarkeit von
Versorgungseinrichtungen sichern

Räume mit zu sichernder
Tragfähigkeit

Städte mit oberzentralen
Funktionen in Nachbarstaaten

Oberzentrale Städteverbünde

Demografisch bedingter Handlungsbedarf -
Betroffenheit von Alterung und
Bevölkerungsrückgang

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.

BBSR Bonn 2016©

in ihrer Tragfähigkeit zu sichernde Mittelzentren

Mittelzentrale Städteverbünde
mit oberzentralen Teilfunktionen

100 km

Freiraumverbünde zur siedlungsnahen
Erholungsvorsorge und klimatischen
Ausgleichsfunktion

Raumnutzungen

Nutzungskonflikte in der Ausschließlichen
Wirtschaftszone minimieren

Nutzungskonflikte durch Raumord-
nungspläne und integriertes Küsten-
zonenmanagement ausgleichen, Küsten-
hochwasserschutz sicherstellen

verstädterte Räume mit hoher
Nutzungskonkurrenz

großräumige unzerschnittene und
verkehrsarme Freiräume

Marine Landschaften schützen
und nachhaltig nutzen

Urbane und rurale Kulturlandschaften 
gestalten und behutsam entwickeln

großflächig geschützte Landschaften
mit besonderem Naturschutzwert 
(Nationalparke, Biosphärenreservate, 
Naturparke, Alpenplan)

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.

vorbeugender Hochwasserschutz
in Flusskorridoren

Freiräume mit zunehmender 
Nutzungskonkurrenz

bedeutende Grundwasservorkommen

BBSR Bonn 2016©

100 km

Erneuerbare Energien und Netze

Kernenergie (potenzieller
künftiger Netzverknüpfungspunkt)

Kohle

verstädterte Räume

ländlich geprägte Räume

Vorhandener Schwerpunktraum
konventioneller Energieerzeugung
(Stand 06/2015)

Raumstruktur

Vorhandener Schwerpunktraum
erneuerbare Energien

Übertragungsnetzkorridore

Ausbau der Off-shore-Windparks
(Off-shore NEP 2014)

Windenergie (Stand 12/2013)

Solarenergie (Stand 12/2013)

Energie aus Biomasse (Stand 12/2013)

bestehendes Höchstpannungs-
übertragungsnetz mit Ausbaubedarf
(Stand 03/2014)

Wasserkraft (Stand 06/2015)

BBSR Bonn 2016©

Gas

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.Klimawandel

Leitbild 4
 
Klimawandel  
und Energiewende  
gestalten
 
4.1 Klimawandel 
4.2 Energiewende

Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3
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100 km

Klimawandel

Hintergrundkarte: zukünftige Tendenz der
Temperatur- und Niederschlagsentwicklung
(Veränderungen im Zeitraum
2071-2100 gegenüber 1961-1990)

BBSR Bonn 2016©

Küstenschutz

vorbeugender Hochwasserschutz
in Flusskorridoren

Schutz in Berggebieten

bioklimatische Belastungsgebiete
(Hitzefolgen)

bioklimatische Belastungsgebiete 
(Hitzefolgen in verstädterten Räumen)

von Trockenheit betroffene Gebiete

schützenswerte natürliche 
Kohlenstoff-Senken

wärmer deutlich
wärmer

trockener

feuchter

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.

100 km

Erneuerbare Energien und Netze

Kernenergie (potenzieller
künftiger Netzverknüpfungspunkt)

Kohle

verstädterte Räume

ländlich geprägte Räume

Vorhandener Schwerpunktraum
konventioneller Energieerzeugung
(Stand 06/2015)

Raumstruktur

Vorhandener Schwerpunktraum
erneuerbare Energien

Übertragungsnetzkorridore

Ausbau der Off-shore-Windparks
(Off-shore NEP 2014)

Windenergie (Stand 12/2013)

Solarenergie (Stand 12/2013)

Energie aus Biomasse (Stand 12/2013)

bestehendes Höchstpannungs-
übertragungsnetz mit Ausbaubedarf
(Stand 03/2014)

Wasserkraft (Stand 06/2015)

BBSR Bonn 2016©

Gas

Die Karte veranschaulicht lediglich beispielhaft das Leitbild.
Die Signaturen stellen keine planerischen Festlegungen dar.

Abbildung 3: Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende gestalten“ – Klimawandel

Quelle: MKRO 2016a

Abbildung 4:  „Klimawandel und Energiewende gestalten“ – Erneuerbare Energien und Netze

Quelle: MKRO 2016a
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Tabelle 2: Das Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende gestalten“

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von MKRO 2016a, BMVI 2016

Strategischer 
Ansatz

„Räumliche Strukturen an den  
Klimawandel anpassen“

„Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Netze steuern“

Handlungsfelder  • Hochwasserschutz
 • Küstenschutz
 • Schutz in Berggebieten
 • Schutz vor Hitzefolgen
 • Umgang mit Wasserknappheit
 • Erhaltung und Verbesserung der natürlichen  

Kohlenstoff-Bindungspotenziale
 • klimabedingte Veränderungen in Tourismusregionen
 • klimabedingte Veränderungen in den Lebensräumen 

von Tieren und Pflanzen
 • energiesparende und verkehrsreduzierende  

Siedlungsstrukturen

 • Sicherung der Raumverträglich-
keit des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien, insbesondere der  
Windenergienutzung

 • bedarfsgerechte Koordinierung 
und raumverträglicher Ausbau der 
Stromübertragungs- und -verteil-
netze sowie der Stromspeicher- 
kapazitäten

 • Synchronisierung des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien mit dem 
Ausbau der Stromnetze

Handlungs- 
ansätze

Umsetzung des „Handlungskonzeptes der Raumordnung 
zu Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrate-
gien in Hinblick auf die räumlichen Konsequenzen des 
Klimawandels“ der MKRO (2013), unter anderem durch:
 • Entwicklung von Leitfäden zur Klimafolgenbewertung
 • Abstimmung von Methoden und Indikatoren mit der 

Fachplanung, vor allem zur Ermittlung von Vulnerabili-
täten und für das Klimawandel-Monitoring

 • Weiterentwicklung des raumordnerischen  
Instrumentariums

 • Ausrichtung von Raumordnungs- und Bauleitplanun-
gen auf energieeffiziente und verkehrsvermeidende  
Siedlungsstrukturen

 • Sicherung beziehungsweise Hinwirkung auf eine  
Revitalisierung natürlicher Kohlenstoff-Senken in den  
Raumordnungsplänen

 • Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Kohlenstoff-Speicherfähigkeit von Moor-
böden

 • Sicherung des Wasserdargebots und Vermeidung  
von Nutzungskonflikten mit der Grundwasserbewirt-
schaftung

 • Anpassung an die Folgen des Klimawandels, zum 
Beispiel durch eine erweiterte vorsorgende Hoch-
wasserschutz- und Küstenschutzplanung sowie die 
Sicherung und Entwicklung von Freiräumen mit klima-
tischen Ausgleichsfunktionen

 • Entwicklung von Anpassungsstrategien für die Land- 
und Forstwirtschaft in Bezug auf die Folgen des Klima-
wandels

 • Schaffung weiterer naturnaher Retentionsräume 
entlang der Fließgewässer, etwa durch Deichrückver-
legung

 • Unterstützung der Planungs- und Vorhabenträger für 
ein integriertes Risikomanagement, unter anderem 
durch verbesserte regionale Risiko- und Gefahren-
karten als wesentliche Grundlage für die Berücksichti-
gung von Klimafolgen

 • Verbesserung der Akzeptanz von räumlichen Festle-
gungen zur Klimaanpassung 

 • Entwicklung und Sicherung eines Netzes ökologisch 
bedeutsamer Freiräume, um klimabedingte Artenwan-
derungen zu ermöglichen

 • Prüfung und Abstimmung raum-
bedeutsamer Vorhaben unter 
Einbeziehung der Städte und 
Gemeinden sowie der Bürgerinnen 
und Bürger

 • Weiterentwicklung der Methodik 
und Datenqualität für räumliche 
Eignungs- und Widerstandsana-
lysen zur Verbesserung der mittel- 
und der langfristigen Ausbaupla-
nung für erneuerbare Energien, 
Speicher und Übertragungsnetze

 • Unterstützung von Partizipations-
möglichkeiten und Teilhabe für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie 
von Regionen und Kommunen zur 
Erhöhung der Akzeptanz für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien

 • Ausweitung und Weiterentwick-
lung regionaler Energiekonzepte 
als neues Instrument der Regional-
planung 

 • Reduzierung von Nutzungskon-
flikten durch eine abgestimmte 
überörtliche Planung zur Nutzung 
der Windenergie einschließlich 
Repowering
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2.3  Rolle der MKRO-Leitbilder für die Raum- 
        ordnung in den Ländern und Regionen

Im Rahmen des ersten Leitbildprozesses 
wurde insbesondere die Rolle der Metro-
polregionen sehr kritisch diskutiert, vor 
allem aus Perspektive der ländlichen Räu-
me. Trotz der kontroversen Diskussionen 
schätzt Aring die Wirkung des Leitbildpro-
zesses positiv ein: „Jenseits dieser Polari-
sierung hat das Leitbild praktisch geholfen, 
den Blick auf die Rolle der großen Städte 
in einer postindustriellen und globalisier-
ten Ökonomie in mancher Hinsicht zu 
verändern und konkret über kommunale 
und regionale Ansätze nachzudenken, mit 
denen sich die aktuelle Dynamik metrop-
olitaner Raumentwicklung unterstützen 
lässt“ (Aring 2018: 1396).  Auch die Weiter-
entwicklung der Leitbilder  stieß auf Kritik: 
Von verschiedenen Seiten wurde geäußert, 
dass sich die Leitbilder zwar mit wichtigen 
Herausforderungen auseinandersetzen, 
aber „in Teilen hinter den Erkenntnissen 
der fachlichen Diskussion zurückbleiben“ 
würden (ebd.: 1397).

Im Rahmen des MORO „Krisenfeste 
Raum- und Infrastrukturen durch zent-
ralörtliche Konzepte“ erfolgte zwischen 
Anfang Juni und Anfang Juli  2022 eine 
Befragung der Vertretenden der Landes-
planungen der 13 Flächenländer (s. Quel-
lenverzeichnis, Liste Interviews). Eine der 
Interviewleitfragen lautete: „An welchen 
Leitbildern und Strategien orientiert sich 
die Landesplanung?“. Hier wurde danach 
gefragt, wie neue Themen in Landespla-
nung und Regionalplanung einfließen und 
welche Rolle die Leitbilder der MKRO 
dabei gegebenenfalls gespielt haben. Die-
se Frage konnte zudem für das MORO 
ROB 24 ausgewertet werden.

Nach überwiegender Einschätzung der Be-
fragten greifen die Leitbilder der Raument-
wicklung (vgl. MKRO 2016a) gesellschafts-
politische Themen auf, führen aktuelle 
Themen zusammen und bündeln sie in Be-

zug auf die Raumentwicklung. Gleichzeitig 
wurde deutlich: Die Entwicklung der Leit-
bilder war ein sehr langfristiger Prozess 
und stellte im Ergebnis einen Kompromiss 
dessen dar, worauf sich die Länder einigen 
konnten. Die Leitbilder sind demnach eher 
als ein „bundesweiter Mindestkonsens“ zu 
charakterisieren. 

Bei der Einschätzung ihrer Bedeutung für 
die konkrete Raumordnung auf Ebene 
der Länder oder Regionen gehen die Mei-
nungen deutlich auseinander: von unter-
geordneter Relevanz, geringer Durchset-
zungskraft beziehungsweise einer geringen 
praktischen Auswirkung bis hin zu einer 
unterstützenden Rolle oder teilweise sogar 
einem Bindungscharakter. 

Auf der Bundesebene wirksamer als Leit-
bilder sind nach Aussagen der Befragten 
Vorgaben zu neuen Themen und Inhalten 
von politisch-fachlicher Ebene, die entwe-
der direkt bindende Wirkung entfalten wie 
beispielsweise konkrete Flächensparzie-
le, der Bundesraumordnungsplan Hoch-
wasserschutz und das Zwei-Prozent-Flä-
chenziel für die erneuerbaren Energien 
oder Hinweise von Bundesebene, die sich 
später in Gesetzen wiederfinden, wie bei-
spielsweise zum Umgang mit Kritischen 
Infrastrukturen (KRITIS) (Schreiben des 
Bundesministeriums an die Länder) und 
dessen Verankerung im ROG. Auch Ein-
flüsse der Fachplanungen und/oder der 
Landespolitik spielen eine größere Rol-
le für die Etablierung neuer Themen und 
Inhalte: Zum einen werden Themen ge-
zielt an die Raumordnung herangetragen, 
zum anderen geschieht der Transfer über 
von der Raumordnung selbst initiierte Be-
teiligungen wie Interministerielle Arbeits-
gruppen. Der Austausch zu aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen der 
Raumentwicklung wie auch zu guten Steu-
erungsansätzen wird darüber hinaus in 
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persönlichen und institutionellen Netzwer-
ken (MKRO, Akademie für Raumentwick-
lung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)) 
organsiert, vereinzelt auch in Modellvorha-
ben. Und schließlich bedarf es der Initiati-
ve der Planerin oder des Planers selbst be-
ziehungsweise einer Führungsperson, ein 
Thema dann auch tatsächlich aufzugreifen. 

Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass 
letztlich unterschiedliche „Gelegenheits-
fenster“ zum Aufgreifen neuer Themen 
in der Raumordnung führen. Dazu kann 
zählen, dass das Thema aus (strategischen) 
politischen Gründen auf die Agenda kom-

men soll, es aktuell in der gesellschaftli-
chen Diskussion ist, konkrete Vorgaben 
des Bundes oder Positionsbestimmungen 
von anderen Fachressorts vorliegen oder 
dass eine Planfortschreibung ansteht.

In der Befragung zeichnete sich ab, dass 
die Leitbilder der Raumentwicklung aus 
Perspektive der Landesplanung durchaus 
ihre Daseinsberechtigung und Relevanz 
als thematische Fokussierung besitzen, für 
die konkrete Planung auf Ebene der Län-
der und der Regionen jedoch kaum hand-
lungsleitend sind. Dazu seien die Leitbilder 
letztlich zu unkonkret und allgemein.

2.4  Synergien und Konfliktfelder zwischen  
        den Leitbildern der Raumentwicklung

Sowohl zwischen den einzelnen Leitbil-
dern der Raumentwicklung in Deutsch-
land als auch innerhalb der beiden Teilas-
pekte des Leitbilds  4 lassen sich Synergien 
und konkurrierende Ansprüche an den 
Raum nachvollziehen. So widmet sich 
das Leitbild 3 explizit der Gestaltung der 
Kulturlandschaften und der großräumi-
gen Freiraumverbünde, die in Konkurrenz 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
stehen können. Im Sinne von § 1 Abs. 1  
Nr. 1 ROG scheint eine nähere Betrachtung 

der Wechselwirkungen sinnvoll. Nachfol-
gend werden Synergien und Konfliktfelder 
 • zwischen Leitbild 4 und Leitbild 1 

„Wettbewerbsfähigkeit stärken“, 
 • zwischen Leitbild 4 und Leitbild 2  

„Daseinsvorsorge sichern“,
 • zwischen Leitbild 4 und Leitbild 3 

„Raumnutzungen steuern und  
nachhaltig entwickeln“ sowie

 • innerhalb des Leitbilds 4 „Klima- 
wandel und Energiewende gestalten“ 

herausgearbeitet.

2.4.1  Synergien und Konfliktfelder innerhalb von Leitbild 4 

Das Leitbild 4 „Klimawandel und Ener-
giewende gestalten“ gliedert sich grund-
sätzlich in zwei Schwerpunkte: räumliche 
Strukturen an den Klimawandel anpas-
sen sowie den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der Netze steuern. Hieraus 
wurden Konfliktfelder, Flächenkonkur-
renzen und mögliche Synergien zwi-
schen Klimaschutz und Klimaanpassung 
identifiziert.

Synergien: Begrünungsmaßnahmen auf 
Dächern oder an Fassaden tragen nicht 
nur zur Stadtgestaltung positiv bei, son-
dern auch zur verminderten Aufwärmung 
von Gebäuden im Sommer und als Puffer 
für Niederschlagswasser. Darüber hinaus 
sind Begrünungsmaßnahmen zur zusätzli-
chen Wärmedämmung im Winter und zur 
Verbesserung der lufthygienischen Situa-
tion förderlich (vgl. difu 2015: 7, 34). Fer-
ner wird durch Begrünung der Wirkungs-
grad von Photovoltaikanlagen verbessert, 
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Das Leitbild 1 „Wettbewerbsfähigkeit stär- 
ken“ umfasst vier Ziele: Die Weiterent-
wicklung der Metropolregionen, die Stär-
kung der Zusammenarbeit und Vernet-
zung von Räumen, die Unterstützung von 
Räumen mit besonderem strukturellem 
Handlungsdarf sowie die Sicherung der 
Infrastrukturanbindung und Mobilität. 

2.4.2  Synergien und Konfliktfelder zwischen Leitbild 4  
           und Leitbild 1 „Wettbewerbsfähigkeit stärken“

Synergien: Der Klimawandel wirkt sich ne-
gativ auf viele Wirtschaftssektoren aus; Hit-
zestress, Bodenerosion, extreme Wetterer-
eignisse sind nur einige Beispiele (vgl. difu 
2015: 32). Insofern wird es in Zukunft im-
mer wichtiger, wirtschaftliche Entwicklung 
und Maßnahmen zu Klimaschutz und -an-
passung zusammenzudenken, um von Syn-

die grundsätzlich zum dezentralen Ausbau 
erneuerbaren Energien und somit zur Ver-
ringerung von CO2-Emissionen sowie des 
Flächenverbrauchs beitragen (vgl. Stadt 
Hamburg 2021: 15). 

Auch die Kombination von baulicher In-
nenentwicklung mit der Mobilitätswende 
und einer Grünflächenqualifizierung (drei-
fache Innenentwicklung) erzeugt eine Rei-
he positiver Effekte: Durch veränderte Mo-
bilitätsbedarfe werden einerseits Flächen 
für andere Nutzungen frei, zum Beispiel für 
Grünflächen zur Klimaanpassung. Ande-
rerseits unterstützt die Innenentwicklung 
das Freihalten von Luftschneisen im Außen-
bereich. Hinzu kommt, dass Entsiegelungs- 
und Begrünungsmaßnahmen zur Speiche-
rung des Kohlenstoffdioxids und somit zur 
Klimaregulation positiv beitragen (vgl. difu 
2015: 73 f.). Aufforstungsprogramme kön-
nen zudem den Wasserkreislauf stabilisie-
ren und so unter anderem Dürrephasen ab-
mildern (vgl. UBA 2017: 19). 

Die energetische Optimierung des Gebäu-
debestands ist ein Handlungsschwerpunkt 
in der Klimaschutzdiskussion (vgl.  difu 
2015:  34). Dazu trägt die Dämmung von 
Gebäuden bei, aber auch durch Begrünung 
kann in der Fläche ein besserer Wärme-
schutz erreicht werden. Dies gilt gleicherma-
ßen für die Mobilitätswende, die durchaus 
große Flächenpotenziale für Anpassungs-
maßnahmen in den Städten liefern kann.

Konflikte: Demgegenüber birgt der Ein-
satz von Klimaanlagen im Gebäudebereich 
zur Hitzeregulation ein großes Konflikt-
potenzial, weil damit verbundene höhere 
Energiebedarfe und erhöhte Treibhausgas- 
emissionen klimapolitisch kontraproduk-
tiv sind. Ein weiterer Konfliktfeld eröffnet 
sich in den Fällen, in denen Maßnahmen 
zum Klimaschutz zu einer erhöhten Ver-
letzlichkeit gegenüber dem Klimawandel 
führen, beispielsweise wenn durch die 
Priorisierung der Innen- vor der Außen- 
entwicklung stadtklimatische Effekte ver-
nachlässigt werden (vgl. difu 2015: 34). 

Die Flächenneuinanspruchnahme für er-
neuerbare Energien kann in direkter Flä-
chenkonkurrenz mit dem Erhalt von Kli-
mafunktionen im Freiraum oder weiteren 
Klimaanpassungsmaßnahmen stehen. Fer-
ner stehen energie- und verkehrssparende, 
kompakte Siedlungsstrukturen zu lockerer 
Bebauung mit hohem Freiflächenanteil für 
Klimaanpassungsmaßnahmen in Konkur-
renz. So wird der Wasserrückhalt durch 
die Bebauung behindert (vgl. difu 2015: 7, 
34, 47). Der Rückbau hochwassergefähr-
deter Siedlungslagen oder Infrastrukturen 
im Zuge des Hochwasserschutzes leistet 
zwar einen effektiven Beitrag zur Klima-
anpassung, geht allerdings potenziell mit 
hohen CO2-Emissionen bei erforderli-
chen Neubauvorhaben einher, was den 
Zielen des Klimaschutzes widerspricht  
(vgl. BBSR 2019). 
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ergien profitieren zu können. Nach Elmer 
et al. bietet „klug ausgestaltete Klimapolitik 
[…] durch die initiierte Modernisierung 
der Volkswirtschaft auch vielfältige öko-
nomische Chancen“ (Elmer et al. 2016: 
667 f.). So lassen sich beispielsweise der 
Energiekostendruck und die Vulnerabilität 
gegenüber Energiepreisschocks mindern, 
wenn eine effektive Energieeffizienzpolitik 
betrieben wird. Darüber hinaus bietet die 
inländische Energieproduktion Chancen 
für Wachstum sowie Innovation im Be-
reich der „grünen“ Technologien (vgl. ebd.: 
673 f.). Maßnahmen und Projekte, die die 
Ziele des Klimaschutzes stützen, sowie be-
gleitendes Controlling von CO2 und Finan-
zen können gleichzeitig die Wertschöpfung 
steigern und wirtschaftliche Impulse geben 
(vgl. difu 2015: 14). 

Der Anbau schnellwachsender Baumarten 
für die Biomasseerzeugung zur Energiege-
winnung treibt einerseits den Umschwung 
auf die Nutzung erneuerbarer Energien vo-
ran, was wesentlich zum Klimaschutz bei-
trägt, und steigert andererseits die Wirt-
schaftlichkeit der Forstwirtschaft (vgl. UBA 
2011: 55). Zuletzt ist zu nennen, dass die 
Förderung erosionsmindernder Arten der 
Bodenbearbeitung nicht nur zur Klima-
anpassung beiträgt – gesunde Böden und 
ein stabiler Wasserhaushalt sind resilienter 
gegenüber klimatischen Veränderungen –  
sondern auch die landwirtschaftlichen 
Erträge steigert und somit die Wettbe-
werbsfähigkeit der Landwirtschaft erhöht 
(vgl. UBA 2011: 50). Räumliche Synergien 
zwischen der Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit und den Zielen zu Klimaschutz, 
Energiewende und Klimaanpassung erge-
ben sich eher indirekt. Denkbar ist es zum 
Beispiel, wachsende Metropolregionen 
mit der städtischen Klimaanpassung oder 
dem Anstieg des Anteils der Solarenergie 
zu verknüpfen, indem Dachflächen für Be-
grünung oder Solarpanele genutzt werden.

Konflikte: Der vielleicht offensichtlichste 
Konflikt zwischen Leitbild 1 und Leitbild 4 
ist die Zunahme der Treibhausgase, die als 

Folge des Wirtschaftswachstums und der 
Globalisierung auftritt (vgl. difu 2015: 12). 
Die Industrie ist für 30 % des Endenergiever-
brauchs und 20 % des Treibhausgasausstoßes 
in Deutschland verantwortlich; bezieht man 
die indirekten Emissionen mit ein, sind die-
se Anteile fast doppelt so hoch (vgl. Elmer et 
al. 2016: 667). Durch das Wachstum der In-
dustrie steigen der Verbrauch und der Aus-
stoß dementsprechend an, was den Zielen 
des Klimaschutzes widerspricht, sofern die 
Energiewende nicht signifikant beschleunigt 
wird. Die Hauptproblematik besteht also 
darin, Wege zu finden, um die Wirtschaft-
lichkeit eines Vorhabens zu gewährleisten, 
zeitgleich die Ziele des Klimaschutzes ein-
zuhalten sowie Maßnahmen zur Klimaan-
passung nicht zu beeinträchtigen (vgl. difu 
2015:  24). Besonders bei energieintensiven 
Branchen gestaltet sich dies schwierig. Um 
sich weiterhin im internationalen Wettbe-
werb behaupten zu können, bedürfen sie 
klimapolitischer Sonderregelungen; wer-
den diese allerdings zu weit gefasst, wird 
die Effektivität der Klimapolitik gemindert 
(vgl. Elmer et al. 2016: 668 ff.). 

Räumliche Konflikte zwischen Leitbild 4 
und Leitbild 1 ergeben sich aufgrund von 
Flächenkonkurrenzen und Nutzungskon-
flikten. So ist es denkbar, dass das Wachs-
tum von Regionen sowie der Ausbau von 
Infrastrukturanlagen mit dem Verlust oder 
der Zerschneidung von Grün- und Freiflä-
chen einhergehen. Darüber hinaus kann die 
Förderung des Anbaus schnellwachsender 
Baumarten zur Biomasseerzeugung für die 
Energiegewinnung zwar die Wirtschaftlich-
keit der Forstwirtschaft erhöhen, allerdings 
auf Kosten der Biodiversität der Wälder 
(vgl. UBA 2011: 55). Dies bedingt einen 
Konflikt mit dem Leitbild 4, da artenreiche 
Wälder weitaus weniger anfällig gegenüber 
klimatischen Veränderungen, beispielswei-
se ungewöhnliche Trockenperioden, sind. 
Das ist nicht nur im Rahmen der Klima-
anpassung relevant, sondern auch mit Blick 
auf den Klimaschutz, da gesunde Wälder 
einen wichtigen Beitrag zur Kohlenstoff-
bindung leisten.



22 Klimawandel und Energiewende gestalten

2.4.3  Synergien und Konfliktfelder zwischen Leitbild 4  
           und Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“

Das Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“ 
definiert vier Entwicklungsziele: die kon-
sequente Anwendung des Zentralen-Orte-
Systems, den Ausbau von Kooperationen, 
insbesondere interkommunaler und regio-
naler Art, die Sicherung der Versorgung 
ländlicher Räume sowie die Sicherung der 
Erreichbarkeit. Im Rahmen der Thematik 
der Daseinsvorsorge spielt immer auch der 
Umgang mit Schrumpfung und Wachstum 
von Räumen eine entscheidende Rolle.

Synergien: Wachstums- und Schrump-
fungsprozesse verursachen Konflikte, aber 
auch Synergien mit den Zielen zu Klima-
schutz und Klimaanpassung. Schrump-
fungsprozesse führen in der Regel zu einem 
geringeren Ressourcenverbrauch und un-
terstützen damit Klimaschutz und -anpas-
sung. Die Ertüchtigung der sozialen sowie 
der Entsorgungsinfrastruktur in benach-
teiligten oder wachsenden Räumen kann 
zudem Maßnahmen des Wasserrückhalts 
und des Risikomanagements sinnvoll er-
gänzen. Die flächendeckende Versorgung 
mit Gesundheitseinrichtungen ist nicht 
nur essenzieller Bestandteil der Daseins-
vorsorge, sondern dient auch dem Schutz 
der Bevölkerung vor Hitzefolgen im Zuge 
der Klimaanpassung. Des Weiteren steigert 
die Förderung von Alternativen zum mo-
torisierten Individualverkehr (MIV), als 
Maßnahme zum Klimaschutz, die Erreich-
barkeit und verbessert somit die Daseins-
vorsorge (vgl. BBSR 2019). Vor allem trägt 
aber die Sicherung der Daseinsvorsorge 
zu gleichwertigen Lebensverhältnissen bei 
und kann so die Abwanderung gerade jun-
ger, gut ausgebildeter Bevölkerungsgrup-
pen mindern und die Attraktivität für neue 
Investitionen der Privatwirtschaft und für 
gut ausgebildete Arbeitskräfte verbessern. 
Damit wird auch ein Beitrag zum Klima-
schutz und zur Klimaanpassung geleistet, 
da vorhandener Wohnraum genutzt und 

so der Druck auf den Ressourcenverbrauch 
in urbanen Räumen gemindert wird. Dies 
vermeidet wiederum zunehmende Flä-
chenversiegelungen und die damit verbun-
denen negativen Auswirkungen auf das 
Stadtklima und den Oberflächenabfluss. 
Zudem wirken gleichwertige Lebensver-
hältnisse sich auch verkehrsvermeidend 
aus, da der Anteil der Fernpendelnden in 
ländlichen Regionen im Zusammenhang 
mit den dortigen Beschäftigungsmöglich-
keiten steht.  

Ein transformiertes Energiesystem, als 
Hauptziel des Klimaschutzes, ist Grundvo-
raussetzung für die dauerhafte und nach-
haltige Sicherung der Daseinsvorsorge in 
allen Teilräumen im Sinne der gleichwerti-
gen Lebensverhältnisse. Auch Wasserstoff 
kann hier als umweltverträglicher Ener-
gieträger eine entscheidende Rolle spielen 
(vgl. BMWi 2020: 2). 

In wachsenden Regionen kann durch In-
nenentwicklung und kompakte Siedlungs-
strukturen nicht nur die Energieeffizienz 
gesteigert, sondern auch das Leitbild der 
Stadt der kurzen Wege und damit Ansät-
ze zur Verkehrsvermeidung im Sinne des 
Klimaschutzes unterstützt werden. Bei der 
Neuerrichtung von Gebäuden in wachsen-
den Räumen kann – zumindest für öffent-
liche Gebäude – Hochwasser- und starkre-
genangepasstes Bauen direkt mitgedacht 
werden. Die Energiewende kann darüber 
hinaus als Entwicklungschance insbeson-
dere für Orte, die bedeutsame Standorte 
in einem neuen Energiesystem darstellen, 
verstanden werden (vgl. BBSR 2019). 

Konflikte: Der Umstieg auf erneuerbare 
Energien kann (zunächst) dazu führen, 
dass sich Energie verteuert und für Teile der 
Bevölkerung finanziell weniger zugänglich, 
somit die Daseinsvorsorge negativ beein-
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2.4.4  Synergien und Konfliktfelder zwischen Leitbild 4 und   
            Leitbild 3  „Raumnutzungen steuern und nachhaltig  
            entwickeln“

trächtigt wird (vgl. UBA 2017:  12). Unter 
Schrumpfungsbedingungen ist außerdem 
der Erhalt öffentlicher Grünflächen gefähr-
det, wenn mit häufiger auftretenden Dür-
rephasen im Zuge des Klimawandels eine 
Bewässerung aufgrund sinkender Bevöl-
kerungszahlen und reduzierter öffentlicher 
Haushalte zu teuer wird. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Erhalt und der Wartung von 
Infrastrukturen zum technischen Hoch-
wasserschutz (vgl. BBSR 2019). Zudem ist 
noch darauf hinzuweisen, dass die ohne-
hin schon herausfordernden Kosten für die 
Verbesserung der Infrastruktur in benach-
teiligten Räumen durch die Berücksichti-
gung der Ziele des Klimaschutzes voraus-
sichtlich noch deutlich ansteigen werden. 

In Wachstumsräumen stehen die Inan-
spruchnahme neuer Flächen und die 
Nachverdichtung in Konflikt mit den Zie-
len der Flächensparsamkeit sowie der kli-
maangepassten Stadtentwicklung, da ver-
dichtete Strukturen oft wenig Raum für 
Durchlüftung und städtisches Grün lassen. 
Insofern kann der Versuch, die Wohn-
raumbedürfnisse in urbanen Räumen zu 
erfüllen, das Stadtklima und die Resilienz 
städtischer Strukturen stark negativ beein-
flussen – nicht nur im Hinblick auf städti-

sche Wärmeinseleffekte, sondern auch mit 
Blick auf eine durch Flächenversiegelung 
zunehmende Starkregengefährdung. Der 
Schutz Kritischer Infrastrukturen wird in 
den Zentrale-Orte-Konzepten gegenwärtig 
noch nicht gewürdigt. Zwar sind die we-
sentlichen zentralörtlich bedeutsamen In-
frastrukturen wie Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen zugleich auch kritische 
Infrastrukturen, eine konzeptionell-stra-
tegische Verknüpfung erfolgt gleichwohl 
(noch) nicht. Dies mag auch darin begrün-
det liegen, dass Zentrale Orte häufig eine 
hohe Krisendisposition aufweisen und die 
dort lokalisierten Infrastrukturen andern-
orts weniger exponiert und damit besser 
geschützt wären. Dementsprechend be-
steht ein Zielkonflikt zwischen dem Schutz 
Kritischer Infrastrukturen und ihrer Bün-
delung in beziehungsweise in der Nähe von 
Zentralen Orten. Durch einen zumindest 
teilweisen Verzicht auf räumliche Bünde-
lung resultierenden hingegen neue bezie-
hungsweise veränderte Flächenansprüche, 
die in Konkurrenz mit der geforderten 
Begrenzung der Flächeninanspruchnah-
me stehen (30 ha bis 2023 und NettoNull 
resp. Flächenkreislaufwirtschaft bis 2050)  
(vgl. Deutscher Bundestag 2021: 12).

Das Leitbild 3 „Raumnutzungen steuern 
und nachhaltig entwickeln“ umfasst Unter-
ziele in insgesamt sechs Themenbereichen: 
räumliche Nutzungskonflikte minimieren, 
großräumige Freiraumverbünde schaffen, 
Kulturlandschaften gestalten, Flächenneu-
inanspruchnahme reduzieren, Nutzung 
von Bodenschätzen und sonstige unter-
irdische Nutzungen nachhaltig steuern 
sowie Küsten- und Meeresräume nachhal-
tig nutzen. Bei gemeinsamer Betrachtung 
dieser Ziele mit dem Leitbild 4 zeigen sich 
auch hier einige Synergien und Konflikte.

Synergien: Zunächst ist anzuführen, dass 
die Politik des Bundes darauf ausgerichtet 
ist, die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts sicherzustellen  
(vgl. BMUV 2012: 9). Der gezielte Einsatz 
von Grüner Infrastruktur zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels, zum Bei-
spiel in Form begrünter Retentionsflächen 
in der Stadt, stellt eine weitere Synergie der 
beiden Leitbilder dar (vgl. BfN 2017: 22). 
Die Förderung von Stadtgrün führt nicht 
nur zu einer Verbesserung des Klimas in 
der Umgebung der Grünfläche, sondern 
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2.5.1  Klimawandel

Der Klimawandel schreitet fort – und zwar 
weitaus schneller als erwartet. Der Welt-
klimarat (International Panel on Climate  
Change (IPCC)) erneuert in seinem jüngs-
ten Statusbericht die Warnungen in Bezug 
auf eine Überschreitung des 1,5-Grad-
Ziels: „Without limiting warming to 1.5 °C 
global warming level, many key risks are 

2.5 Neue Herausforderung für die Raumordnung 

projected to intensify rapidly in almost all 
regions of the world, causing damage to 
assets and infrastructure and losses to eco-
nomic sectors and entailing high recovery 
and adaptation costs (high confidence)“ 
(IPCC 2022: 60). Jenseits des 1,5-Grad-
Ziels werden irreversible Auswirkungen 
erwartet (vgl. ebd.: 19). Es wird zudem 
immer offenkundiger, dass sich die Aus-

auch zum Artenschutz und zum Erhalt der 
Biodiversität (vgl. BMUV 2015: 8, 12). 

Eine Anpassung an den Klimawandel 
kann außerdem durch eine strategisch 
geplante Vernetzung von Grünflächen er-
folgen (vgl. BMUV 2015: 21) sowie durch 
Entsiegelungsmaßnahmen, die zusätz-
lich zum Bodenschutz und zur Bereitstel-
lung von Ökosystemleistungen beitragen  
(vgl. Pannicke-Prochnow et al. 2021: 30). 
Eine Vernetzung von Grünflächen, zum 
Beispiel durch Querungshilfen, bietet 
außerdem die Möglichkeit für Arten, 
sich zwischen den geschützten Gebie-
ten zu bewegen (vgl. BMUV 2012: 9 f.). 
Vorangestellt ist hier jedoch die Erhal-
tung der Durchlässigkeit der Landschaft, 
um eine Zerschneidung zu vermeiden 
(vgl.  ebd.:  10). Eine Biotopverbundpla-
nung sollte möglichst über Ländergrenzen 
hinweg als großräumige Planung vorge-
nommen werden (vgl. ebd.: 11). Die Maß-
nahmen sollten dabei jedoch in ein lokales 
beziehungsweise regionales Gesamtkon-
zept eingebunden werden (vgl. ebd.:  20). 
Diese Lebensraumkorridore können mit-
hilfe von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten gesichert werden (vgl. ebd.: 23). Der 
Bund unterstützt die Länder konzeptionell 
bei länderübergreifenden Aspekten des 
Biotopverbunds (vgl. ebd.: 9). 

Des Weiteren weisen der Erhalt und die 
Entwicklung von Böden mit hoher Spei-
cherfunktion für Kohlenstoff besonders 
hohe Synergien mit Zielen des Naturschut-
zes auf (vgl. BfN 2017: 24). Das weist da-
rauf hin, dass sich „grüne Infrastruktur“ 
im Vergleich zu „grauer Infrastruktur“ 
durch einen multifunktionalen Nutzen 
auszeichnet (vgl. BMUV 2015: 21). Außer-
dem kann die Erhaltung aktiver Flussauen 
aufwändige technische Maßnahmen des 
im Klimawandel zunehmend bedeutsa-
men Hochwasserschutzes vermeiden oder 
unterstützen (vgl. BfN 2017: 32). 

Konflikte: Ein großes Konfliktfeld ergibt 
sich durch wachsende Flächenansprüche 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien; 
diese stehen vielfach in direkter Konkur-
renz mit den Ökosystemleistungen und der 
Vernetzung der Freiräume. Auch zukünf-
tig muss daher vor allem in Bezug auf den 
Konflikt zwischen Windenergienutzung 
und Naturschutz mit einer Vielzahl an ge-
richtlichen Entscheidungen gerechnet wer-
den. Konflikte zwischen Naturschutzbelan-
gen und Wasserkraftnutzung werden zwar 
nicht zunehmen, aber im Hinblick auf die 
Erweiterung oder Modernisierung beste-
hender Anlagen weiterhin bestehen. Eher 
geringeres Konfliktpotenzial wird zwischen 
Naturschutz und Photovoltaiknutzung so-
wie zwischen Naturschutz und Bioenergie-
anlagen erwartet (vgl. KNE 2018: 19 f.).
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Abbildung 5: 30-Jahresmittel der 2-Meter-Temperatur für den historischen Zeitraum, die nahe und die ferne Zukunft 

Quelle: DWD o. J.a

30-Jahresmittel der 2-Meter-Temperatur aus COSMO-CLM Klimasimulationen mit 3-Kilometer-Gitterweite für den historischen Zeit-

raum (1971–2000, links), die nahe Zukunft (2031–2060, mittig) und die ferne Zukunft (2071–2100, rechts). Die Projektionen für die  

nahe und ferne Zukunft wurden mit dem RCP8.5-Szenario gerechnet.

wirkungen des Klimawandels aufgrund 
komplexer Risikolagen und weltweiter 
Wechselwirkungen und Kaskadeneffekte 
nicht auf einzelne Regionen oder Gebiete 
beziehen: „Weather and climate extremes 
are causing economic and societal impacts 
across national boundaries through sup-
ply-chains, markets, and natural resource 
flows, with increasing transboundary risks 
projected across the water, energy and food 
sectors (high confidence)“ (ebd.: 19). 

In Deutschland ist das Jahresmittel der 
Lufttemperatur „von 1881 bis 2021 sta-
tistisch gesichert um 1,6 °C angestiegen“ 
(DWD o. J.a),  demnach stärker als im 
weltweiten Durchschnitt von etwa 1 °C. 
Dies liegt in erster Linie in der schnelleren 
Erwärmung von Landregionen begründet. 
Die fünf wärmsten Jahre seit Beginn der 
der Wetteraufzeichnungen traten seit der 
Jahrtausendwende auf. Die Zahl der „Hei-
ßen Tage“ (Tagesmaximum der Lufttempe-
ratur mindestens 30 °C) als ein wichtiger 
Kennwert der thermischen Belastung ver-
dreifachte sich seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts. Gleichzeitig erhöhte sich die 
Häufigkeit der sommerlichen Trockenpha-
sen. (vgl. DWD o. J.a)

Klimaprojektionen bilden die nahe und 
ferne Zukunft der Veränderung von Klima-
signalen auf Basis spezifischer Emissions-
szenarien (RCP: Representative Concen-
tration Pathways) ab, diese sind  wiederum 
mit sozioökonomischen Entwicklungspfa-
den (SSP: Shared Socioeconomic Pathway) 
verknüpft. Für Deutschland zeigen die  
Klimaprojektionen für das Klimaszenario 
RCP8.5 („der fossile Weg“) einen Anstieg 
der bodennahen Temperatur von 3,1 °C 
bis 4,7 °C im Zeitraum 2071–2100 im Ver-
gleich zum Bezugszeitraum 1971–2000, 
während diese sich beim Szenario 4.5 („Der 
Mittelweg“) im Bereich von 2,5 °C bewegen 
würde (vgl. DWD o. J.a, s. Abb. 5). 

Sowohl die aktuell nachweisbaren Klima-
veränderungen wie auch der projizierte 
Klimawandel machen die Dringlichkeit 
von Klimaschutzmaßnahmen ebenso 
deutlich wie die Notwendigkeit, Klima-
anpassungsstrategien mehr Nachdruck zu 
verleihen. 2021 legte das Umweltbundes-
amt eine Klimawirkungs- und Risikoana-
lyse (KWRA) für Deutschland vor – als 
Aktualisierung der Vulnerabilitätsanaly-
se (VA) von 2015 (vgl. UBA 2021). Ziel 
war es, die zentralen Handlungsfelder in  
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Tabelle 3: Übersicht der Klimarisiken ohne Anpassung auf Ebene der Handlungsfelder

Quelle: UBA 2021a: 97

Bezug auf ihre Klimarisiken bis Mitte so-
wie bis Ende des Jahrhunderts vor dem 
Hintergrund des sich beschleunigenden 
Klimawandels zu bewerten (s. Tab. 3). Das 
Ergebnis zeigt, dass sich im Vergleich zwi-
schen der VA 2015 und der KWRA 2021 
„bei knapp der Hälfte der Klimawirkungen 
und der Handlungsfelder das bewertete Ri-
siko erhöht“ hat (ebd.: 98). 

Für die raumordnerische Steuerung in 
Deutschland besonders relevant sind 
die Klimaraumtypen, die Schwerpunkt- 
räume für die Entwicklung von 14 Klima-
indikatoren identifizieren (s. Abb. 6):
 • „Für das Klima der ,Küsten‘ sind in 

Zukunft ein vergleichsweise geringer 
Temperaturanstieg, der zu weniger 
Frosttagen führt, und geringe durch-
schnittliche Niederschlagsänderungen, 
aber deutlich mehr Starkregentage zu 
erwarten, mit einer Tendenz zu feuch-
teren Wintern.

 • Auch im gemäßigten Klima des ,Nord-
westens‘ wird es zukünftig zu einem 
vergleichsweise moderaten Tempe-
raturanstieg und weniger Frosttagen 
kommen, aber mit deutlich häufigeren 
Temperaturextremen als an der Küste. 
Wie an der Küste sinkt die Anzahl der 
Frosttage und steigt die Anzahl der 
Starkregentage.

 • Die ,Trockenste Region‘, zu welcher 
große Teile Ostdeutschlands und Teile 
der Mitte von Deutschland gehören, 
wird auch zukünftig die trockenste in 
Deutschland bleiben. Trotzdem steigen 
die Starkregentage. Die Erwärmung 
und Veränderung des Niederschlags 
liegen im deutschen Durchschnitt. 
Die Anzahl der Hitzetage und die der 
tropischen Nächte steigen überdurch-
schnittlich.

 • Die ,Wärmste Region‘, vor allem im 
Westen und dem äußersten Osten 
Deutschlands zu finden, weist die 
höchsten mittleren Temperaturen und 

Gegenwart 
Mitte des  

Jahrhunters,  
optimistischer Fall

Mitte des  
Jahrhunters,  

pessimistischer 
Fall

Ende des  
Jahrhunters,  

optimistischer Fall

Ende des  
Jahrhunters,  

pessimistischer 
Fall

Boden gering-mittel gering-mittel mittel-hoch gering-mittel mittel-hoch

Biologische Vielfalt gering mittel mittel-hoch mittel hoch

Landwirtschaft mittel mittel hoch mittel hoch

Wald- und  
Forstwirtschaft mittel mittel hoch mittel hoch

Fischerei gering-mittel mittel hoch mittel hoch

Küsten-und  
Meeresschutz mittel mittel hoch hoch hoch

Wasserwirtschaft,
Wasserhaushalt mittel mittel hoch mittel hoch

Verkehr, Verkehrs-
infrastruktur gering-mittel gering mittel gering-mittel mittel-hoch

Bauwesen mittel mittel mittel-hoch mittel hoch

Energiewirtschaft gering gering gering gering gering

Tourismus- 
wirtschaft gering gering mittel mittel hoch

Industrie und  
Gewerbe mittel gering mittel gering mittel

Menschliche  
Gesundheit mittel mittel hoch mittel-hoch hoch
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Abbildung 6: Kartendarstellung der sieben Klimaraumtypen als Ergebnis der k-Means-Clusteranalyse der 14 Klima- 

indikatoren für den Bezugszeitraum (1971–2000)

Quelle: UBA 2021: 103

meisten Hitzetage und tropischen 
Nächte in Deutschland auf. Für die-
se Region ist der größte Zuwachs an 
heißen Tagen und Tropennächten zu 
erwarten. Gleichzeitig kann dort der 
mittlere Niederschlag im Winter relativ 
stark zunehmen.

 • Das Klima des ,Südostens‘, der von 
Baden-Württemberg bis in die Lausitz 
reicht, wird sich in Zukunft voraus-
sichtlich mit am stärksten erwärmen; es 
wird deutlich mehr Hitzetage geben. Im 
Sommer ist außerdem mit zurückge-
henden Niederschlägen und häufigeren 
Trockenperioden zu rechnen.

 • Im Bereich des kühl-gemäßigten 
Klimas der ,Mittelgebirge‘ können in 
Zukunft die Niederschläge im Winter 

sowie ganzjährig die Starkregentage 
deutlich zunehmen, während im Som-
mer die Niederschläge stark zurück-
gehen und die Anzahl der Trockentage 
zunimmt.

 • Für das Klima des ,Gebirges‘ wird eine 
Zunahme der Trockentage im Sommer 
und der Winterniederschläge prognos-
tiziert, die dann auf Grund der höheren 
Temperaturen verstärkt als Regen fallen 
werden. Auch die Starkregentage kön-
nen überdurchschnittlich zunehmen, 
während Frosttage überdurchschnittlich 
abnehmen. Die absolute, durchschnitt-
liche Erwärmung und der relative 
Anstieg an Hitzetagen sind hier voraus-
sichtlich am größten.“ (ebd.: 103 f.)

Küsten
Nordwesten
Trockenste Region
Wärmste Region
Südosten
Mittelgebirge
Gebirge

Städte über 300.000 Einwohner

Regionen mit hydrologischen und 
küstenspezifischen Veränderungen
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2.5.2  Energiewende

Die Aussagen zur Dynamik des Klimawan-
dels und zur Betroffenheit der Regionen in 
Deutschland untermauern die Zunahme des 
Handlungsdrucks beim Klimaschutz und 
bei der Klimaanpassung. Insofern stellt sich 
auch vor diesem Hintergrund die Frage, wel-
chen Beitrag die Raumordnung leisten kann. 

Die Energiewende hat in der aktuellen Le-
gislaturperiode deutlich an Geschwindig-
keit zugelegt. Befördert durch den Russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat 
die Zielsetzung einer klimaschonenden, 
unabhängigen und bezahlbaren Energie-
versorgung gesamtgesellschaftlich seit 
Anfang 2022 immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Die Dringlichkeit dieser Be-
schleunigung ergibt sich neben der geopo-
litischen Situation auch aus der Novelle des 
Klimaschutzgesetzes aus dem Jahr 2021 
und der damit vorgezogenen Zielsetzung, 
dass Deutschland bereits bis zum Jahr 2045 
klimaneutral werden soll: Bereits bis 2030 
ist der Treibhausgasausstoß um 65  % ge-
genüber 1990 zu reduzieren. Neben weit-
reichenden Veränderungen im Verkehrs-
sektor und im Gewerbe-/Industriesektor 
erfordert dies vor allem eine dringliche 
Transformation des Energiesektors.  

Ein wichtiger formaler Meilenstein ist die 
letzte Novelle des Erneuerbare Energien 
Gesetzes (EEG), welche zu Beginn des 
Jahres 2023 in Kraft getreten ist und den 
Ausbau der erneuerbaren Energien wei-
ter beschleunigen soll. Bereits seit dem  
29. Juli 2022 gilt zudem ein gesetzlicher 
Vorrang der erneuerbaren Energien, die als 
im „überwiegenden öffentlichen Interesse“ 
liegend gelten (§ 2 EEG 2023). Dies soll 
dazu dienen, die Abwägungsprozesse in 
Planungsverfahren und damit den Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu beschleuni-
gen. Diese Beschleunigung ist notwendig, 
um die mit der EEG-Novelle deutlich an-
gehobenen Ausbaupfade für erneuerbare 
Energien einhalten zu können. 

Für den Ausbau der Windenergie entschei-
dend sind das Windenergieflächenbedarfs-
gesetz (Wind-an-Land-Gesetz) (WindBG) 
und das Windenergie-auf-See-Gesetz 
(WindSeeG). Das Wind-an-Land-Gesetz 
trat zum 1. Februar 2023 in Kraft und ver-
pflichtet alle Bundesländer dazu, einen 
Beitrag zum Ausbau der Windenergiean-
lagen zu leisten (vgl. BMWSB 2022). Bis 
2032 sollen so im Bundesdurchschnitt 2 % 
der Bundesfläche für Windkraftanlagen 
ausgewiesen werden; dabei wurde dieses 
Flächenziel mithilfe von Flächenbeitrags-
werten auf die Bundesländer herunterge-
brochen (Anlage 1 WindBG). Die Novel-
le des Windenergie-auf-See-Gesetz trat 
zu Beginn 2023 in Kraft (vgl. Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung 
2023b). Ziel des Gesetzes ist die Steigerung 
der installierten Leistung von Windener-
gieanlagen schrittweise auf 70 Gigawatt bis 
2045 (§1 Abs. 1 WindSeeG).

Für den Ausbau der Photovoltaik (PV)
wurde während des zweiten PV-Gipfels 
am 5. Mai 2023 eine Photovoltaikstrategie 
vorgestellt, die beispielsweise die Hand-
lungsfelder Freiflächenanlagen, Dachanla-
gen, Mieterstrom und gemeinschaftliche 
Gebäudeversorgung sowie Balkon-PV 
mit nächsten Schritten und Maßnahmen 
hinterlegt. Zwar wurden im Baurecht in-
zwischen die notwendigen Grundlagen 
geschaffen, um größere Flächenpotenziale 
für Freiflächenanlagen erschließen zu kön-
nen, doch zeigt der Gipfel, dass es auf über-
geordneter Ebene bislang an einer einheit-
lichen, koordinierenden Strategie für den 
großmaßstäblichen PV-Ausbau mangelt. 

Neben dem Ausbau der Produktionsan-
lagen für erneuerbare Energien entsteht 
aufgrund der damit verbundenen Dezen-
tralisierung des Energiesystems auch ein 
erheblicher und raumgreifender Ausbau-
bedarf für die weiteren Energieinfrastruk-
turen, den es planerisch zu steuern gilt. Das 
umfasst neben dem notwendigen Netzaus-
bau (s. z. B. Strom-Netzentwicklungsplan 



29Das Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende gestalten“

2023–2037/2045) auch Speichertechnolo-
gien, damit bei einem zunehmend volati-
len Energieanteil im Energiemix die Ver-
sorgungssicherheit gegeben ist. Um also 
den Anteil der erneuerbaren Energien im 
Energiemix in der gebotenen Dringlich-
keit weiter steigern zu können, braucht 
es ebenso einen dringenden Ausbau der 
Speicherinfrastrukturen beziehungsweise 
Infrastrukturen zur Umwandlung grü-
ner Energie in Wasserstoff oder andere 
synthetische Energiespeicher. Aufgrund 
des großen Potenzials von Wasserstoff als 
grüner Energieträger (insb. auch im Kon-
text der Sektorkopplung) liegt ein großer 
Fokus des wissenschaftlichen, wirtschaft-
lichen und politischen Interesses auf die-
sem Sektor, wie zahlreiche Modellprojekte 
belegen. Auch wurde im Juni 2020 mit der 
Nationalen Wasserstoffstrategie ein Ak-
tionsplan auf dem Weg zur Etablierung ei-
ner klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft 
verabschiedet, der mit Zielen und Hand-
lungsfeldern hinterlegt ist, um bis 2040 
zehn Gigawatt (GW) installierter Elektro- 
lyseleistung erreichen zu können. 

Im Zuge des Russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine hat LNG seit 2022 als Über-
brückungstechnologie von russischem 
Gas hin zu erneuerbaren Energien deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Das LNG-
Beschleunigungsgesetz (LNGG) wurde 
am 24.  Mai  2022 verabschiedet und er-
möglicht es Genehmigungsbehörden, in 
einem befristeten Zeitraum und unter klar  
definierten Bedingungen von bestimmten 
Verfahrensanforderungen, insbesondere 
der Umweltverträglichkeitsprüfung, ab-
zusehen. Diese Regelung soll in Überein-
stimmung mit den deutschen Klimazielen 
bis spätestens zum 31. Dezember 2043 be-
fristet werden. Ein längerer Betrieb könnte 
nur bei dem Einsatz von klimaneutralem 
Wasserstoff und dessen Derivaten geneh-
migt werden. So will die Bundesregierung 
sicherstellen, dass die Klimaneutralität in 
Deutschland bis spätestens 2045 erreicht 
werden kann.

Die Energiewende stellt für die Raumord-
nung insofern eine besondere Herausfor-
derung dar, als dass sie alle Teilräume der 
Bundesrepublik betrifft und aufgrund des 
notwendigen Infrastrukturaus- und -um-
baus umfassende Raumansprüche stellt. 
Da die Energieproduktion aus erneuer-
baren Energien stärker als bisher von den 
georäumlichen Gegebenheiten abhängig 
(z. B. Wind, Sonneneinstrahlung, Hydro-
logie) und die Produktion volatil ist, müs-
sen neben den Produktionsstandorten 
auch die Transport- und Speicherkapazitä-
ten ausgebaut werden. Die Ausbaubedarfe 
sind im Sinne einer nachhaltigen und ver-
träglichen Raumentwicklung mit anderen 
ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Belangen abzuwägen und möglichst ge-
geneinander auszugleichen. Wo es möglich 
ist, sollten bestehende Strukturen genutzt 
werden (z. B. Höherauslastung von Be-
standsnetzen, Nutzung von Gasleitungen 
für Wasserstoff). Die notwendigen planeri-
schen Verfahren zum Infrastrukturausbau 
(unter anderem Raumordnungsverfahren, 
Planfeststellungsverfahren, Bebauungs-
pläne) erfordern dementsprechend eine 
umfassende Prüfung sowie eine Abstim-
mung mit den beteiligten und betroffenen 
Akteuren, was langfristige Prozesse zur 
Folge hat. Dementsprechend wird die zu 
beschleunigende Energiewende die räum-
liche Entwicklung in Deutschland über 
die nächsten Dekaden stärker prägen, als 
es bislang der Fall war. Der Raumordnung 
kommt hierbei eine zentrale steuernde und 
koordinierende Funktion zu.
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2.6  Fazit zu Kapitel 2

• Die wesentlichste Neuerung zwischen den ersten Leitbildern der Raumentwicklung
in Deutschland von 2006 und den weiterentwickelten Leitbildern von 2016 ist die Ein-
führung des Leitbilds  „Klimawandel und Energiewende gestalten“.

• Das Leitbild 4 differenziert nicht – wie in der Klimawandeldiskussion üblich – in Stra-
tegien zum Klimaschutz und Strategien zur Klimaanpassung, sondern unterscheidet
zwischen Strategien, um räumliche Strukturen an den Klimawandel anzupassen, sowie
Strategien zur Steuerung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Netze.

• Die Befragung von Vertretenden der Raumordnung ergab, dass die Leitbilder der MKRO
die Herausforderungen der Raumentwicklung zwar thematisch fokussieren, die Aus-
sagen der Leitbilder jedoch für eine planerische Bewältigung auf regionaler Ebene letzt-
lich meist zu unkonkret und allgemein bleiben.

• Die Zusammenstellung von Synergien und Konflikten zeigt auf, dass zwischen allen
Leitbildern sowohl inhaltliche als auch räumliche Synergien und Konflikte auftreten be-
ziehungsweise auftreten können. Während bestehende Synergien positiv zu werten
sind und insofern keinen Handlungsbedarf erfordern, ist für die zukünftige Ausgestal-
tung der Leitbilder zu prüfen, ob sich Konflikte im konkreten planerischen Handeln of-
fenbaren. Hier wäre es zielführend, Lösungsansätze zur Verringerung beziehungsweise
zum Management von Flächenkonkurrenzen bei der Weiterentwicklung der Leitbilder
zu integrieren (z. B.  „Doppelte Innenentwicklung“ oder das Flächenrecycling).

• Seit Mitte der 2010er-Jahre hat sich die Dynamik des Klimawandels und der Energie-
wende deutlich verschärft. Vor diesem Hintergrund stellt sich zu Recht die Frage, welche 
Beiträge die Raumordnung zur Vermeidung oder Minderung von Flächenkonkurrenzen
im Sinne einer nachhaltigen und resilienten Raumentwicklung leisten kann. Bei der Wei-
terentwicklung der Leitbilder sollte dies explizit adressiert werden.
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Die Auswertung raumrelevanter Strate-
giedokumente dient der Beantwortung 
der Frage, inwieweit das Leitbild „Klima-
wandel und Energiewende gestalten“ und 
die zugehörigen Strategien der MKRO auf 
Bundes-, Landes- sowie Regionalebene in 
entsprechende Strategiepapiere eingeflos-
sen sind.

Im Fokus dieses Kapitels steht die Analy-
se raumrelevanter Strategien auf Bundes- 
und Landesebene. Dabei wurde überprüft, 
inwiefern die Handlungsfelder der MKRO 
zu den Themenfeldern Klimawandel und 
Energiewende (vgl. MKRO 2013a, 2016a) 
jeweils in Strategien, Konzepten, program-
matischen Dokumenten, aber auch Moni-
toriongberichten umgesetzt wurden be-
ziehungsweise repräsentiert sind. Neben 
einer Dokumentenanalyse wurden Inter-
views zur Rolle der MKRO-Leitbilder der 
Raumentwicklung mit Auftraggebenden 

und Bearbeitenden der jeweiligen Strate-
giedokumente geführt, um zusätzlich zur 
inhaltlich-thematischen Auswertung auch 
Aussagen über den kausalen Zusammen-
hang zwischen den raumordnerischen 
Leitbildern und den Strategieinhalten be-
ziehungsweise hinsichtlich der intentiona-
len Berücksichtigung von leitbildrelevan-
ten Inhalten bei der Strategieentwicklung 
zu erhalten. Hierzu wurde ein Auswer-
tungsraster verwendet, das sich eng an den 
Handlungsfeldern (s. Tab. 2 in Kap. 2) so-
wie am Auswertungsraster für die Raum-
ordnungspläne (s. Kap. 4) orientiert. 

Es ist vorab zu betonen, dass die Ergebnis-
se der Dokumentenanalyse lediglich dazu 
dienen, einen Einblick in die Rezeption 
der Leitbilder der Raumentwicklung zu er-
halten, jedoch nicht, um daraus allgemeine 
Schlussfolgerungen zu ziehen.

Auswertung raumrelevanter 
Strategiedokumente

3

3.1  Vorgehensweise

Der erste Zugang zu den relevanten Do-
kumenten für die beiden Themenbereiche 
Klimawandel (Klimaanpassung und Kli-
maschutz) sowie Energiewende erfolgte im 
Rahmen einer Literatur- sowie Internetre-
cherche. Im ersten Arbeitsschritt wurden 
zunächst alle Dokumente gesammelt, bei 
denen auf Grundlage des Titels ein „Ver-
mutungstatbestand“ vorlag, also bei denen 
davon auszugehen war, dass sie raumrele-
vante Aussagen zu einem der beiden The-

menbereiche enthalten. Ziel war es, bei 
dieser ersten Sammlung auf Bundes- und 
Länderebene die Dokumente und Strate-
gien staatlicher Institutionen möglichst 
vollständig zusammenzustellen und diese 
Sammlung um ausgewählte Dokumente 
nichtstaatlicher Organisationen zu ergän-
zen. Auf der Regionsebene war eine Voll-
erhebung nicht möglich, sodass die Samm-
lung auf eine Auswahl exemplarischer 
Dokumente begrenzt wurde. 
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Als Ergebnis des ersten Arbeitsschritts 
wurden zum Klimawandel (Leitbild 4.1) 
52 Dokumente und zur Energiewende 
(Leitbild 4.2) 74 Dokumente mit konkre-
ter Raumrelevanz identifiziert, die für eine 
themenbezogene Auswertung im zweiten 
Arbeitsschritt vorgesehen waren. Für die-
se Auswertung wurden sowohl raum- als 
auch prozessbezogene Kriterien heran-
gezogen. Die Auswertungsergebnisse sind 
den nachfolgenden Kapiteln 3.2 und 3.3 zu 
entnehmen.

In einem dritten Arbeitsschritt wurden für 
die tiefergehende Analyse und Auswer-
tung auf Basis der Ergebnisse des zweiten 
Arbeitsschritts 18 raumrelevante Strate-
gien zum Klimawandel sowie elf raumrele-
vante Strategien zur Energiewende identi-
fiziert. Zu den Auswahlkriterien gehörten 
sowohl eine hohe Anzahl der Fundstellen, 
die Nennung konkreter Maßnahmen oder 
Beispiele sowie eine große thematische 
Breite. 

3.2  Räumliche Strukturen an den Klimawandel anpassen

Die im zweiten Arbeitsschritt vorgenom-
mene themenbezogene quantitative Aus-
wertung der 52 Strategiedokumente zum 
Klimawandel ist nachfolgend dargestellt. 
Die Dokumente wurden mittels der Kri-
terien zu den Teilbereichen „Räumliche 
Strukturen und Klimawandel“ sowie „Pla-
nungsprozesse und Partizipation“ in Abbil-
dung 7 und 8 ausgewertet. Dort ist zu er-
kennen, dass Maßnahmen zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels auf allen 
Ebenen am häufigsten konkretisiert wer-
den. Auch qualitative raumbezogene Ziele 
und die Identifikation räumlicher Schwer-
punkte finden sich in einem Großteil der 
Dokumente wieder. 

Die Auswertung der im Themenfeld „Kli-
mawandel“ analysierten Dokumente zeigt 
im Hinblick auf die Analysekriterien 
„Räumliche Strukturen und Klimawandel“, 
dass ein erheblicher Anteil der Dokumen-
te auf allen vier Planungsebenen raumbe-
zogene Aussagen macht. Hier sticht ins-
besondere das Kriterium der qualitativen 
raumbezogenen Ziele hervor, welches über 
alle Ebenen hinweg von drei Vierteln al-
ler untersuchten Dokumente erfüllt wird. 
Demgegenüber werden quantitative raum-
bezogene Ziele insgesamt nur etwa bei ei-

3.2.1 Quantitative Auswertung relevanter Strategiedokumente

nem Viertel der untersuchten Dokumente 
benannt. Hier treten insbesondere die Bun-
des- und die regionale Ebene hervor, bei 
denen etwa zwei Fünftel der Dokumente 
quantitative Ziele benennen. Andererseits 
bedeutet das Ergebnis, dass in einer Viel-
zahl der strategischen Dokumente klare 
Zielsetzungen, insbesondere in quantita-
tiver Hinsicht, fehlen. Konkretere räumli-
che Verortungen der Zielsetzungen (durch 
Schwerpunkträume oder kartographische 
Darstellungen) finden sich vorwiegend in 
den Dokumenten auf der regionalen Ebe-
ne. Auf der Bundesebene werden zwar in 
vier Fünftel aller Dokumente räumliche 
Schwerpunkte identifiziert, jedoch nur 
in wenigen Dokumenten kartographisch 
verortet. Räumlich konkrete Hinweise zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels (Bezug zu Leitbild 4.1) finden sich 
über alle Dokumente hinweg in etwa zwei 
Dritteln der Fälle.

In Bezug auf die Analysekriterien „Pla-
nungsprozesse und Partizipation“ fällt der 
Erfüllungsgrad deutlich geringer aus als 
bei den raumbezogenen Kriterien. Bei der 
Weiterentwicklung des raumordnerischen 
Instrumentariums erscheint das Ergeb-
nis nachvollziehbar, denn hier treten die 



33Auswertung raumrelevanter Strategiedokumente

Abbildung 7: Summe der erfüllten Kriterien „Räumliche Strukturen und Klimawandel“ in der Auswertung von 52 Strategiedokumenten 

zum Klimawandel (absolute Werte)

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 8: Summe der erfüllten Kriterien „Planungsprozesse und Partizipation“ in der Auswertung von 52 Strategiedokumenten 

zum Klimawandel (absolute Werte)

Quelle: eigene Darstellung

europäische und die Bundesebene deutlich 
hervor, die bei vielen Gesetzgebungsinitia-
tiven zur Anpassung an den Klimawandel 
eine Vorreiterrolle eingenommen haben. 
Demgegenüber verwundert es nicht, dass 
Ansätze zur Abstimmung der räumlichen 
Gesamtplanung mit der Fachplanung vor-

wiegend auf den Vollzugsebenen Land 
und Region einen höheren Erfüllungsgrad 
verzeichnen. Ansätze zur Unterstützung 
der Planungs- und Vorhabenträger wer-
den etwa in der Hälfte der Dokumente 
benannt, konkrete Ansätze zur Steigerung 
der Akzeptanz in knapp zwei Dritteln der 
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3.2.2  Vertiefte Auswertung ausgewählter Strategiedokumente

Für die tiefergehende Analyse und Aus-
wertung im dritten Arbeitsschritt wurden 
18 Strategien zum Klimawandel identifi-
ziert, die einerseits raumbezogene Themen 
aufgreifen und zum anderen eine hohe 
Anzahl von Fundstellen mit Bezug zu den 
Leitbildern der Raumentwicklung aufwei-
sen. Strategien, die konkrete Maßnahmen 
beziehungsweise Beispiele benennen sowie 
Dokumente jüngeren Datums wurden bei 
der Auswahl prioritär berücksichtigt. 

Die Detailauswertung dieser strategischen 
Dokumente stellt weder eine Vollerhebung 
noch ein repräsentatives Ergebnis dar, zeigt 
jedoch exemplarisch auf, wie die Inhalte 
der Leitbilder der Raumentwicklung auf 
Bundes-, Landes- und regionaler Ebene 
in den politisch-planerischen Prozess Ein-
gang gefunden haben. Die 18 Dokumente 
sind der nachfolgenden Tabelle  4 zu ent-
nehmen.

Ebene Perspektive Name Autor/Herausgeber Jahr 

Bund retrospektiv Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage: Sturzregen und Hochwasser – Auswirkun-
gen der Klimakrise in Deutschland

Deutscher Bundestag 2021

Bund prospektiv Nationale Wasserstrategie – Entwurf des Bundes-
umweltministeriums

BMU – Bundesministe-
rium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare 
Sicherheit

2021

Bund prospektiv Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für 
Deutschland (Kurzfassung, Teilbericht 6 Inte- 
grierte Auswertung, Fachbroschüre Risiken des 
Klimawandels sowie Abschnitte „Beiträge der 
Querschnittsfelder zur Anpassungskapazität“ 
innerhalb der anderen Teilberichte)

UBA – Umweltbundes-
amt

2021

Bund retrospektiv Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel (APA III)

Die Bundesregierung 2020

Tabelle 4: 18 Strategiedokumente zum Klimawandel

Quelle: eigene Darstellung

Dokumente. Bei der Beurteilung des gerin-
geren Erfüllungsgrads bei dieser Kriterien-
gruppe muss berücksichtigt werden, dass 
nicht alle Strategien alle Aspekte, die im 
weitesten Sinne mit den raumordnerischen 
Leitbildern zusammenhängen, abdecken 
können beziehungsweise wollen, da sie oft 
bestimmte Themen fokussieren, andere 
hingegen bewusst weglassen.

Bei der Benennung konkreter Maßnahmen 
zeigt sich zwischen den Kriterien „Räum- 

liche Strukturen und Klimawandel“ sowie 
„Planungsprozesse und Partizipation“ ein 
deutlicher Unterschied. Während in der 
ersten Kriteriengruppe nahezu alle Do-
kumente konkrete Maßnahmen zur An-
passung an die Folgen des Klimawandels 
benennen, trifft dies bei den Vorschlägen 
zu Maßnahmen/Methoden zur Verbesse-
rung der Akzeptanz nur auf weniger als die 
Hälfte der Dokumente zu. Eine Ausnahme 
bildet die regionale Ebene, bei der das Kri-
terium in allen Dokumenten erfüllt ist.
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Ebene Perspektive Name Autor/Herausgeber Jahr 

Bund retrospektiv Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel

UBA – Umweltbundesamt 2019

Bund prospektiv Weißbuch Stadtgrün BMUB – Bundesmi-
nisterium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

2017

Bund prospektiv Bundeskonzept Grüne Infrastruktur –  
Fachgutachten

BfN – Bundesamt für 
Naturschutz

2017

Bund prospektiv Handlungshilfe Klimawandelgerechter  
Regionalplan

BMVI – Bundesminis-
terium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

2016

Länder prospektiv Thüringer Niedrigwasserstrategie – Ergänzungs-
band zum Landesprogramm Gewässerschutz

TMUEN – Thüringer 
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz

2022

Länder prospektiv Wassersensible Siedlungsentwicklung. Empfeh-
lungen für ein zukunftsfähiges und klimaange-
passtes Regenwassermanagement in Bayern

Bayerisches Staatsminis-
terium für Umwelt und 
Verbraucherschutz

2020

Länder prospektiv Integriertes Maßnahmenprogramm zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels im Freistaat 
Thüringen (IMPAKT II)

TMUEN – Thüringer 
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz

2019

Länder prospektiv Anpassung an den Klimawandel –  
Fahrplan für Schleswig-Holstein

MELUND – Ministe-
rium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung

2017

Länder prospektiv Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 HMUKLV – Hessisches 
Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucher-
schutz

2017

Länder prospektiv Bayerische Klima-Anpassungsstrategie StMUV – Bayerisches 
Staatsministerium für 
Umwelt und Verbrau-
cherschutz

2016

Länder prospektiv Klimaschutz Bayern 2020 – Minderung von Treib-
hausgas-Emissionen 
Anpassung an den Klimawandel 
Forschung und Entwicklung

StMUG – Bayerisches 
Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit

2013

Region prospektiv Klimawandelvorsorgestrategie für die Region 
Köln/Bonn – Praxishilfe

Region Köln/Bonn e.V. 2019

Region prospektiv BESTKLIMA - Umsetzung der Regionalen  
Klima-Anpassungsstrategie im Bergischen  
Städtedreieck

ISB – Lehrstuhl und 
Institut für Stadtbauwe-
sen und Stadtverkehr der 
RWTH Aachen University

2018

Region prospektiv Regionales Energie- und Klimakonzept, Teil II –  
Klimakonzept, Raumentwicklungsstrategie  
Klimawandel

RPG SWT – Regionale 
Planungsgemeinschaft 
Südwestthüringen

2015
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In den 18 ausgewerteten Strategien finden 
sich in erster Linie raumbezogene Ansät-
ze (Maßnahmen, Instrumente usw.) zum 
Umgang mit dem Klimawandel aus den 
Handlungsfeldern Wasserknappheit und 
Hochwasservorsorge in Flussgebieten. 
Auch klimabedingte Veränderungen in 
den Lebensräumen von Tieren und Pflan-
zen werden in fast allen Dokumenten be-
rücksichtigt. Die am häufigsten genannte 
Maßnahme ist die Entwicklung und Si-
cherung übergreifender ökologischer Ver-
bundsysteme. Raumbezogene Ansätze zur 
Klimaanpassung im Handlungsfeld Land- 
und Forstwirtschaft werden gleichfalls 
häufig thematisiert. Die entsprechenden 
Dokumente benennen überwiegend meh-
rere Maßnahmen. 

Die Handlungsfelder Hochwasservorsorge 
an der Küste, der Schutz von Berggebie-

ten und Veränderungen in Tourismusre-
gionen werden nur vereinzelt adressiert. 
Werden diese aufgegriffen, dann zumeist 
eher, indem der notwendige Handlungs-
bedarf formuliert wird, als dass konkrete 
Maßnahmen angesprochen werden. Das 
Handlungsfeld Fischerei findet keinerlei 
Erwähnung.

Die Weiterentwicklung von Methoden und 
Indikatoren zum Umgang mit dem Klima-
wandel sowie deren Abstimmung mit der 
Fachplanung tauchen lediglich verein-
zelt in den analysierten Dokumenten auf. 
Diese betonen überwiegend die Relevanz 
der Abstimmung mit der Fachplanung bei 
konkreten Maßnahmen. Zur Weiterent-
wicklung des raumordnerischen Instru-
mentariums finden sich sehr wenige Aus-
sagen. Ferner ist der überwiegende Teil der 
Aussagen qualitativer Natur.

3.2.4  Ergebnisse der Interviews

Zur Validierung wurden zehn Interviews 
mit Vertretenden der beauftragenden In-
stitution beziehungsweise des Bearbei-
tungsteams der Strategien zur Rolle der 
MKRO-Leitbilder der Raumentwicklung 
geführt (s. Quellenverzeichnis, Liste Inter-
views). Der Interviewleitfaden umfasste 
neben einem einführenden Fragenblock 
zur Genese und Erarbeitung des jeweili-
gen Dokuments auch Fragen zu den Leit-
bildern und zu Synergien und Konflikten 
zwischen und innerhalb der Leitbilder.

 
Fragenblock 1 – Planerstellung

Für die Erstellung einiger Dokumente wa-
ren sich ändernde Rahmenbedingungen 
ausschlaggebend, beispielsweise die Mit-
teilung der Europäischen Union (EU) zur 
Grünen Infrastruktur 2013 für das „Bun-
deskonzept Grüne Infrastruktur“ oder 
eine entsprechende Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE)-Förderung 
für die „Klimawandelvorsorgestrategie für 
die Region Köln/Bonn“. Viele Dokumente 
wurden allerdings ohne konkreten exter-
nen Impuls erstellt, etwa aufgrund der Ak-
tualität des Themas, zur Sensibilisierung für 
das Thema oder zur ergänzenden Vorberei-
tung formaler Planwerke, so das „Regionale 
Energie- und Klimakonzept Südwestthü-
ringen“. Viele Interviewte betonen außer-
dem, dass bei der Erstellung des jeweiligen 
Dokuments eine umfangreiche Beteiligung 
stattgefunden habe, häufig im Rahmen von 
Arbeitsgruppen oder Workshops.

 
Fragenblock 2 – Leitbilder der  
Raumentwicklung

Dem überwiegenden Teil der Interviewten 
sind die Leitbilder der Raumentwicklung 
grundsätzlich bekannt. Nur wenige haben 
sich jedoch detailliert mit den Inhalten 

3.2.3  Ergebnisse der Dokumentenauswertung
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auseinandergesetzt. Das liege daran, dass 
die Leitbilder von ihrem Charakter her 
keine tägliche Arbeitsgrundlage bilden 
und eher in die Planung einfließen, weil 
ihre Inhalte im planungsrechtlichen Kon-
text und politischen Diskurs angekom-
men seien. Ein typisches Vorgehen sei es, 
sich im Moment des Erscheinens mit den 
Leitbildern zu beschäftigen und erst dann 
wieder darauf zurückzugreifen, wenn stra-
tegische Überlegungen zu bestimmten 
Themenbereichen notwendig seien. Bei 
der Erarbeitung der Strategie „BESTKLI-
MA“ und dem „Bundeskonzept Grüne Inf-
rastruktur“ habe man sich bei der Erarbei-
tung explizit auf die Leitbilder bezogen. 
Häufig seien Inhalte der Leitbilder jedoch 
indirekt über andere Dokumente einge-
flossen, beispielsweise über die „Deutsche 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“. 
Einige der Vertretenden der beauftragen-
den Institution beziehungsweise der Be-
arbeitungsteams weisen darauf hin, dass 
der räumliche Konkretisierungsgrad der 
Leitbilder in vielen Fällen zu gering sei, als 
dass die Handlungsziele und Karten einen 
konkreten Beitrag für die jeweilige Arbeit 
leisten können. Zwar seien für das „Bun-
deskonzept Grüne Infrastruktur“ immer-
hin die programmatischen Aussagen aus 
den Leitbildern zugrunde gelegt worden, 
insgesamt seien die Leitbilder jedoch eher 
das „Hintergrundrauschen“, welches das 
Bewusstsein für die Thematik schärfe.

Bezüglich der Einschätzung zur Rolle und 
Wirkung der Leitbilder gibt der überwie-
gende Teil der Interviewten an, dass die 
Leitbilder auf programmatischer Ebene 
einen groben Orientierungsrahmen für die 
Raumordnung auf Länderebene bilden und 
in Ansätzen auch für die Regionalplanung. 
Dort entfalte sich auch die stärkste Wirkung. 
Die Relevanz liege vor allem in der Setzung 
von Schwerpunkten für die nachgeordneten 
Planungsebenen – die Inhalte der Leitbilder 
sickerten durch andere Dokumente und 
Vorschriften indirekt bis auf die kommunale 
Ebene durch. Besondere Relevanz entfalten 
die Leitbilder außerdem für argumentative 

Prozesse, zum Beispiel zur Rechtfertigung 
eines neuen Forschungsprojekts oder zur 
Begründung von Inhalten eines Regional-
plans. Für die kommunale Ebene seien die 
Leitbilder allerdings nicht konkret genug. 
Außerdem gebe es auf dieser Ebene bereits 
eine Fülle von Planungsvorschriften, die 
einzuhalten seien, sodass im Planungsalltag 
nicht auch noch die Leitbilder Berücksichti-
gung finden können, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Planungsbeschleunigung. 
Die Leitbilder seien aber dazu geeignet, eine 
thematische Diskussion anzustoßen. 

Die Bedeutung der Leitbilder wird über-
wiegend auf der politischen Ebene ver-
ortet, insbesondere durch ihre Funktion 
zur Initiierung eines Diskurses sowie zur 
Stärkung des Bewusstseins für die entspre-
chenden Themen, auch im Hinblick auf die 
nachgeordneten Fachpolitiken. Einige der 
Interviewten geben zu bedenken, dass be-
sonders aktuelle Themenfelder – beispiels-
weise die Energiewende oder aktuelle Kri-
senereignisse – stärker impulsgebend sein 
könnten. Die Leitbilder sollten aktuelle Er-
eignisse unmittelbarer aufgreifen. 

Zur Steigerung der Relevanz der Leitbil-
der der Raumentwicklung in regionalen 
und lokalen Prozessen wurden weitere 
Vorschläge gemacht. Dabei wird eine Er-
höhung des Konkretisierungsgrades am-
bivalent bewertet: Einerseits könne sich 
dadurch die Bedeutung für nachgeordnete 
Planungsebenen verbessern, andererseits 
dürften die Leitbilder nicht zu konkret 
sein, um nicht als faktische Bundesraum- 
ordnungsplanung ausgelegt zu werden. 
Fraglich sei auch, ob es überhaupt nötig 
sei, dass sich die Leitbilder direkt in regio-
nalen Prozessen niederschlagen, da sie in 
erster Linie auf die Bundes-, Landes- und 
die politisch-stratregische Ebene ausge-
richtet seien. Allerdings bestehe auf regio-
naler Ebene durchaus ein Bedarf an mehr 
Orientierung und Hilfestellung; dafür sei-
en die Leitbilder aktuell allerdings nicht 
konkret genug. Um die Leitbilder für die 
Regionalplanung relevanter zu machen, 
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wird vorgeschlagen, die Institutionen der 
Regionalplanung in den Erstellungspro-
zess miteinzubeziehen. Dies könne bei-
spielsweise im Rahmen von Regionalkon-
ferenzen geschehen, was allerdings den 
Erarbeitungsprozess enorm verkomplizie-
ren würde. Eine Alternative sei es, die Leit-
bildkarten um regions- oder landschafts-
spezifische Raumbilder zu ergänzen und 
sie nicht für den bundesweiten Raum zu 
erarbeiten, sondern für Handlungsräume 
mit vergleichbaren Problemen. Dies erlau-
be eine gewisse Konkretisierung der Leit-
bilder, ohne einer Bundesraumordnungs-
planung gleichzukommen. 

Darüber hinaus wird die Definition kon-
kreter raumbezogener Ziele sowie die Aus-
arbeitung von Synergien zwischen den 
einzelnen Planungsthemen vorgeschlagen. 
Eine klare Regelung der Übersetzung von 
der Bundes- über die Landes- auf die Re-
gionsebene könne außerdem hilfreich sein, 
die Maßstabsebenen effizienter zu durch-
dringen. 

 
Fragenblock 3 –  
Synergien und Konflikte

Bei Betrachtung des Themas Klimawan-
del sei zu beachten, dass Klimaschutz 
und Klimaanpassung zwei Seiten dersel-
ben Medaille seien und dementsprechend 
gemeinsam betrachtet werden müssen. 
Beide Handlungsbereiche gemeinsam zu 
betrachten und zu kommunizieren, kön-
ne der Argumentation für Klimaschutz 
und Klimaanpassung größeres Gewicht 
verleihen und Maßnahmen können sinn-
voll kombiniert werden. Aktuell würden 
Klimaschutz und -anpassung allerdings 
noch zu oft getrennt voneinander bearbei-
tet werden, was daran liegen könne, dass 

Klimaanpassung eher ein räumliches, Kli-
maschutz eher ein technisches Thema sei. 
Ansätze ergäben sich im Bereich der ener-
getischen Stadtsanierung. So versucht das 
KfW-Programm 432 die Kombination von 
Klimaschutz im Gebäudesektor auf Qua-
tiersebene mit Klimawandelmaßnahmen 
zu verknüpfen. Als Synergien benennen 
die Interviewten beispielsweise Synergien 
zwischen naturbasierten Ansätzen – die 
Erhaltung von Mooren, Wiedervernäs-
sungsaktivitäten, die Stärkung des Wasser-
haushalts und den Aufbau resilienter Wäl-
der im Kontext der Kohlenstoffbindung 
sowie des Rückhalts von Niederschlags-
wasser. Zudem bestehen auch Synergien 
mit technischen Lösungen, beispielsweise 
Solarpaneele, die auch zur Beschattung 
von Parkplätzen genutzt werden können, 
oder Freiflächensolaranlagen, unter denen 
ökologisch beweidet werden könne.

Angeführte Konflikte zwischen dem Leit-
bildthema Klimawandel (Klimaanpas-
sung und Klimaschutz) und anderen 
Leitbildthemen sind beispielsweise Flä-
chenkonflikte zwischen dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien und den Zielen der 
Flächensparsamkeit, des Naturschutzes 
und der Erhaltung der Kulturlandschaften. 
So fragmentierten Freiflächensolaranlagen 
zusammenhängende Freiraumverbün-
de. Das Ziel des Flächensparens stehe im 
Konflikt mit dem Ziel der klimawandelge-
rechten Stadt: Siedlungsrückzug als Hoch-
wasserschutzmaßnahme verursache einen 
enormen CO2-Ausstoß durch erhebliche 
Neubauvorhaben und nichteinheimische 
Baumarten als Lösung für die Kohlenstoff-
bindung könnten einheimische Pflanzen 
verdrängen und das Ökosystem gefährden. 
Im Konfliktfall seien Grundsatzentschei-
dungen nicht zielführend, sondern es seien 
lokale Konzepte vonnöten.
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Drei zentrale Thesen

These 1: Die Leitbilder sind inhaltlich bekannt, fließen aber überwiegend indirekt in die 
Planungspraxis sowie die Erstellung von Strategien ein.

Die Inhalte der Leitbilder sind im planungsrechtlichen Kontext sowie im politischen 
Diskurs angekommen. Sie fließen indirekt in Planungen und Dokumente ein, beispiels-
weise über die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, über Ziele der Kli-
maanpassung, plangesetzliche Vorschriften oder über den allgemein initiierten the-
matischen Diskurs. Konkreter Bezug auf die Leitbilder wird jedoch kaum genommen, 
am wenigsten auf der kommunalen Planungsebene. Die Leitbilder zur Gestaltung von 
Klimawandel und Energiewende können zwar einen Rahmen für das Handeln bilden, 
werden jedoch vereinzelt als „Hintergrundrauschen“ verstanden, welches das politi-
sche und fachliche Bewusstsein für Klimaschutz und Klimaanpassung schärft.

 
These 2: Die Leitbilder werden überwiegend positiv wahrgenommen, besonders im 
Rahmen politischer und argumentativer Prozesse.

Aufgrund des geringen Konkretisierungsgrads entfalten die Leitbilder ihre Wirkung 
weniger auf der praktischen und stattdessen mehr auf der politischen und argumen-
tativen Ebene: Sie können neue Impulse geben, Diskussionen anstoßen und das Be-
wusstsein für die Themen und Herausforderungen schärfen. Darüber hinaus können 
sie zur Begründung von Planinhalten oder Forschungsthemen herangezogen werden.

 
These 3: Durch Konkretisierungen und Aktualisierungen kann die Relevanz der Leit-
bilder erhöht werden.

Durch Konkretisierungen und thematisch-fachliche Aktualisierungen kann die Rele-
vanz der Leitbilder, insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene, erhöht werden – 
allerdings darf ein inhaltlich und räumlich konkreterer Satz an Leitbildern nicht ei-
ner Bundesraumordnungsplanung gleichkommen. Denkbar ist es auch, konkretere 
Leitbilder für Handlungsräume mit jeweils ähnlichen Problemen aufzustellen, mög-
licherweise ergänzt um Leitbildkarten mit regions- oder landschaftsraumspezifischen 
Raumbildern.
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3.3  Ausbau der erneuerbaren Energien und  
        der Netze steuern

Die im zweiten Arbeitsschritt vorgenom-
mene themenbezogene quantitative Aus-
wertung der 74 Strategiedokumente zur 
Energiewende ist nachfolgend dargestellt. 
Die Dokumente wurden auf Basis von Kri-
terien zu den Teilbereichen „Räumliche 
Strukturen und Energiewende“ sowie „Pla-
nungsprozesse und Partizipation“ in Ab-
bildung 9 und 10 ausgewertet. Dort ist zu 
erkennen, dass qualitative raumbezogene 
Ziele am häufigsten konkretisiert werden. 
Auch quantitative raumbezogene Ziele 
und die Identifikation räumlicher Schwer-
punkte finden sich in einem Großteil der 
Dokumente wieder.

Während qualitative und quantitative  
raumbezogene Ziele sowie räumliche 
Schwerpunkte auf Bundes- und Landes-
ebene noch in einer wesentlichen Zahl der 
Dokumente zu finden sind, finden sich 
kartographisch verortete Zielsetzungen so-
wie die konkret auf Leitbild 4.2 zurückzu-
führenden Aussagen in einem geringeren 
Anteil der analysierten Dokumente. Insbe-
sondere auf Landesebene fällt auf, dass die-
se Kriterien in nur wenigen Dokumenten 
erfüllt werden. Umgekehrt verhält es sich 
im Hinblick auf die Benennung konkreter 
Maßnahmen oder Technologien sowie die 
Beschreibung innovativer Beispielmaßnah-
men. Hier lassen sich auf der Landesebene 
deutlich mehr Beispiele in den Dokumen-
ten finden als auf Ebene des Bundes. Auf 
der Regionalebene sind sechs der acht Kri-
terien in rund der Hälfte der analysierten 

3.3.1  Quantitative Auswertung relevanter Strategiedokumente

Dokumente zu finden. Lediglich die Kri-
terien „Übertragungsnetzkorridore“ und 
„Schwerpunkträume konventionelle Ener-
gien“ werden nur in jeweils einem Doku-
ment der regionalen Ebene adressiert.

Hinsichtlich der prozessbezogenen Ana-
lysekriterien zeigt sich anhand von Abbil-
dung 10, dass die im MKRO-Leitbild  4.2 
„Ausbau der erneuerbaren Energien und 
Netze steuern“ beschriebenen Handlungs-
empfehlungen tendenziell stärker in den 
Dokumenten der Landesebene wieder-
zufinden sind als auf Bundesebene. Ins-
besondere eine überörtlich abgestimmte 
Windenergieplanung (zehn Nennungen) 
sowie regionale Energiekonzepte als Maß-
nahmen sind in den Dokumenten auf 
Landesebene häufig zu finden. Auch Bei-
spielmaßnahmen werden in einigen Do-
kumenten der Landesebene beschrieben. 
In den Dokumenten auf Bundesebene 
werden die prozessbezogenen Kriterien 
hingegen kaum aufgegriffen. Auf Regio-
nalebene variiert es hier wieder stark je 
nach Analysekriterium. Partizipationsver-
fahren sowie die Weiterentwicklung von 
Eignungs- und/oder Widerstandsanalysen 
treten kaum bis gar nicht in den regionalen 
Dokumenten auf. Die anderen Kriterien 
werden jeweils in etwa einem Drittel der 
ausgewerteten Dokumente genannt. Eine 
Ausnahme bilden die regionalen Energie-
konzepte, die bei mehr als der Hälfte der 
Dokumente auf Regionalebene als Instru-
ment benannt sind.



41Auswertung raumrelevanter Strategiedokumente

Abbildung 9: Summe der erfüllten Kriterien „Räumliche Strukturen und Energiewende“ in der Auswertung von 74 Strategiedokumenten  

zur Energiewende (absolute Werte)

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 10: Summe der erfüllten Kriterien „Planungsprozesse und Partizipation“ in der Auswertung von 74 Strategiedokumenten  

zur Energiewende (absolute Werte)

Quelle: eigene Darstellung
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3.3.2  Vertiefte Auswertung ausgewählter Strategiedokumente

Für die tiefergehende Analyse und Aus-
wertung beim Sachstand formeller und 
informeller Konzepte der Handlungsan-
sätze zur Energiewende wurden elf Do-
kumente identifiziert, die eine erhöhte 
Zahl an Verweisen auf die Leitbilder der 
Raumentwicklung aufweisen. Strategien, 
die konkrete Maßnahmen beziehungswei-
se Beispiele benennen sowie Dokumente 
jüngeren Datums wurden bei der Auswahl 
prioritär berücksichtigt.

Auch hier stellt die Detailauswertung die-
ser strategischen Dokumente weder eine 
Vollerhebung noch ein repräsentatives Er-
gebnis dar, sondern zeigt exemplarisch auf, 
wie die Inhalte der Leitbilder der Raum- 
entwicklung auf Bundes-, Landes- und 
regionaler Ebene in den politisch-plane-
rischen Prozess Eingang gefunden haben. 
Die elf ausgewählten Dokumente sind der 
untenstehenden Tabelle 5 zu entnehmen. 

Tabelle 5: Elf Strategiedokumente zur Energiewende

Quelle: eigene Darstellung

Ebene Perspektive Name Autor / Herausgeber Jahr

Bund prospektiv Nationale Moorschutzstrategie BMUV – Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz

2022

Bund retrospektiv Monitoringbericht 2021 BNetzA – Bundesnetzagentur und 
Bundeskartellamt

2022

Bund retrospektiv Stellungnahme zum 8. Monitoring-
Bericht „Energie der Zukunft“

Expertenkommission zum Monito-
ring-Prozess „Energie der Zukunft“

2021

Bund prospektiv Die Energie der Zukunft BMWi – Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie

2021

Bund prospektiv Konkretisierung von Ansatzpunkten 
einer naturverträglichen Ausgestal-
tung der Energiewende, mit Blick 
auf strategische Stellschrauben 
„Naturverträgliche Ausgestaltung 
der Energiewende“ (EE100-konkret)

BfN – Bundesamt für Naturschutz 2021

Bund retrospektiv Bericht des Bund-Länder-Koopera-
tionsausschusses zum Stand des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien 
sowie zu Flächen, Planungen und 
Genehmigungen für die Windener-
gienutzung an Land

Bund-Länder-Kooperationsausschuss 2021

Land prospektiv Energiestrategie 2040 des Landes 
Brandenburg – Konsultationsfassung

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Energie des Landes Branden-
burg

2022

Land retrospektiv Energiewendebericht 2020 Niedersächsisches Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz

2021
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3.3.3  Ergebnisse der Dokumentenauswertung

3.3.4  Ergebnisse der Interviews

Die Dokumentenauswertung hat gezeigt, 
dass 70 % der Fundstellen konkrete Hand-
lungsansätze und vorgesehene Maßnah-
men enthalten. Mit 59 Fundstellen wurde 
der Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Netze besonders häufig genannt. 
Das Handlungsfeld zur Unterstützung von 
Partizipationsmöglichkeiten und Teilhabe 
für die Bürgerinnen und Bürger zur Er-
höhung der Akzeptanz für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien wird am häufigsten 
genannt, danach folgen die Handlungsfel-
der der Sicherung der Raumverträglichkeit 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
sowie die Sicherung raumverträglicher Ge-
biete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 

Zur Rückkopplung der Ergebnisse wurden 
drei Interviews mit Vertretenden  der be-
auftragenden Institution beziehungsweise 
der Bearbeitungsteams der Strategien ge-
führt, um die Rolle der MKRO-Leitbilder 
bei der Erstellung der Strategiedokumente 
zu erörtern (s. Quellenverzeichnis, Liste 
Interviews). Auch hier umfasste der Inter-
viewleitfaden neben einem einführenden 
Fragenblock zur Genese und Erarbeitung 
des jeweiligen Dokuments auch Fragen 
zu den Leitbildern und zu Synergien und 
Konflikten zwischen und innerhalb der 
Leitbilder.

Außerdem werden energieeffiziente und 
verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen 
thematisiert; dabei weisen die Fundstellen 
entweder konkrete Handlungsansätze oder 
vorgesehene Maßnahmen beziehungs-
weise eine Bewertung stattgefundener 
Maßnahmen auf. Ebenso häufig wird die 
Erhaltung und Verbesserung der natür-
lichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale 
thematisiert, hier sind darunter jedoch nur 
konkrete Handlungsansätze oder vorgese-
hene Maßnahmen zu finden. Lediglich ein 
Dokument enthielt kartographische Dar-
stellungen.

Fragenblock 1: Planerstellung

Für die Planerstellung berichteten die 
Interviewten von der Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei der Strategieerstellung, die 
deutlich in Art und Umfang variiert. Die 
„Nationale Moorschutzstrategie“ wurde 
mit einer groß angelegten Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt. Von den zahl-
reichen Einsendungen wurden jedoch nur 
5  % bis 10  % der schriftlichen Rückmel-
dungen als „wirklich hilfreich und konst-
ruktiv“ eingeschätzt; außerdem führe die-
se Vorgehensweise zu einem „Overflow“ 

Ebene Perspektive Name Autor / Herausgeber Jahr

Land prospektiv Aktionsplan Klimaschutz Mecklen-
burg-Vorpommern 2019

Ministerium für Energie, Infrastruk-
tur und Digitalisierung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

2020

Region prospektiv Regionales Energiekonzept  
Südostoberbayern

Regionaler Planungsverband  
Südostoberbayern

2019

Region prospektiv Endbericht zum Regionalen Ener-
giekonzept Uckermark-Barnim

Regionale Planungsgemeinschaft 
Uckermark-Barnim

2013
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an Abstimmungssträngen. Das Regionale 
Energiekonzept Südostoberbayern wurde 
hingegen ohne größere Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt. Hierbei han-
delte es sich lediglich um eine Grundla-
genarbeit und Ist-Energie-Analyse. Die 
Zusammenarbeit bei der Erstellung der 
Strategien wurde als überwiegend gut und 
kooperativ eingeschätzt, allerdings gab es 
durchaus auch Konflikte zwischen ver-
schiedenen Ministerien. Erschwert und 
verlängert wurden die Prozesse durch Ge-
setze und Gesetzesänderungen, wie die 
10-h-Regelung für Windenergieanlagen 
in Bayern, die Erneuerung des EEG 2023, 
das Windenergiebedarfsgesetz und das 
Brandenburgische Windenergieanlagen- 
Abstandsgesetz.

 
Fragenblock 2: Leitbilder  
der Raumentwicklung

Die Leitbilder der Raumentwicklung sind 
den Interviewten in den Grundzügen be-
kannt. Die Leitbilder wurden in den Do-
kumenten zumeist zwar oftmals angespro-
chen, aber nicht vertiefend betrachtet. Als 
Grund hierfür wurde in erster Linie die 
Aktualität der Themen im Kontext der 
Energiewende benannt. Die praktische 
und politische Relevanz der Leitbilder 
wurde als nicht sehr hoch eingestuft.

Allerdings gaben die Interviewten an, dass 
die Leitbilder auf indirekte Weise eine star-
ke Rolle gespielt haben: Der grundsätzliche 
Problemaufriss und die gesellschaftlichen 
Zielsetzungen werden als wichtiger einge-
stuft als ein räumliches Leitbild. Dennoch 
waren die Interviewten der Meinung, dass 
die raumordnerischen Leitbilder und die 
Auswirkungen auf die Schwerpunkträume 
konkreter definiert werden müssen. 

Zur Erhöhung der Relevanz der Leitbilder 
in regionalen und lokalen Prozessen wur-
den verschiedene Vorschläge gemacht. Es 
wurde angeregt, dass die Verantwortung 
zur Steuerung der Energiewende maßgeb-
lich auf den nachgeordneten Planungs-
ebenen lokalisiert sein solle, da hier Vor-
ortkenntnisse vorhanden seien. Unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Men-
talitäten der Bevölkerung müssen beglei-
tende Kommunikationsmaßnahmen in 
den verschiedenen Bundesländern unter-
schiedlich ausgestaltet werden. Außerdem 
bestehe kein weiterer Bedarf an Leitfäden 
und Handlungsempfehlungen, sondern an 
klaren CO2-Grenzen. Die konkrete Umset-
zung solle der regionalen und lokalen Ebe-
ne selbst überlassen bleiben. Des Weiteren 
seien die Zuständigkeiten der verschiede-
nen Ebenen (Bundes-, Landes-, Kommu-
nalebene) schwer zu überblicken und sol-
len daher übersichtlich dargestellt werden.

Die Relevanz der entwickelten Strategien 
wird durch die Interviewten als hoch ein-
gestuft, auf lokaler Ebene gebe es viele Inte-
ressierte. Bereits der Prozess sei wichtig für 
die Umsetzung, noch bevor die Strategie 
überhaupt veröffentlicht werde, da zu die-
sem Zeitpunkt bereits der gesellschaftliche 
Diskurs angestoßen werde. Dies sei auch 
in den Medien wahrnehmbar. Die (fach-)
öffentliche Aufmerksamkeit sei im Erstel-
lungsprozess am höchsten. Die Strategien 
haben vor allem Bedeutung für die öffent-
lichen Institutionen. Allerdings fehle oft-
mals das „Herunterbrechen“, das heißt, es 
werden nur Voraussetzungen geschaffen, 
jedoch noch keine konkreten Umsetzungs-
wege aufgezeigt. Brandenburg beispiels-
weise plane als Folge der Energiestrategie 
einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung. 
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Drei zentrale Thesen

These 1: Die Leitbilder sind in den Grundzügen bekannt, haben bei der Erstellung der Strategie allerdings 
keine grundlegende Rolle gespielt.

Die Leitbilder und ihre grundlegenden Aussagen sind in den Grundzügen bekannt, werden jedoch weder 
explizit beachtet noch angesprochen. Die Leitbilder werden im Wesentlichen mit aufgenommen und be-
trachtet, allerdings sind sie veraltet und werden deswegen nicht als Basis verwendet.

These 2: Die Leitbilder müssen konkretisiert und überarbeitet werden.

Die derzeitige Formulierung der Leitbilder ist dadurch, dass sie für möglichst viele Szenarien anwendbar 
sein müssen, sehr unkonkret und weit gefasst. Des Weiteren haben sie unterschiedliche Auswirkungen 
auf die einzelnen Ebenen, sodass sie nicht direkt auf die Situation übertragbar sind. Auch der Begriff der 
Schwerpunkträume sorgt bei den Expertinnen und Experten für Fragen und wirft die Problematik auf, 
dass Schwerpunkträume zur heutigen Zeit und dem angestrebten schnellstmöglichen Ausbau von erneu-
erbaren Energien so nicht mehr in der Praxis umsetzbar sind. 

These 3: Die Erstellung einer Strategie sorgt noch nicht für ihre Umsetzung, aber diese hat höchste Priorität.

Mit diversen Strategien zu den vielfältigsten Themen sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Um-
setzung voranzubringen. Im Fokus muss genau diese Umsetzung stehen. Dafür müssen unter anderem 
Genehmigungsverfahren verkürzt und bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt werden.

Fragenbock 3: Synergien  
und Konflikte

Zwischen Klimaanpassung und Klima-
schutz sehen die Interviewten sowohl Syn-
ergien als auch Konflikte. Allerdings habe 
gerade der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zum Ziel, dass weniger in Klimaanpas-
sung investiert werden müsse. Synergien 
ergeben sich insbesondere beim Schutz der 
Moore als CO2-Senken, da Moore selbst 
im vernässten Zustand das Wasser gut 
speichern und dadurch in Trockenzeiten 
abgeben können. So können Moore als 
wichtiger Baustein des Landschaftswasser-
haushaltes angesehen werden. Der Ausbau 
grün-blauer Infrastrukturen in Städten 

wird in erster Linie als Maßnahme zur Kli-
maanpassung, weniger als Maßnahme zur 
CO2-Einsparung gewertet.

Angesprochene Konflikte zwischen Klima-
schutz und Klimaanpassung sind beispiels-
weise Flächenkonflikte im Hinblick auf den 
Moorschutz in Bezug auf den Ausbau er-
neuerbarer Energien oder die Tierhaltung, 
da hier auf die Wiedervernässungsfähigkeit 
der Böden geachtet werden müsse. Klima-
anpassungsmaßnahmen suggerieren der 
Bevölkerung außerdem, dass die Situation 
unter Kontrolle sei; dabei würden die Aus-
wirkungen jedoch nur abgemildert und die 
verheerenden Effekte des Klimawandels 
ausgeblendet werden.
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3.4  Fazit zu Kapitel 3

 • Zusammengefasst kann für das Leitbild 4.1 „Klimawandel“ festgestellt werden, dass sich in 
den 18 ausgewerteten Strategien am häufigsten raumbezogene Ansätze (Maßnahmen, Instru-
mente) zum Umgang mit dem Klimawandel aus den Handlungsfeldern Wasserknappheit und 
Hochwasservorsorge in Flussgebieten finden. Auch klimabedingte Veränderungen in den Le-
bensräumen von Tieren und Pflanzen werden in fast allen Dokumenten berücksichtigt. Die am 
häufigsten genannte Maßnahme ist die Entwicklung und Sicherung übergreifender ökologi-
scher Verbundsysteme.

 • Zur Rolle der Leitbilder der Raumentwicklung ist aus Perspektive der Strategie erarbeitenden 
Akteure festzuhalten, dass sie zwar inhaltlich zumeist bekannt sind, aber überwiegend indirekt 
in die Planungspraxis sowie die Erstellung von Strategien einfließen. Aufgrund des geringen 
Konkretisierungsgrads entfalten die Leitbilder ihre Wirkung daher weniger auf der praktischen 
und stattdessen mehr auf der politischen und argumentativen Ebene: Sie können neue Impul-
se geben, Diskussionen anstoßen und das Bewusstsein für (neue) Themen schärfen. Darüber 
hinaus eignen sie sich zur Begründung von Planungen oder Forschungsthemen. Die Leitbilder 
werden im Rahmen politischer und argumentativer Prozesse dementsprechend positiv wahrge-
nommen. Und schließlich wird die Einschätzung geteilt, dass die Relevanz der Leitbilder durch 
stellenweise Konkretisierungen und Aktualisierungen erhöht werden kann.

 • Für das Leitbild 4.2  „Energiewende“ ist festzuhalten, dass auf der einen Seite über 70 % der 
Fundstellen in den Dokumenten konkrete Handlungsansätze und vorgesehene Maßnahmen 
enthalten. Anderseits jedoch fehlen Aussagen zur räumlichen Planung des Ausbaus von erneu-
erbaren Energien; der Fokus liegt eher auf den Bereichen technische Umsetzung, Wirtschaft-
lichkeit und vorhandene Potenziale. Das Handlungsfeld „Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Netze steuern“ wird in zehn von elf Dokumenten mehrfach thematisiert. Dabei sind 
Partizipation und Erhöhung der Akzeptanz die am häufigsten genannten Maßnahmen. Die Si-
cherung der Raumverträglichkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien und die Sicherung 
raumverträglicher Gebiete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden in den Dokumenten am 
zweithäufigsten thematisiert.

 • Aus den Ergebnissen lässt sich tendenziell schließen, dass die MKRO-Entschließungen im Hin-
blick auf die Gestaltung der Energiewende eher grundsätzlich und programmatisch Eingang  
in nahezu alle untersuchten Dokumente beziehungsweise Programme gefunden haben. In-
sofern bleibt weitestgehend ungeklärt, ob die Fundstellen auf einem bewussten Aufgreifen 
der Inhalte der MKRO-Entschließungen beruhen oder eher aus einer allgemein gesteigerten 
gesamtgesellschaftlichen Themenrelevanz entstanden sind. Auf Letzteres deuten einige Aus-
sagen aus den durchgeführten Interviews hin. Weiterhin lässt sich feststellen, dass die unter-
suchten Entschließungen weitestgehend ohne konkreten Raumbezug in den Dokumenten 
aufgegriffen wurden. Es finden sich vorwiegend allgemeine Zielvorstellungen oder – sofern die 
Zielvorstellungen konkretisiert werden – primär ingenieurtechnische Ziele, die Ausbauziele im 
Energiesystem fokussieren. Planerisch konkrete Zielsetzungen (z. B. Flächenkennwerte, konkrete 
Verortungen, Zielwerte zu Planungsverfahren) sind in den analysierten Strategiedokumenten 
jedoch weitestgehend nicht zu finden. 

 • Insofern ist es in den analysierten Schlüsseldokumenten vielfach gelungen, die MKRO-Zielset-
zungen aufzugreifen. Derartige Strategiedokumente hätten jedoch darüber hinaus das Poten-
zial, die MKRO-Zielsetzungen für die Raumplnaung auf den verschiedenen Planungsebenen 
praxisnah zu konkretisieren.
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Umsetzung des Leitbilds 4  
in Raumordnungsplänen

4

Um den Umsetzungsstand des Leitbilds 
„Klimawandel und Energiewende ge-
stalten“ in der Raumordnung zu erfassen, 
erfolgte eine Vollauswertung der Raum- 
ordnungspläne auf regionaler und auf Lan-
desebene. Als Vorbereitung diente ein Aus-
wertungsraster, das die Handlungsfelder 
des Leitbilds  und wesentliche Aspekte um-
fasste. Auf dieser Basis wurde eine quanti-
tative Analyse der Regional- und Teilpläne, 
Entwürfe und Teilfortschreibungen sowie 
der Landesentwicklungspläne durchführt. 

Diese bezieht sich in erster Linie auf den 
Umfang der Berücksichtigung des Themas 
in den Festlegungen der Raumordnungs-
pläne. Zudem wurde die Frage gestellt, in 
welchem Zeitraum die einzelnen Aspek-
te Einzug in die Pläne gehalten haben. In 
einem weiteren Schritt wurden Raumord-
nungspläne mit weitreichenden Festlegun-
gen in den Bereichen Klimaanpassung und 
Klimaschutz identifiziert. Nachfolgend 
werden die Befunde dargestellt und inter-
pretiert.

4.1 Auswertung regionaler Raumordnungspläne

4.1.1 Methodischer Ansatz

In die Auswertung wurden 129 Regional- 
und Teilpläne, 65 Entwürfe und 56 Teil-
fortschreibungen einbezogen (s. Abb. 11). 
Dazu ist anzumerken, dass es 106 Pla-
nungsregionen und in Nordrhein-Westfa-
len zudem Regionalpläne für Teilabschnit-
te der Planungsregionen gibt. In Südhessen 
ist das Plangebiet räumlich dreigeteilt. 
Es wurden alle rechtskräftigen Pläne bis 
31. Dezember 2021 berücksichtigt.

Der Großteil der gültigen Regionalpläne 
ist nach der Jahrtausendwende und vor 
der MKRO-Entschließung zu Raumord-
nung und Klimawandel im Jahr 2013 in 
Kraft getreten. Nach der Veröffentlichung 
der Leitbilder der Raumordnung im Jahr 
2016 kamen noch 22 Regionalpläne hinzu 
(17 %). Ein Großteil der Teilfortschreibun-
gen wurde entweder nach 2016 (38 %) oder 

zwischen 2000 und 2013 (37 %) rechtskräf-
tig. Die ältesten Pläne sind in Bayern zu 
finden, dies gilt auch für Teilfortschreibun-
gen. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len und Hessen liegen eher aktuellere Teil-
fortschreibungen vor.

Die Auswertung erfolgte zum einen quan-
titativ auf Basis eines Auswertungsrasters 
und entsprechender Suchbegriffe, zum 
anderen qualitativ im Sinne einer Ana-
lyse weitreichender Festlegungen in den 
Regionalplänen, die gegebenfalls als gute 
Beispiele zum Umgang mit den Themen 
in der Planungspraxis dienen können. Im 
Rahmen der quantitativen Analyse wur-
den 129 (Teil-)Pläne und 56 Teilfortschrei-
bungen in 114 Regionen betrachtet. Für 
die qualitative Analyse wurden zudem die 
Entwürfe berücksichtigt.
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Abbildung 11: Planungsregionen in Deutschland und Zeitintervalle des Inkrafttretens der Regionalpläne (RP) beziehungsweise  

der Teilfortschreibungen (TF)

Quelle: eigene Darstellung (Stand Ende 2021)

Anmerkung: Bei den weißen Flächen in der Abbildung liegen keine regionalen Raumordnungspläne vor, 

sondern lediglich Landesentwicklungspläne oder Flächennutzungspläne.
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Das Auswertungsraster wurde entwickelt, 
um die zu untersuchenden Aspekte fest-
zulegen und eine einheitliche Vorgehens-
weise zu gewährleisten. Zur Erstellung des 
Auswertungsrasters wurden verschiedene 
programmatische Dokumente herange-
zogen, in erster Linie die Leitbilder der 
MKRO (2016a), ergänzend das MKRO-
Handlungskonzept der Raumordnung zu 
Vermeidungs-, Minderungs- und Anpas-
sungsstrategien in Hinblick auf die räum-
lichen Konsequenzen des Klimawandels 
(2013), zudem die Deutsche Anpassungs-
strategie (2008), der Länderübergreifende 
Raumordnungsplan für den Hochwasser-
schutz (2021) sowie der Nationale Klima-
schutzplan 2050 (2016). Aus diesen wur-
den relevante Aspekte herausgefiltert und 
in drei Handlungsfeldern für den Klima-
schutz sowie acht Handlungsfeldern für 
die Klimaanpassung zusammengefasst  
(s. Tab. 6). 

Die Handlungsfelder enthalten eine Viel-
zahl an Handlungsaspekten, nach denen in 
der Durchschau der Raumordnungspläne 
gesucht wurde. Diese werden in der Ergeb-
nisdarstellung zu den Handlungsfeldern 
gelistet.

Tabelle 6: Übersicht zu den Handlungsfeldern

Quelle: eigene Darstellung 

Nr. Handlungsfelder

Klimaschutz

1. Energiesparende und verkehrsreduzierende Siedlungsstrukturen

2. Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale

3. Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze steuern

Klimaanpassung

4. Hochwasservorsorge/Vorbeugender Hochwasserschutz in Flussgebieten

5. Hochwasservorsorge an der Küste und Küstenschutz

6. Schutz in Berggebieten

7. Schutz vor Hitzefolgen

8. Umgang mit Wasserknappheit

9. Anpassungsstrategien für Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

10. Klimabedingte Veränderungen in Tourismusregionen

11. Klimabedingte Veränderungen in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen

Für die quantitative Auswertung wurde 
für jeden Raumordnungsplan festgestellt, 
inwieweit eine Adressierung des jeweili-
gen Aspekts durch Zielfestlegungen be-
ziehungsweise Vorranggebiete und/oder 
durch Grundsätze beziehungsweise Vor-
behaltsgebiete erfolgt. Zudem wurde ver-
merkt, ob die Festlegungen im Plan als 
weitreichend eingeschätzt werden und so-
mit in die qualitative Analyse einbezogen 
werden können.

Am Beispiel eines Handlungsaspekts im 
Handlungsfeld „Energieeffiziente und ver-
kehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“ 
soll aufgezeigt werden, wie mit den oftmals 
spezifischen Empfehlungen des Leitbilds  
umgegangen wurde:  Ein Aspekt betrifft 
die „Ausweisung von Vorrang- beziehungs-
weise Vorbehaltsgebieten für Industrie und 
Gewerbe bevorzugt in Bereichen mit vor-
handener Schienen- und/oder Wasserstra-
ßenanbindung, wobei Wiedernutzung von 
gewerblichen Brachflächen Vorrang vor der 
Inanspruchnahme neuer Flächen erhalten 
sollte.“ Eine vollumfängliche Berücksich-
tigung wurde demnach erst erreicht, wenn 
die vorhandene Schienen- und/oder Was-
serstraßenanbindung sowie eine vorrangige 
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Wiedernutzung von gewerblichen Brachflä-
chen Berücksichtigung fand.

Die Auswertung erfolgte grundsätzlich 
durch eine Stichwortsuche, bei Plänen 
geringeren Umfangs wurde aus zeitlichen 
Gründen auf eine manuelle Suche ausge-
wichen. Zeichnerische Darstellungen wur-
den in jedem Fall berücksichtigt. 

Räumliche Strukturen an den Klimawandel 
anzupassen bedingt unmittelbar das Erfor-
dernis, die Siedlungsstrukturen energieeffi-
zient und verkehrsvermeidend auszugestal-
ten. Laut MKRO sollen so „klimaschädliche 
Emissionen so weit wie möglich verhindert 
werden“ (MKRO 2016a: 21). Aufgabe ist es, 
sowohl die Raumordnungs- wie auch die 
Bauleitplanung auf dieses Ziel auszurich-
ten (vgl. ebd.). Im Handlungsfeld werden 
unterschiedliche Aspekte aufgegriffen, die 
auf eine Umsetzung der damit verbundenen 
Ziele hinwirken können: 
 • Vorgaben zu Siedlungsflächeninan-

spruchnahme
 • Vorgaben zu oder Berücksichtigung von 

Mindestwerten der Siedlungsdichte,
 • expliziter Vorrang der Innen- vor der 

Außenentwicklung
 • Siedlungsentwicklung entlang von Ver-

kehrsachsen
 • Festlegung von Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten für Industrie und Gewer-
be (mit Schienen- und/oder Wasser-
straßenanbindung und mit Vorrang 
für Wiedernutzung von gewerblichen 
Brachflächen)

 • Trassensicherung für Verkehrsinfra-
struktur (insb. bei Einrichtungen mit 
großem Verkehrsaufkommen, die einen 
Verkehrsträgerwechsel ermöglichen)

 • Unterstützung des Ausbaus der  
Radinfrastruktur

 • Konzentration und Durchmischung 
von Daseinsgrundfunktionen zur Ver-
besserung der fußläufigen Erreichbar-
keiten

Derartige Ansätze schaffen als struktu-
relle Rahmensetzungen die Möglichkeit 
zu einem verkehrssparsamen Verhalten. 
Für den Verkehrsaufwand und die Ver-
kehrsmittel-Alternativen sind jedoch die 
individuellen Entscheidungen der Ver-
kehrsteilnehmenden entscheidend. Daher 
bedarf es als Ergänzung zu Konzepten der 
verkehrssparenden Siedlungsentwicklung 
auch bestands- und individualorientier-
ter Konzepte zur Verkehrsvermeidung 
(vgl. Holz-Rau 2001: 271 ff.) – und somit 
einer Verringerung von CO2-Emissionen. 
Derartige Konzepte könnten beispielswei-
se Teil eines regionalen Mobilitätsmanage-
ments sein, das von oder mit den Akteuren 
der Raumordnung entwickelt wird.

In Abbildung 12 wird deutlich, dass die 
Mehrzahl der Regionen in ihren Raumord-
nungsplänen Aspekte dieses Handlungs-
felds in Zielfestlegungen (75) aufgreift, 
oder zumindest Grundsätze (17) dazu 
formuliert. Allerdings zeigt Abbildung 13, 
dass sich für die Einzelaspekte des Hand-
lungsfelds ein durchaus differenziertes 
Bild ergibt: Ein Schwerpunkt liegt auf der 
transportorientierten Siedlungsentwick-
lung, auf der Ausweisung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten für Industrie und 

4.1.2  Ergebnisse im Handlungsfeld „Energieeffiziente  
           und verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“

Neben den kartographischen Darstellun-
gen zu den Festlegungen wurde für einige 
Handlungsfelder auch der zeitliche Ver-
lauf der Nennungen als Zielfestlegung in 
den Handlungsfeldern und -aspekten ab-
gebildet. Dabei wurden alle 129 Teil- und 
Regionalpläne berücksichtigt und die Fest-
legungen je Handlungsfeld in einer kumu-
lierten Darstellung wiedergegeben. 
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Abbildung 12: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

zum Handlungsfeld „Energieeffiziente und verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 13: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Energieeffiziente und verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Gewerbe, dem Ausbau der Radinfrastruk-
tur sowie dem Vorrang der Innen- vor der 
Außenentwicklung. 

Demgegenüber kommt es selten zu Vorga-
ben zur Siedlungsflächeninanspruchnah-
me oder zu Siedlungsdichten. Festlegungen 
hierzu finden sich eher in Bundesländern 
mit positiv-allokativer Steuerung in der 
Raumordnung. Der Steuerungsmodus in 
der Raumordnung entscheidet somit in er-
heblichem Maße über deren Wirksamkeit 
in diesem Handlungsfeld. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist der aktuelle 
Regionalplanentwurf der Bezirksregierung 
Köln (vgl. Bezirksregierung Köln 2021). In 
der Bearbeitungsphase wurde unter ande-
rem der Dialogprozess Region+ Wohnen 
durchgeführt (vgl. Bezirksregierung Köln 
2019). Ziel war es, geeignete Flächen zu 
finden, um Wohnbaulandbedarfe der Zen-
tren wie Köln oder Bonn in der Region zu 
verteilen. Im Mittelpunkt standen Regio-
nalforen, im Rahmen derer die aktuellen 
Flächenreserven, Entwicklungsabsichten  

und die Mitwirkungsbereitschaft der Kom-
munen im Zentrum der Diskussionen 
standen. Die Auswahl der Flächen erfolgte 
auf Basis von Eignungskriterien, die unter 
anderem die Erreichbarkeit der Stand-
orte sowie deren Eignung zur Realisie-
rung höherer Baudichten einbezogen (vgl. 
ebd.: 21). Das Flächenkontingent wurde –  
mit Anpassungen aufgrund des Hoch-
wasserereignisses Mitte 2021 – im Regio-
nalplanentwurf aufgenommen und in die 
Vorrangflächen der Siedlungsentwick-
lung integriert. Dazu zählen zeichnerisch 
festgelegte Allgemeine Siedlungsberei-
che (ASB) und Bereiche für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen (GIB). Hinzu 
kommen zentralörtliche bedeutsame All-
gemeine Siedlungsbereiche (zASB), die in 
einer Erläuterungskarte dargestellt werden 
(vgl.  Bezirksregierung Köln 2021: 68). Es 
handelt sich dabei um Allgemeine Sied-
lungsbereiche mit einer besonderen Be-
deutung für die Daseinsvorsorge durch ein 
räumlich gebündeltes Angebot an öffent-
lichen und privaten Dienstleistungs- und 
Versorgungseinrichtungen. 

Entwurf des Regionalplans der Bezirksregierung Köln von 2021 
(Z.1) Siedlungsentwicklung in Siedlungsbereichen konzentrieren: Die Kommunen haben sicherzustellen, dass die Sied-
lungsentwicklung vorrangig innerhalb der im Regionalplan festgelegten Siedlungsbereiche erfolgt. Im regionalplanerisch fest-
gelegten Freiraum ist eine Siedlungsentwicklung gemäß Ziel 2 bis 3 LEP NRW nur ausnahmsweise möglich. In den im regional-
planerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen kann eine Siedlungsentwicklung gemäß Ziel 2 bis 4 LEP NRW erfolgen.
(Z.7) ASB sichern und entwickeln: Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) sind als Vorranggebiete festgelegt. Sie dienen dem 
Wohnen, dem wohnverträglichen Gewerbe, Wohnfolgeeinrichtungen und öffentlichen und privaten Dienstleistungen sowie 
den siedlungszugehörigen Grün-, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen. Planungen und Maßnahmen, die mit diesen Nut-
zungen nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen.
(G.12) Regionale Wohnbauflächenbedarfe umsetzen: Bei der bauleitplanerischen Umsetzung der regionalen Wohnbau- 
flächenbedarfe soll eine gute Erreichbarkeit, ausreichende Infrastrukturausstattung sowie eine den örtlichen Verhältnissen 
angepasste höhere Dichte der Bebauung sichergestellt werden.
(G.16) Siedlungsentwicklung auf zASB ausrichten: Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung soll die Siedlungsent-
wicklung der Kommunen vorrangig auf die zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche (zASB) ausgerichtet 
werden. Ausnahmsweise kann eine kommunale Siedlungsentwicklung in ASB und Ortsteilen im regionalplanerisch festge-
legten Freiraum, die über eine Schienenanbindung verfügt, ebenfalls vorrangig erfolgen. Bei der Entwicklung von Bauflächen 
in den zASB soll eine den örtlichen Verhältnissen angepasste höhere Dichte der Bebauung geprüft werden. 

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen
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4.1.3  Ergebnisse im Handlungsfeld „Erhaltung und Verbesserung  
           der natürlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale“

Die MKRO misst den natürlichen Kohlen-
stoffsenken einen hohen Stellenwert für 
den Klimaschutz bei (vgl. MKRO 2016a: 
20). Zu den natürlichen Kohlenstoffsenken 
zählen in erster Linie Wälder, Moore und 
Feuchtgebiete. Es handelt sich dabei um 
Ökosysteme, die Kohlenstoff aus der At-
mosphäre binden können. Ziel ist es, diese 
Ökosysteme zu erhalten oder wiederher-
zustellen. 

Die Raumordnung soll mit ihren Instru-
menten konkrete Beiträge leisten zu
 • einer Sicherung der natürlichen Koh-

lenstoffsenken (Wälder, Moore, Feucht-
gebiete),

 • einer Verbesserung der natürlichen 
Kohlenstoffspeicherfähigkeit von 
Moorböden,

 • einer Verringerung der Inanspruchnah-
me kohlenstoffhaltiger Böden,

 • einer Sicherung von Gebieten für die 
Waldmehrung/Waldsanierung,

 • Festlegungen zu angepasster Flächen-
nutzung gegen Humusabbau.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
den großflächigen Moorgebieten bezie-
hungsweise Gebieten mit Moorböden. 
In Deutschland sind rund 92  % der ur-
sprünglichen Moorböden entwässert oder 
abgetragen und werden als Flächen für die 
Landwirtschaft oder zur Siedlungsflächen- 
entwicklung genutzt (vgl. UBA 2023a). 
Eine gezielte Wiedervernässung bietet ein 
hohes Potenzial zur Einsparung von CO2-
Äquivalenten (vgl. DEHSt 2022).

Auf Grundlage der Planauswertung lässt 
sich erkennen, dass 46 % der gültigen Re-
gionalpläne (bzw. 52 Regionen) zumindest 
einen der Handlungsaspekte über Zielfest-
legungen beziehungsweise Vorrangflächen 
aufgreifen (s. Abb. 14). Zusätzlich werden 

in 25 % der Regionalpläne (bzw. 29 Regio-
nen) Grundsätze zum Handlungsfeld for-
muliert. Am häufigsten werden die Siche-
rung der natürlichen Kohlenstoffsenken 
sowie die Sicherung von Gebieten für die 
Waldmehrung beziehungsweise Waldsa-
nierung in den Regionalplänen explizit in 
Festlegungen adressiert. Für alle anderen 
Aspekte – auch die Erhaltung und Verbes-
serung der natürlichen Kohlenstoff-Spei-
cherfähigkeit von Moorböden – treffen 
jedoch nur wenige Regionen raumordneri-
sche Festlegungen (s. Abb. 14, 15). 

Insgesamt korrelieren die Festlegungen zur 
natürlichen CO2-Bindung relativ schwach 
mit den Moorgebieten in Deutschland 
(s. Abb. 17). So gibt es beispielsweise trotz 
großflächiger Verbreitung organischer Bö-
den keine expliziten Zielfestlegungen zum 
Moorschutz in Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein sowie Brandenburg.

Ein Grund für die Befunde liegt sicherlich 
darin, dass in den Regionalplänen meist 
eine Integration des Schutzes von Mooren, 
Wäldern und Feuchtgebieten im Rahmen 
von (Ziel-)Festlegungen zum Landschafts- 
und Naturschutz erfolgt. Zudem kommen 
in den Regionen teilweise andere Pläne 
und Programme zum Tragen: So wird in 
Brandenburg der Moorschutz im „Gesamt-
konzept zur Anpassung an den Klimawan-
del im Politikfeld Wasser“ behandelt (Land 
Brandenburg 2022).

Im zeitlichen Verlauf der Einbettung des 
Handlungsfelds in die Regionalpläne wird 
deutlich, dass lediglich die Sicherung der 
natürlichen Kohlenstoffsenken sowie die 
Sicherung von Gebieten für die Waldmeh-
rung beziehungsweise die Waldsanierung 
seit den 2000er-Jahren zunehmend an Be-
deutung gewinnen (s. Abb. 16). 
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Abbildung 14: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

zum Handlungsfeld „Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 15: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale “

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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der MKRO-Teilziele in die Regionalpläne

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021) 

Anmerkung: Das Diagramm ist aus heutiger Sicht zu 

lesen. Dies bedeutet, es wurden nur Festlegungen auf-

genommen, die bis heute Gültigkeit besitzen. Während 

sich die farbigen Linien auf die Zahl der Zielfestlegungen 

beziehungsweise der Ausweisung von Vorranggebieten 

beziehen, beschreibt die schwarze Linie die Zahl der Pläne 

mit Zielfestlegungen beziehungsweise Vorranggebieten.

Hier haben sicherlich die Entschließungen 
der Ministerkonferenz für Raumordnung 
(MKRO) wie auch die Novellierungen des 
Raumordnungsgesetzes (ROG) Impulse  
gesetzt. Die Raumordnung kann (zukünf-
tig) einen wesentlichen Beitrag zur Flä-
chensicherung und zur Abwägung von 
Flächenkonkurrenzen und Nutzungskon-
flikten auf der überörtlichen Ebene leisten.

Thematische  
Vertiefung in Kap. 6.4

Abbildung 17: Verbreitung der organischen Böden in Deutschland

Quelle:  Tegetmeyer et al. 2021: 8
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Regionales Raumordnungsprogramm 2025 des Landkreises Harburg von 2019 
Bodenschutz: (G 03) Kohlenstoffhaltige Böden mit Klimaschutzpotenzial sollen erhalten werden. Moore sollen in 
ihrer Funktion als natürliche Kohlenstoffspeicher erhalten und entwickelt werden, wenn möglich, ohne ihre Funktio-
nen in Naturhaushalt und Artenschutz einzuschränken. 
(Z 04) In der zeichnerischen Darstellung ist ein Vorranggebiet Torferhaltung im Bereich Elbmarschen zwischen Seeve/
Junkernfeld und der Hamburger Landesgrenze festgelegt. Hier ist der vorhandene Torfkörper in seiner Funktion als Koh-
lenstoffspeicher zu erhalten. Zur Unterstützung der Kohlenstoff-Bindungsfunktion sollen in dem Vorranggebiet Torfer-
haltung nachhaltige, klimaschonende Bewirtschaftungsweisen, insbesondere in der Landwirtschaft, gefördert werden.

Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz von 2021
Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege: (G 2.1.4.1) Auf eine Renaturierung der innerhalb der Karte 11 
„Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft“ festgelegten Moore, organischen Nassstandorte und moortypischen 
Biotope unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Trinkwasserqualität ist hinzuwirken.
Grundwasser und oberirdische Gewässer: (Z 2.2.1.3) Grundwasserabhängige Landökosysteme sollen erhalten 
und renaturiert werden, soweit dies mit dem Trinkwasserschutz vereinbar ist. 
Begründung zum Ziel: […] Die besondere Bedeutung der grundwasserabhängigen Ökosysteme, insbesondere der 
Moore, für den Klimaschutz und die Biodiversität erfordert den Erhalt und die Entwicklung etwa durch Vermeidung 
beeinträchtigender Nutzungen und weiterer Entwässerungsmaßnahmen oder durch Moorrenaturierungen (s. dazu 
auch G 2.1.4.1). Entsprechende Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der Belange des Trinkwasserschutzes durch-
zuführen. Moore, beziehungsweise weitere organische Nassstandorte, die potenziell für Regionalplan Region Chem-
nitz Entwurf für die öffentliche Auslegung und Beteiligung gemäß § 9 (3) ROG in Verbindung mit § 6 SächsLPlG 124 
(von 273) Revitalisierungsmaßnahmen in Frage kommen, sind in der Karte 11 „Sanierungsbedürftige Bereiche der 
Landschaft“ festgelegt.

Entwurf des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben von 2021
Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum: 3.2.0 (Z 5) Moorgebiete und regelmäßig überschwemmte Fluss- 
auen innerhalb der Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum sind auch aus Gründen des Moorschutzes bezie-
hungsweise des vorbeugenden Hochwasserschutzes von konkurrierenden Raumnutzungen freizuhalten. In allen Ge-
bieten für besondere Nutzungen im Freiraum sind bei Planungen und Maßnahmen die Belange des Bodenschutzes 
und die Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen zu beachten. […]
Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher organischer Rohstoffe (Torfabbau): 3.5.4 (Z 2) Torfabbau findet 
ausschließlich zur Gewinnung von Badetorf für die oberschwäbischen Moorbäder statt. Die Gewinnung von Torf als 
Pflanzerde und zur Bodenverbesserung im Garten- und Landschaftsbau oder zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 
Zum sparsamen Umgang mit frischem Badetorf sind Badetorfdeponien zur Einlagerung von abgebadetem Torf hin-
sichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit als späterer Badezusatz in Abstimmung mit dem Naturschutz zu sichern.

Entwurf des Regionalplans Ruhr von 2021
(2.8-3 Grundsatz) Klimarelevante Böden erhalten und wiederherstellen: Klimarelevante Böden sollen erhalten, 
wiederhergestellt oder nachhaltig verbessert werden. 
Begründung zum Grundsatz: […] Moore, Grundwasser- und Staunässeböden mit naturnahem Bodenwasserhaushalt 
haben nicht nur ein hohes Biotopentwicklungspotenzial, sondern zusätzlich eine hohe Klimarelevanz als Kohlenstoff-
senke (Grundwasser- und Staunässeböden). In der Planungsregion sind darüber hinaus Böden, die als „mineralisieren-
de Kohlenstoffspeicher“ dienen. Hierzu zählen Böden mit über acht Gewichtsprozent an organischer Substanz, mit 
Torfauflagen und Torfschichten im 2-Meter-Raum, die keinen naturnahen Bodenwasserhaushalt mehr haben und in 
denen der Kohlenstoff deshalb einem stetigen mineralisierenden Abbau unterliegt. Diese Böden ergänzen den Pool 
der schutzwürdigen Moorböden mit annähernd naturnahem Bodenwasserhaushalt, in denen noch kein mineralisie-
render Abbau erfolgt.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen
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4.1.4  Ergebnisse im Handlungsfeld „Ausbau der erneuerbaren  
           Energien und der Netze steuern“

Sollen die europäischen und nationalen 
Klimaschutzziele erreicht werden, sind ein 
beschleunigter Ausbau der erneuerbaren 
Energien und damit eine forcierte Energie-
wende unabdingbar. Die MKRO sieht im 
„raumverträgliche[n] und aufeinande[r] 
abgestimmten Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der dazu gehörenden opti-
mierten Verteil- und Übertragungsnetze 
sowie neuer Netzverknüpfungspunkte ein-
[en] politisch bedeutsame[n] Aufgaben-
schwerpunkt der Raumordnung in Bund 
und Ländern für die nächsten Jahrzehnte“ 
(MKRO 2016a: 23). Die Raumordnung 
soll die Raumverträglichkeit des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien sichern. Dabei 
liegt ein Fokus auf der Windenergie und 
dem Repowering. Die MKRO betont, dass 
der Ausbau der erneuerbaren Energien eine 
Entwicklungschance für ländlich-periphe-
re Räume und ein erhebliches Potenzial für 
die regionale Wertschöpfung mit sich bringt 
(vgl. ebd.). Zur Förderung der Regional-
entwicklung und als Schnittstelle zur Um-
setzung sollen Regionale Energiekonzepte 
„von der Raumordnung unterstützt und die 
raumrelevanten Ergebnisse in Raumord-
nungspläne integriert werden“ (ebd.).

Das Handlungsfeld ist stark ausdifferen-
ziert und umfasst eine Reihe von Einzel-
aspekten:
 •  Sicherung der Raumverträglichkeit des 

Ausbaus der erneuerbaren Energien 
durch eine konfliktminimierte Stand-
ort- und Flächeninanspruchnahme

 •  Unterstützung von Partizipationsmög-
lichkeiten und Teilhabe für die Bürge-
rinnen und Bürger zur Erhöhung der 
Akzeptanz für den Ausbau der erneuer-
baren Energien

 •  Ausweitung und Weiterentwicklung 
regionaler Energiekonzepte als neues 
Instrument der Regionalplanung

 •  Reduzierung von Nutzungskonflikten 
durch eine abgestimmte überörtliche 
Planung zur Nutzung der Windenergie 
einschließlich Repowering

 •  raumverträglicher Ausbau der Strom- 
übertragungs- und -verteilnetze sowie 
der Stromspeicherkapazitäten 

 •  Hinwirken auf verbrauchsnahe  
Erzeugung und Einspeisung

 •  Synchronisierung des Ausbaus der  
erneuerbaren Energien mit dem  
Ausbau der Stromnetze

 •  Sicherung raumverträglicher Gebiete 
für die Windenergienutzung 

 •  Sicherung raumverträglicher Gebiete 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
beziehungsweise deren Zuordnung zu 
vorbelasteten Gebieten

 •  Sicherung von Standorten für Talsper-
ren (Vorrang-/Vorbehaltsgebiete), Fest-
legungen für die Reaktivierung stillge-
legter Wasserkraftanlagen an Flüssen

 •  „Energiespeicher“: Sicherung von 
Standorten (Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete) für die Deckung des Bedarfs 
an Speicherkapazitäten (z. B. Pump-
speicherkraftwerke für Wasser oder 
Luftdruck)

 •  Sicherung großräumiger Korridore 
für Energietrassen, gegebenfalls  mit 
Bündelungsgebot mit bestehenden oder 
geplanten linienförmigen Infrastruk-
turtrassen 

78  % der Regionalpläne (bzw. 92 Regio-
nen) adressieren mindestens einen Hand-
lungsaspekt über die Zielfestlegungen 
beziehungsweise Ausweisung von Vor-
rangflächen (s. Abb.  18). Zusätzlich wer-
den in fünf Regionalplänen ausschließlich 
Grundsätze zu diesem Handlungsfeld for-
muliert. 
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In Bezug auf die Einzelaspekte ergibt sich 
ein sehr differenziertes Bild (s. Abb. 19): 
Viele Aspekte der Leitbilder und Empfeh-
lungen der MKRO zum Ausbau der er-
neuerbaren Energien und der Netze wer-
den in den Regionalplänen nur vereinzelt 
aufgegriffen. Die Mehrzahl der Regionen 
legen Ziele beziehungsweise Vorrangflä-
chen für die Sicherung raumverträglicher 
Gebiete für die Windenergienutzung fest 
(s.  Abb.  19, 20). 22 % beziehungsweise  
25 Regionen befassen sich mit der Sicher- 
ung raumverträglicher Gebiete für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen in den Regio-
nalplänen; davon gibt es in acht Regio-
nen ausschließlich Grundsätze zu diesem 
Handlungsaspekt (s.  Abb.  19, 20). In den 
Bundesländern Bayern und Baden-Würt-
temberg werden nur in vier Regionen Flä-
chen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
durch eine Festlegung von Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebieten gesichert. Es lässt sich 
somit keine Korrelation der Verteilung 
der Festlegungen mit den Räumen mit 
einer hohen Globalstrahlung erkennen 
(s. Abb. 71 in Kap. 5.3.6). Der Ausbau der 
Wasserkraft in Deutschland spielt über den 
aktuellen Status quo hinaus kaum eine Rol-
le, entsprechend wenige Zielfestlegungen 
gibt es dazu (s. Abb. 19). Festlegungen zur 
Sicherung der Energietrassen korrelieren 
mit dem avisierten Netzausbau (s. Abb.  46, 
64 in Kap. 5). 

Im zeitlichen Verlauf zeigt sich eine kon-
tinuierliche Zunahme von Festlegungen 
zur Flächensicherung für erneuerba-
re Energien in den Regionalplänen seit 
2000 und somit infolge des EEG-Gesetzes 
(s.  Abb.  21). Ein stärkerer Anstieg nach 
2009 kann sowohl auf die ROG-Novelle 
als auch auf die EEG-Novelle 2009 zurück-
geführt werden. Bei Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen wird zudem ein Anstieg in 
den raumordnerischen Festlegungen seit 
2016/2017 sichtbar; dies korrespondiert 
mit der zunehmenden Rentabilität von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen – auch 
ohne EEG-Förderung. Festlegungen zu 
Energietrassen nehmen zu mit der Einfüh-
rung der Bundesfachplanung zum Netz-
ausbau und den festgelegten Bedarfen im 
EnLAG 2009, nachfolgend dem NABEG 
2011 sowie dem BBPlG 2013.

Die neuen gesetzlichen Vorgaben zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien (s. Kap. 5) 
setzen starke Impulse in den Ländern und 
Regionen, insbesondere für den Ausbau 
von Windkraft und Photovoltaik. Insofern 
ist zukünftig von einer veränderten Rolle 
der Raumordnung auszugehen: Die raum-
verträgliche Flächensicherung und vor al-
lem die zunehmenden Nutzungskonflikte, 
unter anderem mit der Landwirtschaft, 
dem Natur- und Landschaftsschutz sowie 
den bestehenden Siedlungsstrukturen er-
fordern eine kluge Abwägung aller Raum-
nutzungen und Raumfunktionen – dies ist 
eine Kernaufgabe der Raumordnung.

Thematische  
Vertiefung in Kap. 6.5
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Abbildung 18: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

zum Handlungsfeld „Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze steuern“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 19: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze steuern“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Abbildung 20: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

für Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und Energietrassen

Quelle:  eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 21: Zeitliche Entwicklung der Integration der MKRO-Teilziele in die Regionalpläne

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021) 

Anmerkung: Das Diagramm ist aus heutiger Sicht zu lesen. Das älteste noch gültige Planungsdokument stammt aus dem Jahr 1985. 
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Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans Region Trier von 2014
4.2.3.3 Windenergie: (Z 233) Der regionale Raumordnungsplan verfolgt in der Region Trier das Ziel der räumlichen 
Konzentration von Windenergieanlagen in geeigneten Gebieten. In diesen Vorranggebieten für die Windenergienut-
zung ist der Bau und Betrieb raumbedeutsamer Windenergieanlagen Ziel der Regionalplanung. Alle raumbedeutsa-
men Funktionen oder Nutzungen, die mit der Windenergienutzung nicht zu vereinbaren sind, sind in diesen Gebieten 
ausgeschlossen.
(Z 234) In den Ausschlussgebieten für die Windenergienutzung ist die Neuerrichtung von raumbedeutsamen Wind-
energieanlagen ausgeschlossen. Dort stehen andere raumordnerische Erfordernisse und Fachbelange der Nutzung 
der Windenergie entgegen.
(G 235) In den nicht als Ausschlussgebiete festgelegten Teilen der landesweit bedeutsamen historischen Kulturland-
schaften soll die Verträglichkeit der Windenergienutzung standortbezogen im Rahmen der Bauleitplanung geprüft 
werden.
(G 236) Außerhalb der vorgenannten Vorrang- und Ausschlussgebiete soll eine städtebauliche Steuerung der Wind-
energienutzung durch die bauleitplanerische Ausweisung entsprechend geeigneter Konzentrationsflächen erfolgen.

Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Hameln-Pyrmont von 2021
4.2 Energie: Z 4.2 04 In der Zeichnerischen Darstellung sind regional bedeutsame Vorranggebiete Windenergienut-
zung festgelegt. Eine effiziente Ausnutzung der jeweiligen Standorte soll in den örtlichen Gegebenheiten entspre-
chend angestrebt werden, dabei sind die Möglichkeiten des Repowering einzubeziehen.
Begründung zum Ziel: […] Der Landkreis beabsichtigt daher eine geordnete Steuerung der Windenergienutzung 
durch Festlegung von Vorranggebieten beziehungsweise Vorrangstandorten für die Windenergienutzung. Allerdings 
erfolgte bisher die Steuerung der Windenergie in Verbindung mit einer Ausschlusswirkung über die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden im Landkreis und nicht über die Regionalplanung. Diese Vorgehensweise wird beibe-
halten, da in den einzelnen Städten und Gemeinden durchaus unterschiedliche Konzepte zur Steuerung der Wind-
energie zum Tragen gekommen sind. So unterscheiden sich oftmals die herangezogenen weichen Tabukriterien. Eine 
Gesamtplanung des Landkreises würde hier zwangsläufig zu abweichenden Kriterien und Ergebnissen führen, wenn 
mit ihr eine Ausschlusswirkung verbunden sein, aber der Windenergienutzung kreisweit auch substanziell Raum ge-
geben werden soll. Daher wird zwar ein eigenes gesamträumliches Konzept des Landkreises zur Ableitung regional 
bedeutsamer Gebiete für die Windenergienutzung entwickelt, jedoch ohne Ausschlusswirkung.

Teilregionalplan Energie Mittelhessen von 2020
2.2 Windenergienutzung: 2.2-2 (Z): Bei der Errichtung von Windenergieanlagen in Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie, die Wald (Vorranggebiet für Forstwirtschaft) umfassen, sind Rodungen nur in dem für den Bau der 
Windenergieanlagen, der Nebenanlagen, der Leitungen und der Zuwegung notwendigen Umfang zulässig.

Entwurf des Regionalplans Ostwestfalen-Lippe für den Regierungsbezirk Detmold von 2020
Regionale Grünzüge (Ziel F6): Zur siedlungsräumlichen Gliederung werden Regionale Grünzüge als Vorranggebiete 
festgelegt. In ihnen sind folgende raumbedeutsame Nutzungen und Funktionen vorgesehen: […Freiflächen] als wich-
tige klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume.
Erläuterung zum Ziel: […] Der aktuelle Windenergie-Erlass NRW sieht für die planerische Ausweisung von Flächen für 
Windenergieanlagen innerhalb der Regionalen Grünzüge eine Einzelfallprüfung vor. Nach dem Erlass ist eine Auswei-
sung innerhalb der Regionalen Grünzüge grundsätzlich möglich, wenn die Windenergienutzung mit der konkreten 
Schutzfunktion des jeweiligen Bereiches vereinbar ist.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen
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Regionalplan Südlicher Oberrhein von 2017
3.1.1 Regionale Grünzüge (Vorranggebiete): (3) Z Unter Berücksichtigung der Maßgaben des Plansatzes 4.2.2 ist 
darüber hinaus in Regionalen Grünzügen ausnahmsweise die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zuläs-
sig, soweit keine weiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen und
• es sich nicht um Waldflächen handelt,
• es sich nicht um Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft (Vorrangfluren Stufe 1 gemäß Digitaler 

Flurbilanz Baden-Württemberg) handelt,
• es sich nicht um Kernflächen, Trittsteine und Verbundkorridore des Biotopverbunds gemäß regionaler Biotopver-

bundkonzeption einschließlich der Wildtierkorridore gemäß Generalwildwegeplan Baden-Württemberg handelt,
• nach Beendigung dieser Nutzung das Entstehen neuer Siedlungsansätze ausgeschlossen wird.

Entwurf des Regionalplans Ruhr von 2021
(5.1-1 Ziel) Zweckgebundene Nutzung für „Solaranlage/Freiflächenphotovoltaik“ sichern Die zeichnerisch fest-
gelegte, zweckgebundene Freiraumnutzung „Solaranlage/ Freiflächenphotovoltaik“ ist ausschließlich der Errichtung 
und dem Betrieb von Solaranlagen sowie erforderlichen Nebenanlagen vorbehalten. Der Standort der Nutzungs-
bindung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. […] Planungen und Maßnahmen, die mit dem angestrebten Nut-
zungszweck „Solaranlage/Freiflächenphotovoltaik“ nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen.

Entwurf des Regionalplans Nordthüringen von 2018
3.2.1 Energieversorgung: G 3-26 Die Stromerzeugung aus Solarenergie mittels großflächiger Photovoltaikanlagen 
soll insbesondere auf nicht mehr genutzten Deponiekörpern und Rückstandshalden, durch Kiesabbau entstandenen 
Wasserflächen sowie Brach- und Konversionsflächen - G 2-11 erfolgen.

Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans Region Trier von 2014
4.2.3.2 Solarenergie : G 232 Zur Förderung der solartechnischen Stromerzeugung werden Vorbehaltsgebiete für 
die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (FV-FFA) festgelegt. Diese Gebiete weisen aus 
regionalplanerischer Sicht keine Konflikte mit sonstigen Nutzungen und Funktionen auf und sollen daher mit Priori-
tät für die solartechnische Stromerzeugung genutzt und im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und sonstiger 
Fachplanungen besonders berücksichtigt werden.

Teilregionalplan Energie Mittelhessen von 2020
2.3 Nutzung solarer Strahlungsenergie durch Photovoltaik: 2.3-2 (G) (K) Raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen, die nicht in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet werden können, sollen in den Vorbehalts-
gebieten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden. In diesen Vorbehaltsgebieten ist der Nutzung durch 
raumbedeutsame Photovoltaikanlagen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein 
besonderes Gewicht beizumessen. 
2.3-3 (Z) Raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen in einem Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen, das gleichzeitig Vorranggebiet für Landwirtschaft ist, müssen mit agrarstrukturellen Belangen vereinbar sein. 
2.3-4 (Z) Die Flächeninanspruchnahme durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist innerhalb der einzelnen Gebiets-
körperschaft auf 2 % der Fläche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft zu begrenzen.

Regionales Raumordnungsprogramm Region Hannover von 2017
4.2 Energie: 03 (Z) Für die unterirdische Speicherung von Primärenergie ist der Erdgas-Kavernenspeicher in Ronnen-
berg-Empelde als „Vorranggebiet Speicherung von Primärenergie“ in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Er ist 
zu sichern.
4.2.2 Energietransportleitungen: 01 (Z) Darüber hinaus sind für die Energieübertragung im Hochspannungsnetz 
mit einer Nennspannung von 110 kV oder weniger in der zeichnerischen Darstellung Leitungstrassen als „Vorrang-
gebiete Leitungstrasse“ festgelegt. Das durch diese Leitungstrassen gebildete Leitungstrassennetz als räumliche 
Grundlage des Übertragungsnetzes ist bedarfsgerecht und raumverträglich weiterzuentwickeln. [LROP Abschnitt 4.2  
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Ziffer 07 Satz 2] In den „Vorranggebieten Leitungstrasse“ müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
mit der Zweckbestimmung vereinbar sein. Die vorhandenen Leitungstrassen und die damit beanspruchten Leitungs-
trassenkorridore … sind unter diesen Zielsetzungen auf ihre Eignung für Aus- und Neubau sowie Bündelung zu über-
prüfen und gemäß ihrer Eignung zu sichern. Bei der Weiterentwicklung des Leitungstrassen-Netzes für Leitungen 
mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV hat die Nutzung vorhandener, für den Aus- und Neubau geeigneter 
Leitungstrassen und Leitungstrassen-Korridore Vorrang vor der Festlegung neuer Leitungstrassen und Leitungstras-
senkorridore [LROP Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Sätze 4 und 5]

2. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Magdeburg von 2020
5.4 Energie: Z 73 Zur Sicherung der Versorgung der industriellen und privaten Verbraucher mit Gas werden in Ab-
stimmung mit den nationalen und internationalen Gasverbundsystemen die erforderlichen Gasspeicherkapazitäten 
gesichert. Das sind die bestehenden Speicherfelder […], Bernburg, Staßfurt, […]. (LEP 2010; Z 105)
G 80 Das Netz der Energie- und Produktenleitungen soll bedarfsgerecht entwickelt werden. Dabei stehen Maßnah-
men zur besseren Integration erneuerbarer Energien unter einer besonderen Dringlichkeit. Für die Trassierung sollen 
vorrangig bestehende Leitungswege genutzt werden und eine Bündelung mit vorhandenen Energie- und Verkehrs- 
trassen angestrebt werden. (LEP 2010; G 81)
Z 74 Der weitere Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung erfordert in Sachsen-Anhalt eine 
zügige Anpassung der vorhandenen Netzinfrastruktur im Hochspannungsbereich. Dabei sind insbesondere folgende 
Maßnahmen umzusetzen: 1. Neubaumaßnahmen 110 kV Leitungen […]

Teilregionalplan Energie Mittelhessen von 2020
2.5 Energieleitungstrassen: 2.5-1 (Z) (K) Die in der Regionalplankarte zum Regionalplan Mittelhessen 2010 dar-
gestellten Trassen von Hoch- und Höchstspannungsleitungen zur Stromübertragung einschließlich Umspannwerken 
und von Rohrfernleitungen zur Gasversorgung sind zu sichern.
2.5-2 (Z) Trassen neu zu errichtender Höchstspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV 
sind so zu planen, dass die Leitungen einen Abstand von mindestens 400 m haben zu Wohngebäuden, die im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans oder in einem unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch liegen, 
wenn diese Gebiete dem Wohnen dienen, sowie zu Anlagen in diesen Gebieten, die in ihrer Sensibilität mit Wohn-
gebäuden vergleichbar sind, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Seniorenheime, Krankenhäuser, Kur- und 
Pflegeeinrichtungen, - zu Gebieten, die dem Wohnen beziehungsweise den vorgenannten besonders empfindlichen 
Sondernutzungen dienen, wenn dort auf der Grundlage des Regionalplans Mittelhessen 2010 Vorranggebiete Sied-
lung Bestand oder Planung, in wirksamen Flächennutzungsplänen beziehungsweise rechtsgültigen Bebauungsplä-
nen oder nach § 34 Baugesetzbuch bauliche Anlagen für diese Nutzungen planungsrechtlich festgelegt oder möglich 
sind. Zu Wohngebäuden im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch ist durch die Trassen neu zu errichtender 
Höchstspannungsfreileitungen ein Abstand von mindestens 200 m einzuhalten. Der Abstand von 400 m beziehungs-
weise 200 m darf ausnahmsweise unterschritten werden, wenn gleichwohl ein gleichwertiger vorsorgender Schutz 
der Wohnumfeldqualität gewährleistet ist oder wenn keine andere technisch geeignete und energiewirtschaftsrecht-
lich zulässige Trassenvariante die Einhaltung dieses Mindestabstands ermöglicht.
2.5-3 (Z) Bei der Neuausweisung von Baugebieten, die dem Wohnen dienen oder die in ihrer Sensibilität Wohn-
gebäuden vergleichbar sind – insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Seniorenheime, Krankenhäuser, Kur- und 
Pflegeeinrichtungen – in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch sollen nach Möglichkeit 
die in Ziel 2.5-2 vorgegebenen Abstände zu bestehenden oder geplanten Höchstspannungsfreileitungen mit einer 
Nennspannung von mehr als 110 kV eingehalten werden.

Entwurf des Regionalplans Ostwestfalen-Lippe für den Regierungsbezirk Detmold von 2020
9.5 Kraftwerksstandorte und Fracking (Ziel E3) Speicherseen für Wasserspeicherkraftwerk
Die Oberflächengewässer mit der Zweckbestimmung Speichersee für Wasserspeicherkraftwerk werden als Vorrang-
gebiete festgelegt. In ihnen sind folgende raumbedeutsame Nutzungen und Funktionen vorgesehen: • Speichersee 
für Wasserspeicherkraftwerk [...].
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4.1.5  Ergebnisse im Handlungsfeld  
           „Hochwasservorsorge in Flussgebieten“

Der MKRO-Umlaufbeschluss „Raum-
ordnung und Klimawandel“ formuliert 
die Erfordernisse für den raumordneri-
schen Hochwasserschutz angesichts des 
Klimawandels (vgl. MKRO 2013a: 13  ff.). 
Ausgangspunkt sind die Handlungsemp-
fehlungen der MKRO zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz aus dem Jahr 2000 
(vgl. MKRO 2000). Ziel des Umlaufbe-
schlusses war es, „diese Entschließungen 
handlungsorientiert in Hinblick auf eine 
konkrete, möglichst vergleichbare Um-
setzung in der Landes- und Regionalpla-
nung der Länder“ zu untersetzen (MKRO 
2013a:  14). Die Zusammenarbeit mit der 
wasserwirtschaftlichen Fachplanung wird 
explizit hervorgehoben: „Denn nur auf der 
Grundlage abgesicherter fachplanerischer 
Daten kann eine begründete raumordneri-
sche Abwägungsentscheidung getroffen 
werden“ (ebd.). Die zentralen Handlungs-
schwerpunkte werden bereits weitgehend 
benannt. In den Folgejahren kommen 
weitere raumordnerische Strategien in die 
Diskussion, insbesondere der Siedlungs-
rückzug als Hochwasservorsorgestrategie 
(vgl. UBA 2021, BRPH 2021), die beson-
dere Schutzwürdigkeit bedeutender KRI-
TIS in hochwassergefährdeten Bereichen 
(vgl. BRPH 2021) oder auch das Starkre-
genmanagement, das in den Leitbildern 
zur Raumentwicklung Erwähnung findet 
(vgl. MKRO 2016a: 19). 

Auf dieser Basis lässt sich das Handlungs-
feld in folgende Aspekte aufschlüsseln:
 • Sicherung von Überschwemmungsbe-

reichen als Retentionsraum (i. d. R. im 
Flächenumgriff eines Bemessungshoch-
wasser HQ100)

 • Rückgewinnung von Überschwem-
mungsbereichen als Retentionsraum 
(z. B. durch die Rückverlegung von 
Deichen)

 • Risikovorsorge in potenziellen Überflu-
tungsgebieten (i.d.R. im Flächenumgriff 
eines Bemessungshochwasser HQextrem, 
vor allem bei Gefahr für Leib und 
Leben zum Beispiel bei Versagen oder 
Überströmen von Schutzeinrichtungen)

 • Verbesserung des Wasserrückhalts in 
der Fläche der Einzugsgebiete der Flüs-
se durch Sicherung und Entwicklung 
von Freiräumen beziehungsweise Fest-
legungen zur Art der Flächennutzung, 
die dem Erhalt und der Verbesserung 
des Wasserrückhalts dienen

 • Sicherung potenzieller Standorte 
für Hochwasserschutzmaßnahmen, 
insbesondere für Maßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes, wie 
Talsperren oder Hochwasserrück- 
haltebecken

 • Abstimmung zwischen Ober- und 
Unterlieger

 • Siedlungsrückzug als Hochwasser- 
vorsorgestrategie

 • Sicherung der Leistungs-/Funktions- 
fähigkeit kritischer Infrastruktur  
(Besondere Schutzwürdigkeit bedeu-
tender KRITIS in hochwassergefähr- 
deten Bereichen, auch hinter Schutz- 
einrichtungen)

 • Integriertes Hochwasserrisiko- 
management

 • Regionalplanerische Vorsorge vor 
Überflutung durch Starkregen/ 
Starkregenrisikomanagement

Knapp über 76 % beziehungsweise 87 der 
114 Regionen treffen zumindest zu einem 
der Handlungsaspekte Zielfestlegungen 
beziehungsweise weisen Vorrangflächen 
aus, sieben weitere Regionen nur Grund-
sätze (s. Abb. 22). Am häufigsten sind Fest-
legungen mit Zielcharakter zur Sicherung 
von Überschwemmungsbereichen als Re-
tentionsraum. Die Überschwemmungs-
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bereiche werden – vorwiegend über den 
Bemessungsfall HQ100 – von 59 % und 67 
der 114 Regionen über Zielfestlegungen 
als Retentionsraum gesichert (s. Abb. 23). 
Weitere vier Regionen sichern die Über-
schwemmungsbereiche als Grundsatzfest-
legungen. Zielfestlegungen zur Sicherung 
von Überschwemmungsbereichen als Re-
tentionsraum finden sich somit nahezu 
flächendeckend im Umgriff der großen 
deutschen Flüsse. Insgesamt korrelieren 
die Festlegungen überwiegend mit den 
Verläufen der großen deutschen Ströme 
Rhein, Main, Neckar, Elbe und Donau. Für 
alle anderen Aspekte treffen jedoch nur 
wenige Regionen raumordnerische Festle-
gungen mit Zielcharakter (s. Abb. 23). 

Eine Risikovorsorge in potenziellen Über-
flutungsgebieten, demnach im Umgriff 
des HQextrem wird als Zielfestlegung nur in 
kleineren Teilen der Flusseinzugsgebiete 
aufgegriffen: an der Elbe (Oberes Elbtal-
Osterzgebirge, Leipzig-Westsachsen sowie 
Stade), daneben am Main in Südhessen 
(s.  Abb.  24). Grundsatzformulierungen 
finden sich gleichfalls nur in wenigen Re-
gionalplänen (Region Köln am Rhein, 
Magdeburg an der Elbe, Ostwürttemberg 
an der Kocher; Chemnitz an der Mulde 
sowie die Mecklenburgische Seenplatte an 
der Peene und Mittleres Mecklenburg).

Die Gründe des Fehlens von Festlegungen 
zur Hochwasservorsorge sind vielfältig: 
Teilweise gibt es aktuell keinen rechts-
gültigen Regionalplan, zum Beispiel in 
einigen Regionen Niedersachsens. In den 
Planungsregionen l, ll und lll des Landes 
Schleswig-Holstein erfolgen Verweise auf 
die Zielfestlegungen des Generalplans 
Küstenschutz des Landes Schleswig-Hol-
stein. In Brandenburg fehlen generell in-
tegrierte Regionalpläne; das Thema wird 
dort im Gesamtkonzept zur Anpassung an 
den Klimawandel im Politikfeld Wasser be-
handelt. In Bayern werden seitens der Lan-
desplanung keine Vorgaben zum Thema 

der Hochwasservorsorge getroffen. Durch 
Teilfortschreibungen wurde diese Lücke in 
drei bayerischen Regionen geschlossen. 

Im zeitlichen Verlauf der Einbettung des 
Handlungsfelds in die Regionalpläne 
wird deutlich, dass lediglich die Zielfest-
legungen zur Sicherung von Überschwem-
mungsbereichen als Retentionsraum seit 
den 2000er-Jahren kontinuierlich an Be-
deutung gewinnen (s. Abb. 25). Hier haben 
sicherlich die großen Hochwasserereignis-
se der vergangenen 30 Jahre, die Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie der EU 
sowie die Entschließungen der MKRO wie 
auch die Novellierungen des ROG einen 
Beitrag geleistet. 

Die Hochwasservorsorge ist ein bedeuten-
des Thema in der Raumordnung, wurde 
bislang jedoch vorwiegend von der Siche-
rung von Überschwemmungsbereichen 
als Retentionsraum geprägt. Die größten 
Impulse für die Raumordnung in den Län-
dern und Regionen sind zukünftig durch 
die Umsetzung des Bundesraumordnungs-
plans Hochwasserschutz zu erwarten.

Thematische  
Vertiefung in Kap. 6.1
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Abbildung 22: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen)  

zum Handlungsfeld „Hochwasservorsorge in Flussgebieten“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 23: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfort- 

schreibungen) für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Hochwasservorsorge in Flussgebieten“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Abbildung 24: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

für Überschwemmungsbereiche und potenzielle Überflutungsbereiche

Quelle:  eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 25: Zeitliche Entwicklung der Integration der MKRO-Teilziele in die Regionalpläne

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021) 

Anmerkung: Das Diagramm ist aus heutiger Sicht zu lesen. Das älteste noch gültige Planungsdokument stammt aus dem Jahr 1985. Dies 

bedeutet, es wurden nur Festlegungen aufgenommen, die bis heute Gültigkeit besitzen. Während sich die farbigen Linien auf die Zahl der 

Zielfestlegungen beziehungsweise der Ausweisung von Vorranggebieten beziehen, beschreibt die schwarze Linie die Zahl der Pläne mit 

Zielfestlegungen beziehungsweise Vorranggebieten insgesamt.
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Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge von 2020
4.1.4 Vorbeugender Hochwasserschutz: Z 4.1.4.2 In Vorranggebieten vorbeugender Hochwasserschutz mit den 
Funktionen „Abfluss" beziehungsweise  „Herstellung Abfluss" sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men unzulässig, die den Abfluss von Hochwasser beziehungsweise die Herstellung dieser Funktion beeinträchtigen 
können. Ausgenommen sind Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken sowie Raumfunktionen oder Nutzungen, 
von denen trotz Behinderung des Abflusses grundsätzlich positive Wirkungen auf das Hochwassergeschehen aus-
gehen. Darüber hinaus sind auch öffentliche Hochwasserschutzanlagen wie Deiche oder Schutzmauern, wasserwirt-
schaftliche Anlagen sowie Anlagen zur Sicherung der Schifffahrt ausgenommen, wenn sichergestellt ist, dass sich die 
Gefährdung für andere Flussanlieger nicht erhöht.
Z 4.1.4.3 In Vorranggebieten vorbeugender Hochwasserschutz mit der Funktion „Abfluss" ist auf eine hochwasserneu-
trale Nutzung hinzuwirken, wenn durch andere Nutzungsarten eine Erhöhung der Hochwassergefahr in besiedelten 
Bereichen hervorgerufen werden kann.
G 4.1.4.7 In den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz sollen die jeweils zulässigen 
Nutzungen an die bei einem Extremhochwasser mögliche Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit angepasst werden. 
Noch unbebaute Bereiche in Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz mit der Funktion „Anpassung von 
Nutzungen – hohe Gefahr“ sollen von Bebauung freigehalten werden. Besiedelte Bereiche in diesen Vorbehaltsgebie-
ten sollen bei einer Nutzungsaufgabe als Freiraum wiederhergestellt werden.

Regionalplan Leipzig-Westsachsen von 2021
Hochwasserschutz: G 4.1.2.20 In den Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz (Risikobereich) soll 
eine dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung erfolgen. Bei der Sanierung bestehender Bebauung sowie bei neuer 
Bebauung sind geeignete bautechnische Maßnahmen zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe im 
Überschwemmungsfall vorzusehen. 
G 4.1.2.22 In „Gebieten mit hohem Schutzbedarf gegenüber Hochwasser“ sollen sensitive Nutzungen und kritische 
Infrastrukturen durch Maßnahmen des vorsorgenden und technischen Hochwasserschutzes vor überschwemmungs-
bedingten Beeinträchtigungen geschützt werden. In „Regionalen Schwerpunktbereichen für die Minderung beste-
hender Gefahrenpotenziale im Hochwasserfall“ sollen hochwasserexponierte Anlagen zurück- oder umgebaut wer-
den beziehungsweise der Neubau von Anlagen hochwasserangepasst erfolgen. 
Z 4.1.2.23 In den „Gebieten zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts“ sind Beeinträchtigungen des Was-
serrückhaltevermögens durch großflächige Bodenversiegelungen, die Beseitigung abflusshemmender Vegetations-
bestände, nutzungsbedingte schädliche Bodenverdichtungen und Verringerung des natürlichen Retentionsraums 
der Fließgewässer zu vermeiden. Nutzungen und Maßnahmen, die eine Erhöhung des Wasserrückhaltevermögens in 
diesen Gebieten begünstigen, sind zu befördern.
 
Regionalplan Düsseldorf von 2018
(Kapitel 4) Vorbeugender Hochwasserschutz: (G 1) In Überschwemmungsbereichen soll bei der Aufgabe oder Än-
derung einer raumbedeutsamen Nutzung oder einer Siedlungsnutzung auf der Ebene der Bauleitplanung die Mög-
lichkeit geprüft werden, ob die frei werdende Fläche als Nachnutzung dem Retentionsraum zugeführt werden kann. 
Sofern das Retentionsvolumen erhalten bleibt oder vergrößert werden kann, soll im Rahmen der Bauleitplanung auch 
eine Nachverdichtung auf Flächen mit bestehenden Baurechten zulässig sein.

Regionalplan Südlicher Oberrhein von 2017
(Kapitel 3.4) Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz: (Z 1) Zur Sicherung bestehender wich-
tiger Überflutungsgebiete sowie von Gebieten, die für die Rückgewinnung ihrer Hochwasserrückhaltefunktion be-
sonders geeignet sind, sind Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz in der Raumnutzungskarte 
festgelegt. In diesen Gebieten findet eine Besiedlung oder der Abbau von oberflächennahen Rohstoffen nicht statt. 
Bei der Gebietsfestlegung wird unterschieden zwischen Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
mit und ohne HQ

100-Ausnahmevorbehalt.
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4.1.6  Ergebnisse im Handlungsfeld „Küstenschutz“

Die MKRO betont die Bedeutung der 
Küstenniederungen als wichtige Sied-
lungs- und Wirtschaftsräume, deren Er-
haltung allerdings einen funktionierenden 
Küstenschutz voraussetzen: „Durch den 
Küstenschutz wird der Schutz vor Über-
flutungen bei Sturmfluten sichergestellt 
und der Küstenrückgang durch Erosion 
unterbunden“ (MKRO 2013a: 17). Die 
fünf deutschen Küstenländer haben dazu 
jeweils eigene Strategien erarbeitet, um 
dem Meeresspiegelanstieg oder auch ei-
ner zunehmenden Gefahr von Sturmflu-
ten im Zuge des Klimawandels begegnen 
zu können (vgl.  ebd.:  17  f.). Der Küsten-
schutz löst unterschiedliche Raumansprü-

che aus, beispielsweise die Entnahme von 
Kleien oder Sanden zur Ertüchtigung der 
Deiche oder auch die Freihaltung von 
Pufferzonen an ungeschützten Erosions-
küsten. Eine der vordringlichen Aufgaben 
der Raumordnung ist es, diese vielfältigen 
Nutzungsansprüche im Bereich der Küs-
ten zu koordinieren (vgl. ebd.: 18). Der 
MKRO-Umlaufbeschluss „Raumordnung 
und Klimawandel“ gibt einen Überblick 
zu den zentralen Handlungsschwerpunk-
ten und raumordnerischen Instrumen-
ten (vgl.  ebd.: 18  ff.). Die Leitbilder der 
Raumentwicklung unterstützen den Küs-
tenschutz: „Im Mittelpunkt stehen die Si-
cherung geeigneter Gewinnungsgebiete 
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keine Festlegungen
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Abbildung 26: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie  

Teilfortschreibungen) zum Handlungsfeld „Küstenschutz“ in Küstengebieten gemäß UBA (2021:103)

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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für bindigen, deichbaufähigen Boden am 
Festland sowie für marine Sandentnahme-
stellen für Küstenschutzzwecke, die Frei-
haltung von Bereichen vor und hinter Küs-
tenschutzanlagen von konkurrierenden 
Nutzungen und die Risikominimierung 
in nicht ausreichend sturmflutgeschützten 
Gebieten“ (MKRO 2016a: 19 f.). 

Auf dieser Grundlage basieren die Aspek-
te des Handlungsfelds für die Analyse der 
Regionalpläne:
 • Sicherung des Raumbedarfs für Kleie- 

entnahmestellen für Küstenschutzzwecke
 • Sicherung des Raumbedarfs für marine 

Sandentnahmestellen für Küstenschutz-
zwecke

 • Freihaltung von Bereichen vor und  
hinter Küstenschutzanlagen von  
konkurrierenden Nutzungen

 • Freihaltung von Pufferzonen an  
Erosionsküsten

 • Ergänzende Risikominimierung in 
sturmflutgeschützten Küstengebieten 
(bei Versagen von Küstenanlagen im 
Fall von Extremereignissen)

 • Risikominimierung in nicht ausrei-
chend sturmflutgeschützten Gebieten

 • Sicherung der Leistungs-/Funktionsfä-
higkeit kritischer Infrastruktur

32 % und damit 8 der 25 Küstenanrainer-
regionen legen Ziele zum Küstenschutz in 
zumindest einem der Handlungsaspekte 
fest. In zwei Regionen gibt es nur Grund-
sätze zum Thema. In erster Linie handelt 
es sich dabei um Festlegungen zur Siche-
rung des Raumbedarfs für Kleientnahmes-
tellen. Eine untergeordnete Rolle spielen 

die Sicherung des Raumbedarfs für mari-
ne Sandentnahmestellen, die Freihaltung 
von Pufferzonen an Erosionsküsten sowie 
die ergänzende Risikominimierung in 
sturmflutgeschützten Küstengebieten. Zur 
Risikominimierung in nicht ausreichend 
sturmflutgeschützten Küstengebieten so-
wie zur Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit kritischer Infrastruktur 
werden keine Festlegungen getroffen. Die 
allgemeinen Aussagen, die auf den Schutz 
der Küste hinwirken sollen, wurden bei der 
Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Lücken in Schleswig-Holstein lassen 
sich dadurch begründen, dass alle gülti-
gen Regionalpläne auf den „Generalplan 
Küstenschutz des Landes Schleswig-Hol-
stein“ (MEKUN SH 2022) verweisen, 
dessen Festlegungen die Ziele der Raum-
ordnung abbilden. Zudem stellen die 
Fachpläne Küstenschutz für die Inseln 
Sylt, Föhr, Amrum und Halligen die raum-
ordnerischen Planungsgrundlagen dar  
(vgl. MEKUN SH 2015). Aus diesen Grün-
den wird der Küstenschutz in den Regio-
nalplänen Schleswig-Holsteins nicht de-
tailliert aufgegriffen. 

Wie auch die Hochwasservorsorge in den 
Flussgebieten wird mit dem Bundesraum-
ordnungsplan Hochwasserschutz von 2021 
der Rahmen für den raumordnerischen 
Küstenschutz neu gefasst. Insofern haben 
sich zumindest die raumordnerischen Vor-
gaben deutlich verändert, sodass zukünftig 
Anpassungen in den Raumordnungsplä-
nen der Länder und Regionen erforderlich 
werden.
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Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven von 2012
3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz: Z (02) Wegen des Klimawandels ist ein Konzept für die Ermittlung und 
Sicherung des weiteren Bedarfs an freizuhaltenden Flächen für abzubauenden, deichbaufähigen Klei durch den Vor-
habenträger zu erarbeiten.
Z (05) [...] Soweit möglich ist bei Deichsanierungsmaßnahmen ein mindestens 25,00 m breites Vorland zwischen 
dem Deichfuß und dem Osteufer herzustellen, um Hochwasserspitzen besser ableiten zu können und zusätzlichen 
Retentionsraum zu schaffen. Die Errichtung oder das Anlegen abflusseinschränkender oder -behindernder Bauwerke, 
Lagerungen oder Anpflanzungen sind möglichst zu beschränken.

Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Friesland von 2020
3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz: Z (07) Die Hauptdeiche,  
2. Deichlinien, Schutzdeiche sowie die Entwässerungsbauwerke (Siele, Schleusen und Schöpfwerke) sind in der zeich-
nerischen Darstellung als Vorranggebiet Deich und als Vorranggebiet Schleuse/Hebewerk festgelegt.

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern von 2010
5.3 Küsten- und vorbeugender Hochwasserschutz: Z (1) In den Vorranggebieten Küstenschutz sind alle Planun-
gen und Maßnahmen den Anforderungen des Küstenschutzes unterzuordnen.
G (4) Überflutungsgefährdete Siedlungen sollen vor den Auswirkungen von Sturmfluten durch Maßnahmen und 
Bauwerke des Küstenschutzes gesichert werden. Dazu sollen auch Strategien erarbeitet werden, mit denen das Scha-
denspotenzial für alle in überflutungsgefährdeten Gebieten lebenden Menschen langfristig verringert werden kann.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen

4.1.7  Ergebnisse im Handlungsfeld „Schutz in Berggebieten“

Die Folgen des Klimawandels sind ins-
besondere im Alpenraum spürbar, aber 
auch in den Mittelgebirgen Deutschlands. 
Das Risiko von Extremwetterereignissen 
wie Starkregen und nachfolgend geogenen 
Gefahren steigt überdurchschnittlich, die 
Schneesicherheit in Wintersportgebieten 
ist nicht mehr gewährleistet, es wird ein 
drastischer Rückgang der Gletschermas-
sen und gleichzeitig eine Verschiebung der 
Vegetationszonen mit erheblichen Auswir-
kungen auf die Biodiversität prognostiziert 
(vgl. MKRO 2013a: 23). Für die MKRO 
stehen der Schutz des empfindlichen Le-
bensraumes der Alpen, der Schutz der 
Bevölkerung vor Naturgefahren sowie die 
Berücksichtigung weiterer Entwicklungs-
möglichkeiten für die Bevölkerung und die 
Wirtschaft im Alpenraum im Vordergrund 
(vgl. ebd.). In den Leitbildern der Raum-

entwicklung in Deutschland wird auf diese 
Ziele Bezug genommen und die dazu kor-
respondierende Flächenkulisse ausgewie-
sen (vgl. MKRO 2016a: 20; s. Abb. 3).

Für das Handlungsfeld sind folgende  
Aspekte maßgebend: 
 • Schutz vor Naturgefahren wie Muren,  

Steinschlag, Lawinen und Über-
schwemmungen

 • Erhalt und bei Bedarf Wiederherstel-
lung der Schutzfunktionen des Berg-
walds

 • Schutz des empfindlichen Lebensraums 
der Alpen: Zonierung zum Erhalt 
ökologisch wertvoller Lebensräume, 
zur Minimierung des Gefahrenrisikos 
sowie zur nachhaltigen Entwicklung für 
Bevölkerung und Wirtschaft, vor allem 
für den Tourismus
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Abbildung 27: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teil-

fortschreibungen) zum Handlungsfeld „Schutz in Berggebieten“ in Raumordnungsregionen mit Gebieten 

über 800 m NN (= Berggebiete gemäß MKRO 2016a: 35)

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Einbeziehung der Teilfortschreibungen

 • Berücksichtigung weiterer Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Bevölke-
rung und die Wirtschaft im Alpenraum 
auf Grundlage der von der Fachpla-
nung entwickelten Hinweiskarten und 
Managementplänen

In 3 der 32 Bergregionen wird zumindest 
ein Handlungsaspekt über Zielfestlegun-
gen beziehungsweise eine Ausweisung von 
Vorrangflächen aufgegriffen (s. Abb. 27). 
Zwei weitere Regionen formulieren Grund-
sätze zum Schutz der Berggebiete. Der am 
häufigsten adressierte Handlungsaspekt 
ist die Erhaltung und Wiederherstellung 
der Schutzfunktion von Bergwäldern. In 
Einzelfällen wird in Festlegungen Bezug 
auf den Schutz vor Naturgefahren und die 
Erhaltung der Berglandwirtschaft genom-

men. Die Handlungsaspekte „Schutz des 
empfindlichen Lebensraums der Alpen“ 
und „Entwicklungsmöglichkeiten für Be-
völkerung und Wirtschaft im Alpenraum“ 
finden in den Regionalplänen keine expli-
zite Berücksichtigung in den Festlegungen. 

Obwohl die Definition von Berggebie-
ten nach MKRO mit Höhen über 800  m 
auch die Mittelgebirgsregionen betrifft 
(vgl. MKRO 2016a: 32), zielen die Ansät-
ze im Handlungsfeld vorwiegend auf den 
Alpenraum. Demensprechend konzent-
rieren sich die Festlegung von Zielen und 
Vorranggebieten ausschließlich auf Bayern 
und den Alpenbereich. 

Die Alpenkonvention beschreibt Leitprin-
zipien für ein nachhaltiges Leben in den 

Anzahl der Teil- und Regionalpläne mit  
Einbeziehung der Teilfortschreibungen 
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Alpen (vgl. Alpenkonvention 1991). Die 
Durchführungsprotokolle der Alpenkon-
vention beziehen sich auf Ziele und Maß-
nahmen in verschiedenen Themenberei-
chen, unter anderem zu Bevölkerung und 
Kultur, zu Raumplanung, Bodenschutz, 
Wasserhaushalt, Naturschutz- und Land-
schaftspflege, Berglandwirtschaft, Berg-
wald, Energie und Tourismus. Diese sind 
auch von Deutschland unterzeichnete völ-
kerrechtliche Übereinkommen und daher 
mit Inkrafttreten 2002 für alle staatlichen 
Organe verbindlich (vgl. BGBl II 2002: 
1785).

Der Alpenplan ist ein Instrument zum 
Schutz der Bayerischen Alpen. Der Plan 
entstand zunächst als Verordnung „Erho-
lungslandschaft Alpen“, ab 1976 wurde er 
dann als Teil des Bayerischen Landesent-
wicklungsprogramms. Darüber werden drei 
Zonen definiert, die unterschiedliche Nut-

zungskonkurrenzen steuern: Die Erschlie-
ßungszone A (Erschließung möglich), die 
Übergangszone B (Erschließung unter Auf-
lagen nach Verträglichkeitsprüfung mög-
lich) und die Ruhezone C (Erschließung 
mit Seilbahnen, Skipiste, Straßen etc. nicht 
möglich). Die Ruhezonen (43 % der bayeri-
schen Alpen) dienen auch dem Schutz vor 
Naturgefahren. (vgl. DAV o. J.)

Regionen in den Mittelgebirgen legen we-
der Ziele zu den Aspekten des Handlungs-
felds fest, noch werden Vorrangflächen 
ausgewiesen. Möglicherweise werden die 
Aspekte des Bergwalds und der Bergwald-
wirtschaft in diesen Regionen in das Hand-
lungsfeld „Anpassungsstrategien für die 
Land- und Forstwirtschaft“ integriert. Ei-
nige Regionen formulieren Grundsätze in 
Bezug auf Erdrutschungen und die Vermin-
derung der Erosionsgefahr (vgl. RV Neckar- 
Alb 2013; RV Mittlerer Oberrhein 2002).

Regionalplan Allgäu von 2007
2.5 Forstwirtschaft: Z. 2.5.2 Auf die Erhaltung und Verjüngung der Wälder mit besonderen (Schutz-) Funktionen und 
auf eine naturnahe Waldbewirtschaftung soll hingewirkt werden.
Im Hochgebirge und seinen Vorbergen sollen
• insbesondere solche Flächen standortgerecht aufgeforstet werden, auf denen der zu begründende Wald Schutz 

vor Erosion, schädlichem Wasserabfluss oder Lawinen geben kann,
• verstärkt zielgerichtete Maßnahmen für die Stabilität von Wäldern.

Regionalplan Neckar-Alb von 2013
3.2.2 Gebiete für Bodenerhaltung: G.3.2.2.1 Der Boden ist so zu behandeln, dass er seine vielfältigen Funktionen 
[...] dauerhaft erfüllen kann, seine Standsicherheit erhalten bleibt und Rutschungsprozesse möglichst ausgeschlossen 
werden können.
G.3.2.2.2 Zum Schutz des Bodens und wichtiger Bodenfunktionen sind Vorbehaltsgebiete für Bodenerhaltung fest-
gelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. 
G.3.2.2.3 Folgende Grundsätze sind in den Vorbehaltsgebieten für Bodenerhaltung zu beachten:
• In den stark erosionsgefährdeten Bereichen sind bei einer ackerbaulichen Nutzung Vorkehrungen zum Erosions-

schutz zu treffen, bei forstwirtschaftlicher Nutzung ist eine dauerhafte Bestockung mit vorwiegend standortheimi-
schen Baumarten sowie einer möglichst bodendeckenden Vegetation anzustreben.

• In den stark rutschungsgefährdeten Bereichen sind destabilisierende Eingriffe in den Boden zu unterlassen oder, 
wenn Eingriffe unumgänglich sind, Maßnahmen zur Hangsicherung zu treffen.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen
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4.1.8  Ergebnisse im Handlungsfeld „Schutz vor Hitzefolgen“

Der MKRO-Umlaufbeschluss „Raum-
ordnung und Klimawandel“ bezieht den 
Schutz vor Hitzefolgen vor allem auf städ-
tische Gebiete (vgl. MKRO 2013a: 25 ff.). 
Durch hohe Versiegelungsgrade bilden sich 
regelmäßig Hitzeinseln in den Städten aus, 
die erhebliche gesundheitliche Belastun-
gen mit sich bringen. Der Hitzeinseleffekt 
tritt vorwiegend bei autochthonen Wetter-
lagen auf; in diesen Situationen gewinnen 
regionale Windsysteme an Bedeutung. 
Deshalb steht es für die Raumordnung im 
Vordergrund, eben jene „Flächen zu erhal-
ten, die für die Kaltluftproduktion sorgen 
und als Luftleitbahnen den Transport der 
Kaltluft in die Stadt ermöglichen“ (ebd.: 26). 
Die Ausprägung des Hitzeinseleffekts hängt 
nicht nur von den Versiegelungsgraden und 
der Ausdehnung der Stadtregion ab, son-
dern auch von den bioklimatischen Bedin-
gungen in der Region; besonders betroffen 
sind Regionen im Bereich des Oberrhein-
grabens und des Niederrheins, die Re-
gion Rhein-Main sowie Bereiche im Osten 
Deutschlands (vgl. ebd.: 25, s. Abb. 28). In 
den Leitbildern der Raumentwicklung wird 
auf die im Zuge des Klimawandels vermehrt 
auftretenden länger anhaltenden Hitzewel-
len hingewiesen und insofern der Dring-
lichkeit des Handlungsfelds Nachdruck ver-
liehen (vgl. MKRO 2016a: 20).

Das Handlungsfeld ist aufgeschlüsselt in 
folgende Einzelaspekte:
 •  Schutz überörtlich bedeutsamer klima-

wirksamer Freiräume, Ausgleichsflä-
chen und Luftaustauschflächen (z. B. 
durch Vorrang-/Vorbehaltsgebiete für 
die Landwirtschaft, Regionale Grün-
züge, Grünzäsuren oder als Vorrang-/
Vorbehaltsgebiete für besondere Klima-
funktionen beziehungsweise klimaöko-
logische Ausgleichsräume)

 •  Räumliche Steuerung der Siedlungs-
flächen- und Infrastrukturentwicklung 
(z. B. durch Vorgaben zu Siedlungs-
flächeninanspruchnahme, Vorgaben 

für die Bauleitplanung, Darstellung von 
thermischen Belastungsgebieten)

 •  Maßnahmen zum Schutz vor (Wald-)
Brandgefahr

39 % beziehungsweise 46 der 114 Regionen 
legen zumindest für einen der Handlungs-
aspekte Ziele fest beziehungsweise weisen 
Vorrangflächen auf, weitere neun Regio-
nen formulieren Grundsätze (s. Abb.  28). 
Somit adressieren über die Hälfte der 
Regionalpläne das Handlungsfeld nicht 
über explizite Festlegungen. Dahingegen 
werden in fast allen Wärmeregionen wie 
dem Oberrheingraben/Rheingraben, den 
Regionen Oberlausitz-Niederschlesien 
und Lausitz-Spreewald sowie an Saar und 
Neckar Zielfestlegungen zum Schutz vor 
Hitzefolgen getroffen; weitere vier Regio-
nen legen ausschließlich Grundsätze fest 
(s. Abb. 31).

Mit Abstand am häufigsten wird der 
„Schutz überörtlich bedeutsamer klima-
wirksamer Räume“ in den Regionalplä-
nen thematisiert. Die restlichen Hand-
lungsaspekte werden nur vereinzelt von 
wenigen Regionen aufgegriffen. Dies gilt 
insbesondere für die räumliche Steuerung 
der Siedlungsflächen- und Infrastruktur-
entwicklung. Festlegungen zum Schutz vor 
(Wald-)brandgefahren werden in keinem 
Regionalplan getroffen. Allerdings liegt 
dieser Aspekt eher im Kompetenzbereich 
der Fachplanung und nicht der Raumpla-
nung; eventuell wird er in den Regionen 
fachplanerisch geregelt.

Die Zunahme der Festlegungen zum The-
ma „Schutz vor Hitzefolgen nach dem 
Jahr 2003“ korrespondiert mit den Ereig-
nissen des Hitzesommers 2003 mit rund 
70.000 Hitzetoten in Europa und 9.600 in 
Deutschland (vgl. Gunkel 2013, s. Abb. 76). 
Es ist eine stetige Zunahme der Auswei-
sung von Vorranggebieten für Luftleitbah-
nen ab dem Jahr 2009 zu verzeichnen: Von 
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Abbildung 28: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen)  

zum Handlungsfeld „Schutz vor Hitzefolgen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 29: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen)  

für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Schutz vor Hitzefolgen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

7 3

104

46

9

59

Schutz überörtlich bedeutsamer 
klimawirksamer Freiräume/ 

Ausgleichsflächen/ 
Luftaustauschflächen

Räumliche Steuerung der 
Siedlungsflächen-/ 

Infrastrukturentwicklung

Schutz vor 
(Wald-)brandgefahr

114

Festlegung von Zielen bzw. 
Ausweisung von Vorrangflächen

Ausschließlich Grundsätze bzw. 
Ausweisung von Vorbehaltsflächen

keine Festlegungen

46

9

59

Anzahl der Teil- und Regionalpläne mit 
Einbeziehung der Teilfortschreibungen

Anzahl der Teil- und Regionalpläne mit  
Einbeziehung der Teilfortschreibungen 

Schutz überörtlich bedeutsamer 
klimawirksamer Freiräume/ 

Ausgleichsflächen/ 
Luftaustauschflächen

räumliche Steuerung der 
Siedlungsflächen-/ 

Infrastrukturentwicklung

Schutz vor  
(Wald-)brandgefahr



76 Klimawandel und Energiewende gestalten

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Schutz überörtlich bedeutsamer klimawirksamer Freiräume/Ausgleichsflächen/Luftaustauschflächen räumliche Steuerung der Siedlungsflächen-/Infrastrukturentwicklung

Schutz vor (Wald-)Brandgefahr kumulierte Zahl der genehmigten und noch gültigen Pläne inkl. Teilfortschreibungen

ROG-Novelle
MKRO-Entschließung

Leitbilder der MKRO

Leitbilder der MKRO
Hitzewelle 2003

Schutz überörtlich bedeutsamer 
klimawirksamer Freiräume

Räumliche Steuerung der Siedlungsflächen-/
Infrastrukturentwicklung

fünf Regionen im Jahr 2009 (vgl. BMVBS 
2010: 78) erhöhte sich die Zahl auf 46 im 
Jahr 2021.

Die Planauswertung macht deutlich, dass 
das Themenfeld durch die Raumordnung 
noch nicht angemessen berücksichtigt 
wird. Allerdings dient die Ausweisung von 
multifunktionalen Grünzügen und Grün-
zäsuren häufig dem Schutz vor Hitzefol-
gen, ohne dass die Handlungsaspekte ex-
plizit erwähnt werden.

Thematische  
Vertiefung in Kap. 6.2

Abbildung 30: Zeitliche Entwicklung der Integration  

der MKRO-Teilziele in die Regionalpläne

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021) 

Anmerkung: Das Diagramm ist aus heutiger Sicht zu lesen. Das 

älteste noch gültige Planungsdokument stammt aus dem Jahr 

1985. Dies bedeutet, es wurden nur Festlegungen aufgenom-

men, die bis heute Gültigkeit besitzen. Während sich die farbi-

gen Linien auf die Zahl der Zielfestlegungen beziehungsweise 

der Ausweisung von Vorranggebieten beziehen, beschreibt die 

schwarze Linie die Zahl der Pläne mit Zielfestlegungen bezie-

hungsweise Vorranggebieten insgesamt.

Festlegung von Zielen bzw. 
Ausweisung von Vorrangflächen

Ausschließlich Grundsätze bzw. 
Ausweisung von Vorbehaltsflächen

keine Festlegungen

Abbildung 31: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen  zum 

Schutz vor Hitzefolgen im Bereich der wärmsten Regionen in Deutschlan 

gemäß UBA (2021: 103)

Quelle:  eigene Darstellung
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Entwurf des Regionalplans Mittelthüringen Regionalplan von 2020
2.1 Siedlungsentwicklung: Z 2-1 In den folgenden Gebieten sind naturschutzfachlich wertvolle, für die Kaltluft-
entstehung bedeutende oder zur Verhinderung bandartiger Siedlungsstruktur wichtige siedlungsnahe Freiräume zu 
sichern. Siedlungsflächenerweiterungen zwischen folgenden Siedlungsbereichen [,] die den genannten Funktionen 
entgegenstehen [,] sind ausgeschlossen: [...]

Entwurf des Regionalplans Arnsberg. Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe,  
Kreis Siegen-Wittgenstein von 2020
(Z.2.2.1) Kernbereiche von Kaltluft-Leitbahnen mit sehr hoher und hoher Priorität Die Kernbereiche von Kalt-
luft-Leitbahnen mit überörtlicher Bedeutung mit sehr hoher und hoher Priorität dürfen bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen nicht in ihren klimaökologischen und lufthygienischen Funktionen beeinträchtigt werden.
(Z.2.3.2) Regionale Grünzüge Die regionalen Grünzüge sind insbesondere aufgrund ihrer klimaökologischen und 
lufthygienischen Funktion sowie zur siedlungsräumlichen Gliederung zu sichern und zu entwickeln. Sie sind vor sied-
lungsräumlicher Inanspruchnahme zu schützen. Sie dürfen für siedlungsräumliche Entwicklungen ausnahmsweise 
in Anspruch genommen werden, wenn für siedlungsräumliche Entwicklungen keine Alternativen außerhalb des be-
troffenen Grünzuges bestehen und insbesondere ihre klimaökologische und lufthygienische Funktionsfähigkeit und 
ihre Funktion zur siedlungsräumlichen Gliederung erhalten bleiben.

Regionalplan Leipzig-Westsachsen von 2021
4.1.4 Siedlungsklima: Z 4.1.4.1 Im Rahmen der Bauleitplanung sind die räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt 
und die Schaffung klimatisch wirksamer Freiräume sowie den Luftaustausch zu schaffen.
Z 4.1.4.2 Die „Gebiete zur Erhöhung des Anteils an klimatischen Komfortinseln“ sind im Rahmen der Bauleitplanung 
zu konkretisieren. In ihnen sollen die Voraussetzungen für die Neuanlage von Grünflächen oder Wald – vorzugsweise 
auf Brachflächen – geschaffen werden. 
 
Entwurf des Regionalplans Detmold von 2020
(Grundsatz F 37.1) Wärmebelastete Siedlungsbereiche
In Siedlungsbereichen, deren Nutzungen eine hohe oder sehr hohe Vulnerabilität gegenüber Hitzebelastungen auf-
weisen, soll eine Minderung der bestehenden Belastungen angestrebt werden.
(Grundsatz F 39) Bauleitplanung und Klimaanpassung Im Rahmen der Bauleitplanung sollen die räumlichen Vo-
raussetzungen für den Erhalt und die Schaffung klimaökologisch bedeutsamer Freiräume sowie den Luftaustausch 
geschaffen werden. Insbesondere soll der Übergang der siedlungsklimatisch bedeutsamen Freiraumbereiche in das 
Siedlungsgefüge so gestaltet werden, dass ihr Wirkbereich möglichst weiträumige Teile der Siedlung erfasst.
Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien von 2010. 
Z.4.6.Siedlungs- und Freiflächenklima: Z.4.6.1 Die Funktionsfähigkeit der ausgewiesenen Frisch- und Kaltluftbah-
nen ist zu erhalten.
Z.4.6.2 Die siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereiche sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung auszuformen.

Regionalplan Mittelhessen von 2010
6.1.3 Klima: G 6.1.3 -1 In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluftent-
stehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt werden. Diese Ge-
biete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer und kühler Luft 
behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen in diesen Gebieten, die die Durchlüftung von 
klimatisch beziehungsweise lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen vermieden werden.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen
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4.1.9 Ergebnisse im Handlungsfeld „Umgang mit Wasserknappheit“

Die MKRO ruft aufgrund der zunehmen-
den Sommertrockenheit und Dürreer-
eignissen in den Leitbildern zur Raum-
entwicklung in Deutschland explizit den 
Umgang mit Wasserknappheit auf: „In 
Regionen mit einer generellen Abnah-
me des Jahresniederschlages ist mit einer 
verringerten Grundwasserneubildung zu 
rechnen. Im Mittelpunkt stehen die ver-
stärkte Sicherung von Wasserressour-
cen (Reservegebiete), die Erhöhung der 
Grundwasserneubildung und Weiterver-
wendung von aufbereitetem Brauchwasser, 
die Unterstützung des Erhalts beziehungs-
weise der Verbesserung des Wasserhaus-
haltes der Böden und sorgsamer Umgang 
mit stark wasserverbrauchenden Nutzun-
gen“ (MKRO 2016a: 20). Der MKRO-Um-
laufbeschluss „Raumordnung und Klima-
wandel“ weist bereits 2013 eindrücklich 

auf die Problematik einer deutlichen 
Verringerung des Wasserdargebots hin 
und sieht die Raumordnung in der Ver-
antwortung, über ihre Instrumente einen 
Beitrag für eine verstärkte Sicherung von 
Wasserressourcen und eine Verbesserung 
des Wasserhaushalts der Böden zu leisten 
(vgl. MKRO 2013a: 28 f.).

Das Handlungsfeld umfasst folgende As-
pekte:
 • die klimagerechte Vorsorge zur Siche-

rung des Wasserdargebots und Vermei-
dung von Nutzungskonflikten mit der 
Grundwasserbewirtschaftung,

 • eine verstärkte Sicherung von Wasser- 
ressourcen (Reservegebiete) durch die 
Festlegung von Vorranggebieten (ge-
gebenenfalls Vorbehaltsgebieten) für 
den Grundwasserschutz/-versorgung, 

Regionalplan Mittlerer Oberrhein von 2002
G-13 bioklimatisch wichtige Bereiche Die bioklimatisch wichtigen Bereiche sollen zur Sicherung und Verbesse-
rung der bioklimatischen Wohlfahrtswirkungen des Naturhaushaltes erhalten oder wiederhergestellt werden. Für die 
Funktion, Frischluft an Siedlungsflächen heranzuführen, sollen die zu den Siedlungsflächen führenden Luftaustausch-
bahnen in den Seitentälern des Rheingrabens und des Murgtals sowie die zum Rheingraben gerichteten Hangzonen 
südlich des Murgtals als Kaltluftentstehungsgebiete und die Lüftungsschneisen im Bereich der Siedlungen gesichert 
und entwickelt werden.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan von 2011
Z4.3-2 Regionaler Grünzug Die Funktion der Regionalen Grünzüge darf durch andere Nutzungen nicht beeinträch-
tigt werden. Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der Gliederung von Siedlungs-
gebieten, des Wasserhaushalts oder der Freiraumerholung oder der Veränderung der klimatischen Verhältnisse führen 
können, sind in den Regionalen Grünzügen nicht zulässig. [...]
G.4.6 Klima: G.4.6-2 Die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die Kalt- und Frischluftabflussschneisen sollen 
gesichert, offen gehalten und soweit erforderlich, wiederhergestellt werden.
G.4.6-3 Im Regionalplan/RegFNP – Karte – sind die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die Kalt- und Frisch-
luftabflussschneisen, die im räumlichen Zusammenhang mit belasteten Siedlungsbereichen stehen und wichtige Auf-
gaben für den Klima- und Immissionsschutz erfüllen, als  „Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen“ ausgewie-
sen. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion beziehungsweise den Transport 
frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen, die die Durchlüftung 
von klimatisch beziehungsweise lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen in diesen Gebieten 
vermieden werden.
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insbesondere für Gebiete, die noch 
nicht fachgesetzlich als Trinkwasser-
schutzgebiete gesichert sind, sowie eine 
Standortsicherung für gegebenenfalls 
notwendige Talsperren,

 • eine Erhöhung der Grundwasserneu-
bildung,

 • die Weiterverwendung von aufbereite-
tem Brauchwasser,

 • eine Verbesserung des Wasserhaushalts 
der Böden durch die Erhöhung der 
Wasserspeicherfähigkeit sowie eine 
angepasste, grundwasserschonende 
Art und Intensität der Flächennutzung, 
insbesondere durch Reduzierung der 
Flächenversiegelung, Förderung einer 
konservierenden Bodenbearbeitung in 
der Landwirtschaft und ganzjährig aus-
reichende Bodenbedeckung,

 • die vorausschauende Lenkung stark 
wasserverbrauchender Nutzungen, vor 
allem in den von Trockenheit beson-
ders betroffenen Gebieten.

78 % der gültigen Regionalpläne (bzw. 90   
Regionen) greifen zumindest einen der 
Handlungsaspekte über Zielfestlegungen 
beziehungsweise eine Ausweisung von 
Vorrangflächen auf (s. Abb. 32). Fünf Re-
gionen nehmen für das Handlungsfeld 
ausschließlich Grundsatzfestlegungen vor. 
In der Übersicht der Einzelaspekte zeigt 
sich, dass die Sicherung von Wasserres-
sourcen (Reservegebiete) am häufigsten 
in Zielen oder Grundsätzen Erwähnung 
findet (s. Abb. 33). Deutlich weniger Nen-
nungen in den Regionalplänen sind dem 
Handlungsaspekt „Vorsorge zur Sicherung 
des Wasserdargebots und Vermeidung 
von Nutzungskonflikten“ zuzuordnen. Die 
restlichen Handlungsaspekte spielen eine 
untergeordnete Rolle.

66 % der Regionen (12 von 18 Regionen), 
die als Trockenregionen typisiert sind, 
treffen Festlegungen zum Umgang mit 
Wasserknappheit als Ziele beziehungswei-
se Vorrangflächen. Zwei weitere Regionen 
legen ausschließlich Grundsätze zu dem 
Handlungsfeld fest (s. Abb.  35). Auffällig 

ist, dass die Regionalpläne in Branden-
burg das Thema nicht aufgreifen. Grund 
dafür ist das Fehlen gültiger integrierter 
Regionalpläne. Bei den ausgewerteten Plä-
nen aus diesen Regionen handelt es sich 
um Teilpläne, die das Thema der Wasser-
knappheit nicht behandeln.

Die Sicherung von Wasserressourcen in 
Form von Reservegebieten spielt auch im 
Zusammenhang mit der stofflichen Ge-
fährdung des Grundwassers eine wichtige 
Rolle und wird daher verteilt in Deutsch-
land in 84 Regionen in Regionalplänen ad-
ressiert (s. Abb. 33). In Schleswig-Holstein 
und Teilen Sachsens werden vergleichs-
weise wenige Trinkwasserschutzgebiete 
fachgesetzlich gesichert; die Regionalpläne 
dieser Regionen weisen dafür Vorrangge-
biete aus oder legen Ziele zur Sicherung der 
Wasserressourcen fest. Festlegungen zum 
Handlungsaspekt „Sicherung des Was-
serdargebots und Vermeidung von Nut-
zungskonflikten“ finden sich vor allem in 
den Regionalplänen in den Bundesländern 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
im südlichen Nordrhein-Westfalen. 

Bei der zeitlichen Betrachtung ist auffäl-
lig, dass bereits seit dem Jahr 2000 die Si-
cherung von Wasserressourcen vermehrt 
thematisiert wird und dass die WHG-No-
velle 2009 (Kompetenz zur Steuerung geht 
erstmals auf den Bund über, Umsetzung 
der WRRL 2006) sowie die ROG-Novel-
le 2009 neue Impulse setzen (s. Abb. 34). 
Infolge der MKRO-Entschließung 2013 
wird die positive Entwicklung fortgesetzt. 
Der Verlauf der Berücksichtigung der üb-
rigen Handlungsaspekte im Handlungsfeld 
ist konstant mit einer schwach steigenden 
Tendenz.

Es zeigt sich, dass eine Sicherung von Was-
serressourcen in den Regionalplänen sehr 
häufig über Zielfestlegungen erfolgt. Die 
Verbesserung des Wasserhaushalts der 
Böden besitzt hingegen deutlich gerin-
geren Stellenwert, die Lenkung wasser-
verbrauchender Nutzung wird nur selten 
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Abbildung 32: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen) 

zum Handlungsfeld „Umgang mit Wasserknappheit“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)

Abbildung 33: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen)  

für ausgewählte Aspekte zum Handlungsfeld „Umgang mit Wasserknappheit“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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aufgegriffen. In Zukunft wird dieses Hand-
lungsfeld an Bedeutung gewinnen, da die 
Dürresommer der vergangenen Dekade 
deutlich gemacht haben, dass nahezu alle 
Wirtschaftsbereiche vom Wassermangel 
betroffen waren: die Landwirtschaft mit 
Ernteausfällen, die Forstwirtschaft mit 
Waldbränden, die Industrie und Energie-
wirtschaft durch fehlendes Kühlwasser 
oder die Schifffahrt aufgrund der Niedrig-
wassersituation.

Thematische  
Vertiefung in Kap. 6.3

Abbildung 34:  Zeitliche Entwicklung der Integration  

der MKRO-Teilziele in die Regionalpläne

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021) 

Anmerkung: Das Diagramm ist aus heutiger Sicht zu lesen. Das 

älteste noch gültige Planungsdokument stammt aus dem Jahr 

1985. Dies bedeutet, es wurden nur Festlegungen aufgenom-

men, die bis heute Gültigkeit besitzen. Während sich die farbi-

gen Linien auf die Zahl der Zielfestlegungen beziehungsweise 

der Ausweisung von Vorranggebieten beziehen, beschreibt 

die schwarze Linie die Zahl der Pläne mit Zielfestlegungen be-

ziehungsweise Vorranggebieten insgesamt.
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Abbildung 35: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen zu Wasserknapp-

heit im Bereich der trockensten Regionen in Deutschland gemäß UBA (2021: 103)

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Abbildung 36: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfortschreibungen)  

für die Sicherung der Wasserressourcen, den Wasserhaushalt der Böden sowie stark wasserverbrauchende Nutzungen

Quelle:  eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüneburg von 2003, Änderung 2010
3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz: Z (12) Zur Förde-
rung der Grundwasserneubildung sind alle dafür geeigneten Maßnahmen einzusetzen. Dazu gehören 
insbesondere Maßnahmen zur Wasserrückhaltung sowie die Umwandlung von Nadelgehölz- in Laub-
gehölzbestände.
Z (16) In der Zeichnerischen Darstellung sind die Einzugsgebiete vorhandener Wassergewinnungsanla-
gen als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung festgelegt. Darüber hinaus werden Vorbehaltsgebiete für 
Trinkwassergewinnung festgelegt, die sich über den jetzigen Bedarf hinaus zur Wassergewinnung eignen 
und voraussichtlich benötigt werden.

Regionalplan des Regierungsbezirks Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld von 2004
4.1 Grundwasser- und Gewässerschutz: (Ziel 3) Auf eine sparsame Nutzung des begrenzten Naturgu-
tes „Wasser“ ist hinzuwirken. Möglichkeiten der Mehrfachnutzung und innerbetrieblicher Wasserkreisläu-
fe, insbesondere bei Brauchwassernutzungen in Industrie und Gewerbe, sind zu untersuchen, zu fördern 
und anzuwenden. Kooperationen zwischen den Betrieben, die diesem Zwecke dienen, sind anzustreben.
(Ziel 5) Die Versiegelung weiterer Flächen ist im Sinne einer ausreichenden Grundwasserneubildung zu 
begrenzen. Die Entsiegelung befestigter Fläche ist zu unterstützen.

Entwurf Regionaler Raumordnungsplan Region Trier von 2014
II.3.1.4 Grundwasserschutz, Sicherung der Wasserversorgung: Z 111 Die für eine dauerhafte Si-
cherung und Entwicklung der Trinkwasserversorgung unverzichtbaren regionalbedeutsamen Grund-
wasservorkommen und Trinkwassertalsperren werden als Vorranggebiete für den Grundwasserschutz 
festgelegt. Innerhalb dieser Vorranggebiete hat die Sicherung der Grundwasservorkommen Vorrang vor 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen, die zu einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität sowie 
der Grundwasserneubildung führen und die Funktionsfähigkeit der Trinkwasserversorgung beeinträch-
tigen können.
G 113 Zur Schonung des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung soll der Brauchwasserbedarf in 
Industrie, Gewerbe und den privaten Haushalten über eine verstärkte Nutzung von Regenwasser, Ober-
flächenwasser und über eine Mehrfachnutzung von Wasser gedeckt werden.

Regionalplan Region Würzburg 1985
Xl Wasserwirtschaft: 1 
(Z) Übergebietlicher Wasserhaushalt: Wasserbedingte Hemmnisse in der Region sollen durch geeig-
nete Maßnahmen innerhalb der Region und durch einen großräumigen Ausgleich mit anderen bayeri-
schen Regionen unter Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten der wasserabgebenden Räume 
abgebaut werden.
Begründung zum Ziel: In der Region stehen gut grundwasserhöffigen Gebieten im Westen und Norden 
umfangreiche Grundwassermangelgebiete im zentralen, östlichen und südlichen Bereich gegenüber. 
Das schon von Natur aus geringe Wasserdargebot wird bereits stark durch menschliche Nutzungen in 
Anspruch genommen (Verbrauchsschwerpunkt Würzburg). Die Gegenüberstellung von Trinkwasserbe-
darf und nutzbarem Wasserdargebot zeigt, dass bereits heute der Wasserbedarf an verbrauchsreichen 
Tagen nicht mehr aus hygienisch und chemisch einwandfreien Grundwasservorkommen gedeckt wer-
den kann. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, müssen auch qualitativ unzureichende Wasserfass-
ungen zunächst weiter genutzt werden. Zunehmender Fehlbedarf und steigende Anforderungen an 

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen



84 Klimawandel und Energiewende gestalten

die Trinkwasserqualität verschärfen die kritische Versorgungssituation. Dazu kommt, dass die Regionen 
Bayer. Untermain und Main-Rhön künftig auf Zusatzwasser aus der Region Würzburg angewiesen sind. 
Es ist daher notwendig, für die Region neuen Entwicklungsspielraum, insbesondere durch die Bereit-
stellung von Trinkwasser, durch die Einbeziehung in den Trinkwasserverbund Nordbayern und durch die 
Erhöhung des Niedrigabflusses des Maines, zu schaffen.
1.2 (Z) Zur weiteren Sicherung der künftigen Trinkwasserversorgung soll die Region in den Versorgungs-
verbund Nordbayern einbezogen werden.
Begründung zum Ziel: Das Konzept des künftigen überregionalen Wasserversorgungsverbundes Nord-
bayern ist in dem Fachplan „Wasserversorgung in Bayern - Ausgleich und Verbund" (Bayer. Landesamt 
für Wasserwirtschaft, München 1977) aufgezeigt. Der großräumige Verbund mit den Nachbarregionen 
soll dazu beitragen, die Versorgungssicherheit zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die 
Wasservorkommen optimal zu nutzen und zu bewirtschaften.
1.3 (Z) Der Niedrigwasserabfluss des Maines soll durch die Überleitung von Altmühl- und Donauwasser 
in das Regnitz-Main-Gebiet erhöht werden.
Begründung zum Ziel:  […] Im Sommer 1976 zeigte der Main in Teilstrecken keinen Abfluss, was nicht 
nur auf die extremen klimatischen Verhältnisse des Sommers 1976, sondern auch auf die erheblichen 
Wasserentnahmen aus dem Main und seinen Zuflüssen sowie auf den Betrieb der Wasserstraße zurück-
zuführen war.
Auf seiner Fließstrecke innerhalb der Region wird der Main durch
• kommunale und industrielle Abwassereinleitungen,
• Wasserentnahmen für die Industrie,
• Wasserentnahmen für die Landwirtschaft,
• Wasserentnahmen zur Trinkwassergewinnung aus dem Mainalluvium,
• Aufwärmung durch Kühlwasser,
• erhöhte Verdunstung über den im Zuge des Kiesabbaues geschaffenen Wasserflächen,
insbesondere in Niedrigabflußzeiten, erheblich belastet. […] Die Überleitung von Wasser aus dem Do-
nau- in das Maingebiet soll dazu dienen, die wasserwirtschaftliche Ausgangsbasis und die Standortbe-
dingungen für die wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern.

2 Wasserversorgung
Es soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung mit einwandfreiem Wasser und zukunftssicher aus 
zentralen Anlagen versorgt wird.
2.1 (Z) Kleine, jedoch technisch und hygienisch einwandfreie sowie wirtschaftliche örtliche Wasserver-
sorgungsanlagen sollen grundsätzlich beibehalten werden. In Einzelfällen können sie jedoch aus Grün-
den der Versorgungssicherheit in größere Versorgungseinheiten einbezogen oder an diese angegliedert 
werden. Soweit bestehende Trinkwassergewinnungen durch konkurrierende Nutzungen beeinträchtigt 
oder gefährdet werden, soll für geeignete Schutz- und Abhilfemaßnahmen gesorgt werden.
2.4 (Z) Zum innerregionalen Ausgleich des Wasserdargebots und zur Sicherung der Versorgung sollen 
die Anlagen der Zweckverbände Fernwasserversorgung Mittelmain und Fernwasserversorgung Franken 
weiter ausgebaut werden.
Begründung zum Ziel: Ein innerregionaler Ausgleich von Wasserdargebot und -bedarf ist optimal nur 
im Rahmen großräumiger Versorgungsnetze zu bewerkstelligen. Er soll durch den Ausbau der Anlagen 
der Zweckverbände Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) und Fernwasserversorgung Franken (FWF) 
sichergestellt werden. […]
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2.5 (Z) Das nach dem innerregionalen Ausgleich überschüssige Wasserdargebot soll für die Versorgung 
der angrenzenden Wassermangelgebiete in den Regionen Bayer. Untermain und Main-Rhön bereitge-
stellt werden.
2.6 (Z) Es soll auch zukünftig darauf hingewirkt werden, dass Industrie und Gewerbe ihren Betriebswas-
serbedarf – soweit keine Trinkwasserqualität gefordert ist – weitgehend aus oberirdischen Gewässern 
decken. Die Möglichkeiten, das Wasser durch innerbetriebliche Kreisläufe mehrfach zu verwenden, sol-
len weitgehend genutzt werden.
Begründung zum Ziel: Industrie und Gewerbe haben teilweise einen erheblichen Betriebswasserbedarf. 
Um das zum Teil mit hohem Aufwand gewonnene Trinkwasser sparsam zu bewirtschaften und um das 
knappe, für Trinkwasser nutzbare Grundwasser möglichst für die Trinkwasserversorgung verwenden zu 
können, müssen die Betriebe in verstärktem Maße ihren Bedarf an Betriebswasser aus Grundwasser mit 
geringer Trinkwasserqualität oder aus oberirdischem Wasser decken. Dies ist bereits bei der Standort-
wahl für neue Betriebe zu berücksichtigen. Eine Reihe größerer Betriebe, so zum Beispiel die Zuckerfabrik 
Ochsenfurt, das Heizkraftwerk Würzburg und die Maschinenfabrik Rexroth in Lohr am Main, deckt ihren 
Kühlwasserbedarf ganz oder überwiegend aus oberirdischen Gewässern. Sobald die Überleitung von 
Altmühl- und Donauwasser in das Regnitz-Main-Gebiet verwirklicht ist, werden die Voraussetzungen zur 
Deckung des Betriebswasserbedarfs aus dem Main spürbar verbessert werden.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan von 2011
6.1 Grundwasser: G6.1.7 Zum Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht sind 
in besonders schützenswerten Bereichen der Planungsregion Südhessen „Vorbehaltsgebiete für den 
Grundwasserschutz“ ausgewiesen und in der Karte dargestellt. Der Schutz des Grundwassers hat hier ei-
nen besonders hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. [...]
Z6.1.9 In den Zonen I u. II der Trinkwasserschutzgebiete hat die Nutzung des Grundwassers für die Trink-
wasserversorgung Vorrang vor anderen, entgegenstehenden oder einschränkenden Nutzungsansprü-
chen.
6.4 Wasserversorgung: G6.4.2 Der Wasserverbrauch ist in allen Verbrauchsbereichen (Haushalte, In-
dustrie und Gewerbe, landwirtschaftliche Nutzung usw.) durch eine rationelle und effiziente Wasser-
verwendung zu minimieren. Hierauf soll unter anderem durch entsprechende Ausschöpfung von Ein-
sparpotenzialen sowie den Einsatz optimierter Techniken und Regelungen in Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen hingewirkt werden.
G6.4.3 Zwischen Grundwasserentnahmen und -neubildung ist ein Gleichgewicht zu gewährleisten. Die 
Grundwasserentnahmen sollen nicht nur an Mengen, sondern, soweit möglich, auch an vertretbaren 
Grundwasserständen unter Berücksichtigung der stark schwankenden natürlichen Niederschlagsraten 
und daraus resultierenden Grundwasserneubildungsraten erfolgen. Zur Verbesserung einer nachhalti-
gen Verträglichkeit der Grundwassernutzung ist die Infiltration zu optimieren.
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4.1.10  Ergebnisse im Handlungsfeld „Klimabedingte  
              Veränderungen in Tourismusregionen“

Der Klimawandel verändert die Rahmen-
bedingungen des Wirtschaftens in allen 
Regionen, so auch in den Regionen, die 
maßgeblich vom Tourismus geprägt wer-
den. Dies sind insbesondere die Bergregio-
nen und die Küstengebiete – hier ergeben 
sich Chancen und Risiken (vgl. MKRO 
2013a: 30). Für die Küstenregionen kann es 
durch erhöhte Luft- und Wassertempera-
turen zu einer Saisonverlängerung (vor al-
lem der Badesaison) kommen, gleichzeitig 
bedroht der Meeresspielanstieg die (touris-
tisch ausgerichteten) Siedlungs- und Infra-
strukturen entlang der Küste (vgl. ebd.). In 
den Berggebieten wirkt sich der Klimawan-
del bereits heute auf die Schneesicherheit 
der Wintersportgebiete aus. Im Städtetou-

rismus wird sich aufgrund der thermi-
schen Belastung voraussichtlich eine Ver-
lagerung vom Sommer hin zu Frühjahr 
und Herbst ergeben; die Weinbaugrenze 
verschiebt sich nach Norden, wodurch sich 
gegebenfalls  neue Tourismusregionen er-
schließen lassen (vgl. ebd.). Neben dem 
Einsatz der raumordnerischen Instrumen-
te wird der Regionalplanung hierbei auch 
eine verstärkte Koordinations- und Mode-
rationsfunktion im Rahmen der Regional-
entwicklung zugewiesen (vgl. ebd.). Auch 
in den Leitbildern wird auf das besondere 
Erfordernis von Anpassungsstrategien im 
Tourismussektor sowie explizit auf die Ein-
bindung relevanter Akteure hingewiesen 
(vgl. MKRO 2016a: 21).

Abbildung 37: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie 

Teilfortschreibungen) zum Handlungsfeld „Klimabedingte Veränderungen in Tourismusregionen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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Das Handlungsfeld umfasst demnach fol-
gende Handlungsaspekte:
 • Besonderes Erfordernis von Anpas-

sungsstrategien in Tourismusregionen 
 • Festlegung von neuen Tourimus- 

schwerpunkt- und -entwicklungsräumen
 • Bestehende Trassen der Schienenver-

kehrsinfrastruktur für eventuell spätere 
Nutzungen sichern

 • Maßnahmen zur Konfliktlösung zwi-
schen Nutzungsansprüchen von Klima-
schutz und Schutz des Landschaftsbilds

 • Neue Investitionen und Infrastrukturen 
im Rahmen einer Standortsicherung 
raumordnerisch vorbereiten

 • Alternative Angebote zum Winter- 
tourismus

25 % beziehungsweise 29 Regionen formu-
lieren Ziele für mindestens einen Hand-
lungsaspekt, elf weitere und damit knapp 
unter 10  % nur Grundsätze (s. Abb. 37). 
In erster Line geht es dabei um die Fest-
legung von Tourismusschwerpunkt- und 
-entwicklungsräumen (in 26 Regionen). 
Maßnahmen zur Konfliktlösung zwischen 
Nutzungsansprüchen zu Klimaschutz und 
Schutz des Landschaftsbilds werden in 
wenigen Regionen über Festlegungen ad-
ressiert, alle übrigen Aspekte finden keine 
Nennung.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen

Regionalplan Südlicher Oberrhein von 2017
2.4.3 Freizeit und Tourismus: Z 3 Zur Sicherung und Entwicklung der überregional bedeutsamen Freizeit- und Tou-
rismusfunktion am Standort Rust/Ringsheim ist in der Raumnutzungskarte ein Vorranggebiet für Freizeit und Touris-
mus festgelegt. Zulässig sind Dienstleistungseinrichtungen, die im Zusammenhang mit der Freizeit- und Tourismus-
funktion stehen. [...]

Entwurf zum Regionaler Raumordnungsplan Region Trier von 2014
II.2.4.4 Besondere Funktion Freizeit/Erholung: Z 45 Die Gemeinden mit der besonderen Funktion Freizeit/Erho-
lung sind die Schwerpunktorte der touristischen Entwicklung in der Region Trier. Diese Gemeinden sind im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanung gehalten, die touristischen Entwicklungsmöglichkeiten zu beachten und zu stärken. 
Dabei sind sowohl erholungswirksame landschaftliche Eigenarten zu erhalten, zu pflegen und wiederherzustellen als 
auch die spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Gemeinden zu nutzen.
G 46 Der Ausbau der überörtlich und regional bedeutsamen touristischen Infrastruktur soll schwerpunktmäßig in den 
Gemeinden mit der besonderen Funktion Freizeit/Erholung erfolgen.

Freizeit, Erholung und Tourismus
II.3.2.4 G 162 Zur Sicherung und Entwicklung der landschaftsbezogenen Erholung und des Tourismus in der Region 
Trier werden die Erholungs- und Erlebnisräume von landesweiter und regionaler Bedeutung als Vorbehaltsgebiete für 
Erholung und Tourismus festgelegt. Innerhalb der Vorbehaltsgebiete soll bei allen raumbedeutsamen Vorhaben und 
Maßnahmen darauf geachtet werden, dass die landschaftliche Eignung dieser Gebiete für die landschaftsbezogene 
Erholung und den Tourismus erhalten bleibt.
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4.1.11  Ergebnisse im Handlungsfeld „Klimabedingte Veränderungen  
              in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen“

Die MKRO widmet in ihrem Beschluss zu 
Raumordnung und Klimawandel der „Ver-
schiebung der Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen“ ein eigenes Handlungsfeld 
(vgl. MKRO 2013a: 31 ff.). Insbesondere 
die steigenden Durchschnittstemperatu-
ren verändern die Habitatbedingungen für 
Flora und Fauna, so „dass sich in Deutsch-
land für viele Arten die klimatisch geeigne-
ten Lebensräume nach Norden und Osten, 
in höhere Lagen der Gebirge oder entlang 
von Feuchtigkeitsgradienten verschieben 
werden“ (ebd.: 32). Damit diese Wande-
rungsbewegungen möglich werden, bedarf 

es einer angemessenen Sicherung bestehen-
der beziehungsweise auch des Schaffens 
neuer Verbundstrukturen. Die Neuinan-
spruchnahmen von Flächen für den Sied-
lungs- und Infrastrukturausbau wie auch 
die Fragmentierung von Lebensräumen 
durch Netzinfrastrukturen erschweren die-
se Wanderungsbewegungen, was schluss-
endlich zu einer Bedrohung der Populatio-
nen bis hin zum Artensterben führen kann. 
Deshalb setzt die MKRO einen Schwer-
punkt auf die Ausgestaltung eines Frei-
raumnetzes (vgl. MKRO 2016a: 21):

Abbildung 38: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfort- 

schreibungen) zum Handlungsfeld „Klimabedingte Veränderungen in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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4.1.11  Ergebnisse im Handlungsfeld „Klimabedingte Veränderungen  
              in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen“

 • Entwicklung und Sicherung eines 
regions- und länderübergreifenden, 
funktional zusammenhängenden Net-
zes ökologisch bedeutsamer Freiräume 
zur Überwindung der Isolation von 
Biotopen

 • Minimierung weiterer Zerschneidun-
gen und Sicherung von noch vorhan-
denen großräumig unzerschnittenen 
Räumen

Den Empfehlungen der MKRO wird in der 
Mehrzahl der Regionalpläne entsprochen: 
In 76  % und somit 87 Regionen gibt es 
hierzu Zielfestlegungen beziehungsweise 
eine Ausweisung von Vorranggebieten, in 
fünf weiteren nur Grundsätze (s. Abb. 38). 
Dabei überwiegen Zielfestlegungen zum 
Freiraumverbund (87 Regionen), aber 
auch die Minimierung weiterer Zerschnei-
dungen wird in 26 Regionen über Zielfest-
legungen gefasst.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen

Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller von 2019
B I 1 Naturschutz und Landschaftspflege: G (3) Die weitere Landschaftszerschneidung soll durch die Bündelung linien-
förmiger Infrastrukturen minimiert werden. In großen unzerschnittenen Landschaftsräumen sollen Planungen und Maß-
nahmen mit Trennwirkung vermieden werden.
Z (5) Zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen, räumlich und funktional zusammenhängenden Biotopverbund-
systems, zum Erhalt von Kulturlandschaften und zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
werden in der Raumnutzungskarte Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt. In den Vorrangge-
bieten haben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen.

Entwurf der Regionalplans Südwestthüringen von 2019
4.1 Freiraumsicherung: G 4-1 Zur Sicherung eines dauerhaft funktionsfähigen Naturhaushaltes sowie der dauerhaften 
Nutzungsfähigkeit regional bedeutsamer natürlicher Ressourcen sollen die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsiche-
rung und Hochwasserrisiko in der Planungsregion Südwestthüringen als Schwerpunkträume eines ökologischen Freiraum-
verbundsystems gesichert und entwickelt werden. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung 
sollen als Ergänzungsräume des ökologischen Freiraumverbundsystems entwickelt werden.
G 4-4 Die für die Planungsregion Südwestthüringen besonders bedeutsamen, unzerschnittenen, störungsarmen Räume 
[...] sollen erhalten werden.

Entwurf des Regionalplans für die Region Chemnitz von 2015
2.1.3 Arten und Biotope, großräumig übergreifender Biotopverbund: Z 2.1.3.6 Zur Gewährleistung der räumlich- 
funktionalen Durchgängigkeit des großräumig übergreifenden Biotopverbundes sowie zur Sicherung natürlicher Wan-
derwege wandernder Tierarten sollen durch geeignete Maßnahmen Zerschneidungs- und Barrierewirkungen durch be-
stehende Verkehrstrassen sowie entsprechende Aus- und Neubaumaßnahmen vermindert werden.
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4.1.12  Ergebnisse im Handlungsfeld „Anpassungsstrategien  
              für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei“

Die MKRO behandelt in ihrem Umlauf-
beschluss zu Raumordnung und Klima-
wandel die Erhaltung der land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen als Grundlage für 
die Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen im Rahmen 
des Leitbilds 3 „Raumnutzungen steuern 
und nachhaltig entwickeln“ (vgl. MKRO 
2016a: 16). Insofern gibt es hierzu kein 
eigenes Handlungsfeld innerhalb des Leit-
bilds  4, jedoch wird die Entwicklung von 
Anpassungsstrategien für die Land- und 
Forstwirtschaft in Bezug auf die Folgen 
des Klimawandels als Handlungsansatz 
im Leitbild 4.1 „Räumliche Strukturen an 
den Klimawandel anpassen“ genannt (vgl. 
MKRO 2016a: 22) und deshalb hier noch-

mals gesondert behandelt. Um das Hand-
lungsfeld weiter aufzufächern, wurde in 
diesem Fall die Deutsche Anpassungsstra-
tegie (DAS) herangezogen, die weiterge-
hende Hinweise zu Anpassungsstrategien 
in der Land- und Forstwirtschaft enthält 
(vgl. Bundesregierung 2008). Diese werden 
zumindest teilweise in den Regionalplänen 
aufgegriffen.

Für das Handlungsfeld ergeben sich –  
unter Einbeziehung der Aussagen der DAS –  
folgende Handlungsaspekte: 
 • Entwicklung von Anpassungsstrategien 

für die Land- und Forstwirtschaft in 
Bezug auf die Folgen des Klimawandels

26

1672

Anzahl der Teil- und Regionalpläne mit 
Einbeziehung der Teilfortschreibungen

Abbildung 39: Ziel- und Grundsatzfestlegungen in den Regionalplänen (Regional- und Teilpläne sowie Teilfort-

schreibungen) zum Handlungsfeld „Anpassungsstrategien für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei“

Quelle: eigene Darstellung (Stand: Ende 2021)
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4.1.12  Ergebnisse im Handlungsfeld „Anpassungsstrategien  
              für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei“

 • Förderung von Verfahren zur Ver-
besserung der Bodenfruchtbarkeit, der 
Bodenstruktur sowie der natürlichen 
Regelmechanismen

 • Förderung des Wasserrückhalts in dür-
regefährdeten Agrar- und Waldland-
schaften über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK)

 • Förderung der Infrastruktur zur  
Bewässerung

 • Umbau von Reinbeständen in stabile 
Laub- und Mischwaldbestände

 • Einrichten von Schutzzonen, die die 
Widerstandsfähigkeit der Fischbestän-
de gegen Nutzungseinflüsse erhöhen

 • Etablierung von Monitoringsystemen, 
die Auskunft über den Zustand der 
natürlichen Fischfauna (Arten, Zahl, 
Verbreitung) geben, um bei negativen 
Veränderungen rechtzeitig Gegenmaß-
nahmen ergreifen zu können

 • Berücksichtigung der klimawandel-
bedingten künftigen Änderungen 

einschließlich deren Unsicherheiten in 
Bestandsprognosen und Management-
plänen der Fischbestände

Da die Steuerungswirkung der Raum-
ordnung im Bereich der Bodennutzung 
begrenzt ist, legen hier erwartungsgemäß 
nur wenige Regionen Ziel oder Vorrang-
gebiete zum Thema fest. Insgesamt decken 
23  % und somit 26 Regionen das Thema 
über Zielfestlegungen ab, weitere 16 nur 
über Grundsätze (14 %) (s. Abb. 39). Der 
zentrale Aspekt hierbei betrifft den klima-
wandelangepassten Umbau der Wälder; 
hierzu formulieren 19 Regionen Zielfest-
legungen. Zur Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit/-struktur finden sich noch 
in sechs Regionalplänen Zielfestlegungen. 
Alle anderen Aspekte werden vereinzelt 
oder gar nicht aufgerufen. Insofern zählen 
die Anpassungsstrategien in der Primär-
produktion (bislang) nicht zu den Aufga-
benschwerpunkten in der Raumordnung.

Beispiele für Festlegungen in Regionalplänen

Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Cloppenburg von 2005
D 2.2 Bodenschutz: Z 03 Die land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Bodenbewirtschaftung und -nut-
zung ist standortgerecht zu betreiben und damit auf den Erhalt der natürlichen Potenziale und Funktionen des Bo-
dens auszurichten [...].
Z 04 Böden mit einer geringen Filter- und Pufferkapazität für Schadstoffeinträge sind grundsätzlich nur in landwirt-
schaftliche oder gärtnerische Nutzung zu nehmen, wenn vertretbare Alternativen nicht zur Verfügung stehen.

Regionalplan Münsterland von 2014
Grundsatz 18: Entwicklungsmöglichkeiten für naturraumverträgliche Landwirtschaft erhalten!
G 18.1 Planungen und Maßnahmen der Landwirtschaft sollen in den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen die 
Bodenfruchtbarkeit sichern, die Kulturlandschaft erhalten und gestalten, schonend mit den naturräumlichen Ressour-
cen umgehen, eine klimaangepasste Wirtschaftsweise fördern sowie die Vorgaben der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie und die Belange des Artenschutzes der FFH- und Vogelschutzrichtlinie berücksichtigen.

Regionalplan Main-Rhön von 2008
2 Forstwirtschaft: Z 21 In der gesamten Region soll die Erhaltung und gegebenenfalls Wiederherstellung standort-
gerechter Wälder angestrebt werden. In den schwach bewaldeten Gebieten der mainfränkischen Platten und des 
Grabfeldgaus sollen die Waldflächen erhalten und nach Möglichkeit vergrößert werden. Im Oberlauf von Vorflutern 
und kleineren Bächen soll durch Anlage von Laub- und Mischwäldern die Wasserrückhaltekraft verbessert werden. 



92 Klimawandel und Energiewende gestalten

4.2  Auswertung der Landesentwicklungspläne

4.2.1  Vorgehensweise

Um einschätzen zu können, inwieweit 
sich die Handlungsfelder des MKRO-Leit-
bilds  4 in den existierenden Planungen 
auf Länderebene niederschlagen, wurden 
die gültigen Landesentwicklungspläne 
der 13 Flächenländer (inklusive Landes-
entwicklungsplan Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg) sowie der Entwurf des 
neuen Bayerischen Landesentwicklungs-
programms untersucht (s. Tab. 7). Dabei 
wurden Fortschreibungen und Teilfort-
schreibungen mit dem jeweils vorausge-
henden Plan gemeinsam behandelt. Die 
meisten gültigen Landesentwicklungsplä-
ne sind zwischen 2011 und 2020 aufgestellt 
worden. Die Pläne Baden-Württembergs 
und des Saarlandes sind älter; lediglich 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen 

verfügen über Pläne, die nach 2020 aufge-
stellt worden sind (s. Abb. 40). 

Für die Analyse der 13 Landesentwick-
lungspläne wurde das Auswertungsraster 
in drei Handlungsfelder für den Klima-
schutz und weitere acht Handlungsfelder 
für die Klimaanpassung aufgeteilt (s. Tab. 6 
in Kap.  4.1.1). Anschließend wurden für 
jeden Plan sämtliche Ziele, Grundsätze 
und kartographische Darstellungen, die 
ein entsprechendes Handlungsfeld adres-
sieren, in die Tabelle einsortiert. Die Er-
gebnisse wurden sowohl quantitativ als 
auch raumbezogen ausgewertet. Die Aus-
wertung der Landesentwicklungspläne er-
folgte Ende 2022.

Abbildung 40: Stand der Landesentwicklungspläne (LEP)

Quelle: eigene Darstellung

LEP genehmigt vor 2006

LEP genehmigt zwischen 2006 und 2010

LEP genehmigt zwischen 2011 und 2015

LEP genehmigt zwischen 2016 und 2020

LEP genehmigt nach 2020
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Bundesland Typ Name Autor/Herausgeber Jahr

Baden- 
Württemberg

gültiger LEP Landesentwicklungsplan 2002  
Baden-Württemberg

Wirtschaftsministerium  
Baden-Württemberg

2002

Bayern gültiger LEP Landesentwicklungsprogramm Bayern Bayerische Staatsregierung 2013

1. Teilfortschreibung Teilfortschreibung Zentrale Orte, Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf, Anbinde-
gebot, Einzelhandel und Höchstspannungs-
freileitungen sowie Themen Alpenplan und 
Fluglärmschutzbereiche

Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat

2018

2. Teilfortschreibung Bereich „Riedberger Horn“ Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat

2020

LEP-Entwurf Landesentwicklungsprogramm Bayern,  
Entwurf 2. August 2022

Bayerische Staatsregierung 2022

Berlin/  
Brandenburg

gültiger LEP Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg

Gemeinsame Landesplanungsab-
teilung Berlin Brandenburg

2019

Hessen gültiger LEP Landesentwicklungsplan Hessen 2020 Oberste Landesplanungs- 
behörde Hessen

2020

Mecklenburg- 
Vorpommern

gültiger LEP Landesraumentwicklungsprogramm  
Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Energie, Infra-
struktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern

2016

Niedersachsen gültiger LEP Landes-Raumordnungsprogramm  
Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

2017

Fortschreibung LEP Landes-Raumordnungsprogramm  
Niedersachsen Fortschreibung

Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

2022

Nordrhein- 
Westfalen

gültiger LEP Landesentwicklungsplan  
Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen

2019

Rheinland- 
Pfalz

gültiger LEP Landesentwicklungsprogramm Rheinland-
Pfalz

Ministerium des Innern und  
für Sport Rheinland-Pfalz

2008

1. Teilfortschreibung 
Erneuerbare Energien

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-
Pfalz 1. Teilfortschreibung

- 2013

2. Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm Rheinland-
Pfalz 2. Teilfortschreibung

- 2015

3. Teilfortschreibung 
Erneuerbare Energien

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-
Pfalz 3. Teilfortschreibung

- 2019

Saarland gültiger LEP Landesentwicklungsplan  
(inkl. Teilabschnitt Umwelt)

Saarländisches Ministerium  
für Umwelt

2006

Sachsen gültiger LEP Landesentwicklungsplan 2013 Sächsische Staatsregierung 2013

Sachen-Anhalt gültiger LEP Landesentwicklungsplan 2010 Landesregierung Sachsen- 
Anhalt

2011

Schleswig- 
Holstein

gültiger LEP  
(Fortschreibung)

Landesentwicklungsplan Schleswig Holstein 
(Fortschreibung 2021)

Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstel-
lung Schleswig-Holstein

2021

Thüringen gültiger LEP Landesentwicklungsprogramm  
Thüringen 2025

Landesregierung Thüringen 2014

Tabelle 7: Ausgewertete Landesentwicklungspläne (LEP)

Quelle: eigene Darstellung
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4.2.2  Ergebnisse der Auswertung der Landesentwicklungspläne

Quantitative Ergebnisse

Im Rahmen der quantitativen Auswertung 
der Landesentwicklungspläne wurde fest-
gestellt, zu welchen Handlungsfeldern in 
den LEP relevante Festlegungen getroffen 
worden waren. Mehrfache Festlegungen 
zum gleichen Handlungsfeld innerhalb 
eines LEP wurden dabei nicht berück-
sichtigt. Es ist aber festzuhalten, dass ein 
Handlungsfeld, sofern es in einem LEP 
berücksichtigt wird, überwiegend durch 
mehr als nur eine Festlegung adressiert 
wird. Ob es sich bei den Festlegungen um 
Ziele, Grundsätze oder kartographische 
Darstellungen handelt, wird hier nicht dif-
ferenziert.

Abbildung 41 zeigt die kumulierten Er-
gebnisse der Auswertung. Festlegungen 
zu „energieeffizienten und verkehrsver-
meidenden Siedlungsstrukturen“ sowie 
„klimabedingten Veränderungen in den 
Lebensräumen von Tieren und Pflan-
zen“ finden sich in allen LEP. Neun der elf 
Handlungsfelder werden in fast allen Plä-
nen berücksichtigt. Die Handlungsfelder 
„Küstenschutz“ und „Schutz in Bergge-

bieten“ werden nur in der Minderheit der 
Pläne adressiert. Zumindest beim Küsten-
schutz ist dies naturräumlich begründet, 
da Festlegungen zum Küstenschutz in den 
Ländern – abgesehen von Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern – keine Relevanz haben. 
Warum der Schutz in Berggebieten nur in 
Bayern adressiert wird, ist allerdings we-
niger leicht zu begründen. Eine mögliche 
Erklärung für Baden-Württemberg kann 
sein, dass der LEP dort schon über 20 Jah-
re alt ist und der Schutz in Berggebieten 
damals im Bereich der Mittelgebirge noch 
wenig Berücksichtigung fand. Das Dia-
gramm zeigt darüber hinaus, dass nahezu 
alle Pläne Festlegungen zu allen drei Hand-
lungskategorien des Klimaschutzes treffen. 

Abbildung 41: Statistische Auswertung der Landesentwicklungspläne

Quelle: eigene Darstellung

Raumbezogene Ergebnisse

Die Aufnahme der Handlungsfelder zum 
Klimaschutz in den Festlegungen der 
Raumordnungspläne auf Landesebene 
fällt, wie oben bereits festgestellt, relativ 
flächendeckend aus. Mit Ausnahme von 
Bayern werden alle Themen in allen Plä-
nen berücksichtigt (s. Abb. 42). Betrachtet 
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Abbildung 42: Räumliche Auswertung – Handlungsfelder zum Klimaschutz (alle Festlegungen)

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 43: Räumliche Auswertung – Handlungsfelder zum Klimaschutz (Zielfestlegungen)

Quelle: eigene Darstellung

energieeffiziente und verkehrsver-
meidende Siedlungsstrukturen

energieeffiziente und verkehrsver-
meidende Siedlungsstrukturen

Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und der Netze steuern

Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und der Netze steuern

Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Kohlenstoff-Bindungs-

potenziale

Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Kohlenstoff-Bindungs-

potenziale

Die raumbezogene Analyse der Landes-
entwicklungspläne für den Themenbereich 
Klimaanpassung zeigt, dass die Hochwas-
servorsorge in Flussgebieten, der Umgang 
mit Wasserknappheit sowie mit klimabe-
dingten Veränderungen in den Lebens-
räumen von Tieren und Pflanzen und 
Anpassungsstrategien für die Land- und 
Forstwirtschaft sowie die Fischerei über-
wiegend flächendeckend durch Festlegun-

gen in den Plänen abgebildet werden. Die 
anderen Kategorien sind eher noch „Stück-
werk“ (s. Abb. 44). Betrachtet man nur die 
Pläne, die Zielformulierungen zu den ent-
sprechenden Handlungskategorien ent-
halten, sieht es mit wenigen Ausnahmen 
noch dünner aus; die übrigen Handlungs-
felder werden folglich in vielen Ländern 
durch Grundsätze oder kartographische 
Darstellungen adressiert, nicht aber durch 
Zielfestlegungen (s. Abb. 45). Bei der Kli-
maanpassung zeigt sich ein deutlicherer 
Unterschied zwischen Zielfestlegungen 
und anderen Festlegungen als beim Klima-
schutz (s. Abb. 44 und 45). 

man nur die Zielfestlegungen, ergibt sich 
kein gänzlich anderes Bild, obwohl die Ad-
ressierung der Handlungsfelder insgesamt 
weniger flächendeckend ist (s. Abb. 43).
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Abbildung 44: Räumliche Auswertung – Handlungsfelder zur Klimaanpassung (alle Festlegungen)

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 45: Räumliche Auswertung – Handlungsfelder zur Klimaanpassung (Zielfestlegungen)

Quelle: eigene Darstellung
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4.3  Fazit zu Kapitel 4

Die Auswertung der Raumordnungspläne auf regionaler Ebene zeigt ein sehr differenzier-
tes Bild in Bezug auf die einzelnen Handlungsfelder des Leitbilds 4 der MKRO (2016): 

• Ein Schwerpunkt der Festlegungen zu energieeffizienten und verkehrsvermeidenden
Siedlungsstrukturen liegt auf der transportorientierten Siedlungsentwicklung, auf der
Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Industrie und Gewerbe, dem Aus-
bau der Radinfrastruktur sowie dem Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung. Dem-
gegenüber kommt es selten zu Vorgaben zur Siedlungsflächeninanspruchnahme oder
zu Siedlungsdichten. Festlegungen hierzu finden sich eher in Bundesländern mit positiv- 
allokativer Steuerung in der Raumordnung.

• In Bezug auf die natürlichen CO2-Senken werden in weniger als der Hälfte der Regional-
pläne explizite Festlegungen getroffen. Ein Grund für die Befunde besteht sicherlich darin, 
dass in den Regionalplänen meist eine Integration des Schutzes von Mooren, Wäldern
und Feuchtgebieten im Rahmen von (Ziel-)Festlegungen zum Landschafts- und Natur-
schutz erfolgt. Zudem kommen in den Regionen teilweise andere Pläne und Programme
zum Tragen.

• Die neuen gesetzlichen Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren Energien (s. Kap. 5) set-
zen starke Impulse in den Ländern und Regionen, insbesondere für den Ausbau von Wind-
kraft und Photovoltaik. Insofern ist zukünftig von einer veränderten Rolle der Raumordnung 
auszugehen: Die raumverträgliche Flächensicherung und vor allem die zunehmenden Nut-
zungskonflikte, unter anderem mit der Landwirtschaft, dem Natur- und Landschaftsschutz
sowie den bestehenden Siedlungsstrukturen, erfordern eine kluge Abwägung aller Raum-
nutzungen und Raumfunktionen – dies ist eine Kernaufgabe der Raumordnung.

• Die Hochwasservorsorge ist ein bedeutendes Thema in der Raumordnung, wurde bis-
lang jedoch vorwiegend von der Sicherung von Überschwemmungsbereichen als Re-
tentionsraum geprägt. Die größten Impulse für die Raumordnung in den Ländern und
Regionen sind zukünftig durch die Umsetzung des Bundesraumordnungsplans Hochwas-
serschutz (2021) zu erwarten. Dies gilt gleichermaßen für den Küstenschutz.

• Obwohl die Definition von Berggebieten nach MKRO mit Höhen über 800 Meter auch
die Mittelgebirgsregionen betrifft, zielen die Ansätze im Handlungsfeld vorwiegend auf
den Alpenraum. Dementsprechend konzentriert sich die Festlegung von Zielen und Vor-
ranggebieten ausschließlich auf Bayern und den Alpenbereich. Einige Regionen in den
Mittelgebirgen formulieren Grundsätze in Bezug auf Erdrutschungen und die Verminde-
rung der Erosionsgefahr.

• Die Planauswertung macht deutlich, dass das Handlungsfeld „Schutz vor Hitzefolgen“
durch die Raumordnung noch nicht angemessen berücksichtigt wird. Allerdings dient die 
Ausweisung multifunktionaler Grünzüge und Grünzäsuren häufig dem Schutz vor Hitze-
folgen, ohne dass die Handlungsaspekte explizit erwähnt werden.
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 • Die Sicherung von Wasserressourcen (inklusive Grundwasserschutz) wird in den 
Regionalplänen sehr häufig über Zielfestlegungen adressiert. Die Verbesserung des 
Wasserhaushalts der Böden besitzt hingegen deutlich geringeren Stellenwert, die 
Lenkung wasserverbrauchender Nutzung wird nur selten aufgegriffen. In Zukunft 
wird dieses Handlungsfeld an Bedeutung gewinnen, da die Dürresommer der vergan-
genen Dekade deutlich gemacht haben, dass nahezu alle Wirtschaftsbereiche vom 
Wassermangel betroffen waren.

 • Beim Handlungsfeld „Tourismus“ geht es zumeist um die Festlegung von Tourismus-
schwerpunkt- und -entwicklungsräumen. Maßnahmen zur Konfliktlösung zwischen 
Nutzungsansprüchen zu Klimaschutz und Schutz des Landschaftsbilds werden in 
wenigen Regionen über Festlegungen adressiert; alle übrigen Aspekte finden keine 
Nennung.

 • Für klimabedingte Veränderungen in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen 
gibt es in der Mehrzahl der Regionalpläne Zielfestlegungen beziehungsweise eine 
Ausweisung von Vorranggebieten, überwiegend zum Freiraumverbund.

 • Auf Anpassungsstrategien für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei ge-
hen nur wenige Regionalpläne mit spezifischen Festlegungen ein; dies war aufgrund 
der begrenzten Steuerungswirkung der Raumordnung im Bereich der Bodennutzung 
zu erwarten.

Bei der Auswertung der Raumordnungspläne auf Landesebene lässt sich zusammen-
fassend festhalten: 

 • Grundsätzlich werden fast alle Handlungsfelder in fast allen Landesentwicklungsplä-
nen adressiert, jedoch nicht immer auch durch Zielfestlegungen. 

 • Handlungsaspekte des Klimaschutzes werden dabei flächendeckender in den Plänen 
aufgenommen und auch öfter durch Zielfestlegungen konkretisiert als Handlungs-
aspekte der Klimaanpassung. 

 • Gleicht man die vorgestellten Ergebnisse mit den Ergebnissen der Auswertung der 
Regionalpläne ab, so fällt auf, dass – insbesondere bei den Handlungsfeldern zum Kli-
maschutz – grundsätzliche räumliche Kongruenzen feststellbar sind. Wird ein Hand-
lungsfeld im LEP eines Bundeslandes durch Zielfestlegungen adressiert, so werden 
zumindest in vielen der Regionalpläne dieses Landes auch Vorrangflächen ausgewie-
sen oder Ziele festgelegt. Andersherum adressieren die Pläne einiger Regionalpla-
nungsbehörden auch Handlungsfelder, die im entsprechenden LEP keine Berücksich-
tigung erfahren. Eine denkbare Erklärung hierfür kann die Tatsache sein, dass einige 
der Landesentwicklungspläne auf einem Stand von vor zehn oder mehr Jahren sind.
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Um ihre gesamträumlich ordnende und 
ausgleichende Funktion erfüllen zu kön-
nen, muss die Raumordnung neben dem 
Status quo der Raumnutzungen auch ab-
sehbare raumwirksame Entwicklungsten-
denzen in den unterschiedlichen Sektoren 
abschätzen. Dieses Wissen ist notwendig, 
um auf einen nachhaltigen Ausgleich der 
Raumansprüche hinwirken zu können. 
Im Themenfeld der Energiewende sind 
hierzu die mittel- und langfristigen Aus-
bauziele der Energieinfrastruktur von Re-
levanz. Dieser Themenbereich ist insofern 
von besonderer Bedeutung, als dass die 
Energiewende eine tiefgreifende Trans-
formation des Energiesystems voraussetzt, 
durch die erhebliche Raumansprüche und 
Nutzungskonflikte zu erwarten sind. Über 
die Information der Ausbauziele kann vor 
dem Hintergrund von Referenzanlagen 
zur Erzeugung von erneuerbaren Energien 
der Flächenbedarf für einige Energieerzeu-
gungsanlagen abgeschätzt werden, welcher 
zur Erreichung der Ausbauziele notwendig 
erscheint – und somit eine für die Raum-
planung entscheidende Größe zur Steue-
rung der Raumnutzungen.

Ausgangspunkte zur Weiterentwicklung 
von Handlungsstrategien und kartographi-
schen Leitbildern sind neben dem Status 
quo des Stromnetzausbaus auch konkret 
absehbare Planungsvorhaben. Dass der 
Anteil erneuerbarer Energien im deut-
schen Strommix allein von rund 29 % im 
Jahr 2016 auf inzwischen 51,6 % im ersten 

Halbjahr 2022 angestiegen ist, verdeutlicht 
die hohe aktuelle Dynamik des Ausbau-
prozesses (vgl. Strom-Report 2022a).

Im Folgenden wird der Umsetzungs-
stand der Energiewende in Deutschland 
auf Grundlage einer Geodatenanalyse be-
schrieben. Die Analyse enthält nicht nur 
den Ausbaustand der Energieinfrastruk-
turen sowie die Energieversorgung, son-
dern auch Indikatoren zu verkehrs- und 
energiesparsamen Siedlungsstrukturen. 
Die Geodaten- beziehungsweise Potenzial-
raumanalyse dient der Veranschaulichung 
der möglichen Entwicklung des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien (s. Kap. 5.1).

Des Weiteren werden in Kapitel 5.2 der 
Status quo des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien und die Ausbauziele auf Bundes-
ebene dargelegt. Diese Ziele und der daraus 
entstehende räumliche Handlungsbedarf 
werden mithilfe unterschiedlicher Projek-
tionen für die kommenden Jahre und für 
jedes Bundesland sichtbar gemacht. 

In Kapitel 5.3 liegt der Fokus auf dem Moni-
toring des Status quo sowie absehbaren Pla-
nungsvorhaben des Netzausbaus, der Dar-
legung von entsprechenden Strategien der 
Bundesländer und der Veranschaulichung 
und Entwicklung der Kraftwerksstandorte 
in Deutschland. Im Rahmen einer Cluster-
analyse wurden Potenzialräume mithilfe 
eines explorativen Verfahrens ermittelt.

Ausbauziele und Ausbau-Monitoring 
für erneuerbare Energien

5
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5.1.1  Vorgehensweise

Die Geodatenanalyse soll neben dem 
Ausbaustand der Energieinfrastrukturen 
sowie der Energieversorgung auch In-
dikatoren zu verkehrs- und energiespar-
samen Siedlungsstrukturen enthalten. In 
Abstimmung mit dem Auftraggeber wur-
den dazu die in diesem Kapitel dargestell-
ten Indikatoren ausgewählt. Mit dem Ziel 
einer einheitlichen Darstellung und der 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse sowie vor 
dem Hintergrund, dass frei verfügbare 
Datensätze zu verwenden sind, wurde die 
Ebene der Bundesländer als Analyseebene 
ausgewählt. Für die Analyse von Entwick-
lungen im Zeitverlauf beziehungsweise für 
die angestrebte Abbildung von Zeitreihen 
wird der Zeitraum 2013 bis 2020 verwen-
det – soweit die frei verfügbaren Daten-
grundlagen dies erlauben. Dieser Zeitraum 
leitet sich aus der Veröffentlichung der 
MKRO-Entschließungen im Jahr 2013 ab, 
die im Projektkontext als zentraler Aus-
gangspunkt für die raumordnerischen Dis-
kussionen zum Leitbild „Klimawandel und 
Energiewende gestalten“ gesehen wird. Der 
Endzeitpunkt der Zeitreihe zum Jahr 2020 
ergibt sich daraus, dass zum Zeitpunkt 
der Datenerhebung im Spätsommer 2022 
energiebilanzielle Daten höchstens bis zum 
Jahr 2020 vorlagen. 

Wesentliches Ziel der Geodatenanalyse ist 
es, eine zeitreihenbasierte Datengrundla-
ge zu schaffen, die für repräsentative In-
dikatoren den Stand der Energiewende in 
Deutschland darstellen und die in Form 
von interaktiven Karten zielgruppenorien-
tiert aufbereitet werden kann. Zudem gilt 
es, zentrale Erkenntnisse aus dem Daten-
satz in textlicher Form auszuwerten und 
die Datengrundlagen zu erläutern, sodass 
diese gegebenenfalls im Nachgang sowohl 
nachvollzogen als auch aktualisiert werden 
können.  

Da weder von der Bundesnetzagentur 
noch von den Übertragungsnetzbetreibern 
ein aktueller Geodatensatz zum Status 
quo des Übertragungsnetzes frei verfüg-
bar ist, wird zur Beschreibung des Über-
tragungsnetzes auf die Kartographie der 
Bundesnetzagentur aus den regelmäßigen 
Monitoringberichten zurückgegriffen, die 
neben dem bestehenden Übertragungs-
netz auch die in Planung und Umsetzung 
befindlichen Netzausbauvorhaben zeigt 
und somit einen Mehrwert gegenüber der 
alleinigen Darstellung des Status quo bie-
tet. Zur weiteren Charakterisierung des 
Energiesystems wurden als Indikatoren die 
Darstellung der Bruttostromproduktion 
nach Energieträgern ausgewählt sowie der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromproduktion. Aus diesen Indikatoren 
lassen sich Rückschlüsse auf den Fort-
schritt der Energiewende in den einzelnen 
Bundesländern ziehen. 

Zur Charakterisierung der verkehrs- und 
energiesparsamen Siedlungsstrukturen 
werden die Siedlungsdichte und der An-
teil der Verkehrsflächen, der Bruttostrom-
verbrauch je Siedlungsfläche sowie der 
Wohnflächenbedarf pro Kopf in diesem 
Bericht als Indikatoren verwendet. Aus 
der Siedlungsdichte lässt sich auf die infra-
strukturelle Erschließungseffizienz schlie-
ßen und hinsichtlich des Verkehrsflächen-
anteils kann davon ausgegangen werden, 
dass kompakte Siedlungsstrukturen einen 
geringeren verkehrstechnischen Erschlie-
ßungsaufwand mit sich bringen als dispers 
im Raum verteilte Siedlungskörper. Der 
Indikator Bruttostromverbrauch je Sied-
lungsfläche lässt Rückschlüsse darauf zu, in 
welchen Bundesländern sehr energieinten-
sive Siedlungsstrukturen vorhanden sind, 
wobei ein Abgleich mit dem Indikator Sied-
lungsdichte erfolgen sollte, da eine höhere 
Siedlungsdichte in der Regel einen absolut 
höheren Energieverbrauch je Flächen- 

5.1  Umsetzungsstand der Energiewende in Deutschland
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einheit mit sich bringt, dies jedoch kaum 
Aussagen über die Energieeffizienz zu-
lässt. Der Wohnflächenbedarf pro Person 
lässt hingegen unmittelbare Rückschlüsse 
auf energiesparsame Siedlungsstrukturen 
zu, da mit geringerem Wohnflächenbedarf 
geringere Strom- und Wärmebedarfe pro 
Person einhergehen.

Im Folgenden werden auf Grundlage einer 
Geodatenanalyse folgende Aspekte beleuchtet:

 • Netzausbau 
 • Stromproduktion nach  

Energieträgern 
 • Energieproduktion 
 • Energieverbrauch und Anteil  

der erneuerbaren Energien 
 • Siedlungsdichte und  

Verkehrsflächenanteil 
 • Stromverbrauch je Siedlungsfläche 
 • Flächeneffizienz im Wohnungssektor 

5.1.2  Ergebnisse der Geodatenanalyse

Netzausbau

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jähr-
lich einen Monitoringbericht zum aktuel-
len Stand des Strom- und Gasmarkts, dem 
unter anderem die Netzstrukturdaten der 
Elektrizität entnommen werden können, 
die in Tabelle 8 dargestellt sind (vgl. BNet-
zA 2022b). Das deutsche Elektrizitätsnetz 
umfasst zum Stand 2021 eine Gesamtlänge 
von rund 1,93 Millionen Kilometern. Da-
bei wird zwischen dem Übertragungsnetz 
(Hoch- und Höchstspannungsebene) und 
dem Verteilnetz (vor allem Mittel- und 
Niederspannung) unterschieden. Während 
sich das Übertragungsnetz in der Hand 
von vier Übertragungsnetzbetreibern be-
findet, obliegt der Betrieb des Verteilnetzes 
einer Vielzahl regionaler Netzbetreiber. 
Diese Verteilnetzbetreiber sind mit knapp 
1,9 Millionen Kilometern für einen Groß-
teil des deutschen Netzes verantwortlich, 
wobei die Niederspannungsebene rund 
zwei Drittel des Verteilnetzes ausmacht. 
Mit etwa 37.000 km sind die vier Über-
tragungsnetzbetreiber lediglich für knapp 
2 % des deutschen Gesamtnetzes verant-
wortlich. 

Tabelle 8: Strom – Netzstrukturdaten 2021 gemäß Abfrage Übertragungs-

netzbetreiber (ÜNB) und Verteilnetzbetreiber (VNB) Strom 

Quelle: eigene Darstellung nach BNetzA 2022b: 43

*hier Anzahl inkl. der Offshore-Beteiligungsgesellschaften und Baltic Cable AB

- ÜNB* VNB Summe

Netzbetreiber [Anzahl] 8* 867 867

Stromkreislänge  [Tsd. km] 37,2 1.896,9 1.934,1

davon Höchstspannung 37,0 0,2 37,2

davon Hochspannung 0,2 95,0 95,2

davon Mittelspannung - 527,1 527,1

davon Niederspannung - 1.274,6 1.274,6

Marktloaktionen von  
Letztverbrauchern [Tsd.] 0,4 52.261,1 52.261,6

davon Industrie- und  
Gewerbekunden sowie  
weitere Nichthaushaltskunden

0,4 2.964,3 2.964,7

davon Haushaltskunden - 49.296,9 49.296,9

Jahreshöchstlast [GW] - - 81,4

Der in der Einleitung skizzierte Ausbau-
bedarf im Übertragungsnetz (s. Kap. 2.5.2) 
lässt sich nicht allein aus der fachlichen 
Diskussion herleiten, sondern wird auch 
durch die vier deutschen Übertragungs-

netzbetreiber gemeinsam im Netzentwick-
lungsplan (NEP) Strom konkretisiert und 
durch die Bundesnetzagentur genehmigt. 
Vorhaben innerhalb von Ländergrenzen 
können anschließend zur rechtlichen Kon-
kretisierung durch die Landesbehörden 
in die Anlage des Energieleitungsausbau-
gesetzes (EnLAG) übernommen werden. 
Bei Vorhaben, die die Landesgrenzen 
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überschreiten, können diese Maßnahmen 
durch Entscheidung des Bundestags in den 
Bundesbedarfsplan übernommen werden 
und erhalten damit rechtliche Verbindlich-
keit als vorrangig umzusetzende Maßnah-
men. Dieses Vorgehen und die damit ver-
bundene rechtliche Verbindlichkeit sollen 
die entsprechenden Planungsverfahren 
und Abwägungsprozesse beschleunigen 
und die grundsätzliche Umsetzung der 
Vorhaben schon frühzeitig sicherstellen. 
Die Bundesnetzagentur führt die derart 
konkretisierten Maßnahmen zum Netz-
ausbau in den Monitoringberichten auf, 
evaluiert regelmäßig den Fortschritt der 
Vorhaben und stellt dies, wie nachfolgend 
dargestellt, auch kartographisch dar. 

Abbildung 46 zeigt den Stand der Pla-
nungs- und Baufortschritte der Vorhaben 
aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) 
und dem Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) nach dem ersten Quartal 2023. 
Die Abbildung 47 zeigt den Fortschritt 
der Vorhaben in Kilometer an. Dabei wird 
bei dem Planungs- und Baufortschritt der 
Maßnahmen unterschieden in noch nicht 
im Genehmigungsverfahren, im Raum-
ordnungs- oder Bundesfachplanungs-
verfahren, im oder vor dem Planfeststel-
lungs- oder Anzeigeverfahren, genehmigt 
beziehungsweise im Bau und fertigge-
stellt. Die Karte vermittelt den Eindruck, 
dass sich ein Großteil der vorgesehenen 
Leitungen im oder vor dem Planfeststel-
lungsverfahren befindet. Dieser Eindruck 
bestätigt sich mit Blick auf die Statistik zu 
den Planungs- und Baufortschritten nach 
Leitungskilometern (s. Abb. 47), wonach 
sich 6.277 km Leitungen – und damit etwa 
44  % der insgesamt 14.019 vorgesehenen 
Leitungskilometer – im Planfeststellungs-
verfahren befinden. Mit dem Wissen, dass 
das Energieleitungsausbaugesetz (En-
LAG) 2009 und das Bundesbedarfsplan-
gesetz 2013 eingeführt wurden, kann die-
ser Ausbaufortschritt als ein Indikator für 
die oftmals diskutierte Langfristigkeit der 
Planungsverfahren beim Netzausbau an-
gesehen werden. Zur Umsetzung der Ener-

giewende bei gleichzeitiger Sicherstellung 
der Versorgungssicherheit ist die deutsche 
Energiewirtschaft auf einen umfassenden 
Netzausbau angewiesen, um die notwen-
digen Energiemengen zwischen den de-
zentralen Produktionsstandorten und den 
Verbrauchsschwerpunkten transportieren 
zu können. Dass das deutsche Übertra-
gungsnetz derzeit nicht auf diesen Bedarf 
ausgelegt ist, zeigt auch die Netzauslas-
tungsanalyse im aktuellen Netzentwick-
lungsplan Strom (vgl. 50Hertz Transmis-
sion GmbH et al. 2023: 132). Ein weiterer 
Blick auf die Karte (s. Abb. 46) zeigt, dass 
besonders viele Vorhaben im Westen, Sü-
den und in der Mitte Deutschlands geplant 
sind, wohingegen vor allem in Branden-
burg und Sachsen vergleichsweise wenig 
Ausbauvorhaben dargestellt sind. Auch im 
Hinblick auf die bereits realisierten Vor-
haben (grün) ist eine Häufung im Norden 
und Westen Deutschlands zu erkennen, 
was mitunter mit dem starken Ausbau der 
Offshore-Windenergie in der Nordsee im 
Zusammenhang stehen kann. 

Stromproduktion nach  
Energieträgern

Eines der Klimaschutzziele der Bundes-
regierung ist die vollständige Umstellung 
des Strommixes auf erneuerbare Ener-
gien bis zum Jahr 2035. Im Jahr 2022 ent-
stammte knapp die Hälfte des erzeugten 
Stromes aus erneuerbaren Energien. In 
Abbildung 48 ist die Energieproduktion in 
Megawatt (MW) nach Energieträgern so-
wie die Entwicklung der Bruttostrompro-
duktion von 2013 bis 2019 in Prozent für 
alle deutschen Bundesländer dargestellt. 
So lässt sich der Strommix je Bundesland 
nachvollziehen und anhand der Dynamik 
der Entwicklung darauf schließen, in wel-
chem Bundesland tendenziell eher ein Zu-
bau im Energiesystem verzeichnet wurde 
und in welchen Bundesländern eher ein 
Rückbau. Dies kann zum einen Ausbaube-
darfe in der Energieproduktion indizieren 
und zum anderen Energietransportbedarfe 
aufzeigen. 
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Abbildung 46: Stand der Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) und dem Energie-

leitungsausbaugesetz (EnLAG) nach dem ersten Quartal 2023

Quelle: BNetzA 2023a: 7

Abbildung 47: Fortschritt der Vorhaben (in km) nach dem EnLAG und BBPIG

Quelle: BNetzA 2023a: 6
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Abbildung 48: Kartographische Darstellung der Stromproduktion nach Energieträger und 

der Entwicklung der Bruttostromproduktion in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Erläuterung zur Datengrundlage: Datengrundlage der Karte ist die in der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur 

ausgewiesene Bruttoleistung in MW nach Energieträgern (Bundesnetzagentur 2022c). Zu berücksichtigen ist, dass 

die Liste die im Marktstammdatenregister eingetragenen Kraftwerke und Erzeugungsanlagen mit einer Netto-

Nennleistung von ≥ 10 MW zum Stand 22.11.2022 enthält. Kleinere, private Anlagen fließen demnach nicht ein. 

Es wurden nur diejenigen Anlagen berücksichtigt, die als Status „in Betrieb“ aufweisen. Kapazitätsreserven oder 

befristete Strommarktrückkehrer wurden nicht mit einbezogen. Geodatengrundlage: ESRI & BKG 2022

Esri, HERE, Garmin, USGS
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Im Sinne des Klimaschutzes sollte in allen 
Bundesländern ein möglichst großer Teil 
des Strommixes auf erneuerbaren Ener-
gien basieren. Gleichzeitig sollte die De-
karbonisierung des Energiesystems nicht 
zu einem zu starken Ungleichgewicht hin-
sichtlich der Energieproduktion zwischen 
den Bundesländern führen, da dies mit ho-
hen Transport- und Speicherbedarfen ein-
hergehen würde. Insbesondere in Bundes-
ländern, deren Energieproduktion vormals 
sehr stark auf fossilen Energieträgern oder 
Kernenergie basierte, kann eine negative 
Entwicklung der Bruttostromproduktion 
darauf hinweisen, dass der Zubau an er-
neuerbaren Energien den Rückbau kon-
ventioneller Energieträger (noch) nicht 
ausgleichen kann. Es ist zu erkennen, dass 
die Stromproduktion insgesamt in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) und Bayern am 
höchsten ist, gefolgt von Niedersachsen. 
Diese Bundesländer weisen hohe Einwoh-
nerzahlen auf, woraus sich ein hoher Ener-
giebedarf ergibt.

Es fällt auf, dass vor allem die nördlichen 
Bundesländer einen hohen Anteil an 
Windenergie und gleichzeitig eine positive 
Entwicklung der Bruttostromproduktion 
verzeichnen. Hier schlägt sich der star-
ke Ausbau der Windenergie im Norden 
Deutschlands in den Daten nieder. Da-
gegen weisen die südlichen Bundesländer 
Bayern und Baden-Württemberg sowie 
NRW eine negative Entwicklung der Brut-
tostromproduktion auf. Hier bewirken 
Schließungen leistungsstarker Kraftwerks-
standorte im Zuge des Atom- (vor allem 
in Bayern) und Kohleausstiegs (vor allem 
in NRW) eine rückläufige Energieproduk-
tion, die in den benannten Bundesländern 
nicht durch einen entsprechenden Zubau 
ausgeglichen werden. In Bayern macht in-
zwischen die Solarenergie rund die Hälfte 
des Strommixes aus, der Ausbau reicht je-
doch nicht, um den Wegfall fossiler Ener-
gieträger auszugleichen und eine positive 
Bruttostromentwicklung zu bewirken. In 
NRW ist der Rückgang der Bruttostrom-
produktion ebenfalls stark; dabei macht 

die Braunkohle immer noch den größten 
Anteil der Energieträger aus, wobei es zu-
dem auch hohe Anteile der Steinkohle und 
von Erdgas am Strommix gibt. Dagegen ist 
der Anteil der erneuerbaren Energien im 
Strommix von NRW im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern auffallend gering. 
Hier besteht also deutlicher Handlungs-
bedarf in der Transformation des Energie-
systems. Ebenfalls hohe Anteile der Braun-
kohle am Strommix gibt es in den östlichen 
Bundesländern aufgrund der drei Braun-
kohlereviere in Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Eine gewisse Sonderstel-
lung nehmen die Stadtstaaten ein, deren 
Strommix weitestgehend auf konventio-
nellen Energieträgern basiert. Aufgrund 
der begrenzten Flächenverfügbarkeit müs-
sen in diesen Bundesländern abweichen-
de Konfigurationen eines klimaneutralen 
Strommixes gefunden werden.

Energieproduktion/Energieverbrauch 
und Anteil erneuerbarer Energien

In Fortsetzung zum vorherigen Indikator 
zeigt Abbildung 49 flächig für alle Bun-
desländer den Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Bruttostromerzeugung. 
In Balkendiagrammen sind je Bundesland 
Stromerzeugung und -verbrauch einander 
gegenübergestellt, sodass der Indikator 
anzeigt, in welchen Bundesländern eine 
Stromüberproduktion vorliegt und wel-
che Länder auf Stromimporte aus ande-
ren Ländern angewiesen sind. Dies kann 
als weiterer Indikator genutzt werden, um 
Transportbedarfe im Übertragungsnetz zu 
identifizieren. 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Strom-
produktion und Stromverbrauch wird ein 
Nord-Süd-Gefälle ersichtlich. Vor allem in 
den nördlichen Bundesländern, in denen 
auch der Anteil erneuerbarer Energien 
hoch ist, übersteigt die Erzeugung den 
Verbrauch. Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern erreichen dabei ei-
nen Anteil von über 60 % an erneuerbaren 
Energien an der Bruttostromerzeugung. In 
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Erläuterung zur Datengrundlage: Die Daten zur Bruttostromerzeugung sowie zum Bruttostromverbrauch der 

Bundesländer stammen von der Agentur für Erneuerbare Energien, die diese Daten auf ihrem Dashboard in Zeit-

reihen bereitstellt (Agentur für Erneuerbare Energien 2018). Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Brutto-

stromerzeugung kann aus diesem Datensatz berechnet werden. Geodatengrundlage: ESRI & BKG 2022

Esri, HERE, Garmin, USGS
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Abbildung 49: Kartographische Darstellung des Verhältnisses von Stromerzeugung zu -verbrauch sowie 

des Anteils der erneuerbaren Energien (EE) an der Stromerzeugung im Jahr 2018 in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung



107Ausbauziele und Ausbau-Monitoring für erneuerbare Energien

den südlichen Bundesländern übersteigt 
hingegen der Bruttostromverbrauch die Er-
zeugung. Dies bildet sich auch in den Bun-
desländern Bayern, Rheinland-Pfalz, Hes-
sen und Thüringen ab, bei denen der Anteil 
der erneuerbaren Energien jedoch relativ 
hoch bei über 45 % bis 60 % liegt. Hierbei 
wird erneut deutlich, wie sich Atom- und 
Kohleausstieg auf die Energieversorgung in 
Deutschland niederschlagen.

Besonders niedrig ist der Anteil erneu-
erbarer Energien in NRW, Sachsen und 
den Stadtstaaten Hamburg und Bremen 
mit unter 15  %, wobei von diesen nur in 
Hamburg der Bruttostromverbrauch die 
Erzeugung übersteigt. Die energieintensi-
ve Kohleverstromung führt zwar zu einer 
hohen Stromproduktion, aber auch zu 
einem entsprechend hohen Anteil fossiler 
Energien am Strommix, sodass hier einer-
seits ein hoher Veränderungsdruck zur Er-
reichung der Klimaschutzziele gegeben ist, 
gleichzeitig aber der Umbau der Energie-
wirtschaft in diesen Bundesländern eine 
große Herausforderung im Hinblick auf 
die Sicherstellung der Energieversorgung 
darstellt. 

Siedlungsdichte und  
Verkehrsflächenanteil

Der Indikator Siedlungsdichte kann heran- 
gezogen werden, um Rückschlüsse auf die 
Effizienz der Erschließung zu ziehen. Hö-
here Siedlungsdichten gehen in der Regel 
mit geringeren Erschließungsaufwand je 
Person einher und charakterisieren so-
mit energiesparsame Siedlungsstrukturen. 
Gleichzeitig kann in dichten Siedlungsge-
bieten von kompakteren Strukturen und 
effizienterer Flächennutzung ausgegangen 
werden. 

Abbildung 50 zeigt, dass vor allem die 
ostdeutschen Bundesländer geringe Sied-
lungsdichten aufweisen. Dagegen liegen 
in den Stadtstaaten sehr hohe Siedlungs-
dichten vor, ebenso in den bevölkerungs-
reichen Bundesländern NRW und Baden-

Württemberg. Gleichzeitig weist NRW 
einen geringen Verkehrsflächenanteil auf. 
In Kombination mit der hohen Siedlungs-
dichte lässt dies auf effiziente und verkehrs-
sparsame Siedlungsstrukturen im Sinne 
der MKRO-Zielsetzungen schließen. Hier 
wirkt sich die polyzentrale Siedlungsstruk-
tur in NRW positiv auf die Indikatorwerte 
aus. In den Flächenländern sowie einigen 
anderen Bundesländern ist der Verkehrs-
flächenanteil dagegen hoch (s. insb. Hessen 
und Rheinland-Pfalz), was auf einen ho-
hen verkehrlichen Erschließungsaufwand 
und dispers im Raum verteilte Siedlun-
gen schließen lässt. Dies geht jedoch nicht 
zwangsläufig mit geringen Siedlungsdich-
ten einher, wie das Beispiel Hessen zeigt. 
Auch dezentral verteilte Siedlungsstruktu-
ren können also eine hohe Konzentration 
aufweisen. Die Stadtstaaten weisen auf-
grund ihres hohen Urbanisierungsgrads 
sowohl eine sehr hohe Siedlungsdichte wie 
auch einen geringen Verkehrsflächenanteil 
auf, was im Sinne der energiepolitischen 
Zielsetzungen der MKRO erstrebenswert 
ist. Dagegen weisen die beiden Indikatoren 
auf eine energiepolitisch schlechtere Sied-
lungsstruktur in den östlichen Bundeslän-
dern hin. 

Als weiterer Indikator zur Analyse der 
Energieeffizienz der Siedlungsstruktu-
ren wird der Bruttostromverbrauch je 
Siedlungsfläche (in GWh/km² Siedlungs-
fläche) sowohl als statischer Wert zum 
Stand 2018 als auch in seiner relativen Ent-
wicklung zwischen 2013 und 2018 heran-
gezogen (s.  Abb. 51). Dies lässt bedingte 
Rückschlüsse auf die Energieeffizienz der 
Siedlungsstrukturen zu, auch wenn der 
Indikator die Nutzungsdichte der Sied-
lungsflächen (z. B. Siedlungsdichte) nicht 
berücksichtigt. So lässt sich aus dem In-
dikatorwert zwar ablesen, in welchen Bun-
desländern sich besonders energieintensive 
Siedlungsstrukturen befinden, doch kann 
dieser hohe Energieverbrauch auch durch 
eine hohe Nutzungsintensität je Quadrat-
kilometer Siedlungsfläche bedingt sein. 
Ein rückläufiger Stromverbrauch je Sied-
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Abbildung 50: Siedlungsdichte sowie das Verhältnis von Verkehrs- zu Siedlungsflächen im Jahr 2019  

in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Esri, HERE, Garmin, USGS
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Erläuterung zur Datengrundlage: Datengrundlage für die Karten zur Siedlungs- und Verkehrsfläche ist die 

Flächenerhebung des Statistischen Bundesamts, die über die Online-Datenbank genesis-online bereitge-

stellt wird (vgl. Destatis, o. J.). Es wurden die Tabellen der Codes 33111-0006, 33111-0002 sowie 11111-0001 

verwendet und auf Shapes der Bundesländer (vgl. BKG 2022) als Attribute übertragen. Geodatengrundlage: 

ESRI & BKG 2022
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Abbildung 51: Stromverbrauch je Siedlungsfläche – prozentuale Entwicklung von 2013 bis 2018 

und absolute Werte im Jahr 2018 in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Erläuterung zur Datengrundlage: Zur Berechnung des Bruttostromverbrauchs je Siedlungsfläche wird 

auf die bereits in den vorangegangenen Karten verwendeten Datensätze zurückgegriffen. Da sowohl 

der Stromverbrauch als auch die Entwicklung der Siedlungsflächen als Zeitreihen vorliegen, war die Ab-

bildung der Dynamik der Entwicklung möglich. Geodatengrundlage: ESRI & BKG 2022
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Flächeneffizienz im Wohnungssektor

Ein Indikator, der unmittelbar die Nut-
zungsintensität der Siedlungsflächen im 
Wohnungssektor anzeigt, ist die Wohnflä-
chennutzung pro Kopf. Je höher der Indika-
torwert, desto weniger Einwohnende (EW) 
können im verfügbaren Wohnraum unter-
gebracht werden. Der Indikator weist einen 
unmittelbaren Bezug zur Energieeffizienz 
von Siedlungsstrukturen auf, da angenom-
men werden muss, dass bei einem hohen 
Indikatorwert auch mehr Energiebedarf je 
EW entsteht (z. B. für die Wärmeversor-
gung der größeren Wohnfläche). Insofern 
weisen hohe Indikatorwerte auf energiein-
effiziente Siedlungsstrukturen hin.

Die Abbildung 52 zeigt die Wohnfläche 
pro Kopf in Quadratmeter je EW im Jahr 
2020 als statischen Wert sowie die rela-
tive Entwicklung (in  %) der Wohnfläche 
pro Kopf in je Quadratmeter pro EW von 
2013 bis 2020. Die Zunahme der Wohn-
fläche pro Kopf ist dabei vor allem in den 
Stadtstaaten und in den Bundesländern 
Baden-Württemberg und Hessen gering, 
beziehungsweise in Berlin sogar rückläu-
fig. Dies lässt sich mitunter mit dem hohen 
Druck auf den Wohnungsmarkt und damit 
einhergehenden Preissteigerungen in dicht 
besiedelten Stadträumen sowie einer ver-
gleichsweise eingeschränkten Bautätigkeit 
begründen. Die Wohnfläche pro Kopf war 
in diesen Bundesländern 2020 insgesamt 
niedrig. Auffällig ist, dass die ostdeutschen 
Bundesländer, mit Ausnahme von Berlin, 
im Betrachtungszeitraum einen deutlichen 
Anstieg des Indikatorwerts verzeichnet 
haben. Dieser deutliche Anstieg ist zu-
mindest in weiten Teilen aber statistisch 
bedingt auf den deutlichen Bevölkerungs-
rückgang in diesen Bundesländern bei 
gleichzeitig stagnierendem Wohnraum-
angebot zurückzuführen. Die Wohnfläche 

lungsfläche kann dabei einen Hinweis auf 
die Steigerung der Energieeffizienz liefern, 
mitunter aber auch durch eine rückläufige 
Nutzungsintensität bedingt sein. Belastbare 
Aussagen lassen sich dementsprechend nur 
im Kontext anderer Indikatoren ableiten, 
die den Indikatorwert des Bruttostromver-
brauchs je Siedlungsfläche einordnen. 

Die Stadtstaaten weisen jeweils einen ho-
hen Bruttostromverbrauch je Siedlungsflä-
che auf. Zudem ist ein leichtes West-Ost- 
sowie ein Süd-Nord-Gefälle erkennbar. 
Abseits der Stadtstaaten weist der Nord- 
osten den geringsten Indikatorwert auf. 
Besonders hoch ist der Bruttostromver-
brauch je Siedlungsfläche in den bevölke-
rungsreichen Bundesländern NRW und 
Baden-Württemberg, deren Wirtschafts-
struktur zudem einen vergleichsweise ho-
hen Anteil des produzierenden Gewerbes 
aufweist. Hinsichtlich der Dynamik ist der 
Bruttostromverbrauch je Siedlungsfläche 
in jedem Bundesland bis auf Sachsen-An-
halt und Hamburg rückläufig. Besonders 
hoch ist der Rückgang in Thüringen und 
Brandenburg. Insgesamt deutet der rück-
läufige Stromverbrauch je Siedlungsfläche 
auf eine Steigerung der Energieeffizienz 
der Siedlungsstrukturen hin, wobei die-
se Deutung der Daten weiterer Prüfung 
im Hinblick auf beispielsweise eine rück-
läufige Bevölkerungsentwicklung oder 
Wirtschaftsleistung bedarf. Sollte sich al-
lerdings eine steigende Energieeffizienz 
bestätigen, so wäre dies im Sinne der Ener-
giewende und der klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen positiv zu bewerten. 

Der Indikator ist auch im Zuge des Netz- 
ausbaus von Interesse, da sich aus der 
Energieintensität der Siedlungsflächen 
auch Rückschlüsse auf Verbrauchsschwer-
punkte und somit Energietransportbedarfe 
ableiten lassen. Das hier festgestellte Süd-
Nord-Gefälle schlägt sich auch in den gro-
ßen raumgreifenden Netzausbauvorhaben 
wie Suedlink oder SuedOstLink nieder, 
die den Energietransport zwischen den 

Offshore-Windenergieanlagen im Norden 
Deutschlands und den Verbrauchsschwer-
punkten im Süden sicherstellen sollen. 
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Abbildung 52: Kartographische Darstellung der Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf von 2013 bis 2020  

und der Wohnfläche pro Kopf im Jahr 2020 in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung

Erläuterung zur Datengrundlage: Zur Berechnung des Indikators der Wohnfläche je einwohnende Per-

son werden die frei verfügbaren Datensätze des Statistischen Bundesamts verwendet. Hierzu wird die 

Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes (Tabellencode: 31231-0003) herangezo-

gen, die fortlaufend den Stand der verfügbaren Wohnflächen je Bundesland enthält. Als Divisor wird die 

Bevölkerungszahl gemäß Bevölkerungsstatistik (Tabellencode 12411-0010) verwendet. Da beide Kenn-

werte als Zeitreihenwerte bis zum Jahr 2020 vorliegen, kann der Indikator auch in seiner dynamischen 

Entwicklung dargestellt werden. Geodatengrundlage: ESRI & BKG 2022

Esri, HERE, Garmin, USGS
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pro Kopf ist besonders hoch im Saarland, 
in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. 
Dies lässt auf einen hohen Anteil an Ein- 
und Zweifamilienhäusern (= hoher Wohn-
flächenverbrauch pro Person) schließen, 
die in der Regel ein weniger energieeffi-

zientes Oberflächen-Volumen-Verhältnis 
(A/V-Verhältnis) aufweisen als beispiels-
weise Mehrfamilienhäuser und somit aus 
energetischen Gesichtspunkten negativer 
zu bewerten sind. 

5.2.1  Vorgehensweise

5.2. Ausbauziele für erneuerbare Energien  
           2030/2040 und Beiträge der Raumplanung

Im Folgenden steht der Ausbau der erneu-
erbaren Energien und die damit zusam-
menhängende Raumentwicklung auf der 
Ebene der Länder und Regionen im Fokus. 
Dafür werden die aktuellen Ausbauziele 
der Bundesregierung für die Jahre 2030 
und 2040 sowie drei unterschiedliche Pro-
jektionen des Ausbaus, durch die die Bei-
träge zur Raumentwicklung verdeutlicht 
werden, vorgestellt. Diese Inhalte wurden 
im Rahmen einer Werkstatt mit Fachleu-
ten diskutiert, die Ergebnisse und die Re-
flexion dieser Veranstaltung für den weite-
ren Projektverlauf befinden sich ebenfalls 
innerhalb dieses Kapitels. Ziel der Projek-
tionen ist es, die auf die Bundesländer be-
zogenen Ausbaubedarfe zu bestimmen, die 
sich aus den Bundeszielen ergeben. Hierzu 
wurden die Ausbauziele im Energiesektor 
für die Zeithorizonte 2030 bis 2050 auf 
Bundes- und Bundesländerebene recher-
chiert und zusammengefasst.

Aufgrund bestehender Defizite oder Dif-
ferenzen in der Ausweisung von Zielwer-
ten für den Ausbau erneuerbarer Energien 
durch die Bundesländer mussten die Ziel-
werte abgeschätzt werden. Es wird eine 
Projektion der Ziele für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien der Bundesregie-
rung auf das Ausbauvolumen der Bundes-
länder für die Energieträger Wind-Ons-
hore, Wind-Offshore, Photovoltaik und 
Wasserstoff vorgenommen. Dazu werden 
zwei unterschiedliche Ansätze verwendet:

1. Die Referenzprojektion geht davon aus, 
dass je Energieträger die zusätzlichen 
Ausbaubedarfe bis 2030 beziehungswei-
se 2040 entsprechend der im Jahr 2021 
bestehenden Anteile der Bundesländer 
an der insgesamt installierten Leistung 
auf die Bundesländer verteilt werden. 
Die Anteile der Bundesländer in den 
Jahren 2030 und 2040 sind dieselben 
wie im Jahr 2021.

2. Die Schwerpunktprojektion verteilt 
die Ausbaubedarfe im ersten Schritt 
entsprechend den Flächenanteilen der 
Bundesländer und wendet im zweiten 
Schritt auf die so ermittelten, flächenge-
wichteten Ausbaubedarfe Projektions-
faktoren an, die die in den Leitbildern 
für die Raumentwicklung dargestellten 
Schwerpunkträume für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien widerspiegeln.

Basierend auf Rückmeldungen aus der 
Fachwerkstatt zum Thema wurde eine wei-
tere Projektion entwickelt, die sich auf das 
im Mai 2023 in der Wind-an-Land-Stra-
tegie festgelegte 2-Prozent-Flächenziel 
für den Ausbau der Windenergie an Land 
bezieht (vgl. BMWK 2023c). Die Flächen-
beitragswertprojektion Wind-Onshore be- 
trachtet die Flächenbeitragswerte nach dem 
WindBG für die Jahre 2026 und 2032. Für 
die Vergleichbarkeit mit den anderen bei-
den Projektionen werden die Werte für 
2030 interpoliert und die zu installierende 
Leistung wird mit diesen Werten berechnet.
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5.2.2  Ausbauziele für erneuerbare Energien

In Tabelle 9 sind der aktuelle Stand der er-
neuerbaren Energien sowie die Ausbauzie-
le der Bundesregierung dargestellt. Auffal-
lend bei der Recherche war das Fehlen von 
Festsetzungen für das Jahr 2050. Lediglich 
die Treibhausgasneutralität stellt ein quan-
tifizierbares Ziel bis 2050 dar (und ist be-
reits 2045 zu erreichen).

- Aktueller Stand Ziele

- 2020 2021 2022 2030 2040

Wind Onshore [GW] - 56,131 - 712 88,85

Wind Offshore [GW] - 7,794 - 203 403

Photovoltaik [GW] - - 594 1002 125,85

Solarthermie [GW] 13,6186 - - - -

Bioenergie [GW] - - - 8,42  -

Geothermie [GW] 0,04766 - - - -

Wasser [GW] - 5,6067 - 5,65 5,65

Elektrolysekapazität [GW] - - - 58 108

Tabelle 9: Ausbau der erneuerbaren Energien und Ziele der Bundesregierung (Stand: November 2022)

Quelle: eigene Darstellung

1 Strom-Report (2023): Windenergie in Deutschland – Daten, Fakten & Meinungen zu Windkraft; 2 EEG 2023; 

3  WindSeeG (zuletzt geändert am 8. Oktober 2022); ⁴ Strom-Report (2022b): Photovoltaik in Deutschland – Daten, 

Fakten & Meinungen zum Solarstrom bis 2022; ⁵ BNetzA (2020) : Netzentwicklungsplan Strom 2035; ⁶ BMWi (2021): 

Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklung im Jahr 2020; ⁷ AEE (o. J.) : Bundes-

länder-Übersicht zu erneuerbaren Energien; ⁸ BMWK (2020): Nationale Wasserstoffstrategie. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass für die 
Energieträger Solarthermie und Geother-
mie keine quantitativen Zielwerte identi-
fiziert werden konnten. Im Bereich der 
Wasserkraft sind die Zielwerte bis 2040 be-
reits mit dem Ausbaustand 2021 erreicht. 
Erhebliche Ausbaubedarfe zur Zielerrei-
chung gibt es jedoch bei den Energieträ-
gern Wind (On-/Offshore), Photovoltaik 
sowie im Bereich der Elektrolysekapazität 
zur Erzeugung von Wasserstoff. 

Des Weiteren wurden die Ziele der Bun-
desländer für die in Tabelle 9 genannten 

Energieträger recherchiert. Dabei wurde 
deutlich, dass nur wenige Bundesländer 
quantitative Ziele zum Ausbau der erneu-
erbaren Energien festgelegt haben. Ein 
Abgleich zwischen den aufsummierten 
Bundesländerzielen mit den Bundeszielen 
ist daher nicht möglich. Als Konsequenz 
aus diesen Rechercheergebnissen wurde 
die Vorgehensweise zur Formulierung der 
Projektionen entwickelt, die die Bundes-
ausbauziele auf die Bundesländer verteilen. 
Es werden die Energieträger Onshore- und 
Offshore-Wind, Photovoltaik und Wasser-
stoff auf Basis der bestehenden Datenlage 
zur aktuellen installierten Leistung und 
den Bundeszielen betrachtet. 

Im Folgenden werden zwei Projektionen 
beschrieben, die beide die Zielwerte auf 
Bundesebene als normative Zielwerte für 
die Verteilungsprojektionen zugrunde le-
gen, jedoch von einer unterschiedlichen 
Verteilung der entsprechenden Ausbau-
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bedarfe auf die Bundesländer ausgehen. 
Projiziert werden die Jahre 2030 und 2040 
basierend auf den Bundeszielsetzungen. 
Für Onshore-Wind wird zusätzlich mit 
der Windflächenbedarfsprojektion, der 

das Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) zugrunde liegt, eine Projektion 
und Veranschaulichung der Beiträge der 
Bundesländer zum 2-Prozent-Flächenziel 
der Windenergie dargelegt. 

5.2.3  Referenzprojektion

In der Referenzprojektion werden die Aus-
bauziele entsprechend den prozentualen 
Anteilen der Bundesländer an der insge-
samt installierten Leistung für die Energie-
träger Windkraft (On- und Offshore) und 

Photovoltaik auf die Bundesländer um-
gerechnet (Verhältnis der Bundesländer 
bleibt gleich). Zudem gilt es, eine Projek-
tion für den Ausbau der Elektrolysekapazi-
täten zu erstellen. 

Als Beispiel zur Veranschaulichung für den Energieträger Wind-Onshore dient 
folgende Berechnung des prozentualen Anteils der installierten Leistung in Ba-
den-Württemberg an der in ganz Deutschland installierten Leistung.

Zur Berechnung der Zielwerte für 2030 und 2040 der einzelnen Bundesländer 
wurde anschließend der prozentuale Anteil der jeweiligen Bundesländer mit den 
Zielwerten der Bundesregierung multipliziert, wie hier beispielsweise dargelegt:

Mit folgender Formel wurde der prozentuale Anteil der Bundesländer an der 
in Deutschland installierten Gesamtleistung je Energieträger im Jahr 2021 be-
rechnet. Bekannt waren die installierte Gesamtleistung 2021 in Deutschland (D) 
sowie die Leistungen innerhalb der einzelnen Bundesländer (BL).

Prozentanteil an Gesamtleistung =    
Leistung BL 2021

Gesamtleistung D 2021
× 100 %

Prozentanteil an Gesamtleistung =    
1.730 MW

56.130 MW
=  3,08 %

Installierte Leistung 2030 (BW) = 71.000 MW × 3,08 % = 2.190 MW

× 100 %

Somit sollte Baden-Württemberg basie-
rend auf den hier getroffenen Annahmen 
mit einer gleichbleibenden prozentualen 
Verteilung im Jahr 2030 rund 2.190 MW 
Wind-Onshore-Leistung installiert haben, 
um seinen Anteil zur Zielerreichung zu er-

füllen. Dies würde einem Zubau um rund 
460 MW gegenüber 2021 entsprechen.

In der Referenzprojektion der Elektrolyse-
kapazität (s. Abb. 56) wird die Annahme 
getroffen, dass sich der Ausbaubedarf für 
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Beispiel Baden-Württemberg:

Projiziert auf die Zielvorgaben 2030 müsste das Bundesland nach diesen Annah-
men 300 MW an Elektrolysekapazität errichten.

Prozentanteil an Gesamtleistung (BW) =    
P (BW) 3.434 MW

P BL 57.230 MW
x 100 % = x 100 % = 6,00 %

Verteilung Leistung auf BL = P (Wind-Onshore 2021) × 70 % + P (PV 2021) × 30 %  P = Leistung in MW

P (BW 2030) = Leistung H2  (2030)  in D × % - Anteil an Gesamtleistung (BW) = 5.000 MW × 6 % = 300 MW

P (BW) = 1.730 MW × 70 % + 7.413 MW × 30 % = 3.434 MW

Für Wind-Offshore werden, wie in Tabel-
le 10 zu sehen, nur die drei Bundesländer 
mit Küstengebieten betrachtet.

Eine Übersicht für Deutschland und die 
einzelnen Bundesländer zu dem aktuellen 
Stand, den prozentualen Anteilen und den 

Zielwerten 2030 und 2040 für die Energie-
träger On- und Offshore-Wind, Photo-
voltaik und Elektrolysekapazität sind in 
Tabelle 10 zu finden; die grafischen Dar-
stellungen der Anteile der Bundesländer 
sind in Abbildung 53 bis 56 dargestellt.

grünen Wasserstoff, der in der Nationalen 
Wasserstoffstrategie festgeschrieben ist, 
von 5 Gigawatt bis 2030 beziehungsweise   
10 Gigawatt bis 2040 auf die Bundesländer 
in Abhängigkeit ihrer im Jahr 2021 instal-
lierten Leistung verteilt und über Wind-
Onshore und Photovoltaik bereitgestellt 
wird.

Da derzeit noch keine installierte Leistung 
als Ausgangs- und Referenzwert herange-
zogen werden kann, mussten Annahmen 
zur räumlichen Verteilung des Ausbaus 
der Elektrolysekapazitäten getroffen wer-
den. Hierzu wird angenommen, dass der 
Ausbau von Elektrolysekapazitäten vor-

rangig in Regionen konzentriert wird, in 
denen Strom mittels Windenergie pro-
duziert wird. Im Hinblick auf die beiden 
im Fokus dieser Studie stehenden Ener-
gieträger fließen die 2021 installierten 
Leistungen an Windenergie zu 70 % in 
die Verteilungsberechnung und die ins-
tallierten Leistungen an Solarenergie zu 
30 % ein. Ausgehend vom Beispiel Baden-
Württemberg beträgt die im Jahr 2021 in-
stallierte Leistung an Windenergie 1.730 
MW und an Solarenergie 7.413 MW. 
Entsprechend der Gewichtungsfaktoren 
ergibt sich eine Elektrolysekapazität von 
3.434  MW. Bezogen auf die Gesamtleis-
tung in Deutschland sind dies 6 %.
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- - Einheit D BW BA BE BB BR HA HE MV NS NW RP SL SN SA SH TH

Wind- 
Onshore

installierte  
Gesamtleistung 
2021

MW 56.130 1.730 2.567 23 7.864 201 119 2.304 3.567 11.687 6.388 3.814 531 1.263 5.318 7.015 1.739

Anteil an  
Gesamtleistung

% 100 3,08 4,57 0,04 14,01 0,36 0,21 4,10 6,35 20,82 11,38 6,79 0,95 2,25 9,47 12,50 3,10

Ziel 2030 MW 71.000 2.188 3.247 29 9.947 254 151 2.914 4.512 14.783 8.080 4.824 672 1.598 6.727 8.873 2.200

Ziel 2040 MW 88.800 2.737 4.061 36 12.441 318 188 3.645 5.643 18.489 10.106 6.034 840 1.998 8.413 11.098 2.751

Wind- 
Offshore

Installierte  
Gesamtleistung 
2021

MW 7.794 - - - - - - - 1.096 4.906 - - - - - 1.793 -

Anteil an  
Gesamtleistung

% - - - - - - - - 14 63 - - - - - 23 -

Ziel 2030 MW 20.000 - - - - - - - 2.812 12.589 - - - - - 4.601 -

Ziel 2040 MW 40.000 - - - - - - - 5.625 25.178 - - - - - 9.202 -

PV Installierte  
Gesamtleistung 
2021

MW 59.783 7.413 16.403 135 4.818 52 60 2.650 3.121 4.961 6.567 2.763 611 2.612 3.510 2.097 2.010

Anteil an  
Gesamtleistung

% - 12,40 27,44 0,23 8,06 0,09 0,10 4,43 5,22 8,30 10,98 4,62 1,02 4,37 5,87 3,51 3,36

Ziel 2030 MW 100.000 12.400 27.438 226 8.059 87 100 4.433 5.221 8.298 10.985 4.622 1.022 4.369 5.871 3.508 3.362

Ziel 2040 MW 125.800 15.599 34.516 284 10.138 109 126 5.576 6.567 10.439 13.819 5.814 1.286 5.496 7.386 4.413 4.230

Elektrolyse- 
kapazität

Verteilung  
Leistung auf BL

MW 57.230 3.434 6.717 56 6.950 156 101 2.407 3.433 9.669. 6.441 3.498 555 1.667 4.775 5.539 1.820

Anteil an  
Gesamtleistung

% - 6,00 11,74 0,10 12,15 0,27 0,18 4,21 6,00 16,90 11,26 6,11 0,97 2,91 8,35 9,68 3,18

Ziel 2030 MW 5.000 300 587 5 607 14 9 210 300 845 563 306 48 146 417 484 159

Ziel 2040 MW 10.000 600 1174 10 1215 27 18 421 600 1690 1126 611 97 291 835 968 318
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Abbildung 53: Referenzprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Wind-Onshore in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 54: Referenzprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Wind-Offshore in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 55: Referenzprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Photovoltaik in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 56: Referenzprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Aufbau von Elektrolysekapazität zur Herstellung von 

Wasserstoff  in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung
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5.2.4  Schwerpunktprojektion

Bei der Verteilungsprojektion „Schwer-
punkträume“ handelt es sich um ein Poli-
cy-Szenario, das die Wirksamkeit der poli-
tischen Zielsetzungen widerspiegeln soll. 
In diesem Fall wird angenommen, dass die 
im vierten Leitbild für die Raumentwick-
lung dargestellten Schwerpunkträume für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien 
sich auf die räumliche Verteilung der Aus-
baubedarfe der Bundesländer auswirken.

In einem zweistufigen Verfahren wurden die 
notwendigen Ausbaubedarfe zur Zielerrei-
chung der Bundesziele für Wind-Onshore 
und Photovoltaik für die Jahre 2030 und 
2040 flächengewichtet (entsprechend der 
Flächenanteile der Bundesländer an der 
Gesamtfläche) auf die Bundesländer um-
gerechnet. Im zweiten Schritt folgte die 
Multiplikation dieser ermittelten bundes-
länderspezifischen Ausbaubedarfe mit 
einem Faktor, der Ausbauschwerpunkte 
aufgrund der in den Leitbildern festgeleg-
ten Schwerpunkträume widerspiegelt. Die-
ser Faktor wurde aus den grob berechneten 

Flächenanteilen der Schwerpunkträume 
der jeweiligen Bundeslandesflächen abge-
leitet, indem die ermittelten Flächenanteile 
in mehrere Klassen eingeteilt wurden und 
diesen Klassen Faktorwerte zugeordnet 
wurden (s. Tab. 11 und 12), die in etwa die 
Relationen zwischen den Bundesländern 
abbilden. Von einer exakten Berechnung 
der Faktorwerte auf Basis der Flächen-
anteile der Schwerpunkträume wurde 
abgesehen, da angenommen wird, dass 
alle Bundesländer einen Beitrag zur Er-
reichung der Ausbauziele leisten müssen 
(s. Tab. 13) und die in den Leitbildern dar-
gelegten Schwerpunkträume in ihrer Grö-
ße deutlich voneinander abweichen sowie 
nicht indirekt auch Ausschlussräume de-
finieren. Die Formel zur Berechnung der 
anhand der Flächenanteile und Schwer-
punkträume gewichteten Verteilung der 
Ausbaubedarfe wurde so erstellt, dass sich 
die verschiedenen Faktoren so ausglei-
chen, dass die Bundesziele in Summe der 
Bundesländer exakt erreicht werden.

P (Windkraft) = Installierte Leistung 2021 + Ausbaubedarf ges*
Faktorwerte BL

∑ Faktorwerte
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Bundesland Fläche Schwerpunktraum 
Wind-Onshore [km²]

Fläche Bundesland  
[km²]

Flächenanteil Schwer-
punktraum [%] 

Faktor/ 
Klasse

Brandenburg 11.299 29.698 38,1 2

Bremen 403 402 100,1 4

Hamburg 7 742 1 1

Hessen 409 21.099 1,9 1

Mecklenburg-Vorpommern 4.749 7.702 61,7 4

Niedersachsen 19.771 47.630 41,5 2

Nordrhein-Westfalen 4.321 34.095 12,7 1,5

Rheinland-Pfalz 4.919 19.847 24,8 1,5

Sachsen 569 18.478 3,1 1

Sachsen-Anhalt 12.044 20.554 58,6 4

Schleswig-Holstein 5.995 9.658 62,1 4

Thüringen 1.473 16.197 9,1 1

Übrige Bundesländer 0 - - 0,5

Tabelle 11: Bestimmung der Verteilungsfaktoren für den Bereich Wind-Onshore

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 12: Bestimmung der Verteilungsfaktoren für den Bereich Photovoltaik

Quelle: eigene Darstellung

Bundesland Fläche Schwerpunktraum 
PV [km²]

Fläche Bundesland  
[km²]

Flächenanteil Schwer-
punktraum [%]

Faktor/ 
Klasse

Baden-Württemberg 1.053 35.722 3 1,5

Bayern 27.753 70.553 39,3 4

Brandenburg 976 29.698 3,3 1,5

Niedersachsen 1.170 47.630 2,5 1,5

Nordrhein-Westfalen 2.414 34.095 7,1 2

Rheinland-Pfalz 0,41 19.847 0,0 1

Sachsen 287 18.478 1,6 1

Sachsen-Anhalt 130 20.554 0,6 1

Schleswig-Holstein 44 15.614 0,3 1

Übrige Bundesländer 0 - - 0,5

Klassen

unter 10 % 1 über 50 %    4
10 % bis 25 % 1,5 übrige BL    0,5
25 % bis 50 % 2 -

Klassen

unter 2 % 1 über 15 %    4
2 % bis 5 % 1,5 übrige BL    0,5
5 % bis 15 % 2 -



- - Einheit D BW BA BE BB BR HA HE MV NS NW RP SL SN SA SH TH

Wind- 
Onshore

installierte  
Gesamtleis-
tung 2021

MW 56.130 1.730 2.567 23 7.864 201 119 2.304 3.567 11.687 6.388 3.814 531 1.263 5.318 7.015 1.739

Ziel 2030 
(flächenge-
wichtet)

MW 71.000 3.217 5.500 60 9.097 218 150 3.182 4.536 13.671 7.807 4.640 638 2.030 6.169 7.672 2.413

Projektions-
faktor

- - 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,50 1,50 0,50 1,00 4,00 4,00 1,00

Projektionsziel 
2030

MW 71.000 1.986 2.823 279 8.890 2.252 632 2.817 5.618 12.713 7.157 4.583 787 1.776 7.369 9.066 2.252

Ziel 2040 
(flächenge-
wichtet)

MW 88.800 4.996 9.012 104 10.573 239 188 4.233 5.695 16.046 9.505 5.628 766 2.949 7.188 8.459 3.219

Projektions-
faktor

- - 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,50 1,50 0,50 1,00 4,00 4,00 1,00

Projektionsziel 
2040

MW 88.800 2.293 3.130 586 10.117 4.707 1.246 3.431 8.073 13.940 8.078 5.504 1.094 2.390 9.824 11.521 2.866

PV Installierte  
Gesamtleis-
tung 2021

MW 59.783 7.413 16.403 135 4.818 52 60 2.650 3.121 4.961 6.567 2.763 611 2.612 3.510 2.097 2.010

Ziel 2030 
(flächenge-
wichtet)

MW 100.000 11.433 27.438 226 8.059 87 100 4.433 5.221 8.298 10.985 4.622 1.022 4.369 5.871 3.508 3.362

Projektions-
faktor

- - 1,5 4,0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5

Projektionsziel 
2030

MW 100.000 10.764 25.340 1.252 8.169 1.169 1.177 3.767 4.238 8.312 11.036 4.997 1.728 4.846 5.744 4.331 3.127

Ziel 2040 
(flächenge-
wichtet)

MW 125.800 14.013 29.426 299 10.293 129 199 6.548 7.422 13.769 12.865 6.429 1.086 6.018 7.288 5.015 5.001

Projektions- 
faktor

- - 1,5 4,0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5

Projektionsziel 
2040

MW 125.800 12.914 31.073 1.969 10.319 1.886 1.894 4.484 4.955 10.462 13.902 6.431 2.445 6.280 7.178 5.765 3.844

Tabelle 13: Schw
erpunktprojektion: Ü

bertragung der Bundesziele für 2030 und 2040 auf die Bundesländer
Q

uelle: eigene D
arstellung
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Abbildung 57: Schwerpunktprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Wind-Onshore in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 58: Schwerpunktprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Photovoltaik in den Jahren 2030 und 2040

Quelle: eigene Darstellung
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Das Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG), welches am 1. Februar 2023 
offiziell in Kraft getreten ist, gibt den 
Ländern verbindliche Flächenziele (so-
genannte Flächenbeitragswerte) vor. Die 
Flächenbeitragswerte wurden aus dem  
2-Prozent-Flächenziel, welches im EEG 
2023 festgelegt wurde, abgeleitet. Bei der 
Aufstellung dieser wurden die Zeiträume für 
Genehmigung und Bau der Windenergie-
anlagen berücksichtigt, die etwa einen Vor-
lauf von drei bis vier Jahren benötigen. Das  
2-Prozent-Flächenziel für Deutschland 
wurde mithilfe eines Verteilungsschlüssels 

5.2.5  Windflächenbedarfsprojektion

auf die Länder aufgeteilt, dabei wurden 
vorhandene Flächenpotenziale berück-
sichtigt. Das festgelegte Zwischenziel für 
2026 soll die Erreichung des Gesamtziels 
sicherstellen. Die Forderungen bezogen 
auf die Menge lösen das vorher geltende 
„Substanzgebot“ ab und koppeln die Be-
darfe der Fläche an die energiewirtschaft-
lichen Bedarfe (vgl. BMWSB 2022).

Die Tabelle 14 zeigt für jedes Bundesland 
in Spalte 1 den Anteil der Landesfläche, 
die bis 2026 ausgewiesen sein muss, und in 
Spalte 2 den Flächenbeitragswert bis 2032.

- Spalte 1: 
Flächenbeitragswert, der bis zum  

31. Dezember 2026 zu erreichen ist  
(Anteil der Landesfläche in Prozent)

Spalte 2: 
Flächenbeitragswert, der bis zum  

31. Dezember 2032 zu erreichen ist  
(Anteil der Landesfläche in Prozent)

Spalte 3: 
Landesflächen  

in km2

Baden-Württemberg 1,1 1,8 35.747,82

Bayern 1,1 1,8 70.541,57

Berlin 0,25 0,5 891,12

Brandenburg 1,8 2,2 29.654,35

Bremen 0,25 0,5 419,62

Hamburg 0,25 0,5 755,09

Hessen 1,8 2,2 21.115,64

Mecklenburg- 
Vorpommern 1,4 2,1 23.295,45

Niedersachsen 1,7 2,2 47.709,82

Nordrhein-Westfalen 1,1 1,8 34.112,44

Rheinland-Pfalz 1,4 2,2 19.858,00

Saarland 1,1 1,8 2.571,11

Sachsen 1,3 2,0 18.449,93

Sachsen-Anhalt 1,8 2,2 20.459,12

Schleswig-Holstein 1,3 2,0 15.804,30

Thüringen 1,8 2,2 16.202,39

Tabelle 14: Flächenbeitragswerte Windenergie

Quelle: eigene Darstellung nach WindBG Anlage 1
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Basierend auf diesen Zielsetzungen zur 
Ausweisung von Windenergieflächen wur-
de die Flächenbeitragsprojektion Wind-
Onshore entwickelt, die der Visualisierung 
des notwendigen Beitrags je Bundesland 
bei der Ausweisung beziehungsweise dem 
Zubau von Windenergieanlagen an Land 
dient. Die Abbildung  59 zeigt die Flä-
chenbeitragswerte nach WindBG je Bun-
desland, um die jeweils auszuweisenden 
Flächenanteile deutlich zu machen. Die 
Abbildung 60 nutzt den Flächenbeitrags-
wert aus 2017 als Vergleich, um den Stand 
und die notwendigen Veränderungen 
deutlich zu machen. Hier sind bei einigen 
Bundesländern Diskrepanzen zu erken-
nen, da der Wert für 2017 bereits höher ist 
als der zu erreichende Wert laut WindBG 
in den Jahren 2026 und 2032. Die Werte 
zu 2017 stammen aus der Flächenanalyse 
Windenergie an Land des Umweltbundes-
amts (vgl. UBA 2019). Dies ist in Branden-
burg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und Schleswig-Holstein der 
Fall. Eine Erklärung hierzu kann jedoch 

nicht abgeben werden, da nicht einseh-
bar ist, auf welche Ausgangswerte sich das 
WindBG bezieht.

Die vorangegangen Referenz- und Schwer-
punktprojektionen haben sich auf Ziele in 
den Jahren 2030 und 2040 sowie auf die zu 
den Zeitpunkten installierte Leistung be-
zogen. Um die Ausbauziele mit den bishe-
rigen Projektionen vergleichen zu können, 
wird hier eine Interpolation auf das Jahr 
2030 durchgeführt und die aus den ausge-
wiesenen Flächen resultierende zuzubau-
ende Leistung wird berechnet.

Um die zu installierende Leistung je Bun-
desland und für Deutschland im Jahr 
2030 in dieser Projektion identifizieren 
zu können, wird zunächst die Windfläche 
berechnet. Dafür wird der interpolierte 
Flächenwert für 2030 mit den jeweiligen 
Landesflächen multipliziert. Anschlie-
ßend wird die errechnete Windfläche mit 
0,165 km2 als Flächenbedarf je Anlage mul-
tipliziert. 

Abbildung 59: Flächenbeitragsprojektion: Prognostizierte Ziele für den Ausbau von Wind-Onshore in den Jahren 2026 und 2032

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 60: Flächenbeitragsprojektion: Aktueller Stand und prognostizierte Ziele für den Ausbau von Wind-Onshore in den Jahren 2017, 

2026 und 2032

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 15: Flächenbeitragsprojektion: Ergebnisse der Interpolation zur Identifikation des Flächenziels für 2030 in Prozent

Quelle: eigene Darstellung

- D BW BA BE BB HB HH HE MV ND NW RP SL SN SA SH TH

2026 1,4 1,1 1,1 0,25 1,8 0,25 0,25 1,8 1,4 1,7 1,1 1,4 1,1 1,3 1,8 1,3 1,8

2027 1,5 1,2 1,2 0,3 1,9 0,3 0,3 1,9 1,5 1,8 1,2 1,5 1,2 1,4 1,9 1,4 1,9

2028 1,6 1,3 1,3 0,3 1,9 0,3 0,3 1,9 1,6 1,9 1,3 1,7 1,3 1,5 1,9 1,5 1,9

2029 1,7 1,5 1,5 0,4 2,0 0,4 0,4 2,0 1,8 2,0 1,5 1,8 1,5 1,7 2,0 1,7 2,0

2030 1,8 1,6 1,6 0,4 2,1 0,4 0,4 2,1 1,9 2,0 1,6 1,9 1,6 1,8 2,1 1,8 2,1

2031 1,9 1,7 1,7 0,5 2,1 0,5 0,5 2,1 2,0 2,1 1,7 2,1 1,7 1,9 2,1 1,9 2,1

2032 2 1,8 1,8 0,5 2,2 0,5 0,5 2,2 2,1 2,2 1,8 2,2 1,8 2,0 2,2 2,0 2,2

Die durchschnittliche im Jahr 2021 instal-
lierte Anlage hatte eine Leistung von 4 MW. 
Mit dieser Angabe wird die insgesamte in-
stallierte Leistung in MW berechnet. Um 
die installierte Leistung für Deutschland 
zu definieren, wird die Summe aller Leis-
tungen der Bundesländer berechnet. Der 
Flächenbedarf und die Leistung einer An-
lage stammen aus dem Statusbericht Wind-
energie 2021 der Deutschen Windguard  
(vgl. Deutsche Windguard 2021).

Windfläche [km2 ] = Landesfläche [km2 ] × Flächenbeitragswert [%]

Anlagenzahl = Windfläche [km2 ] × 0,165 km2

Leistung [MW] = Anlagenzahl × 4 MW

Leistung [MW] in D = Summe der Leistungen je BL
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In Tabelle 16 sind die Ergebnisse dieser Be-
rechnung je Bundesland dargelegt. Mit den 
Flächenbeitragswerten nach WindBG müs-
sen im Jahr 2030 Windenergieanlagen mit 
einer Leistung von 156.353 MW  installiert 

sein. Zum Vergleich dazu: Im EEG 2023 
sind 71 GW beziehungsweise 71.000 MW 
als Ziel für die zu installierende Leistung 
von Windenergie an Land festgeschrieben. 

Tabelle 16: Flächenbeitragsprojektion: Berechnung der durch den Flächenbeitragswert nach WindBG  

vorgegebenen installierten Leistung im Jahr 2030

Quelle: eigene Darstellung

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
und der dafür benötigten Flächen ist die 
Frage des Beitrags dieser zur Raumentwick-
lung auf Landes- und Regionalebene zu 
klären. Um die räumlichen Auswirkungen 
der Ausbauziele des Bundes sichtbar zu ma-
chen, wurden drei unterschiedliche Projek-
tionen erstellt.

5.2.6  Vergleich und Auswertung der Projektionen

In Abbildung 61 sind die Projektionen für 
Wind-Onshore im Zieljahr 2030 verglei-
chend gegenübergestellt. Die Referenz- so-
wie Schwerpunktprojektion orientiert sich 
an dem Ausbauziel von 71.000 MW, wel-
ches im EEG 2023 festgeschrieben ist. Die 
Windflächenbedarfsprojektion bezieht sich 
auf die Flächenbeitragswerte des WindBG 
und den daraus berechneten Leistungen mit 

- Landesfläche Flächenbeitragswert Windfläche Anlagenanzahl Leistung

- [km2] [%] [km2] - [MW]

D 357.592 1,80 6.449 339.087 156.353

BW 35.748 1,60 560 3.394 13.577

BA 70.542 1,60 1.105 6.698 26.792

BE 891 0,40 4 23 90

BB 29.654 2,10 613 3.714 14.857

HB 419 0,40 2 11 42

HH 755 0,40 3 19 76

HE 21.116 2,10 436 2.645 10.579

MV 23.295 1,90 435 2.635 10.542

ND 47.710 2,00 970 5.879 23.518

NW 34.112 1,60 534 3.239 12.956

RP 19.858 1,90 384 2.327 9.307

SL 2.572 1,60 40 244 977

SN 18.450 1,80 326 1.975 7.902

SA 20.464 2,10 423 2.563 10.253

SH 15.804 1,80 279 1.692 6.769

TH 16.202 2,10 335 2.029 8.117
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Abbildung 61: Vergleich der Projektionen für Wind-Onshore im Jahr 2030

Quelle: eigene Darstellung
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Referenzprojektion Schwerpunktprojektion Windflächenbedarfsprojektion

einem Zielwert von 156.353  MW im Jahr 
2030. Deutlich wird, dass sich der Anteil am 
Gesamtzubau in der Windflächenbedarfs-
projektion in den meisten Bundesländern 
deutlich vom Trend der anderen beiden 
Projektionen unterscheidet. Bayern sticht 
besonders hervor, da hier in der Vergangen-
heit kaum Windausbau stattgefunden hat. 
Im Jahr 2021 waren in Bayern 2.567  MW 
installiert, das WindBG sieht 2026 eine 
Ausweisung von 1,1 % der Landesfläche 
und 2032 von 1,8 % vor. Für 2030 bedeutet 
dies in Bayern etwa eine installierte Leis-
tung von 26.792 MW.

Ein Vergleich der drei Projektionen ist auf-
grund der Beschränkung der Windflächen-
bedarfsprojektion auf eine Technologie nur 
für Wind-Onshore möglich. Ein Vergleich 
des Ausbaus von Wind-Offshore, Photo-
voltaik und Elektrolysekapazität ist hier 
nur für die Referenz- und Schwerpunkt-
projektion möglich. Zu reflektieren sind die 
getroffenen Annahmen und die Aktualität 

der Ausbauziele vor dem Hintergrund der 
derzeitigen gesetzlichen Änderungen, wie 
im Beispiel Wind-Onshore hinsichtlich der 
Differenz zwischen den Zielen im EEG und 
den Flächenzielen im WindBG. Im Falle 
der Elektrolyse ist eine räumliche Planung 
anhand von Ausbauzielen für Wind und 
Photovoltaik als unrealistisch anzusehen. 
Die Technologien rund um Wasserstoff-
erzeugung mittels Elektrolyse und Wasser-
stoffverbrauch befinden sich derzeit teilwei-
se noch in der Forschung beziehungsweise 
haben vereinzelt Pilotanlagen-Status. Die 
Anlagen werden sich in Zukunft dort an-
siedeln, wo entweder eine hohe Erzeugung 
von grünem Strom besteht oder der Bedarf 
an grünem Wasserstoff besonders hoch 
ist. Durch die Projektionen werden jedoch 
in jedem Fall die Auswirkungen auf die 
räumliche Inanspruchnahme erneuerbarer 
Energien und den Anstieg des Flächenver-
brauchs deutlich, der notwendig ist, um die 
Klimaziele zu erreichen.
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5.2.7  Fachwerkstatt

Die Ergebnisse der Referenz- sowie Schwer-
punktprojektion wurden am 6. Dezember 
2022 im Rahmen einer Fachwerkstatt mit 
Fachleuten der Energiewirtschaft disku-
tiert und reflektiert. An dieser Diskussion 
nahmen 14 externe Teilnehmende sowie 13 
Personen aus den Reihen des Auftraggeben-
den und der Begleitforschung teil.

Die Begleitforschung präsentierte die Re-
ferenz- sowie Schwerpunktprojektionen 
zu den Ausbauzielen 2030/2040 anhand 
zahlreicher Diagramme, ordnete die dar-
gestellten Projektionen ein und stellte he-
raus, dass diese unter verschiedenen An-
nahmen erstellt worden seien und einen 
ersten Zwischenstand darstellen. Sie sollten 
als Impulsgeber und Ausgangspunkt für die 
Kleingruppendiskussionen im Rahmen der 
Fachwerkstatt dienen. Die zugrundeliegen-
den Annahmen und Ergebnisse sollten ex-
plizit kritisch diskutiert werden, um so das 
Feedback der Fachleute bereits frühzeitig 
einfließen zu lassen und somit zu plausib-
len Grundlagen für die konkretere Ausar-
beitung der Projektionen zu gelangen. Die 
Windflächenbedarfsprojektion wurde erst 
nach der Fachwerkstatt basierend auf den 
Anmerkungen entwickelt.

Zentrale Erkenntnisse 

Als zentrale Erkenntnisse der Fachwerkstatt 
besonders hervorzuheben ist die Frage der 
Aktualität von Schwerpunkträumen und 
deren Ausweisung. Die Fachleute schätzten 
Schwerpunkträume als nicht zielführend 
ein, da es zukünftig darum gehen wird, er-
neuerbare Energien in die Fläche zu brin-
gen. Die Schwerpunkträume, die 2016 im 
MKRO-Leitbild festgesetzt wurden und 
den damaligen Stand (ökonomischer Po-
tenziale erneuerbarer Energien) widerspie-
geln, seien so nicht mehr umsetzbar und 
derartige Vorgaben würden die Umsetzung 
der Energiewende mittlerweile eher behin-
dern als sie voranzutreiben. Ebenso kön-
ne die Akzeptanz bei den Einwohnenden 

durch die Konzentration auf Schwerpunkt-
räume beeinträchtigt werden, da so das 
Gefühl einer ungerechten Verteilung der 
Ausbaulasten entstehe. Ein gewisses Maß 
an Schwerpunktsetzungen werde dennoch 
als notwendig erachtet, da eine räumliche 
Verteilung beispielsweise von Windkraft-
anlagen nach dem „Gießkannenprinzip“ 
aufgrund unterschiedlicher räumlicher Ge-
gebenheiten nicht sinnvoll erscheine. Auch 
Raumwiderstände sowie eine wirtschaftlich 
effiziente Umsetzbarkeit seien entscheidend 
für die Wahl der Anlagenstandorte.

Sowohl die Referenz- also auch die Schwer-
punktprojektion beziehen sich auf das im 
EEG 2023 festgeschriebene Windausbau-
ziel. Mit dem Wind-an-Land-Gesetz exis-
tieren jedoch bereits aktuellere Flächenziele 
für die einzelnen Bundesländer. Der Hin-
tergrund dieser gesetzlichen Festlegungen 
ist das Bestreben, die bisherige Verteilung 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
nicht nur zu reproduzieren. Basierend auf 
diesen Anmerkungen der Fachleute wurde 
in Nachgang die Windflächenbedarfspro-
jektion erstellt.

Hinsichtlich der Raumwiderstände soll-
te eine neue weiterführende Diskussion 
dazu erfolgen, ob die Schutzgebietskatego-
rien den geänderten Anforderungen und 
Rahmenbedingungen anzupassen sind 
beziehungsweise welche schützenswerten 
Räume freizuhalten sind. Unter dem As-
pekt der Ernährungssicherheit sollten bei-
spielsweise landwirtschaftliche Flächen als 
Schwerpunktkategorie in das Raumord-
nungsgesetz aufgenommen werden und im 
Hinblick auf die Erholungsfunktion ist zu 
prüfen, welche Räume von optisch beein-
trächtigender Anlagenbebauung freigehal-
ten werden können.

Die hohen rechtlichen Anforderungen an 
die Regionalplanung führen zu einer sehr 
langen Dauer der Planungsprozesse. Expli-
zit bezieht sich das nicht auf die Dauer der 
notwendigen Partizipationsprozesse, son-
dern auf die hohen Hürden zur Erstellung 
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rechtssicherer Plandokumente. Potenziale 
der Planungsbeschleunigung liegen in der 
besseren Abstimmung zwischen der Ebene 
der Regionalplanung und der kommuna-
len Ebene. Dies gelte beispielsweise für die 
Kernthemen der Solar- und Windenergie- 
nutzung. So könnten durch die Verknüp-
fung der Ausweisung von Vorranggebieten 
für Photovoltaik-Nutzung in einem Re-
gionalplan mit der Privilegierung gemäß 
BauGB kommunale Planungsprozesse wie 
Flächennutzungsplanänderungen oder die 
Aufstellung von Bebauungsplänen einge-
spart werden.

Es wurde festgestellt, dass sich eine raum-
ordnerische Steuerung der Wasserstoffpro-
duktion schwierig gestaltet. Es sei eher die 
Infrastruktur von Erzeugenden und Ver-
brauchenden entscheidend und auch die 
Raumwirksamkeit sei von der Größe der 
Anlage beziehungsweise von der dezentra-
len oder zentralen Verteilung abhängig. Die 
räumliche Verteilung wird auch dadurch 
bestimmt, wie der Leitungsausbau gesche-
hen soll und ob ausreichende Flächen dafür 
zu Verfügung stehen. Grundsätzlich sei an 
der Bedarfsseite anzusetzen, um die räum-
liche Ausgestaltung der Wasserstoffproduk- 
tion zu organisieren.

Bezüglich der konkreten Umsetzung der 
Zielvorgaben brauche es vor allem eine 
stringentere Argumentation gegenüber der 
Öffentlichkeit und eine klare Storyline: Wo 
kommen die Ziele her, welchen Hintergrund 
haben diese, was bedeutet das räumlich 
und welchen Beitrag müssen alle Teilräu-
me leisten? Das alles müsse klarer und ver-
ständlicher ausformuliert werden, um die 
Einwohnenden frühzeitig und transparent 
einzubinden. Es müsse insgesamt von der 
abstrakten Planungsebene bis zur Genehmi-
gung und Umsetzung gedacht werden. Das 
derzeitig noch vorhandene „Wohlwollen“ 
der Bevölkerung habe seine Grenzen und 
könne langfristig bei einem intensivierten 
Ausbau nicht vorausgesetzt werden.

Schlussfolgerung für  
weiteren Projektverlauf 

Im Rahmen der ersten Fachwerkstatt inner-
halb des MORO wurden die räumlichen 
Effekte der Energiewende anhand der ent-
wickelten Projektionen mit den Fachleuten 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt dis-
kutiert. 

Die Fachleute übten konstruktive Kritik 
an den vorgestellten Projektionen und die 
Diskussion zeigte, dass retrospektive Fort-
schreibungen Verteilungsmuster aufzeigen, 
aber nicht immer sinnvoll sind, gleichzeitig 
aber auch auf Notwendigkeiten von Justie-
rungen hinweisen. Darüber hinaus wurde 
in den Diskussionsgruppen festgestellt, dass 
die Festlegung landes- und bundesweiter 
Schwerpunkträume auf Bundesebene künf-
tig nicht zielführend ist, es jedoch nicht mit 
einem „Gießkannenprinzip“ gelingen kann, 
die Energiewende umzusetzen. Dabei müs-
sen dennoch die unterschiedlichen Raum-
ansprüche berücksichtigt werden. Auch 
das 2-Prozent-Flächenziel ist ein wichti-
ger Ausgangspunkt, um zu einem Ausbau 
der erneuerbaren  Energien zu gelangen, 
an dem sich alle Länder in vergleichbarem 
Maße beteiligen. Neben der Diskussion 
vieler Detailfragen wurde auch konstatiert, 
dass die Raumordnung einen hohen Stel-
lenwert als Hilfesteller für den Ausbau der 
erneuerbaren  Energien hat. Letztlich geht 
es darum, Hemmnisse abzubauen und Ver-
fahrenskompetenzen zu verbessern. Dabei 
soll nicht nur auf Karten und Abbildungen 
zurückgegriffen werden, sondern es besteht 
ein Bedarf an abgestimmten „Storylines“, 
die eine klare regionale Vorgehensweise 
vorgeben und eine stringentere Argumen-
tation, wie die Ausbauziele räumlich umge-
setzt und für die Öffentlichkeit kommuni-
ziert werden können.
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5.2.8  Zwischenfazit

Die Betrachtung der Ausbauziele und die 
Entwicklung der Projektionen geben einen 
Überblick zum Stand der Umsetzung des  
Ausbaus der erneuerbaren Energien. Zu-
dem wurde exemplarisch der mögliche Ein-
fluss auf die Raumentwicklung aufgezeigt. 
Mit den gewählten Projektionen konnten 
die kommenden Entwicklungen basierend 
auf unterschiedlichen Parametern und An-
nahmen abgeschätzt werden.

Vor allem hob die Erstellung der Projektio-
nen Schwachstellen wie die unzureichende 
Ausweisung von Ausbauzielen auf Län-
derebene und die variierenden Einheiten, 
Kenngrößen und Jahreszahlen bei der For-
mulierung der Ziele hervor. Durch diese 
Unterschiede ist eine Vergleichbarkeit und 
Prognose der Zielerfüllung auf den ersten 
Blick schwierig; erst nach weiteren Berech-
nungen lassen sich belastbare Aussagen 
treffen. Auch wurden große Unterschiede 
in der Betrachtung der einzelnen Techno-
logien zur regenerativen Energieerzeugung 
deutlich. Zu Solarthermie und Geothermie 
konnten keine Bundesziele identifiziert 
werden, die Bioenergie wurde lediglich bis 
2030 fortgeschrieben. Im Gegensatz dazu 
wird Wind-Onshore vor allem durch das 

neue Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) geregelt. Auch Wind-Offshore 
hat durch das Windenergie-auf-See-Ge-
setz (WindSeeG), welches am 1. Janu-
ar  2023 in Kraft getreten ist, eine belast-
bare Gesetzesgrundlage für den weiteren 
Ausbau. Das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) veröffentlich-
te am 20. Januar  2023 bereits einen neu-
en Flächenentwicklungsplan, passend zu 
dem angepassten WindSeeG (vgl. BMWK 
2023). Der Ausbau der Photovoltaik ist mit 
Ausbaumengen für die Jahre 2030 im EEG 
2023 und für 2040 im Netzentwicklungs-
plan Strom 2035 der BNetzA festgeschrie-
ben; hier fehlten Ende 2022 jedoch noch 
räumliche Pläne zur Umsetzung dieser.

Die Diskussion der Projektionen mit Fach-
leuten hat weitere Einblicke in die tatsäch-
liche Umsetzung auf der Bundes-, Landes- 
und Regionalebene geliefert. Die geäußerte 
Kritik wurde im weiteren Verlauf des Pro-
jekts berücksichtigt und mit eingearbeitet. 
Die Hinweise und Anmerkungen der Fach-
leute wurden als raumordnungspolitische 
Empfehlungen in Kapitel 7 aufgenommen 
und reflektiert.

5.3  Ausbau-Monitoring für erneuerbare Energien

Neben bestehenden Energieinfrastruktu-
ren und dem Status quo des Energiesys-
tems muss sich die Raumordnung mit Blick 
auf eine langfristig nachhaltige Raument-
wicklung im Sinne des §1 ROG auch mit 
den absehbaren künftigen Entwicklungen 
des Energiesystems auseinandersetzen, da 
diese maßgeblich Anforderungen an die 
Raumnutzung stellen werden. Dies umfasst 
neben dem Netzausbau mit bereits konkret 
absehbaren Ausbauvorhaben (s.  Kap. 5.1) 
auch weitergehende Ausbaubedarfe, die 
in Zukunft raumwirksam werden können. 
Ebenso muss im Zuge der Energiewende 
auch der Aus- und Umbau der Energie-

produktionsstrukturen (insb. Kraftwerke) 
berücksichtigt werden. 

Das nachfolgende Kapitel legt die bereits 
festgelegten Aus- und Umbaubedarfe dar, 
die in den kommenden Jahren voraus-
sichtlich umgesetzt werden. Am Ende des 
Kapitels werden hinsichtlich der zu erwar-
tenden weitergehenden Ausbaubedarfe im 
Bereich der erneuerbaren Energieproduk-
tion auf Basis einer Clusteranalyse poten-
zielle Schwerpunkträume identifiziert, in 
denen es sich anbietet, den Fokus aufgrund 
der georäumlichen Gegebenheiten auf be-
stimmte Erzeugungstechnologien zu legen.
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5.3.1  Ausbaubedarfe und Szenariorahmen des Energienetzes

Die langfristigen Ausbaubedarfe des Ener-
gienetzes legen die vier deutschen Übertra-
gungsnetzbetreiber (s. Abb. 62) koordiniert 
im Netzentwicklungsplan (NEP) Strom 
dar (vgl. BNetzA 2020). Dabei basiert die 
Ermittlung der Ausbaubedarfe im Über-
tragungsnetz auf drei Szenarien zur erwar-
teten Entwicklung des künftigen Strombe-
darfs. Diese drei Szenarien umfassen die 
Annahme einer fortschreitenden Dekarbo-
nisierung unter verstärktem Wasserstoff-
einsatz (Szenario A), die Dekarbonisierung 
auf Grundlage einer umfassenden Elektri-
fizierung (Szenario B) sowie einer eben-
falls fortschreitenden Dekarbonisierung 
auf Basis einer verstärkten Elektrifizierung, 
allerdings mit geringeren Fortschritten in 
der Energieeffizienz (Szenario C) (vgl. NEP  
2023–2037). Der künftig zu erwartende 
Stromverbrauch in diesen Szenarien ist im 
NEP für die Jahre 2037 und 2045 vorausbe-
rechnet und nach Verbrauchssektoren ge-
genübergestellt (s. Abb. 63). Es zeigt sich in 

allen Szenarien ein steigender Strombedarf 
bis 2045, wobei insbesondere in den Sek-
toren Industrie und Verkehr ein besonders 
starker Anstieg erwartet wird. Im Sektor 
der privaten Haushalte ist der zu erwarten-
de Anstieg des Stromverbrauchs vorwie-
gend auf die Elektrifizierung der Wärme-
versorgung (s.  Zuwachs Wärmepumpen) 
zurückzuführen. Auch von einer deutlich 
zunehmenden Elektrolysekapazität zur 
notwendigen Wasserstoffbereitstellung 
muss ausgegangen werden. Insgesamt wird 
in den Szenarien von einem Anstieg des 
Nettostromverbrauchs zwischen 123 % und 
150  % bis 2045 gegenüber dem Basisjahr 
2019 ausgegangen. Wenn demzufolge eine 
mehr als doppelt so große Energiemenge in 
einem zunehmend dezentralen Energiesys-
tem zwischen Produktionsstandorten und 
Verbrauchern transportiert werden muss, 
bringt dies zwangsläufig enorme Aus- und 
Umbaubedarfe im Energienetz mit sich. 

Abbildung 62: Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber

Quelle: BNetzA 2022b
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Szenario A (Dekarbonisierung durch höheren Anteil an Wasserstoff): Dieses Szenario zeichnet 
sich gemäß dem genehmigten Szenariorahmen durch den vergleichsweise höchsten Wasserstoff-
bedarf in allen Szenarien aus. In einigen industriellen Bereichen, in denen heute die Unsicherheit 
bezüglich einer potenziellen Elektrifizierung noch groß erscheint, kommt verstärkt Wasserstoff zum 
Einsatz. Zur Deckung dieser Nachfrage wird in diesem Szenario eine hohe inländische Erzeugungs-
kapazität unterstellt. Der Bruttostromverbrauch steigt gemäß Genehmigung der BNetzA auf rund 
1.050 TWh im Jahr 2045. Die erneuerbaren Kapazitäten stimmen mit den Zielsetzungen im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) beziehungsweise WindSeeG überein.

Szenario B (Dekarbonisierung durch intensive Elektrifizierung): Szenario B setzt auf eine ver-
stärkte direkte Elektrifizierung in allen Endenergieverbrauchssektoren. Wasserstoff kommt nur bei 
den Anwendungen zum Einsatz, in denen aus heutiger Sicht eine solche Direktelektrifizierung un-
wahrscheinlich erscheint. Effizienz auf der Nachfrageseite wirkt einem starken Anstieg des Strom-
verbrauchs entgegen. Der Anstieg wird so auf knapp 1.100 TWh begrenzt. Der erneuerbare Aus-
baupfad entspricht den Zielsetzungen im EEG beziehungsweise WindSeeG.

Szenario C (Dekarbonisierung trotz geringerer Effizienz): Szenario C unterstellt ebenfalls eine 
verstärkte direkte Elektrifizierung in allen Endenergieverbrauchssektoren. Eine geringere Effizienz 
als im Szenario B sorgt für einen höheren Stromverbrauch von knapp 1.300 TWh. Damit einher geht 
auch die Notwendigkeit eines stärkeren Ausbaus der erneuerbaren Energien.

Die Übertragungsnetzbetreiber zeigen 
weiterhin die zukünftig anzunehmenden 
Verbrauchsschwerpunkte im Stromsektor 
auf (s. Abb. 63). Dies liefert eine zentrale 
Grundlage für die Ausrichtung des Strom-
netzes und die Priorisierung der Ausbau-
maßnahmen, woraus sich mittelbar auch 
die raumplanerische Relevanz der Flächen-
ausweisung ergibt. Energieverbrauchs-
schwerpunkte werden in den urbanen 
Zentren und Großstadtagglomerationen 
wie der Metropolregion Rhein-Ruhr, den 
Stadtstaaten oder der Städteregion Rhein-
Main erwartet (s. Abb. 64).  

Dass das Bestandsübertragungsnetz keine 
ausreichenden Kapazitäten besitzt, um die 
zusätzlichen Energiemengen – auch unter 

Berücksichtigung der Versorgungssicher-
heit – zu transportieren, lässt sich aus einer 
Analyse der Übertragungsnetzbetreiber 
ableiten. Abbildung 65 zeigt den Auslas-
tungsgrad des Bestandsnetzes bei Ausfall 
eines Netzelements – wenn also die Be-
standsleitungen zusätzlich die Energie für 
andere Leitungsabschnitte transportieren 
müssen. Hier zeigt sich nahezu flächen-
deckend ein Auslastungsgrad über 100 %, 
wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit er-
höht und somit die Versorgungssicherheit 
gefährdet werden würde. Vor allem in Mit-
teldeutschland erreicht der Auslastungs-
grad kritische Bereiche von 150 % und 
mehr, was die Dringlichkeit der derzeit 
stattfindenden Netzausbauvorhaben (z. B. 
Suedlink, SuedOstLink) verdeutlicht.
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Abbildung 63: Nettostromverbrauch nach Sektoren/Anwendungsbereichen – Stromverbrauchsszenarien

Quelle: BNetzA 2023b

Netzentwicklungsplan Strom 2037 / 2045, Version 2023, 2. Entwurf 28

2  Szenariorahmen

Abbildung 5: Nettostromverbrauch nach Sektoren / Anwendungsbereichen 
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davon Wärmepumpen 2,7 53,1 53,1 69,1 52,9 52,9 71,4
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davon Geräte 128,0 153,1 153,1 166,6 146,7 146,7 166,6

davon Wärmepumpen 0,0 14,8 14,8 19,1 14,4 14,4 19,5

Industrie 218,5 267,4 334,0 352,0 311,3 382,9 469,0

Verkehr 11,9 93,5 131,3 141,0 119,3 161,1 173,0

davon Elektromobilität 0,6 80,5 116,8 125,0 104,3 144,1 156,0

Umwandlungssektor 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fernwärmeerzeugung* 0,5 37,7 21,4 26,5 23,5 23,7 27,2

Elektrolyse* 0,4 164,9 108,0 101,8 357,8 229,6 220,1

DSM* - -0,5 -1,0 -1,3 -1,0 -1,4 -2,1

Nettostromverbrauch* 498,8 888,0 918,6 989,1 1.115,3 1.100,4 1.259,1

Netzverluste im Verteilnetz** 17,4 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Nettostromverbrauch zzgl. Verteilnetzverluste* 516,2 922,8 953,4 1.023,9 1.150,1 1.135,2 1.293,9

Bei der Aufsummierung der Einzelwerte können sich Rundungsabweichungen ergeben.

 * Diese Angaben enthalten bereits Ergebnisse aus der Strommarktmodellierung. 

 ** Nicht berücksichtigt sind in dieser Darstellung Netzverluste im Übertragungsnetz.

Bei der Aufsummierung der Einzelwerte können sich Rundungsabweichungen ergeben.

 * Diese Angaben enthalten bereits Ergebnisse aus der Strommarktmodellierung. 

 ** Nicht berücksichtigt sind in dieser Darstellung Netzverluste im Übertragungsnetz.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber, Bundesnetzagentur
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Abbildung 64: Erwartete Stromverbrauchsschwerpunkte in drei verschiedenen Szenarien des NEP

Quelle: BNetzA 2020

Abbildung 65: Auswertung der aufgetretenen Auslastung bei Ausfall eines Netzelements ((n-1)-Fall) 

eines gesamten Jahres im BBP-Netz

Quelle: BNetzA 2020
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5.3.2  Ausbaubedarfe und Planungsvorhaben Strom

Ausgangspunkte zur Weiterentwicklung 
von Handlungsstrategien und kartogra-
phischen Leitbildern sind neben dem Sta-
tus quo des Stromnetzausbaus (s. Kap. 5.1) 
auch konkret absehbare Planungsvorha-
ben. Dass der Anteil erneuerbarer Energien 
im deutschen Strommix allein von rund 
29 % im Jahr 2016 auf inzwischen 51,6 % 
im ersten Halbjahr von 2022 angestiegen 
ist, verdeutlicht die hohe aktuelle Dynamik 
des Ausbauprozesses (vgl.  Strom-Report 
2022a). 

Im Bereich der Planungsvorhaben kön-
nen konkrete raumbedeutsame Vorhaben 
mit kurz- bis mittelfristiger Umsetzungs-
perspektive unter anderem dem Bundes-
bedarfsplan (Anlage zum Bundesbedarfs-
plangesetz) entnommen werden. Aktuelle 
Informationen über den Planungsstand des 
Netzausbaus liefern zudem die Website der 
Bundesnetzagentur sowie www.netzent-
wicklungsplan.de der vier Übertragungs-
netzbetreiber. Eine ausführliche Liste der 
Vorhaben des Bundesbedarfsplangesetzes 
kann der Website www.netzausbau.de ent-
nommen werden.

Vergleich zum Ausbaustand 2016

Neben dem Blick in die Zukunft lässt auch 
das Monitoring des aktuellen Fortschritts 
des Netzausbaus Rückschlüsse auf den Um-
setzungsstand der Energiewende und die 
Effizienz der Planungsprozesse zu. Hierzu 
wird im Rahmen dieses Berichts ein Ver-
gleich zum Ausbaustand 2016, also vor 
Einführung der Leitbilder für die Raum-
entwicklung, vorgenommen (s. Tab. 17). 

Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) 
und das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) 
sind entscheidend für den Netzausbau in 
Deutschland. Das Energieleitungsausbau-
gesetz wurde 2009 verabschiedet, um den 
Netzausbau auf Höchstspannungsebene zu 
beschleunigen. Dabei enthielt das Gesetz 
anfänglich 24 Ausbauprojekte, die als not-

wendig für die zukünftige Energieversor-
gung in Deutschland eingestuft wurden. 
Zwei Vorhaben wurden nach Prüfungen 
im Rahmen der Erstellung von den Netz-
entwicklungsplänen 2022 und 2024 ge-
strichen. Von den 22 aktuell im EnLAG 
enthaltenen Ausbauprojekten sind sechs 
Erdkabel-Pilotprojekte. Für die Durch-
führung der Raumordnungs- und Plan-
feststellungsverfahren sind die jeweiligen 
Landesbehörden in den Bundesländern 
verantwortlich, beziehungsweise bei Bun-
desfachplanungsverfahren die Bundes-
netzagentur. Die Verantwortung für Pla-
nung, Errichtung und Betrieb liegt bei 
den Übertragungsnetzbetreibern Ampri-
on, TenneT, 50Hertz und TransnetBW. 
Im Jahr 2016 waren im Rahmen des  
EnLAG 22 Vorhaben und insgesamt rund 
1.800 Leistungskilometer geplant. Da-
von waren bereits 650 km realisiert und 
900 km genehmigt. Zum Stichtag 30. Juni 
2022 war die Leitungskilometerlänge für 
die 22  Projekte mit 1.821 km geringfügig 
angestiegen. Die Differenz war vermutlich 
auf veränderte Trassenverläufe im Rahmen 
der Planungsverfahren zurückzuführen. 
Von diesen insgesamt 1.821 km befanden 
sich 8 km im Raumordnungsverfahren, 
205  km im Planfeststellungsverfahren, 
360 km waren bereits genehmigt und vor 
oder im Bau und 1.248 km waren bereits 
fertiggestellt, also 598 km mehr als im Jahr 
2016. Insofern hat sich die Zahl der fertig-
gestellten Leitungskilometer innerhalb von 
sechs Jahren nahezu verdoppelt. 

Neben dem EnLAG enthält das Bundes-
bedarfsplangesetz (BBPIG), welches 2013 
verabschiedet wurde, Vorhaben, die zur 
Beschleunigung des Ausbaus von Höchst-
spannungsleitungen beitragen. Dabei stell-
te es im Jahr 2016 für 43 Vorhaben eine 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und 
den vordringlichen Bedarf zur Gewähr-
leistung eines sicheren und zuverlässigen 
Netzbetriebs fest. Die geplanten Leistungs-
kilometer waren insgesamt 6.100 km lang, 

https://www.netzausbau.de
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wovon 400 km genehmigt und 80 km reali-
siert waren. Zum Stichtag am 30. Juni 2022 
sind nach einer Novelle des BBPIG im Feb-
ruar 2021 36 neue Vorhaben hinzugekom-
men, so dass nun 79 Vorhaben enthalten 
sind. Die Gesamtlänge dieser Vorhaben 
liegt bei 10.413 km. Von diesen befinden 
sich 2.662 km vor dem Genehmigungsver-
fahren, 394 km im Raumordnungs- oder 
Bundesfachplanungsverfahren, 5.815 km 
vor dem oder im Planfeststellungs- oder 
Anzeigeverfahren, 656 km sind genehmigt 
und vor dem oder im Bau und 886 km 
waren fertiggestellt. In den sechs Jahren 
wurden folglich über 800 km fertiggestellt. 
Schreibt man diese Ausbaugeschwindig-
keit in die Zukunft fort, würde es gut 70 
Jahre dauern, bis die derzeit vorgesehenen 

Ausbauvorhaben vollständig umgesetzt 
sind. Es ist allerdings zu beachten, dass die 
ersten Schritte eines Planungsprozesses in 
der Regel deutlich zeitaufwändiger sind als 
die tatsächliche Genehmigung und Umset-
zung. Insofern kann von einer deutlichen 
Beschleunigung des Ausbauprozesses aus-
gegangen werden. 

Insgesamt hat sich die Zahl der in den bei-
den Gesetzen enthaltenen Vorhaben von 
2016 auf 2022 von 65 auf 101 erhöht, ins-
besondere aufgrund der Novellierung des 
BBPIG. Somit stieg auch die Gesamtzahl 
der Leistungskilometer von 7.900  km auf 
12.234 km. Die Länge der realisierten Lei-
tungskilometer stieg in diesem Zeitraum 
von 730 km auf 2.134 km.

Tabelle 17: Ausbaustand Vergleich der Jahre 2016 und 2022

Quelle: BNetzA 2022a

- EnLAG 
2016

EnLaG  
2022

BBPIG  
2016 

BBPIG  
2022

EnLAG + 
BBPIG 2016

EnLAG + 
BBPIG 2022

Anzahl Vorhaben 22 22 43 79 65 101

Leitungskilometer insgesamt 1.800 1.821 6100 10,413 7.900 12.234

vor dem Genehmigungsverfahren (in km) - - -- 2.662 -- 2.662

im Raumordnungsverfahren (in km) - 8 -- 394 -- 402

vor/im Planfeststellungsverfahren (in km) - 205 -- 5.815 -- 6.020

genehmigt und vor dem oder im Bau (in km) 900 360 400 656 1.300 1.016

Fertiggestellt (in km) 650 1.248 80 886 730 2.134

5.3.3  Ausbaubedarfe und Planungsvorhaben  
           Gasnetzinfrastrukturen

Vergleichbar zum Stromnetz veröffentlicht 
die Bundesnetzagentur in ihren Monito- 
ringberichten auch regelmäßig die Netz-
strukturdaten zum Gasnetz, differenziert 
nach den verschiedenen Druckbereichen, 
die mit den Spannungsebenen im Strom-
netz vergleichbar sind. Tabelle 18 zeigt 
diese Gasnetzstrukturdaten und enthält 
sowohl die Anzahl von Fernleitungsnetzbe-

treibern (FNB) und Verteilnetzbetreibern 
(VNB) als auch die jeweiligen Netzlängen 
und Ausspeisepunkte sowie die Marktlo-
kationen von Letztverbrauchenden. Es ist 
zu erkennen, dass das Fernleitungsnetz mit 
über 16 bar knapp 40.000 km umfasst, aber 
nur etwa 500 Letztverbraucher anschließt, 
die ausschließlich dem Gewerbe- und In-
dustriesektor entstammen. Der deutlich 
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größere Anteil des Netzes befindet sich 
im Verteilnetzbereich mit 529.000 km, die 
über 11.000 Ausspeisepunkte anschließen. 
Insgesamt weisen FNB und VNB zusam-
men eine Netzlänge von 571.400 km auf. 

Die Abbildung 66 zeigt den geplanten 
Ausbau der Wasserstoff-Infrastrukturen 
in Europa gemäß der European Hydro-
gen Backbone Initiative, der 39 europäi-
sche Fernleitungsbetreiber angehören. Es 
sind sowohl die geplanten neuen als auch 
die umfunktionierten Pipelines an Land 
und Unterwasser abgebildet. Zudem sind 
verschiedene Speicher wie Salzkavernen, 
Aquifere, Felskavernen und erschöpfte Ge-
biete abgebildet sowie Energy Hubs und 
existierende oder geplante Gas-Import-
Terminals. Die Karte stellt folglich dar, 
wie die Entwicklung der Wasserstoffver-

sorgung in Europa bis 2040 vorgesehen ist. 
Ein gut ausgebautes Netz ist wichtig, um 
die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten. Der Netzausbau beziehungsweise die 
Netzdichte ist vor allem in der Mitte Euro-
pas hoch. Dabei lässt sich primär in West-
deutschland ein sehr dichtes geplantes 
Netz an Gaspipelines erkennen, wobei hier 
bereits bestehende umgewidmete Pipelines 
überwiegen. Hier befindet sich auch eine 
hohe Anzahl an Salzkavernen-Speichern. 
Zudem besonders wichtig für die Gasver-
sorgung in Europa sind die Unterwasser-
leitungen, von denen einige nach Deutsch-
land führen. In Deutschland befinden sich 
an der Küste außerdem viele Gas-Import-
Terminals. In Skandinavien und dem Bal-
tikum sind vor allem Unterwasser- und 
neu geplante Leitungen abgebildet. Für das 
Vereinigte Königreich ist die Planung einer 

Tabelle 18: Gas – Netzstrukturdaten 2021

Quelle: BNetzA 2022b: 359

Gas: Netzstrukturdaten 2021

- FNB VNB Summe  
FNB und VNB

Netzbetreiber (Anzahl) 16 650 666

Netzlänge (in Tsd. Km) 42,4 529,0 571,4

< 0,1 bar 0,0 189,8 189,8

> 0,1 bis 1 bar 0,0 264,0 264,0

> 1 bis 5 bar 0,1 27,2 27,3

> 5 bis 16 bar 2,8 27,2 30,0

> 16 bar 39,5 20,8 60,3

Ausspeisepunkte Gesamt (in Tsd.) 3,5 11.253,4 11.256,9

< 0,1 bar 0,0 6.152,9 6.152,9

> 0,1 bis 1 bar 0,0 4.882,6 4.882,6

> 1 bis 5 bar 0,1 206,3 206,4

> 5 bis 16 bar 1,2 9,3 10,5

> 16 bar 2,2 2,3 4,5

Marktloaktionen von Letztverbrauchern (in Tsd.) 0,5 14.571,3 14.571,8

Industrie- und Gewerbekunden sowie  
weitere Nichthaushaltskunden

0,5 1.820,7 1.821,2

Haushaltskunden 0,0 12.750,6 12.750,6
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Pipeline dargestellt, wobei der genaue Aus-
bau von den Wasserstoffclustern abhängt. 
Für den Westen Europas sind vor allem in 
Frankreich weniger Pipelines dargestellt. 
Insgesamt stellt sich ein breit gefächertes 
Netz dar, bei dem aus vielen Ländern Lei-
tungen nach Deutschland führen, wobei 
sich die Entwicklung besonders im Nord-
westen Deutschlands konzentriert.

Eine neu etablierte Infrastruktur hierzu-
lande ist das Flüssigerdgas (LNG), welches 
bereits längere Zeit in Deutschland disku-
tiert wurde und vor allem im Zusammen-
hang mit dem Wunsch der Unabhängigkeit 
von russischem Gas infolge des russischen 

Angriffskriegs auf die Ukraine an Bedeu-
tung gewonnen hat (vgl. BMWK 2019, 
Deutscher Bundestag 2022). Im Zeitraum 
von Ende 2022 bis Anfang 2023 entstanden 
drei deutsche schwimmende LNG-Import-
terminals als Übergangslösung bis zur Fer-
tigstellung der drei geplanten festen LNG-
Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel 
und Stade 2025 (vgl. NDR 2023).

Die Abbildung 67 zeigt den Umsetzungs-
stand der Maßnahmen des Netzentwick-
lungsplans Gas in der Grüngasvariante 
[Ausbaubedarfe zum Anschluss gemelde-
ter Grüngasprojekt (Wasserstoff, Biogas, 
synth. Methan)] sowie bestehende Fern-

Abbildung 66: Geplanter Ausbau der Wasserstoff-Infrastrukturen in Europa gemäß der European Hydrogen Backbone Initiative

Quelle: verändert nach van Rossum et al. 2022: 13
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Abbildung 67: Umsetzungsstand der Maßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 (Grüngasvariante)

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. 2021

leitungen, noch nicht in Betrieb genom-
mene Leitungen und Speicher an Fernlei-
tungsnetzen in Deutschland wie auch im 
grenznahen Ausland. Für die Maßnahmen 
des Netzentwicklungsplans ist sowohl der 
Verlauf als auch der aktuelle Planungs-
stand dargestellt. Die Darstellung bezieht 
sich auf den Stand vom 1. Januar 2021 und 
zeigt, wo das Leitungsnetz in Deutschland 
verstärkt wird. Besonders hoch ist die Lei-

tungsdichte im Nordwesten. In der Mitte 
befinden sich am wenigsten Leitungen, 
während der Süden und Osten ebenfalls 
viele Leitungen aufweisen. Im Nordwesten, 
wo das Fernleitungsnetz bereits sehr dicht 
ist, sind die meisten Maßnahmen des NEP 
geplant; einige Leitungen sind bis jetzt nur 
Projektideen oder befinden sich aktuell in 
der Genehmigungsplanung. 
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5.3.4  Strategien der Bundesländer zum  
           Ausbau der Energieinfrastruktur

Neben den Strategien auf Bundesebene wurden auch die Strategien der Bundesländer zu 
den Themen Energie, Energienetze und Gasnetze betrachtet. Im Folgenden wird die wich-
tigste Strategie für dieses Thema je Bundesland genauer betrachtet (s. Tab. 19).

Bundesland Name der Strategie Herausgeber Jahr

Baden-
Württemberg 

Integriertes Energie- und Klimaschutz-
konzept Baden-Württemberg (IEKK)

Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg

2014

Bayern Bayerisches Energieprogramm Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Energie und Technologie

2018

Berlin Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramm 2030 (BEK 2030) Umsetzungs-
zeitraum 2017 bis 2021

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 
Verbraucher- und Klimaschutz

2016

Brandenburg Energiestrategie 2040 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ener-
gie des Landes Brandenburg (MWAE)

2022

Bremen Klimaschutz- und Energieprogramm 
(KEP) 2020 – Erste Fortschreibung

Senat für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau

2018

Hamburg Erste Fortschreibung des Hamburger 
Klimaplans

Hamburger Senat 2019

Hessen Verteilnetzstudie Hessen 2024–2034 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Landesentwicklung

2018

Mecklenburg-
Vorpommern

Energie- und CO2-Bericht 2019–2020 Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

2020

Niedersachsen Energiewendebericht 2020 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz

2021

Nordrhein-
Westfalen

Fortschreibung der Energieversor-
gungsstrategie Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen

2021

Rheinland-Pfalz Verteilnetzstudie Rheinland-Pfalz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität

2014

Saarland Energiefahrplan für das Saarland 2030 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr 

2021

Sachsen Energie- und Klimaprogramm Sachsen 
2021

Sächsisches Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

2021

Sachsen-Anhalt Klima und Energiekonzept Sachsen- 
Anhalt

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie

2019

Schleswig-
Holstein 

Energiewende und Klimaschutz in 
Schleswig-Holstein – Ziele, Maßnahmen 
und Monitoring 2021

Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

2021

Thüringen Integrierte Energie- und  
Klimaschutzstrategie

Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz des Freistaats Thüringen 

2019

Tabelle 19: Strategien der Bundesländer zu den Themen Energie, Energienetze und Gasnetze

Quelle: eigene Darstellung
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Baden-Württemberg: Das Integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept Ba-
den-Württemberg (IEKK) wurde 2014 
vom Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
veröffentlicht. Es werden die energie- und 
klimapolitischen Ziele und die Instru-
mente, um diese zu erreichen, erläutert. 
Zudem werden die Handlungsbereiche 
Strom, Wärme, Verkehr, Land- und Forst-
wirtschaft, Landnutzung und Stoffströme 
betrachtet. Stromerzeugung und -vertei-
lung sollen nicht restringiert werden und 
sicher sein. Dafür wird eine ausreichende 
Erzeugungs-, Speicher- und Netzkapazität 
angestrebt. Dabei gehen sie von einem sin-
kenden Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 
aus. Der Anteil an erneuerbaren Energien 
soll steigen, dabei wird vor allem Nachhol-
bedarf beim Ausbau der Windenergie ge-
sehen. Beim Stromnetzausbau sollen die 
Übertragungskapazitäten nicht nur erhöht, 
sondern besonders die Verteilnetze intelli-
genter werden und die Stromproduktion 
dezentraler Anlagen steuern können, um 
Nachfrage und Erzeugung zu verknüpfen. 
Dieses intelligente Management soll den 
erforderlichen Netzausbau reduzieren. Die 
Übertragungsnetze sollen ebenfalls ausge-
baut werden; zentral sind dabei die nach 
Bundesbedarfsplangesetz geplanten Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
Leitungen, die nach Baden-Württemberg 
führen. (vgl. Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg 2014)

Bayern: Das Bayerische Energieprogramm 
wurde 2018 vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Energie und 
Technologie veröffentlicht. Es werden die 
Energiewende in Bayern sowie energie-
politische Ziele und Herausforderungen 
behandelt. Dabei bildet der notwendige 
Netzausbau die dritte Säule des Bayeri-
schen Energieprogramms. Der Netzaus-
bau soll auf das notwendige Maß reduziert 
werden. Dazu sollen die Möglichkeiten der 
Digitalisierung, wie intelligente Netze und 
Stromspeicherung, sowie eine Flexibilisie-

rung der Nachfrage durch bedarfsgerechtes 
Zu- und Abschalten von Lasten beitragen. 
Sowohl der Ausbau der Übertragungsnet-
ze als auch der Verteilnetze soll verringert 
werden. Der Netzausbau soll nicht der Pro-
duktion folgen, sondern die Produktion 
soll sich an vorhanden Netzen orientieren. 
Im Namen der Bürgerfreundlichkeit sollen 
Erdverkabelungen sowie Bestandstrassen 
genutzt werden und für den SuedLink wer-
den verschiedene Trassenalternativen vor-
geschlagen. (vgl. StMWi 2018)

Berlin: Das Berliner Energie- und Klima-
schutzprogramm 2030 (vgl. BEK 2030) 
wurde 2016 von der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Kli-
maschutz veröffentlicht. Es behandelt die 
Berliner Energie- und Klimaschutzpolitik 
und angestrebte Maßnahmen und Wirkun-
gen in den Handlungsfeldern Energiever-
sorgung, Gebäude und Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Verkehr und Private Haushalte 
und Konsum. Für das Handlungsfeld Ener-
gie wird festgehalten, dass die Energiever-
sorgung zukünftig primär auf dezentralen 
und Erneuerbaren-Energie-Anlagen beru-
hen soll. Die Energieinfrastrukturen Strom, 
Wärme, Gas und Mobilität sind bereits ver-
knüpft, was eine intelligente Steuerung der 
Energieerzeugung, Verbrauch und Spei-
cherung von Überschussstrom ermöglicht. 
Ein einfacher Zugang für Kleinstprosumer 
im Verteilnetz soll gewährleistet werden, 
um auch Bürger und Bürgerinnen von dem 
Ausbau erneuerbarer Energien zu überzeu-
gen. Dabei wird die Ausgangslage für ein 
nachhaltiges Energieversorgungssystem 
insgesamt positiv eingeschätzt, da neben 
kleinen Netzten auch die deutschlandweit 
größten Gas- und Stromverteilnetze sowie 
Fernwärmenetze genutzt werden. (vgl. Se-
natsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Ver-
braucher- und Klimaschutz 2016)

Brandenburg: Die Energiestrategie 2040 
wurde 2022 vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Energie des Landes 
Brandenburg veröffentlicht und stellt die 
Fortschreibung der Energiestrategie 2030 
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dar. Es werden zunächst der Umsetzungs-
zustand der Energiestrategie 2030 sowie 
Zielkonflikte und Chancen für weitere 
Entwicklungen betrachtet. Danach wird 
das Energieland Brandenburg im Jahr 
2040 mit Zielen sowie einem Handlungs-
konzept vorgestellt. Aufgrund zunehmen-
der Elektrifizierung und dem Ausbau der 
dezentralen erneuerbaren Energien sowie 
der Verzahnung der Sektoren im Ener-
giebereich soll der Netzausbau gesteigert 
werden. Gleichzeitig soll durch Flexibili-
tätsmärkte der Netzausbaubedarf reduziert 
und die Kosteneffizienz erhöht werden. 
Damit der Netzausbau gelingt und ener-
gieintensive Industrie angesiedelt werden 
kann, wird eine Verkürzung der Planungs- 
und Genehmigungszeiträume angestrebt. 
Besonderes Ausgenmerk liegt auf der Ver-
stärkung der Netzinfrastruktur auf Hoch- 
und Höchstspannungsebene, aufgrund 
des Ausbaus von Wind- und Solarparks. 
(vgl.  MWAE 2022)

Bremen: Das Klimaschutz- und Ener-
gieprogramm (KEP) 2020 – Erste Fort-
schreibung 2018 wurde vom Senat für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtent-
wicklung und Wohnungsbau veröffentlicht. 
Es werden bereits umgesetzte und geplante 
Maßnahmen für den Klimaschutz in den 
Bereichen Stromerzeugung, Strom- und 
Wärmeversorgung, energieeffiziente Ge-
bäude, Wirtschaft und Wissenschaft und 
Verkehr und Mobilität betrachtet. Wind-
kraft- sowie Solarstromanlagen sollen wei-
ter ausgebaut werden; ein Wasserkraftwerk 
an der Weser wurde bereits errichtet. Die 
Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans ermöglicht den weiteren Ausbau der 
Windenergienutzung. Die zukünftige So-
larstromerzeugung soll sich vor allem auf 
den Eigenverbrauch konzentrieren, anstatt 
auf große Photovoltaik-Anlagen mit hoher 
Netzeinspeisung, da die Gestehungskos-
ten häufig über den Strombezugspreisen 
liegen. Eine 2008 begonnene Fernwärme-
leitung wird erweitert, um neue Gebäude 
anzuschließen. Zum Stromnetzausbau an 

sich werden keine konkreten Aussagen 
getroffen. (vgl. Senat für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 2018)

Hamburg: Die erste Fortschreibung des 
Hamburger Klimaplans wurde 2019 vom 
Hamburger Senat veröffentlicht. Es wer-
den die aktuellen Rahmenbedingungen 
des Klimawandels in Hamburg, die Wei-
terentwicklung der Hamburger Klimaziele 
sowie strategische Schwerpunkte zum Er-
reichen der Klimaziele und ein handlungs-
feldübergreifendes Vorgehen beleuchtet. 
Dabei wird ein Netzausbau sowie eine 
Netzverstärkung als notwendig angesehen, 
um Strom aus erneuerbaren  Energien nut-
zen zu können. Dabei sollen Energiebedarf 
und -verbrauch an das volatile Stroman-
gebot aus Windenergieanlagen angepasst 
werden, um den Nutzungsgrad von Strom 
aus erneuerbaren Quellen zu erhöhen. Da-
bei fordert der Senat sowohl den Ausbau 
von Onshore- als auch Offshore-Wind-
energie und die Aufweichung von Ab-
standsregelungen, welche den Windener-
gieausbau einschränken. (vgl. Hamburger 
Senat 2019)

Hessen: Die Verteilnetzstudie Hessen 
2024–2034 wurde 2018 vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung veröffent-
licht. Es werden Energieszenarien für 
Hessen im Jahr 2024 und 2034 sowie die 
Auswirkungen auf den Netzausbau auf 
Hoch-, Mittel- und Niederspannungsebe-
ne betrachtet. Dabei wird mit einer deutli-
chen Zunahme der Einspeisung aus erneu-
erbaren Energieanlagen gerechnet. Es wird 
von einem Rückgang des konventionellen 
Verbrauchs ausgegangen, wobei dieser 
durch neue Verbraucher im Rahmen der 
Digitalisierung, sowie aus der Sektoren-
entkoppelung aufgewogen und mit einem 
leichten Wachstum des Gesamtverbrauchs 
an elektrischer Energie gerechnet wird. 
Ein großer Teil der Verteilnetze muss be-
reits bis 2024 und bis 2034 deutlich erhöht 
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ausgebaut werden. Bis 2034 wird im unte-
ren Verteilnetz mit einem Ausbaubedarf 
von 630 Millionen Euro, im mittleren mit 
1.050 Millionen Euro und im oberen mit 
760 Millionen Euro gerechnet. Durch den 
Einsatz innovativer Maßnahmen in den 
Netzen kann der Verteilnetzausbau redu-
ziert werden. Prosumer-Anwendungen 
können den Netzausbaubedarf, wenn sie 
netzdienlich eingesetzt werden, reduzieren 
oder durch einen nicht die Netzauslastung 
beachtenden Einsatz den Ausbaubedarf er-
höhen. (vgl. Hessisches Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landes-
entwicklung 2018)

Mecklenburg-Vorpommern: Der Ener-
gie- und CO2-Bericht 2019 – 2020 wurde 
2020 vom Ministerium für Energie, Infra-
struktur und Digitalisierung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. 
Der Bericht setzt sich zusammen aus einem 
Teil über den Klimaschutz und den ener-
giewirtschaftlichen Rahmen, mit Berichten 
zu Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsplät-
zen und Daten zur Energieversorgung. Der 
Netzausbaubedarf in Deutschland steigt 
aufgrund eines prognostizierten Mehrver-
brauchs von Strom. Mit der Novellierung 
des Bundesbedarfsplangesetzes wurden 
auch zusätzliche Hochspannungsleitungen 
sowie eine Höchstspannungsgleichstrom-
übertragungsleitung, die Hansa Power 
Bridge, als weitere Vorhaben in Mecklen-
burg-Vorpommern aufgenommen. Dabei 
werden die Netzausbaumaßnahmen nicht 
nur von den beiden Flächenverteilnetzbe-
treibern (WEMAG Netz GmbH und E.DIS 
Netz GmbH), sondern auch von den Stadt-
werken und anderen stromnetzbetreiben-
den Energieunternehmen durchgeführt. 
(vgl. Ministerium für Energie, Infrastruk-
tur und Digitalisierung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 2022)

Niedersachsen: Der Energiewendebericht 
2020 wurde 2021 vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz veröffentlicht. Es werden 

neben verschiedenen Energieträgern die 
Entwicklungen in den einzelnen Sektoren 
und die Infrastruktur, der Netzausbau und 
die Netzregulierung betrachtet. Dabei wird 
betont, dass ein gut ausgebautes Strom-
netz benötigt wird, um eine sichere Strom-
versorgung zu gewährleisten. Die Netz-
ausbaumaßnahmen werden besonders in 
Regionen, in denen es hohe Zuwächse an 
erneuerbaren Energien gibt, benötigt, da 
beispielsweise in windstarken Regionen 
mehr Strom produziert wird, als genutzt 
werden kann. Stromnetze sollen digita-
lisiert werden, um den Ausbaubedarf im 
Verteilnetz zu reduzieren. Um diese intel-
ligenten Stromnetze zu fördern, wurde das 
Förderprogramm SINTEG („Schaufenster 
intelligente Energie – Digitale Agenda für 
die Energiewende“) durchgeführt. Im Fo-
kus stehen beim Ausbau die Erweiterung 
von 380-kV-Höchstspannungsleitungen 
in der sogenannten Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragungstechnik (HDÜ) 
in Erdkabelbauweise, sowie Nord-Süd-
Gleichstromleitungen mit Höchstspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik 
(HGÜ) in Freileitungsbauweise mit teil-
weise Teilerdverkabelungsprojekten. Zu-
sätzlich werden Netzanbindungsleitungen 
geplant, die die Einspeisung der Offshore-
Windenergie in das Übertragungsnetz er-
möglichen. (vgl. Niedersächsisches Minis-
terium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz 2021)

Nordrhein-Westfalen: Die Fortschrei-
bung der Energieversorgungsstrategie 
Nordrhein-Westfalen wurde 2021 vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digi-
talisierung und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen veröffentlicht. Es werden 
der Umsetzungszustand der alten Ener-
gieversorgungsstrategie NRW sowie neue 
Ziele behandelt und dabei wird unter an-
derem auf den Kohleausstieg, den Ausbau 
erneuerbarer Energien, klimaverträgliche 
Mobilität sowie den Netzausbau geschaut. 
Zum Netzausbau wird festgehalten, dass 
der Ausbau der Energieinfrastruktur durch 
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eine Rechtswegeverkürzung bei Offshore- 
Anbindungsleitungen beschleunigt wurde. 
Zudem wurde die erste Höchstspannungs-
gleichstrom-Erdkabel-Leitung zwischen 
Deutschland und Belgien in Betrieb ge-
nommen und ein Gutachten zur Wei-
terentwicklung der Strom-Verteilnetze 
erstellt. Dies ergab einen erheblichen Um-
fang an notwendigem Netzausbau, insbe-
sondere in städtischen Niederspannungs-
netzen. Zunehmende Elektrifizierung und 
der Ausbau erneuerbarer Energien fordern 
einen starken Um- und Ausbau der Ener-
gieinfrastrukturen, vor allem bei Übertra-
gungs- und Verteilnetzen. Deshalb wird 
der Gesetzesrahmen weiterhin auf mög-
liche Beschleunigungsmöglichkeiten bei 
Planung und Genehmigung von Energiein-
frastrukturen geprüft. Insgesamt sollen die 
Energieinfrastrukturen systemübergrei-
fend entwickelt werden. (Strom, Gas, Was-
serstoff, Wärme und Kälte), um Synergieef-
fekte zu nutzen. (vgl. MWIDE NRW 2021)

Rheinland-Pfalz: Die Verteilnetzstudie 
Rheinland-Pfalz wurde 2014 vom Minis-
terium für Klimaschutz, Umwelt, Energie 
und Mobilität veröffentlicht. Es werden 
der notwendige Netzausbau, der Ausbau 
von Photovoltaik- und Windenergieanla-
gen, mögliche Szenarien unter anderem zur 
Speicherung sowie Smart Grids betrachtet 
und Handlungsempfehlungen formuliert. 
Rheinland-Pfalz hat sich das Ziel gesetzt, bis 
zum Jahr 2030 die Stromversorgung 100 % 
aus erneuerbaren Energien zu gewährleis-
ten. Der notwendige Ausbau von erneuer-
baren Energien bedingt auch einen Aus- 
und Umbau der Verteilnetze. Dabei sollen 
Netzausbaukosten durch ein intelligentes 
Netzeinspeisemanagement reduziert wer-
den. Vor allem in vorhandenen Verteilnet-
zen können Kapazitätsreserven durch Tech-
nologieoptionen wie Dynamic Line Rating 
und Hochtemperaturleiterseile günstig er-
schlossen werden. Die Spannungshaltung 
wird durch den Einsatz von Ortsnetztrans-
formatoren ermöglicht. Der Rechtsrahmen 
für den Netzausbau soll durch die Anpas-

sung der Anreizregulierungsverordnung 
verbessert werden, um Investitionen der 
Verteilnetzbetreiber anzuregen. (vgl. MKU-
EM RLP 2014)

Saarland: Der Energiefahrplan für das 
Saarland 2030 wurde 2021 vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr veröffentlicht. Der Anteil erneuer-
barer Energien im Saarland soll ausgebaut 
werden, dabei werden vor allem Windener-
gie, Photovoltaik-Anlagen und Biomasse-
verwendung betrachtet. Die Erhöhung des 
Anteils der erneuerbaren  Energien am 
Stromverbrauch auf 36 % bis 2030 wird 
als realistisch eingeschätzt. Grundvoraus-
setzungen bilden dabei die Schaffung von 
Rechtssicherheit für Windenergie und die 
Verfügbarkeit von Flächen. Bei Photovol-
taik-Anlagen soll die Möglichkeit zur Er-
richtung auf Agrarflächen, Dachanlagen 
und bei Neubauten forciert werden. Zu 
dem im Rahmen des Ausbaus der erneuer-
baren Energien notwendigen Netzausbaus 
wird in der Studie keine direkte Aussage 
getroffen. (vgl. Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr des Landes 
Saarland 2021)

Sachsen: Das Energie- und Klimapro-
gramm (vgl. EKP 2021) für den Freistaat 
Sachsen wurde 2021 vom Sächsischen 
Staatsministerium für Energie, Klima-
schutz, Umwelt und Landwirtschaft ver-
öffentlicht. Zunächst werden die Leitlinien 
und Grundlagen der sächsischen Energie- 
und Klimapolitik vorgestellt. Anschließend 
werden konkrete Ziele für Klimaschutz und 
Klimaanpassung mit Handlungsfeldern der 
Energie- und Klimapolitik Sachsens ver-
knüpft. Um eine stabile Stromversorgung 
bei steigendem Anteil volatil eingespeister 
Strommengen aus erneuerbaren Energien 
zu gewährleisten, muss die Erzeugung 
und der Verbrauch von Strom stärker ko-
ordiniert werden. Anstelle von Aus- bezie-
hungsweise Neubaumaßnahmen von Net-
zen sollen intelligente, durch Technologien 
gesteuerte Netze eine effiziente Nutzung 
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der Bestandsnetze ermöglichen. Große und 
kleine Stromspeicher werden vom Freistaat 
Sachsen gefördert, um die Erzeugung und 
Eigennutzung selbst erzeugten Stroms zu 
erhöhen und so die lokalen Stromnetze zu 
entlasten. (vgl. SMEKUL 2021)

Sachsen-Anhalt: Das Klima und Energie-
konzept Sachsen-Anhalt wurde 2019 vom 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie Sachsen-Anhalt veröffent-
licht. Es wird zunächst der aktuelle Stand 
von Klimaschutz- und Energiepolitik be-
handelt, anschließend werden detailliert 
Handlungsfelder, Anforderungen und 
Maßnahmen im Energie- und Klima-
schutzsektor betrachtet. Sachsen-Anhalt 
hat einen Erzeugungsüberschuss und ist 
Durchleitungsland für Strom aus windrei-
chen Gebieten hin zu Verbrauchszentren. 
Um Netzengpässe zu vermeiden, wird auf 
Netzausbau im Übertragungsnetz gesetzt. 
Als größtes Vorhaben ist dabei der Sued- 
OstLink von Wolmirstedt aus geplant. Zur 
Beschleunigung und Vereinfachung des 
Netzausbaus wird eine Novellierung des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (vgl. 
NABEG) angestrebt. Das Bestandsnetz soll 
durch Netzoptimierungsmaßnahmen wie 
Freileitungsmonitorings sowie Hochtempe-
raturleiterseile ebenfalls besser ausgelastet 
werden. Die Verteilnetze auf Mittel- und 
Niederspannungsnetzebene sollen auf-
grund der notwendigen Integration erneu-
erbarer Energien ausgebaut werden. Zudem 
sollen Leitungsnetze in intelligente Netze 
umgewandelt werden. (vgl. MULE 2019)

Schleswig-Holstein: Der Bericht Energie-
wende und Klimaschutz in Schleswig-Hol-
stein – Ziele, Maßnahmen und Monitoring 
2021 wurde 2021 vom Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung veröffentlicht. 
Es werden zunächst Ziele der Energiewen-
de- und Klimaschutzpolitik vorgestellt. 
Daran anschließend werden Strategien 
und Maßnahmen im Rahmen des Kilma-
schutzes und der Energiewende in ver-

schiedenen Sektoren, beispielsweise dem 
Strom-, Wärme und Verkehrssektor, erläu-
tert. Dabei wurden bereits wichtige Schritte 
bei Netzausbauprojekten im Höchstspan-
nungs-Übertragungsnetz, unter anderem 
bei NordLink, der Westküstenleitung und 
SuedLink, erreicht. Des Weiteren soll das 
Stromnetz auf Verteilnetzebene weiter 
ausgebaut werden. Aufgrund der Novelle 
des Bundesbedarfsplans werden auch in 
Schleswig-Holstein weitere Stromleitungen 
geplant. Der Netzausbau ist notwendig, um 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, 
besonders der Offshore-Windkraftanlagen 
zu ermöglichen. (vgl. MELUND 2021)

Thüringen: Die Integrierte Energie- und 
Klimaschutzstrategie wurde 2019 vom 
Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz des Freistaats Thüringen ver-
öffentlicht. Es werden zunächst Ziel und 
Zweck der Strategie sowie klima- und 
energiepolitische Ziele thematisiert, da-
nach werden verschiedene Sektoren wie 
Strom, Wirtschaft und Verkehr betrachtet 
und Maßnahmen formuliert. Um mit der 
schwankenden Stromerzeugung und somit 
Einspeisung aus erneuerbaren Energien 
umzugehen, muss das Stromsystem flexib-
ler werden. Auf der Nachfrageseite muss 
der Stromverbrauch der Produktion an-
gepasst werden, und kann auch aus Strom-
speichern gedeckt werden. Zudem soll 
über Netze Strom aus anderen Regionen 
bezogen werden. Die Zahl an dezentralen 
Erzeugern, die an die Verteilnetze ange-
schlossen werden, nimmt zu. Deshalb sind 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien notwendig, die eine intelligente 
Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch 
ermöglichen. (vgl. TMUEN 2019)
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5.3.5  Entwicklung der Kraftwerksstandorte in Deutschland

Nachdem in Kapitel 5.1 analysiert wurde, 
wie sich die Situation der Energieversor-
gung in Deutschland im Hinblick auf den 
Strommix und den Beitrag der verschiede-
nen Energieträger dazu darstellt, wird im 
nachfolgenden Kapitel die Entwicklung der 
Kraftwerksstandorte herausgearbeitet. Hier 
ist zu untersuchen, ob im Zuge der Ener-
giewende bereits Tendenzen in Richtung 
Dezentralisierung und Defossilisierung des 
Energiesystems erkennbar sind. 

Eine Auflistung aller Kraftwerke stellt die 
Bundesnetzagentur auf ihrer Website frei 
zugänglich zu Verfügung. In der Kraft-
werksliste sind alle Stromerzeugungsein-
heiten (SEE) in Deutschland aufgeführt, 
die eine elektrische Nettonennleistung von 
mindestens 10 MW pro Standort (Einzel-
nennung, in Summe > 10 MW) haben, 
sowie die Kraftwerksleistungen aus Dä-
nemark, Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz, die in das deutsche Netz ein-
speisen. Außerdem in dieser Liste zu fin-
den sind die Erzeugungsanlagen kleiner 
10 MW, die einen Zahlungsanspruch nach 
dem EEG haben (Summe nach Bundesland 
und Energieträger) sowie die nach Energie-
träger und Bundesland zusammengefass-
ten Wind- und Photovoltaik-Anlagen und 
die Erzeugungsanlagen kleiner 10 MW, die 
keinen Zahlungsanspruch nach dem EEG 
haben (nach Energieträger zusammenge-
fasst) (vgl. BNetzA 2022c).

Insgesamt erzeugen die Energieerzeu-
gungsanlagen zusammen zum Stand No-
vember 2022 eine Nettonennleistung von 
238,7 GW, wovon 231,3 GW am Strom-
markt abgesetzt werden (s. Tab. 20). Von 
der insgesamten Nettonennleistung wer-
den 143,2 GW aus erneuerbaren  Energie-
trägern erzeugt und 18,8 GW davon weisen 
einen Zahlungsanspruch gemäß EEG auf 
(s. Tab. 20) (vgl. ebd.). 

Tabelle 20: Zusammenfassung Energieerzeugungs- 

anlagen (Stand: 25. November 2022)

Quelle: BNetzA 2022a

- GW

Nettonennleistung gesamt 238,7

davon am Strommarkt 231,3 

davon erneuerbare Energieträger 143,2 

davon mit Zahlungsanspruch  
gemäß EEG (zum 30. Juni 2022)

138,8 

Abbildung 68 stellt verschiedene Kraft-
werksstandorte nach Energieträger für 
Deutschland sowie die Nettoleistung die-
ser Standorte in MW dar. Im Rahmen 
der Energiewende ist eine hohe Produk-
tion aus erneuerbaren Energieträgern 
wünschenswert sowie eine Konzentration 
der Standorte in dicht besiedelten Berei-
chen beziehungsweise Bereichen mit ho-
hen Verbräuchen, um Transportwege zu 
verringern. Es ist zu erkennen, dass vor 
allem in NRW, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg noch große Mengen 
Strom in den verbleibenden Braunkohle-
revieren produziert werden. In NRW sind 
zudem viele Erdgaskraftwerke vorhanden, 
wie auch in den anderen Bundesländern 
in geringeren Mengen. In NRW konzen-
triert sich eine große Menge an Kraftwer-
ken in der Rhein-Ruhr-Region, wobei hier 
neben Braunkohle und Erdgas vor allem 
Steinkohle und einige Kraftwerksstand-
orte mit dem Energieträger nichtbiogener 
Abfall zu finden sind. In Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein ist 
die Zahl der Kraftwerksstandorte gering. 
Besonders viele verschiedene Kraftwer-
ke auf engem Raum befinden sich in den 
dicht besiedelten Stadtstaaten. Biomasse als 
Energieträger ist insgesamt mehr in länd-
lichen Regionen verbreitet, vor allem in der 
nördlichen Hälfte Deutschlands. Wasser als 
Energieträger wird nur in wenigen Bundes-
ländern genutzt und hat jeweils nur eine 
geringe Nettoleistung. Besonders verbreitet 
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ist Wasser als Energieträger in Bayern und 
Rheinland-Pfalz. Aufgrund des Stands der 
zugrundeliegenden Tabelle finden sich in 
der Karte auch die drei verbliebenen deut-
schen Kernkraftwerke mit ihren entspre-
chend hohen Leistungen, die jedoch zum 
15. April 2023 vom Netz genommen wur-
den. Wenig verbreitete Energieträger mit 
einer geringen Nettoleistung sind Mineral-
ölprodukte, Wärme und Speicher. Pump-
speicher sind ebenfalls wenig verbreitet, 
weisen aber eine höhere Nennleistung auf. 
Insgesamt zeigt sich in Deutschland ein 
sehr gemischtes Bild an Energieträgern 
der Kraftwerksstandorte. Dabei weisen die 
wenigen Braunkohlestandorte eine große 
Nettoleistung auf, während Erdgasstand-
orte häufig geringere Nettoleistungen auf-
weisen, dabei jedoch sehr oft verbreitet 
sind. Als sogenannte Brückentechnologie 
sind sie im Zuge der Energiewende zentra-
le Bausteine, da sie sehr flexibel steuerbar 
sind und somit die volatile Energieproduk-
tion aus erneuerbaren Energien ausglei-
chen können. Damit dominieren bei den 
abgebildeten Kraftwerken noch die fossilen 
Energieträger. Im Rahmen der Energie-
wende wäre eine Zunahme bei den erneu-
erbaren Energieträgern wie beispielsweise 
Biomasse wünschenswert. Zu beachten ist, 
dass in der Karte keine dezentralen Klein-
kraftwerke auf Haushalts- oder Quartiers-
ebene mit entsprechend geringen Netto-
leistungen dargestellt sind. Diese tragen 
jedoch bereits jetzt einen erheblichen Teil 
zum Strommix bei und werden im Zuge 
der Dezentralisierung des Energiesystems 
einen zunehmenden Anteil am Strommix 
ausmachen. 

Die Abbildung 69 zeigt die Standorte von 
Kraftwerken in Deutschland zum Stand 
November 2021, sowie ihre jeweilige Net-
tonennleistung in Megawatt (MW). Dabei 
wird in seit 2013 stillgelegte Kraftwerke, 
ab 2013 hinzugekommene Kraftwerke und 
weitere Kraftwerksstandorte, die in Betrieb 
oder in Reserve sind, unterschieden. Dabei 
ist im Rahmen der Energiewende durch 

die Abkehr von fossilen Energieträgern 
von der Stilllegung einiger Kraftwerke aus-
zugehen. Diese sollten jedoch durch neu 
hinzukommende Kraftwerke ausgeglichen 
werden, um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. Es lässt sich ein leichtes Ost-
West-Gefälle mit etwas mehr stillgelegten 
Kraftwerken seit 2013 im Westen Deutsch-
lands und dort vor allem im Nordwesten 
Deutschlands erkennen. Dabei hatten die 
stillgelegten Kraftwerke überwiegend eine 
hohe Nettonennleistung. Besonders viele 
Kraftwerke wurden in NRW und dort vor 
allem im Ruhrgebiet geschlossen, was auf 
den Ausstieg aus Kohle und Kernenergie 
als Energieträger zurückgeführt werden 
kann. Hier sind jedoch auch einige Kraft-
werke mit einer großen Nettonennleistung 
seit 2013 hinzugekommen, wodurch der 
Verlust der Nettonennleistung durch die 
geschlossenen Kraftwerke ungefähr aus-
geglichen wird. Am wenigsten Kraftwerke 
geschlossen oder dazu gekommen sind in 
Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt 
sind mehr Kraftwerke seit 2013 hinzuge-
kommen als stillgelegt worden. Die hin-
zugekommenen Kraftwerke weisen dabei 
durchschnittlich jedoch eine geringere 
Nettonennleistung als die geschlossenen 
auf. Dies kann auf die Verwendung ande-
rer Energieträger zurückgeführt werden. Es 
kann jedoch von einer ungefähr gleichblei-
benden, wenn nicht sogar zunehmenden 
Nettonennleistung in Deutschland und 
somit einer gesicherten Versorgung ausge-
gangen werden. 

Die Abbildung 70 zeigt Standorte mit er-
wartetem Zubau und Marktaustritten 
von Kraftwerksblöcken bis 2025, sortiert 
nach fossilen Energieträgern sowie Netto-
Nennleistung in Megawatt. Im Rahmen 
der Energiewende ist eine Stilllegung die-
ser Kraftwerke wünschenswert. Insgesamt 
überwiegt die Stilllegung sowohl von der 
Anzahl als auch der Nettonennleistung den 
Zubau. Es ist ein Ost-West-Gefälle erkenn-
bar, mit deutlich mehr Aktivitäten sowohl 
bei der Stilllegung als auch beim Zubau 
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im Westen. Besonders viele Stilllegungen 
gibt es in NRW, wobei im Norden vor al-
lem die Steinkohle betroffen ist, während 
im Süden dieses Bundeslandes vor allem 
Braunkohlestandorte stillgelegt werden. 
Der Zubau findet vor allem bei dem Ener-

gieträger Erdgas statt, die Stilllegung vor 
allem bei der Steinkohle. Der Zubau von 
Kraftwerken mit dem Energieträger Erd-
gas findet primär in Bundesländern statt, 
in denen auch Stilllegungen zu verzeichnen 
sind. Zudem wird sowohl in Baden-Würt-

Abbildung 68: Kartographische Darstellung der Kraftwerksstandorte nach Energieträgern in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf BNetzA 2022a 
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Esri, HERE, Garmin, USGS
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Abbildung 69: Kartographische Darstellung der seit 2013 stillgelegten Kraftwerke, der ab 2013 hinzugekommenen  

Kraftwerke sowie weiterer Kraftwerksstandorte in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf BNetzA 2022a

temberg, Bayern und Niedersachsen je ein 
Kernkraftwerk stillgelegt. Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin sind als einzige 
Bundesländer von keinen Stilllegungen 
oder Zubauten betroffen. Nur Zubauten 

gibt es in Sachsen, Schleswig-Holstein und 
Hamburg. Insgesamt ist das hier überwie-
gende Bild von Stilllegung von Kraftwerken 
mit fossilen Energieträgern im Rahmen der 
Energiewende wichtig und notwendig. 
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Abbildung 70: Kartographische Darstellung der seit 2013 stillgelegten, der von 2013 bis 2022 hinzugekommenen sowie  

weiterer Kraftwerksstandorte in Deutschland

Quelle: BNetzA 2022b: 87
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Die Beendigung der Kohleverfeuerung in einer Anlage bedeutet aber nicht zwingend, dass die Leistung der 

Anlage in vollem Umfang aus dem Markt geht, da den Anlagenbetreibern anheim steht, ihre Anlagen auf an

dere Energieträger umzurüsten oder dies sogar schon getan zu haben. 

-

 

Abbildung 19: Standorte mit erwartetem Zubau und Marktaustritten von Krafwerksblöcken bis 2025 

Standorte mit erwartetem Zubau und Markaustritten von Kraftwerksblöcken
bis 2025
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5.3.6  Clusteranalyse Potenzialräume für erneuerbare Energien

Um für eine etwaige Weiterentwicklung 
der Leitbildkarte 4b „Erneuerbare Energien 
und Netze“ bundesweite Schwerpunkträu-
me für den künftigen Ausbau der erneuer-
baren Energien identifizieren zu können, 
bedarf es zunächst einer Potenzialanalyse. 
Hierzu sollen flächendeckend die gegebe-
nen Potenziale für die Nutzung regenera-
tiver Energien in einem clusterbildenden 
Verfahren zusammengeführt werden, um 
so herauszuarbeiten, welche Teilräume 
sich vorwiegend für die Nutzung welcher 
Art der Energieproduktion aus erneuer-
baren Energien eignet. Diese Analyse ist 
explizit zur Herausarbeitung möglicher 
Schwerpunkträume und nicht zur Identifi-
kation von Ausschlussräumen gedacht. Sie 
schließt keine Restriktionen oder vorhan-
dene Raumnutzungen ein, sondern basiert 
ausschließlich auf der räumlichen Vertei-
lung der meteorologisch-geologischen (So-
lar- und Windenergie bzw. Hydrothermie) 
Potenziale sowie der Biomassenpotenziale. 

Methodik der Clusteranalyse

Ziel einer Clusteranalyse ist es, große Da-
tensätze im Hinblick auf Ähnlichkeiten 
zwischen den einzelnen Daten zu analy-
sieren. Sie zählt zu den explorativen Ver-
fahren und teilt einzelne Datenpunkte in 
eine bestimmbare Anzahl an Gruppen ein, 
die möglichst ähnliche Dateneigenschaf-
ten aufweisen, die sogenannten Cluster. 
Ziel der Gruppeneinteilung ist in der Re-
gel, dass die Datenpunkte im Hinblick auf 
die einbezogenen Indikatoren innerhalb 
eines Clusters möglichst homogen sind, die 
Cluster im Vergleich aber möglichst hete-
rogen ausfallen. So lassen sich Besonder-
heiten und Ähnlichkeiten der Datenstruk-
tur herausarbeiten. In der vorliegenden 
Studie beziehen sich diese clusterbilden-
den Dateneigenschaften auf das Vorlie-
gen unterschiedlicher Eignungsgrade für 
die Nutzung verschiedener erneuerbarer 
Energien im Raum. Je nach Datenstruktur 
und Zielstellung können unterschiedliche 

Methoden und Vorgehensweisen für die 
Durchführung einer Clusteranalyse ge-
wählt werden. 

Datengrundlagen für die durchgeführte 
Clusteranalyse waren die auf Rasterflä-
chenebene (1 km² INSPIRE-Grid) vorlie-
genden georäumlichen Potenziale für die 
Nutzung von Solarenergie (Globalstrah-
lung in kWh/m²), Windenergie (mittlere 
Windgeschwindigkeit in m/s), Geothermie 
(hydrothermisches Potenzial in °C) sowie 
Biomasse (theoretisches Biomassenpoten-
zial in t/a). Da die verwendeten Daten-
grundlagen unterschiedliche Einheiten 
und dementsprechende Größen der Werte 
aufweisen, wurde eine z-Standardisierung 
durchgeführt, um die Indikatorenwerte in 
einen dimensionslosen z-Wert umzurech-
nen und somit im Rahmen der Clusterana-
lyse vergleichbar zu machen. 

Vor dem Hintergrund der verfügbaren Re-
chenleistung sowie der Zielstellung einer 
Identifikation großräumiger Schwerpunkte 
wurden die vorliegenden Datengrundlagen 
auf Durchschnittswerte für das 5x5-Kilome-
ter-INSPIRE-Grid umgerechnet. Auch für 
diese Datenmenge, immerhin knapp 16.000 
Rasterflächen deutschlandweit, sowie vor 
dem Hintergrund der Analyse einer räum-
lichen Verteilung von Datenpunkten bietet 
sich das hierarchische Clusterverfahren an, 
da es die Clusterbildung so berechnet, dass 
bei einer zunehmenden Zahl an Clustern 
die Unterschiede zwischen den Clustern 
trotzdem möglichst groß bleiben und die 
Cluster in sich homogen sind. Die Berech-
nung der Cluster erfolgte nach der Methode 
Ward’s Linkage, die der Varianzanalyse äh-
nelt und bei hierarchischen Clusteranalysen 
zu den Standardmethoden zählt. 

Die Berechnung der Cluster erfolgte mit 
der Software GeoDa in einem iterativen 
Prozess. Es wurden mehrere Varianten mit 
einer unterschiedlichen Zahl an Clustern 
berechnet und miteinander verglichen. 
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In Abstimmung mit dem Auftraggeben-
den wurde die nachfolgend dargestellte 
Variante ausgewählt, da sie nach Ansicht 
der Verfassenden die Variante darstellt, 
die den besten Kompromiss aus charak-
teristischen Clustern und der kognitiven 
Erfassbarkeit der Cluster sowie einer an-
gemessenen Großräumigkeit der Cluster 
darstellt. Dieser optische Eindruck wird 
auch durch die statistischen Kennwerte der 
„sum of squares“ bestätigt. Der Wert „sum 
of squares“ gibt die Summe der quadrier-
ten Abstände der Datenpunkte an. Ähnlich 
der Methode der kleinsten Quadrate bei 
Regressionsanalysen wird dieses Vorgehen 
verwendet, um die Streuung der Daten-
punkte in einem Kennwert zu erfassen. Da 
größere Abstände durch die Quadrierung 
stärker einfließen, liefert der Kennwert ei-
nen schnellen Eindruck über die Streuung 
der Daten. Im konkreten Fall werden von 
GeoDa für jede Clusteranalyse die „sum of 
squares“ innerhalb der Cluster sowie zwi-
schen den Clustern angeben. So lässt sich 
schnell erschließen, wie homogen die Clus-
ter in sich sind („within-clusters sum of 
squares“ sollte möglichst klein sein) bezie-
hungsweise wie deutlich die verschiedenen 
Cluster voneinander abweichen („between-
clusters sum of squares“ sollte möglichst 
groß sein). 

Um die Lesbarkeit und Anschaulichkeit der 
Karte zu verbessern und nicht aufgrund 
der Grid-Zellen basierten Analyse den Ein-
druck einer Scheingenauigkeit durch spezi-
fisch verortbare Grid-Zellen zu vermitteln, 
wurde in einer GIS-Software ein Glät-
tungsverfahren angewendet. Dieses gleicht 
kleinräumige Ausreißer aus und bildet aus 
den Rasterzellen eines Clusters natürliche-
re großräumigere Regionen. 

Potenziale für Solar, Wind, Biomasse 
und Geothermie/Hydrothermie in 
Deutschland

In Fortführung der vorhandenen Leitbild-
karte werden dazu die Energieträger So-

larstrahlung, Windenergie und Biomasse 
aufgegriffen und um die hydrothermischen 
Potenziale ergänzt. Datengrundlagen hier-
für waren im Hinblick auf die Solarenergie 
die auf dem Open-Data-Portal des Deut-
schen Wetterdiensts (DWD) bereitgestell-
ten Rasterdaten zur jährlichen Global-
strahlung im Jahr 2021 (vgl. DWD 2021a). 
Für die Bestimmung der Potenziale der 
Windkraftnutzung wurde ebenfalls ein Da-
tensatz des Open Data-Portals des DWD 
verwendet (vgl. DWD o. J.b). Die geother-
mischen Potenziale basieren auf dem „Geo-
thermie-Atlas“, den das Leibnitz-Institut 
für Angewandte Geophysik über das Geo-
thermische Informationssystem online zur 
Verfügung stellt (vgl. LIAG o. J.) und für die 
Potenziale zur Nutzung von Biomasse zur 
regenerativen Energieerzeugung wird der 
Datensatz des Deutschen Biomassenfor-
schungszentrum (DBFZ) als Basis heran-
gezogen (vgl. DBFZ o. J.). Die verwendeten 
Karten sind in Abbildung  71 kurz darge-
stellt. Da, wie bereits in den vorausgehen-
den Analysen aufgezeigt, die Potenziale zur 
Nutzung der Wasserkraft in Deutschland 
weitgehend ausgeschöpft sind, wurde die-
ser Energieträger im Vergleich zur beste-
henden Leitbildkarte nicht in die Analyse 
aufgenommen. Etwaige Potenziale durch 
die Nutzung von Gezeitenkraftwerken an 
der deutschen See sind gegebenenfalls ge-
sondert zu prüfen.

Die bundesweiten Cluster zur Identifika-
tion von Schwerpunkträumen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien basieren auf 
einer hierarchischen Clusteranalyse mit 
einer Vorgabe von fünf unterschiedlichen 
Clustern. Da die Datengrundlage des IN-
SPIRE-Grids die deutsche Hoheitszone in 
Nord- und Ostsee miteinschließt, hierfür 
jedoch keine Datengrundlagen vorliegen, 
hat sich in der Clusteranalyse ein Cluster 
für die Grid-Zellen ergeben, welches die 
deutsche See abdeckt. Dieses fünfte Clus-
ter wird daher nicht weiter analysiert und 
auch nicht mit einem eigenen Buchstaben 
benannt. Die übrigen vier Cluster sind mit 
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den dimensionslosen Buchstaben A bis D 
bezeichnet und weisen gemäß der Daten 
spezifische Eigenschaften auf, die unter-
schiedliche Potenziale zur Erzeugung rege-
nerativer Energie bieten. In Tabelle 21 sind 
diese Potenziale in qualitativer Beschrei-

bung gegenübergestellt. Für die Cluster-
analyse wurden die Potenziale zur Nutzung 
von Windenergie, Solarstrahlung, Biomas-
senströmen sowie Hydrothermie herange-
zogen. Weitere Indikatoren oder Restrik-
tionen wurden nicht berücksichtigt.

Abbildung 71: Grundlagenkarten der Potenziale für Solar, Wind, Biomasse und Geothermie/Hydrothermie in Deutschland

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf DWD 2021a, DWD o. J.b, LIAG o. J., DBFZ o. J.
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Tabelle 21: Charakteristika der vier Cluster

Quelle: eigene Darstellung

Cluster Windpotenzial Solarpotenzial Biomassenpotenzial Hydrothermiepotenzial

A gering hoch gering keines

B mittel hoch mittel hoch

C hoch mittel hoch mittel

D hoch gering sehr hoch hoch

Cluster A zeichnet sich durch ein hohes 
Potenzial zur Nutzung von Solarenergie 
aus, wohingegen nur geringe Potenziale 
zur Nutzung von Windkraft oder Biomas-
se vorliegen. Cluster B bietet für alle vier 
untersuchten Energieträger zumindest 
mittlere Potenziale, bei Solarenergie und 
Hydrothermie jedoch hohe Potenziale, 
sodass diese Formen der Energiegewin-
nung in den entsprechenden Räumen die 
höchsten Energiegewinne versprechen. Bei 
Cluster C verhält es sich spiegelverkehrt 
zu Cluster B – es weisen alle Energieträger 
Potenziale auf, doch bieten Windkraft und 
Biomasse die höchsten Potenziale. Cluster 
D bietet die breitesten Potenziale, da bis auf 
die Solarenergie die übrigen Energieträger 
hohe bis sehr hohe Potenziale bieten. Das 
Biomassenpotenzial ist im Vergleich zu den 
übrigen Clustern in Cluster D im Durch-
schnitt so hoch, dass diesem deutlichen 
Abstand durch die Ausweisung eines sehr 
hohen Potenzials Rechnung getragen wird. 

Im Hinblick auf die räumliche Verteilung 
der Cluster (s. Abb. 72) ist festzustellen, 
dass das durch sein Solarpotenzial ge-
prägte Cluster A weite Teile Mittel- und 
Süddeutschlands einnimmt. Als mögliche 
Restriktionen sind in der Karte die Sied-
lungsflächen (Ortslagen gem. CORINE 
Land Cover) leicht grau hinterlegt. Hin-
sichtlich der potenziellen Nutzung von 
Solarenergie sollten jedoch womöglich 
Dachflächen und Abstandsflächen an Au-
tobahnen zur Errichtung von Photovoltaik-

Anlagen genutzt werden, sodass die Sied-
lungsflächen in diesem Cluster nur eine 
eingeschränkte Restriktion darstellen. 

Cluster B ist in seiner räumlichen Verteilung 
sehr stark an den Geothermiepotenzialflä-
chen orientiert, da es neben den Solarpoten-
zialen vor allem durch die geothermischen 
Potenzialen charakterisiert ist. Vor allem im 
Nordosten Deutschlands sowie entlang des 
Oberrheingrabens und im Alpenvorland lie-
gen die Schwerpunkträume, die sich für eine 
derartige Nutzung eignen würden. Auch für 
dieses Cluster stellen die Siedlungsflächen 
nur eine geringe Restriktion dar, da hier 
ebenfalls Dachflächen genutzt werden soll-
ten und die Tiefengeothermie nur punk-
tuelle Raumbedarfe stellt, bei gleichzeitig 
potenziell hohem energetischem Output 
je Standort. Insofern stehen die beiden po-
tenziellen Energieträger in diesem Cluster 
nicht in räumlicher Konkurrenz zueinander. 
Auch die mittleren Windenergiepotenziale- 
und Biomassenpotenziale können gegebe-
nenfalls noch parallel genutzt werden (z. B. 
über Agri-Photovoltaik-Anlagen).

Cluster C ist durch hohe Windkraft- sowie 
Biomassenpotenziale gekennzeichnet und 
vorwiegend im Nordwesten Deutschlands 
und im äußersten Nordosten verortet sowie 
in einigen Räumen in Süddeutschland. Die 
Lage dieses Clusters ist sehr stark von den 
hohen Windenergiepotenzialen in Nord-
deutschland beeinflusst.
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Cluster D wiederum bietet mit Ausnah-
me der Solarenergie hohe Potenziale für 
verschiedenartige erneuerbare Energien 
und ist vor allem an den norddeutschen 
Küstenregionen verortet sowie vereinzelt 
im Alpenvorland. Auch in diesem Cluster 
schließt sich die Nutzung der verschiede-
nen Energieträger nicht gegenseitig aus, 
sodass die Hebung der Potenziale durch 
multifunktionale Flächennutzung gestei-
gert werden kann. In diesem Cluster soll-
ten die bestehenden Siedlungsstrukturen 
jedoch als Restriktionsflächen verstanden 
werden, zum einen aufgrund der geltenden 
Abstandsregelungen zwischen Windener-
gieanlagen und Siedlungsflächen sowie 
zum anderen aufgrund der sich weitgehend 
ausschließenden gleichzeitigen Nutzung 
von Flächen für Siedlungszwecke und land-
wirtschaftliche Zwecke. Treffenderweise 
sind die identifizierten Schwerpunkträume 
weitgehend dünn besiedelt. 

In Anknüpfung an die bestehende Leitbild-
karte sind neben den Clusterräumen schraf-
fiert die geologischen Potenziale zur CO2-
Einlagerung dargestellt. Diese Potenziale 
finden sich vorwiegend in Norddeutsch-
land, einigen Flächen in Mitteldeutschland 
sowie am Oberrheingraben und im Alpen-
vorland. Die dargestellten Flächen wurden 
aus der Datenquelle übernommen und 
nicht weitergehend verarbeitet. 

Neben der Einteilung der Grid-Zellen in 
die fünf Cluster gibt das Analysetool Geo-
Da auch die statistischen Kenn- und Lage-
werte zu den identifizierten Clustern aus. 
Diese ermöglichen es, die Cluster zu cha-
rakterisieren und einzuschätzen, ob sie die 
Ansprüche an innere Homogenität und He-
terogenität zwischen den Clustern erfüllen. 

Im nachfolgend in Abbildung 72 darge-
stellten Ergebnis der Clusteranalyse kann 
von statistisch aussagekräftigen Clustern 
ausgegangen werden, da die identifizierten 
Cluster die zuvor definierten Zielsetzungen 

weitestgehend erfüllen. Der entsprechende 
Kennwert („ratio of between to total sum 
of squares“) liegt mit 0,76 vergleichsweise 
nah am Optimum von 1,0, was einer theo-
retisch perfekten Verteilung der Messwerte 
auf die Cluster entsprechen würde. 

Anhand der Kennwerte zur Lage der Clus-
ter im Datenraum lassen sich die Cluster 
charakterisieren und gegeneinander ab-
grenzen. Diese Lagemaße (Cluster-Mittel-
punkte) wurden herangezogen, um die in 
Tabelle 21 dargestellte Charakterisierung 
der vier Cluster abzuleiten. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die in der Tabelle dar-
gestellte qualitative Bewertung der Poten-
ziale eine relative Bewertung in Bezug auf 
die in die Analyse eingeflossenen Daten 
darstellt. Es handelt sich also um eine Cha-
rakterisierung, ob die analysierten erneu-
erbare Energie-Potenziale in einem Cluster 
im Vergleich zur gesamten Datengrundla-
ge relativ hoch oder gering ausfallen. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der 
Clusteranalyse muss berücksichtigt wer-
den, dass es sich um ein exploratives Ver-
fahren zur Datenanalyse handelt, das allein 
aufgrund der statistischen Zusammenhän-
ge Cluster bildet. Diese leiten sich nur mit-
telbar über die einfließenden Kennwerte 
aus realen Gegebenheiten ab. Die Auswahl 
der Datensätze, die gewählte Clusterme-
thode sowie die gewählte Anzahl der Clus-
ter haben einen erheblichen Einfluss auf 
das Ergebnis. Dementsprechend sollten 
die Ergebnisse kritisch hinterfragt werden 
und konkrete Potenziale sind aufgrund der 
ortsspezifischen Gegebenheiten stets zu 
prüfen. Im Hinblick auf eine erste flächen-
deckende Analyse großer Datenmengen 
und zur groben Identifikation großräumi-
ger Potenzialräume auf raumordnerischer 
Ebene kann die Methodik jedoch zielfüh-
rende Ergebnisse liefern. 
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Abbildung 72: Potenzialräume für erneuerbare Energien als Ergebnis der Clusteranalyse

Quelle: eigene Darstellung 

2
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• Hinsichtlich des Netzausbaus wurden in erster Linie der aktuelle Stand sowie absehba-
re Planungsvorhaben des Stromnetzausbaus betrachtet. Die Übertragungsnetzbetrei-
ber haben 2021 ein Höchstspannungsnetz mit einer Länge von 37.000 km betrieben.
Um dieses Netz weiter auszubauen, damit das System für die volatile Stromerzeugung
durch erneuerbare Energieträger ausgelegt ist, wurde die Zahl der in den Gesetzen ent-
haltenen Vorhaben zum Ausbau des Höchstspannungsnetzes im Zeitraum zwischen
2016 und 2022 von 65 auf 101 erhöht. Ursache hierfür war die Novellierung des Bun-
desbedarfsplangesetzes (BBPIG). Dadurch stieg die Gesamtzahl der aus dem Gesetz
abgeleiten Leistungskilometer von 7.900 auf 12.234. Die Länge der realisierten Lei-
tungskilometer stieg von 730 km auf 2.134 km im Jahr 2022. Dies zeigt den enormen in-
frastrukturellen Aufwand, der mit der Energiewende einhergeht. Gleichzeitig stellt dies
enorme Flächenbedarfe dar, die planerisch abzuwägen und zu realisieren sind. Dass
bislang nur etwa ein Viertel der geplanten Leitungskilometer genehmigt, im Bau oder
fertig sind, verdeutlicht die Komplexität dieser Aufgabe. Hier ist nicht allein die Energie-
wirtschaft für eine Beschleunigung der Transformation verantwortlich, sondern auch
die Planungsakteure spielen dabei eine Rolle.

• Diese Entwicklungen zeigen, dass es große Anstrengungen gibt, die Energiewende
umzusetzen. Vor dem Hintergrund der gewonnenen Kenntnisse ist aber auch anzumer-
ken, dass die Maßnahmen für den Ausbau der Energieerzeugungsanlagen sowie des
Netzausbaus nicht ausreichen, um das bundespolitische Ziel der Klimaneutralität bis
2045 zu erreichen.

• Im Hinblick auf den Fortschritt der Energiewende im Raum zeigt die Geodatenanalyse,
dass zahlreiche Ausbaubedarfe im Energienetz bestehen und der Strommix noch weit
weg von der angestrebten Klimaneutralität (§ 3 KSG) ist. Auch die Siedlungsstrukturen
haben nicht flächendeckend den Charakter verkehrs- und energiesparsamer Struktu-
ren, wie im MKRO-Leitbild „Raumnutzung steuern und nachhaltig entwickeln“ gefordert
wird. Der Wohnflächenverbrauch ist in einigen Bundesländern sehr hoch, noch weiter
steigend und damit sehr energieineffizient. Das Monitoring des Netzausbaus zeigt nur
schleichende Fortschritte und ist damit zu langsam in Anbetracht der aktuellen Netz-
auslastung und künftiger Bedarfe. Allerdings wird in Zukunft mit einer Beschleunigung
gerechnet, da derzeit große Ausbauvorhaben im Planungsprozess schon weit fortge-
schritten sind und die Realisierung somit näher rückt. Trotzdem besteht großer Hand-
lungsbedarf für die Raumordnung vor allem in den Bereichen Flächenbereitstellung,
Abwägung und der Koordination der Raumbedarfe. Auch der Gasnetzausbau muss in
der aktuellen geopolitischen Situation vorangetrieben werden, was auch die aktuelle
nochmalige Überarbeitung des Netzentwicklungsplans (NEP) Gas zeigt. Dabei ist der
Gasnetzausbau auch für Wasserstoff im Rahmen der Sektorenkopplung als künftiger
Energieträger und -speicher wichtig. Die Potenzialflächen für den Ausbau der erneuer-
baren Energien haben aufgezeigt, dass in naher Zukunft eine Flächenaktivierung not-
wendig ist.

• Der Strommix der Bundesländer zeigt die Disparitäten zwischen ebendiesen im Hin-
blick auf die Fortschritte in der Energiewende. Während die norddeutschen Bundeslän-
der offensichtlich schon einen größeren Teil ihres Strommixes auf erneuerbare Energien
umgestellt haben, setzen andere Bundesländer noch sehr stark auf fossile Energieträger

5.4  Fazit zu Kapitel 5
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(insbesondere Bundesländer mit Braunkohlerevieren). Auch in diesen Bundesländern 
wird sich mit dem angestrebten Kohleausstieg bis 2030 – spätestens jedoch bis 2038  – 
zusätzlicher Handlungsbedarf zum Umbau des Energiesystems ergeben, der sich auch 
raumordnerisch niederschlagen wird.

 • Die Recherchen haben ergeben, dass erneuerbare Energieträger Ende November 2022 
bereits 60 % der insgesamt installierten Nettoleistung im Stromsektor ausgemacht 
haben (s. Tab. 20). Seit 2013 ist eine zunehmende Stilllegung fossiler Kraftwerke zu 
erkennen. Diese überwiegt den Zubau sowohl hinsichtlich Anzahl als auch der Net-
tonennleistung. Um den Anforderungen der Energiewende und dem trotz Energie-
einsparmaßnahmen steigenden Energiebedarf gerecht zu werden, ist ein Ausbau er-
neuerbarer Energietechnologien unausweichlich. Um dies voranzutreiben, werden 
auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren verstärkt Gesetze novelliert 
sowie Maßnahmen, Strategien und Programme entwickelt. Kapitel 5.3.4 zeigt die Be-
mühungen dazu auf Ebene der Bundesländer: In 10 von 16 Bundesländern wurden 
Strategien seit 2019 verfasst oder erneuert. Da die politischen Klimaneutralitätsziele in 
der angestrebten Kurzfristigkeit nicht allein durch den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien erreicht werden können, braucht es ganzheitliche Ansätze zur Restrukturierung 
des Energiesystems, die die Potenziale der Steigerung der Energieeffizienz durch Sek-
torkopplung (unter anderem Power-to-X) und synthetischer Energiespeicherung (unter 
anderem Wasserstoffproduktion) mit einschließen.

 • Zum weiteren Ausbau erneuerbarer Energien wurde innerhalb dieses Leistungsbau-
steins ein umfangreiches Clusterverfahren durchgeführt, um die Potenziale der Ener-
gieträger Wind-Onshore, Solar, Biomasse und Geo- beziehungsweise Hydrothermie zu 
identifizieren. Wie den Ergebnissen der Clusteranalyse zu entnehmen ist, ergeben sich 
in Deutschland großflächige Potenzialräume, die sich aufgrund der geoklimatischen Ge-
gebenheiten zur Schwerpunktsetzung für einen oder mehrere erneuerbare Energieträ-
ger anbieten. Dabei ist bei der Verwendung der Ergebnisse zu beachten, dass die identi-
fizierten Cluster nicht als Fokussierung auf nur einen Energieträger zu verstehen sind. Im 
Sinne einer effizienten Flächennutzung sollten stets multifunktionale Nutzungspoten-
ziale ausgeschöpft werden. Diesbezüglich ist für die Cluster ausgewiesen, wie hoch die 
theoretischen Potenziale für die unterschiedlichen regenerativen Energieträger jeweils 
sind, ohne dass mit dieser Bewertung (s. Tab. 21) ein Vergleich der tatsächlichen energe-
tischen Potenziale der unterschiedlichen Energieträger verbunden ist. Vielmehr sollen 
die Ergebnisse so verstanden werden, dass sich in Zeiten steigender Flächenkonkur-
renzen und mit dem Ziel einer Diversifizierung der Energieversorgung daraus prioritäre 
Suchräume für den Ausbau der Erzeugungsanlagen für die verschiedenen erneuerba-
ren Energien ableiten lassen. Eine standortspezifische Analyse der tatsächlichen energe-
tischen Potenziale und Restriktionen ersetzt diese Clusteranalyse explizit nicht.
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Vorsorge gegenüber Hochwasser und 
Starkregenereignissen ist aufgrund des 
Flächenbezugs ein wichtiges Thema in 
der Raumordnung. Seit den zum Teil ver-
heerenden Hochwasserkatastrophen in 
Deutschland haben sich auf allen Ebenen 
gesetzliche Änderungen ergeben, die in 
den Bundesraumordnungsplan Hochwas-
serschutz gemündet sind. Nun kommt es 
darauf an, diese neuen Rahmenbedingun-
gen für den raumordnerischen Hochwas-
serschutz deutschlandweit umzusetzen 
und dazu auch bereits bestehende gute An-
sätze und Beispiele zu nutzen.

Die zwei Planungsregionen im Freistaat 
Sachsen zeichnen sich durch ihre Hoch-
wassergefährdung, vor allem aber durch 
die Adressierung der Hochwasservorsor-
ge durch besonders weitreichende Fest-
legungen in den Regionalplänen aus. Das 
Hochwasser von 2002 forderte in Sachsen 
21 Menschenleben und verursachte Schä-
den in Höhe von über sechs Milliarden 
Euro (Interview LfULG). Das damals für 
die Raumordnung zuständige Sächsische 
Staatsministerium erkannte nach dem 
Hochwasser 2002, dass die Themenkomple-
xe Hochwasser und Starkregen im Landes-
entwicklungsplan und in den Regionalplä-
nen bisher nicht (ausreichend) reflektiert 
wurden. Die regionalen Planungsverbände 
und die Landesplanung suchten gemein-

sam nach Möglichkeiten, um die Themen 
intensiver zu berücksichtigen. So wurden 
in sächsischen Regionalplänen erstmals 
Vorbehalts- und Vorranggebiete für den 
Hochwasserschutz eingeführt. Zuvor wur-
de das Thema Hochwasser in Verbindung 
mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für 
Natur und Landschaft bearbeitet. (vgl. ebd.)

Unter anderem nimmt sich die Region 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge – anders als 
bislang die Mehrheit der übrigen Pla-
nungsregionen – zum Ziel, Maßnahmen 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz am 
Extremhochwasserereignis zu bemessen 
statt am hundertjährlichen Hochwasser-
szenario. Darüber hinaus führte sie im 
Jahr 2020 in Kraft getretenen Regionalplan 
neue festzulegende Gebietskategorien ein, 
darunter Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten mit den Funktionen „Abfluss“, „Her-
stellung Abfluss“ und „Rückhalt“ sowie 
Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hoch-
wasserschutz mit der Funktion „Anpas-
sung von Nutzungen“. Die Planungsregion 
Leipzig-Westsachsen führte 2021 in ihrem 
Regionalplan die beiden neuen Ansät-
ze „Festlegung von Gebieten mit hohem 
Schutzbedarf gegenüber Hochwasser“ so-
wie „Regionale Schwerpunktbereiche zur 
Minderung bestehender Gefahrenpoten-
ziale im Hochwasserfall“ ein.

Fokusthemen: Klimawandel  
und Energiewende

6

6.1  Risikovorsorge gegenüber Hochwasser am Beispiel  
        der Regionen Oberes Elbtal/Osterzgebirge und  
        Leipzig-Westsachsen
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In den vergangenen 30 Jahren haben Hoch-
wasserereignisse an fast allen großen Flüs-
sen in Deutschland erhebliche Schäden 
angerichtet; teilweise waren dabei mehrere 
Todesopfer zu beklagen. Hinzu kommen 
bedeutende Hochwasserereignisse auch in 
kleineren Flusseinzugsgebieten, wie zum 
Beispiel im Juli 2021 das verheerende Stark- 
regen- und Hochwasserereignis an Ahr 
und Erft mit mehr als 180 Todesopfern 
und Gesamtschäden von rund 40 Milliar-
den Euro (vgl. Prognos AG 2022: 7).

Hochwasserereignisse sind im Grunde na-
türliche Phänomene, die meistens durch 
langanhaltende und großflächige Regen-
fälle sowie durch Schneeschmelzen oder 
Sturmfluten ausgelöst werden. Zur Gefahr 
werden derartige Ereignisse, wenn sie in ei-
ner Intensität auftreten, dass Menschen ver-
letzt werden oder zu Tode kommen können 
beziehungsweise Siedlungen und Infra- 

struktur geschädigt werden. Das Hoch-
wasserrisiko wird aber nicht nur durch die 
Gefahr, sondern auch die Verwundbarkeit 
der Gesellschaft und deren Exposition ge-
genüber der Hochwassergefahr bestimmt 
(s. Abb. 73). Insbesondere die Verwund-
barkeit der Gesellschaft hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten durch die Aus-
weitung von Siedlungsgebieten und Infra-
strukturen in Flusslagen deutlich erhöht, 
sodass die Höhe der Hochwasserschäden 
selbst bei gleichbleibender Hochwasser-
gefahr zunimmt. Hinzu kommt, dass über 
viele Jahrzehnte vorgenommene mensch-
liche Eingriffe, wie die Begradigung und 
Eindeichung von Flüssen sowie der damit 
verbundene Verlust an Retentionsräumen, 
zu weitreichenden Konsequenzen für das 
Hochwassergeschehen geführt haben.

Der technische Hochwasserschutz, bei-
spielsweise in Form von Deichen, Mauern, 

Vorsorgendes Risikomanagement in der Regionalplanung 

Gefahr Schutzgut Kritische 
Infrastrukturen

Exposition Schutz-
würdigkeit

Risikoanalyse Vulnerabilitäts-
analyse

Kritikalitäts-
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Empfindlichkeit

Bewältigungs-
kapazität

systemische 
KritikalitätGefährdung  e e

Zielsystem 
für Schutzgüter 

Risikobewertung

Raumplanerische Risikovorsorge

Eintrittswahr-
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Gefährdungs-
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Abbildung 73: Vorsorgendes Risikomanagement in der Regionalplanung

Quelle: eigene Darstellung nach BBSR 2020: 25, verändert; siehe dort auch Definitionen der Begriffe

6.1.1  Dringlichkeit und Raumrelevanz des Themas
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Rückhaltebecken oder Talsperren, wird in 
Deutschland seit Jahrhunderten eingesetzt, 
um die Bevölkerung und die Infrastruktur 
vor den Auswirkungen des Hochwassers 
zu schützen. Der Umgang mit Hochwas-
ser war somit in erster Linie von der Ge-
fahrenabwehr gekennzeichnet und ein 
Aufgabenfeld der wasserwirtschaftlichen 
Fachplanung.

Zunehmend wurde jedoch auch die Rolle 
der Raumordnung erkannt, mittels geeig-
neter Festlegungen zur Hochwasservor-
sorge die Gefährdung im Ereignisfall abzu-
mildern. Ein erster wichtiger Ansatzpunkt 
war hierbei die Sicherung und Rückge-
winnung von Retentionsräumen sowie 
Verbesserung des Wasserrückhalts in der 
Fläche. Den Flüssen sollte also durch den 
Erhalt und die Renaturierung von Auen-
landschaften, beispielsweise mittels Deich-
rückverlegungen, aber auch durch den 
Verzicht auf zusätzliche Siedlungstätigkeit, 
wieder mehr Raum gegeben werden. Auch 
für das infolge von Starkregen anfallende 
Niederschlagswasser werden (mehr) Flä-
chen für den Rückhalt und die Versicke-
rung benötigt.

Auch aktuelle Trends weisen in Richtung 
einer weiteren Risikoverschärfung. So ist 
davon auszugehen, dass sich zukünftig 
die Hochwasser- und Starkregengefah-
ren aufgrund des Klimawandels und der 
damit verbundenen Veränderungen der 
Niederschlagsregime verschärfen werden. 
Die Verwundbarkeit der Gesellschaft er-
höht sich durch den anhaltenden Ausbau 
der Siedlungs- und Infrastrukturen, auch 
im Bereich der Hochwasserkulissen. Vor 
allem die immer komplexer werdende Or-
ganisation und gegenseitige Abhängigkeit 
von wichtigen Infrastrukturen unterein-
ander verschärfen die Risiken. Der Ausfall 
oder die Unterbrechung von Infrastruktu-
ren führt häufig zu räumlich und zeitlich 
weitreichenden Auswirkungen. Dies ist 
insbesondere bei Kritischen Infrastruktu-
ren der Fall, die für die Funktionsfähigkeit 

moderner Gesellschaften von hoher Be-
deutung sind und deren Ausfall oder Be-
einträchtigung nachhaltige Störungen im 
Gesamtsystem zur Folge hat. Hierdurch 
entsteht ein zunehmender Schutzbedarf 
Kritischer Infrastrukturen im Gesamtkon-
text der Infrastrukturnetze.

Diese aktuellen Trends sind insbesondere 
deshalb problematisch, weil Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz auf ein bestimm-
tes Bemessungsereignis ausgerichtet sind. 
Dies ist zumeist das sogenannte HQ100, also 
ein Ereignis, das statistisch gesehen alle 
100 Jahre auftritt. Dies kann jedoch nicht 
selten zu einem falschen Sicherheitsgefühl 
führen: Nach einer Deichertüchtigung auf 
HQ100 kann im ehemaligen Überschwem-
mungsgebiet unmittelbar neues Baurecht 
etabliert werden, da § 78 WHG, wonach 
die Ausweisung neuer Baugebiete in fest-
gesetzten Überschwemmungsgebieten nur 
in begründeten Ausnahmefällen zulässig 
ist, nicht mehr gilt. Das Risikobewusstsein 
nimmt in den deichgeschützten Bereichen 
ab, allerdings schützen diese Deiche eben 
nur bis zum Bemessungsfall, zumal es – 
wie in vergangenen Flutkatastrophen – 
auch zu Deichbrüchen kommen kann. Im 
Falle von Hochwasserereignissen, die das 
HQ100 in ihrer Intensität und Reichweite 
übersteigen, erhöhen sich damit signifi-
kant die Schäden, da infolge der Errich-
tung von Hochwasserschutzanlagen nun 
auch in den zuvor unbebauten Bereichen 
Siedlungs- und Infrastrukturen entstanden 
sind (vgl. Seifert 2012).

Die großen Flutkatastrophen wie beispiels-
weise das Elbhochwasser im August 2002, 
von dem aufgrund des weitreichenden 
Versagens technischer Schutzanlagen zwei 
Drittel des Landes Sachsen betroffen waren, 
haben zu einem Umdenken in der Raum-
ordnung geführt. So soll das Restrisiko 
extremer Hochwasserereignisse stärker in 
den Blick genommen und die Hochwasser-
vorsorge auch an den größten wahrschein-
lichen Hochwasserereignissen (HQextrem) 
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ausgerichtet werden und nicht, wie bisher, 
nur am Jahrhunderthochwasser (HQ100). 
Extremhochwasser erfuhren zuvor keine 
planerische Relevanz (vgl. Seifert 2012). 

In diesem Zusammenhang wird zudem 
eine Anpassung und Verlagerung vulne-
rabler Raumnutzungen, insbesondere 
Siedlungsgebiete und Kritischer Infra-
strukturen, aus den auch bei einem Extrem- 
ereignis überschwemmungsgefährdeten 
Bereichen in den Blick genommen. Auf die-
se Weise kann die Entstehung neuer Scha-
denspotenziale, insbesondere durch den 
Verzicht auf neue Siedlungsflächen oder 
eine risikoangepasste Bauweise, die An-
passung des Siedlungsbestands oder sogar 
durch die Verlagerung von Siedlungsberei-
chen und Infrastruktur („Siedlungsrück-
zug“) verhindert werden (vgl. UBA 2020).

Hinzu kommt die Notwendigkeit eines 
Umdenkens in der Raumordnung auch in 
Bezug auf Starkregen. Nach den Starkre-
genereignissen im Jahr 2021 veröffentlichte 
die Behördenallianz „Anpassung an den 
Klimawandel“ die Ergebnisse des Projekts 
"KlamEx" zum Zusammenhang von Kli-
mawandel und Starkregen. Da sich bei stei-
genden Temperaturen der Erdatmosphäre 
auch die Niederschläge verändern, sind die 
folgenden zukünftigen Entwicklungen zu 
erwarten: „Statt großflächigem Dauerregen 
wird es häufiger kleinräumigen Starkregen 
geben. Außerdem wird kurzer extremer 
Starkregen deutlich großflächiger und et-
was intensiver werden“ (DWD 2021b). Bis-
lang wurde Starkregen vor allem im kom-
munalen Zusammenhang diskutiert, da der 
Umgang mit Niederschlagswasser in den 
kommunalen Zuständigkeitsbereich fällt. 
Neben den Flusshochwassern haben aber 
auch Starkregenereignisse an Bedeutung ge-
wonnen, wie das Starkregen-Hochwasser- 
ereignis an Ahr und Erft im Jahr 2021 ge-
zeigt hat. Dort wurde deutlich, dass die Fol-
gen von Starkregen auch eine bedeutende 
überörtliche Dimension einnehmen kön-
nen, das heißt, die raumplanerische Risiko-
vorsorge auch diesbezüglich ansetzen kann.

Programmatiken auf Ebene der EU, 
des Bundes und der Länder

Die großen Hochwasserkatastrophen der 
vergangenen Jahrzehnte, unter anderem an 
der Elbe, Oder und Donau sowie zuletzt an 
Ahr und Erft haben die Sensibilität in Poli-
tik, Verwaltung und Bevölkerung erhöht 
und zu strategischen Überlegungen für 
eine verbesserte Hochwasservorsorge so-
wie einer Novellierung von Fachplanungs- 
und Raumplanungsgesetzen geführt.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 
2000/60/EG) der Europäischen Union be-
fasst sich in erster Linie mit dem Schutz 
und der nachhaltigen Bewirtschaftung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser. 
Obwohl die Richtlinie primär auf Belange 
der Wasserqualität ausgerichtet ist, gibt es 
auch Bezüge zum Thema Hochwasser und 
Starkregen. So fördert die WRRL einen 
integrierten Ansatz bei der Bewirtschaf-
tung von Gewässern, einschließlich des 
Schutzes vor Hochwasser und Starkregen. 
Zudem wird die Bedeutung der Identifi-
zierung und Bewertung von Überschwem-
mungsgebieten betont, um ein angemesse-
nes Risikomanagement zu ermöglichen. 

Die Hochwasserrisikomanagementricht- 
linie (HWRM-RL, 2007/60/EG) der 
Europäischen Union verpflichtet die Mit-
gliedstaaten dazu, in naturräumlich defi-
nierten Verwaltungseinheiten Hochwasser-
risikomanagement zu betreiben. Die Richt- 
linie zielt darauf ab, die Hochwasserrisi-
ken aufzuzeigen und die Hochwasservor-
sorge sowie das Risikomanagement zu 
verbessern. Dabei stehen die vier Schutz-
güter menschliche Gesundheit, Umwelt, 
Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten 
im Fokus der Risikominimierung. Dazu 
müssen in Hochwasserrisikomanagement-
Plänen neben baulichen Maßnahmen, 
zum Beispiel in Form von Deichen und 
Hochwasserrückhaltebecken, auch vor-
sorgende Maßnahmen wie eine angemes-
sene Berücksichtigung dieser Belange in 
der Bauleitplanung, hochwasserangepasste 
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Bauweisen oder die Verbesserung bei den 
Warndiensten und des Katastrophenschut-
zes Berücksichtigung finden. 

In Deutschland setzte die Bundesebene 
nach dem Hochwasserereignis 2013 mit 
dem Nationalen Hochwasserschutzpro-
gramm (NHWSP) zusätzliche deutliche 
Impulse (vgl. LAWA 2014). In Bezug auf 
die Novellierung der Gesetzeslagen spiel-
ten neben der HWRM-RL insbesondere 
die Änderungen des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) 2005 beziehungsweise 2017 
mit der Einführung der „Risikogebiete au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten“ 
(§ 78 b) eine große Rolle im vorbeugenden 
Hochwasserschutz.

In der Vergangenheit hat die Bund/Län-
der-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
verschiedene Empfehlungen zur Um-
setzung der Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie veröffentlicht, zuletzt die 
Empfehlungen zur Aufstellung, Überprü-
fung und Aktualisierung von Hochwas-
serrisikomanagementplänen. Die LAWA 
betont dabei die Rolle der Raumordnung 
und Bauleitplanung bei der Vermeidung 
und Verringerung von Hochwasserschäden 
(vgl. LAWA 2019: 28). Zudem wurde die 
LAWA-Strategie für ein effektives Manage-
ment von Starkregenrisiken in Anlehnung 
an die Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie entwickelt. Die LAWA-Strategie 
behandelt neben der Verbesserung von 
Vorhersage- und Frühwarnsystemen, der 
Bewertung und Kommunikation von Risi-
ken sowie der Aufklärung der Bevölkerung 
auch Aspekte der vorsorgenden Raum- und 
Stadtplanung sowie der Flächennutzung 
(vgl. LAWA 2018: 9).

In Bezug auf vulnerable Raumnutzungen 
haben insbesondere die Kritischen Infra- 
strukturen in den vergangenen Jahren eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. Zu-
nächst wurden in der KRITIS-Strategie 
des Bundes aus dem Jahr 2009 bereits die 
möglichen Folgen von Naturereignissen 
für Kritische Infrastrukturen behandelt. 

Angesichts der Vielzahl von Bedrohungen, 
denen Kritische Infrastrukturen ausgesetzt 
sein können, wird betont, dass diese sowohl 
bei der Risiko- und Gefährdungsanalyse, 
als auch bei der Auswahl von Handlungs-
optionen gleichermaßen berücksichtigt 
werden müssen. Darüber hinaus wird auf 
das Risiko hingewiesen, dass aufgrund 
der hohen Interdependenzen zwischen 
den verschiedenen Infrastruktursystemen 
durch Störungen oder Ausfälle sogenannte 
Domino- und Kaskadeneffekte auftreten 
können, die weitreichende gesellschaftli-
che und ökonomische Auswirkungen ha-
ben können (vgl. BMI 2009: 7).

Auf Ebene der EU hat die Richtlinie über 
die Resilienz kritischer Einrichtungen 
(CER-RL, 2022/2557/EG) aus dem Jahr 
2022 die Funktionsverluste von KRITIS 
stärker in den Vordergrund gerückt. Das 
Verständnis sogenannter „significant dis-
ruptive effects“ (s. Art. 7 § 2 CER-RL) un-
terstreicht mit Blick auf die zu berücksich-
tigenden Kriterien die Bedeutsamkeit von 
Kaskadeneffekten. Die Umsetzung in natio-
nales Recht wird über das sogenannte KRI-
TIS-Dachgesetz erfolgen, zu dem das BMI 
bereits Eckpunkte vorgelegt hat (vgl. BMI 
2022a). Einer dieser Eckpunkte bezieht sich 
auf den Schutz Kritischer Infrastrukturen 
als eine ressort- und akteursübergreifende 
und demnach gesamtstaatliche Aufgabe. 
Allerdings sind die in der CER-RL vor-
gesehenen Risikobewertungen Aufgabe 
der Betreibenden. Der Raumordnung ist 
hierbei keine spezielle Rolle zugewiesen. 
Sie könnte aber die Ergebnisse der Risiko-
bewertungen von in ihrem Planungsraum 
tätigen Betreibenden für den Umgang mit 
Resilienzanforderungen nutzen.

In der im Jahr 2022 von der Bundesregie-
rung beschlossenen Deutschen Strategie 
zur Stärkung der Resilienz gegenüber 
Katastrophen werden im Handlungsfeld 3 
(„In die Katastrophenvorsorge investieren, 
um die Resilienz zu stärken“) Bauwesen, 
Kulturerbe, Stadtentwicklung, Dorf-/Re-
gionalentwicklung/ländliche Entwicklung  
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und Raumplanung als Bereiche genannt, 
die wesentlich zur Stärkung der Resilienz 
beitragen. Um die Resilienz zu erhöhen, 
soll die Ausgestaltung raumordnerischer 
Instrumente für ein vorsorgendes Risiko-
management vorangetrieben werden, zum 
Beispiel durch allgemeine und übergrei-
fende, das heißt möglichst die gesamten 
räumlichen Gefahren abdeckende risiko-
bezogene Festlegungen sowie Festlegun-
gen zum Schutz Kritischer Infrastruktu-
ren. Gefordert werden
 •  die zielgerichtete Sicherung von 

Hochwasserentstehungs- beziehungs-
weise Retentionsgebieten, der Schutz 
vor Überflutung infolge Starkregens 
durch Stärkung des Wasserrückhalts in 
der Fläche, etwa durch naturbasierte 
Lösungen wie die Renaturierung von 
Auen und Mooren, und die Stärkung 
hochwasserangepasster Bauweisen,

 •  die Gestaltung von Städten und Ge-
meinden gemäß dem Prinzip der 
sogenannten Schwammstadt sowie zum 
Zweck der Überflutungs- und Hitzevor-
sorge eine wassersensible Gestaltung 
und der gezielte Ausbau baulicher 
Schutzmaßnahmen wie beispielsweise 
Hochwasserschutzmaßnahmen (Polder 
beziehungsweise Hochwasserrückhalte-
becken oder Deichrückverlegungen). 
(vgl. BMI 2022b: 43 ff., 63)

Zudem wird im Abschnitt zu Kritischen Inf-
rastrukturen darauf hingewiesen, dass deren 
Resilienz und die Daseinsvorsorge stärker 
zusammenzudenken seien, „da sie deut-
liche Überschneidungen hinsichtlich ihrer 
Dienstleistungen und der an ihrer Bereit-
stellung beteiligten Infrastrukturen aufwei-
sen, wofür sich unter anderem Prozesse der 
räumlichen Planung anbieten“ (ebd.: 63).

 
Bedeutung des Themas  
für die Raumordnung

Das Raumordnungsgesetz (ROG) greift 
den vorbeugenden Hochwasserschutz un-
ter anderem in den Grundsätzen der Raum-

ordnung (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 5 ROG 2017) 
auf: Sowohl für den Hochwasserschutz 
an der Küste als auch im Binnenland soll 
Sorge getragen werden; in Bezug auf das 
Binnenland sollte der Schutz insbesondere 
durch die Sicherung oder Rückgewinnung 
von Auen, Rückhalteflächen und Entlas-
tungsflächen erfolgen. Darüber hinaus gibt 
das ROG in § 13 Abs. 5 Satz 2d vor, dass 
landesweite Raumordnungspläne, Regio-
nalpläne und regionale Flächennutzungs-
pläne „Freiräume zur Gewährleistung 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes“  
enthalten sollen. Wasserwirtschaft und 
Raumplanung bilden gemeinsam den 
raumordnungsrechtlichen und fachgesetz-
lichen Rahmen für die Kommunalplanung.

Die Leitbilder der Raumentwicklung in 
Deutschland treffen Aussagen zur Erhal-
tung und Verbesserung des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes (vgl. MKRO 2016a). 
Die Leitbilder beziehen sich explizit auf die 
Umsetzung des Handlungskonzepts der 
Raumordnung zu Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Anpassungsstrategien in Hin-
blick auf die räumlichen Konsequenzen 
des Klimawandels der MKRO (2013a). Das 
dort aufgerufene Handlungsfeld „Hoch-
wasservorsorge in Flussgebieten“ umfasst 
unterschiedliche raumordnungsrelevante 
Aspekte, im Schwerpunkt sind dies:
 • Sicherung von Überschwemmungs- 

bereichen als Retentionsraum
 • Rückgewinnung von Überschwem-

mungsbereichen als Retentionsraum
 • Verbesserung des Wasserrückhalts 

in der Fläche der Einzugsgebiete der 
Flüsse

 • Risikovorsorge in potenziellen  
Überflutungsgebieten

 • Siedlungsrückzug
 • Sicherung der Leistungs-/Funktions- 

fähigkeit Kritischer Infrastruktur
 • Starkregenrisikomanagement

Hinzu kommen die Sicherung potenzieller 
Standorte für Hochwasserschutzmaßnah-
men, die Abstimmung zwischen Ober- 
und Unterlieger sowie Maßnahmen, die 
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ein integriertes Hochwasserrisikomanage-
ment fördern. Eine Analyse der derzeitigen 
Umsetzung der genannten Aspekte in der 
Raumordnung findet sich im Rahmen der 
Auswertung der Raumordnungspläne in 
Kapitel 4.1.

In den vergangenen Jahren gewinnt neben 
der Gefahrenreduktion vor allem die Kom-
ponente „Schutzgut/Vulnerabilität“ in der 
raumordnerischen Risikovorsorge an Be-
deutung. In erster Linie bedeutet dies, 
neben der Sicherung und Rückgewinnung 
von Retentionsräumen sowie einer Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der Fläche, 
die Anpassung und Verlagerung vulnera-
bler Raumnutzungen, insbesondere von 
Siedlungsgebieten und kritischen Infra-
strukturen, in den Fokus zu nehmen. Dies 
gilt auch für die bei einem Extremereignis 
überschwemmungsgefährdeten Bereiche: 
Auch hier besteht Regelungsbedarf durch 
die Raumordnung sowie der Auftrag, in 
diesem Themenfeld aktiv zu werden. Zum 
einen aufgrund der Steuerungsmöglich-
keiten von Siedlungs- und Infrastruktur 
und zum anderen aufgrund des überört-
lichen Charakters insbesondere beim Aus-
fall von (Kritischen) Infrastrukturen, der 
sich durch Kaskadeneffekte auch auf weit 
entfernte Gebiete auswirken und erheb-
liche gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Beeinträchtigungen nach sich ziehen kann.

Zudem stellt das ROG die besondere  
Schutzwürdigkeit kritischer Infrastruk- 
tursysteme heraus (vgl. Greiving et al. 
2016; Kruse/Schmitt/Greiving 2021): 
„Dem Schutz Kritischer Infrastrukturen 
ist Rechnung zu tragen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 
Satz 4 ROG).Dabei ist die Kritikalität das 
relative Maß für die Bedeutsamkeit einer 
Infrastruktur in Bezug auf die Konsequen-
zen, die eine Störung oder ein Funktions-
ausfall für die Versorgungssicherheit der 
Gesellschaft mit wichtigen Gütern und 
Dienstleistungen hat. Die Störungen wer-
den insbesondere durch Kaskadeneffekte 
ausgelöst, die als Beeinträchtigungen oder 
Ausfälle einer Infrastruktur zu verstehen 

sind, die sich weit über das eigentlich be-
troffene Schadensgebiet stufenweise auf 
weitere Infrastrukturbereiche auswirken 
(vgl. Schmitt 2019: 49; BBK 2021: 77). 

 
Neuausrichtung der Hochwasservor-
sorge durch den Bundesraumord-
nungsplan Hochwasserschutz

Auf Grundlage des § 17 Abs. 2 des Raum-
ordnungsgesetzes entstand der erste  
länderübergreifende Raumordnungsplan  
auf Bundesebene. Der im Jahr 2021 ver-
abschiedete Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz (BRPH) zielt darauf ab, 
das Hochwasserrisiko allgemein und im 
Besonderen für Siedlungs- und Verkehrs-
flächen zu minimieren und Schadenspo-
tenziale zu begrenzen, insbesondere durch 
die Anwendung und Weiterentwicklung 
raumordnerischer Verfahrensweisen, aber 
auch mittels Verbesserung der Kooperati-
on mit der Wasserwirtschaft im Hochwas-
serrisikomanagement. Raumordnerische 
Instrumente und Vorgaben, die komple-
mentär zu den Maßnahmen der Wasser-
wirtschaft als zuständige Fachplanung zu 
sehen sind und Wege zu einer risikoba-
sierten Planung eröffnen, stehen im Fokus 
des BRPH (vgl. BMI/BBSR 2019:  4). Der 
BRPH sieht insbesondere
 •  eine bundesweite Harmonisierung 

raumplanerischer Standards (Unterlie-
gerschutz, einheitliche Definition von 
Hochwasserrisiken),

 •  die Einführung eines risikobasierten 
Ansatzes in der Raumordnung zur Be-
rücksichtigung differenzierter Aspekte 
unter Sicherheits- und Schutzaspekten 
(nicht alle Nutzungen sind gleich risi-
kobehaftet) sowie 

 •  Regelungen zu „Kritischen Infrastruk-
turen“ zur Verbesserung des Schutzes 
von Anlagen von nationaler oder euro-
päischer Bedeutung vor.

Zudem sollen raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen zum Hochwasserschutz in 
mittelfristigen Zeiträumen im Hinblick auf 
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die Auswirkungen des Klimawandels über-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
Mit dem Bundesraumordnungsplan Hoch-
wasserschutz wird somit in vielerlei Hin-
sicht ein Paradigmenwechsel und eine Neu-
ausrichtung der Hochwasservorsorge in der 
Raumordnung eingeleitet.

 
Methodisches Vorgehen bei der Be-
arbeitung der Fokusthemen in den 
Fallregionen

Im ersten Schritt erfolgte die Festlegung 
der Untersuchungsfragen beziehungsweise 
Gliederung für die Darstellung der Fokus-
themen anhand der Fallregionen, gefolgt 

von einer detaillierten Auswertung der ak-
tuellen Regionalpläne sowie weiterer, mit-
tels einer Literaturrecherche ermittelter 
Quellen. Ergänzt wurden diese Informatio-
nen durch Interviews mit Vertretenden der 
Regionalplanungsbehörden und der jeweils 
zugehörigen Fachplanung. Dies trug ins-
besondere bei den raumordnerisch noch 
nicht so etablierten Themen dazu bei, die 
Ergebnisse der Dokumentenauswertung zu 
vertiefen und abzurunden. Aussagen von 
Interviewten sind als solche gekennzeich-
net, eine Liste derer findet sich im Quel-
lenverzeichnis (s. Quellenverzeichnis, Liste 
Interviews). Die Aussagen wurden von den 
Interviewten autorisiert.

6.1.2  Fallregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Über die Region

Die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge ist die flächenmäßig kleinste und 
zugleich die am dichtesten besiedelte Pla-
nungsregion in Sachsen. Da sich die Bevöl-
kerungszunahme im Verdichtungsraum 
und die Einwohnerverluste im ländlichen 
Raum gegenseitig ausgleichen, ist die Ein-
wohnerzahl über die Jahre stabil. Während 
der Norden der Region Oberes Elbtal/Ost-
erzgebirge vom Tiefland dominiert wird 
und der Süden sich durch die Gebirgsland-
schaften des Osterzgebirges auszeichnet, 
zieht sich das Elbtal in Richtung Südosten 
durch die gesamte Region. Weiterhin wird 
die Region durch bedeutende Gewerbean-

siedlungen geprägt, besonders in Dresden 
und Umgebung sowie Nünchritz an der 
Elbe (vgl. RPV OEOE o. J.)

Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzge-
birge 2009 wurde elf Jahre nach seinem Be-
schluss durch den aktuellen Regionalplan 
2020 abgelöst. Dieser bildet den verbind-
lichen Rahmen für die räumliche Ordnung 
und Entwicklung in der Planungsregion. 
Er steuert die raumstrukturelle Entwick-
lung, die Regional-, Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung, die Verkehrs- und 
Freiraumentwicklung und die Technische 
Infrastruktur durch Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung. Dem Thema Vorbeu-
gender Hochwasserschutz wird im Kapi-
tel zur Freiraumentwicklung ausführlich 
Rechnung getragen. (vgl. RPV OEOE 2020) 

Region: Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Bundesland: Sachsen

Fläche: 3.437 km²

Einwohnerzahl: 800.000 EW

Einwohnerdichte: 303 EW/km²

Website: https://rpv-elbtalosterz.de/

Regionale Herausforderungen

Die Hochwassergefährdung der Region 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge ergibt sich aus 
ihrer topographischen und geographischen 
Lage an der Elbe sowie den Elbzuflüssen 
insbesondere aus dem östlichen Erzgebirge 

https://rpv-elbtalosterz.de/
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(z. B. Müglitz, Weißeritz) und dem Elbsand-
steingebirge (z. B. Wesenitz, Kirnitzsch). Es 
ist zu beobachten, dass die Schäden durch 
Hochwasserereignisse tendenziell wachsen, 
obwohl die Hochwasserintensität und das 
Ausmaß der Überschwemmungsflächen 
nicht wesentlich angestiegen sind. Dies 
liegt daran, dass die Siedlungsflächenent-
wicklung in den Auenbereichen zugenom-
men hat, nicht aber die Berücksichtigung 
von hochwasserangepassten Bauweisen 
(vgl. Interview RPV OEOE). Da aber die 
Hochwasserschutzanlagen dimensioniert 
sind, um Hochwasser mit hoher und solche 
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit zurück-
zuhalten, trügt das Gefühl der Sicherheit 
und die Schadenspotenziale erhöhen sich 
(vgl. Interview LfULG).

Das Bundesland Sachsen blickt auf ver-
schiedene Hochwasserereignisse zurück, 
die teils starke Schäden verursacht haben. 
Vom Augusthochwasser 2002 waren zwei 
Drittel des Landes betroffen (vgl. Interview 
LfULG). Die Infiltration von Niederschlä-
gen und Flusswasser in überschwemmte 
Talauen verursachte Schäden an der Gebäu-
desubstanz und einen Anstieg des Grund-
wassers, der sich noch bis in den Frühling 
des nächsten Jahres bemerkbar machte 
(vgl. LfUG 2003: 4). Von Februar bis April 
2006 kam es durch plötzliche Eisaufbrüche 
und verstärkte Schneeschmelzen zu vier 
Hochwasserphasen in den sächsischen Ein-
zugsgebieten der Nebenflüsse der oberen 
Elbe, der Schwarzen Elster, der Mulde, der 
Weißen Elster, der Spree und der Lausit-
zer Neiße (vgl. LfUG 2006: 28). Im August 
2010 traten im Einzugsgebiet der Lausitzer 
Neiße aufgrund von intensivem Starkregen 
Sturzfluten auf, die Täler überschwemmten 
und Infrastrukturen zerstörten (vgl. LfULG 
2010: 3). Im Juni 2013 verursachten starke 
Niederschläge, verstärkt durch eine hohe 
Bodenfeuchte, ein Hochwasser mit einer 
Intensität, die in weiten Teilen des Einzugs-
gebiets der Weißen Elster seit 1954 nicht 
beobachtet wurde. Abgesehen von der Wei-
ßen Elster waren besonders die Einzugs-

gebiete der Mulde und der Elbe betroffen 
(vgl. LfULG 2015: 7).

Die drängendste Flächenkonkurrenz bei 
der Umsetzung der Maßnahmen des Re-
gionalplans ist diejenige zwischen Sied-
lungsfläche und freizuhaltenden poten-
ziellen Überflutungsflächen. Hier können 
leicht Nutzungs- und Interessenkonflikte 
entstehen (vgl. Interview RPV OEOE). 
Um Flächenkonkurrenzen bestmöglich 
zu umgehen, wurde in Sachsen bereits ein 
fachübergreifendes Flächenmanagement 
eingeführt. Dieses steht allerdings noch 
an den Anfängen (vgl. Interview LfULG). 
Problematisch sei weiterhin, dass Ausnah-
meregelungen für die Bebauung in Über-
flutungsbereichen häufig die konsequen-
te Umsetzung der Pläne beeinträchtigen  
(vgl. ebd.).

 
Akteurskonstellationen

Spätestens seit den aktuellsten großen 
Hochwasserereignissen in Sachsen ist bei 
den Entscheidungsträgern ein Grundbe-
wusstsein für die Belange des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes vorhanden. So 
hat das Land Sachsen über 2,5 Milliarden 
Euro in Hochwasserschutz investiert, be-
sonders in den technischen Hochwasser-
schutz sowie ein Frühwarn- und Hochwas-
serinformations- und -managementsystem 
(vgl. Interview LfULG). Die Bedeutung der 
Hochwasservorsorge und die Einführung 
neuer Konzepte in der Region Oberes Elb-
tal/Osterzgebirge wurde auch durch die 
Forschung an und mit der Region voran-
getrieben. Hier ist vor allem das KlimaMO-
RO 2014 (vgl. BMVBS 2014) zu nennen, 
im Rahmen dessen innovative Ansätze 
entwickelt wurden, die den heutigen Re-
gionalplan auszeichnen. Im Wesentlichen 
betrifft dies die Weiterentwicklung des 
raumordnerischen Instrumentariums zur 
Anpassung von Nutzungen an die Hoch-
wassergefahr unter Berücksichtigung des 
Siedlungsbestands, die Abkopplung regio-
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nalplanerischer Festlegungen von statis-
tischen Wiederkehrwahrscheinlichkeiten 
und die Dimensionierung zeichnerischer 
Festlegungen auf Basis des Extremhoch-
wassers anstelle des hundertjährlichen 
Bemessungsereignisses. Auch die Abgren-
zung der Vorranggebiete nach Gefahren-
intensität (und nicht nach gegenwärtiger 
Nutzung), die Ausdehnung der Vorrang-
gebiete auf den Siedlungsbestand sowie die 
Verwendung des Begriffs „Hochwasservor-
sorge“ statt „Hochwasserschutz“ entstam-
men dem MORO (vgl. BMVBS 2014: 34 f.). 
Impulsgebend war zudem die Broschüre 
„Mit Sicherheit wächst der Schaden“ (vgl. 
Seifert 2012), die darlegt, warum der Be-
messungsfall HQ100 mitnichten ausreicht.

Als wirksamste Steuerungsmöglichkei-
ten werden Raumordnungsplanung und 
Hochwasserrisikomanagementpläne ange-
sehen, deren Umsetzung allerdings recht-
lich nicht unproblematisch sei (vgl. Inter-
view LfULG). Die regionale Ebene sei zwar 
gut geeignet, um die Probleme der Hoch-
wasservorsorge anzugehen (vgl.  Interview 
RPV OEOE), allerdings sei die Umsetzung 
in den verschiedenen Regionen sehr dif-
ferenziert (vgl. Interview LfULG). Darü-
ber hinaus seien Konflikte zwischen der 
regionalen und der kommunalen Ebene 
aufgetreten, da einige Kommunen durch 
den regionalplanerischen Ausschluss der 
Ausweitung der Bebauung in Risikoberei-
chen eine Limitierung der Optionen einer 
kommunalen Siedlungsentwicklung sehen  
(vgl. Interview RPV OEOE).

 
Impulse für die Raumordnung

In der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
wird das Thema Hochwasservorsorge be-
sonders seit zwei Jahrzehnten mit hoher 
Priorität behandelt. Aufgrund der verhee-
renden Schäden des Hochwassers im Jahr 
2002 beinhaltet bereits der Regionalplan 
2009 Aussagen zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz. Weitreichende Ansätze zum 
Hochwasserschutz finden sich jedoch erst 

in dem aktuellen Regionalplan aus dem 
Jahr 2020. Dabei habe das Hochwasser 
2013 nicht direkt als Impuls für die Ein-
führung neuer Ansätze, sondern eher als 
indirekte Argumentationshilfe fungiert 
(vgl. Interview RPV OEOE). Wichtig für 
die Implementation des Hochwasserschut-
zes in der Region seien auch die vielen For-
schungsprojekte gewesen, die im Oberen 
Elbtal/Osterzgebirge angesiedelt wurden, 
so beispielsweise das KlimaMORO 2014 
(vgl. BMVBS 2014), das Strategiekon-
zept REGKLAM in der Region Dresden 
2013 (BMBF KLIMZUG) und das Klima- 
MORO KLIMAfit 2011.

 
Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Der sächsische Landesentwicklungsplan 
beinhaltet die Zielfestlegung, dass in den 
Regionalplänen Bereiche der Landschaft 
mit besonderen Nutzungsanforderungen 
(potenzielle Überflutungsbereiche) so-
wie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
den vorbeugenden Hochwasserschutz 
und Maßnahmen des technischen Hoch-
wasserschutzes festzulegen sind (vgl. RPV 
OEOE 2020: 104). Der Regionalplan Obe-
res Elbtal/Osterzgebirge 2020 enthält dem 
folgend verschiedene Festsetzungen zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz, die in 
ein regionalplanerisches Gesamtkonzept 
eingebettet sind. Der Plan definiert vier 
Stufen der Vorsorge, die sich jeweils in 
Zielfestsetzungen niederschlagen:
 • Natürlicher Wasserrückhalt im  

Einzugsgebiet (Stufe 1)
 • Technischer Rückhalt durch  

Stauanlagen (Stufe 2)
 • Wasserrückhalt in den Auen (Stufe 3)
 • Anpassung von Nutzungen in hoch- 

wassergefährdeten Bereichen (Stufe 4)

Die Stufen 1 bis 3 bedienen das Schwer-
punktthema „Sicherung und Rückgewin-
nung von Retentionsräumen sowie Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der Fläche“, 
wohingegen Stufe 4 das Themenfeld „An-
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passung und Verlagerung vulnerabler 
Raumnutzungen, insbesondere Siedlungs-
gebiete und Kritischer Infrastrukturen“ 
adressiert.

Die ersten beiden Stufen, „Natürlicher 
Wasserrückhalt im Einzugsgebiet“ und 
„technischer Rückhalt durch Stauanla-
gen“ sollen dazu beitragen, die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Hochwassers zu 
verringern. Auf der ersten soll dazu mithil-
fe der Festlegung von Gebieten zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts die natürliche 
Speicherfähigkeit der Böden erhöht wer-
den. Auf der zweiten Stufe soll diese durch 
die Festlegung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für Hochwasserrückhalte-
becken weiter gesteigert werden (vgl. RPV 
OEOE 2020: 105). Die dritte und vierte 
Stufe, „Wasserrückhalt in den Auen“ und 
„Anpassung von Nutzungen in hochwas-
sergefährdeten Bereichen“ stellen die Fest-
legungen mit weitreichendem und auch 
innovativem Charakter dar, die den Plan 
unter anderen aktuellen Regionalplänen 
hervorhebt. Auf Stufe 3 sollen mithilfe der 
Festlegung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten mit den Funktionen „Abfluss“, 
„Herstellung Abfluss“ und „Rückhalt“ grö-
ßere Wassermengen, die von den natürli-
chen und technischen Speichern nicht auf-
genommen werden können, in den Auen 
gespeichert werden. Stufe 4 betrifft die 
Bereiche, die im Falle des Versagens aller 
vorherigen Stufen überschwemmungsge-
fährdet sind. Diese Bereiche sind als Vor-
behaltsgebiete vorbeugender Hochwasser-
schutz mit der Funktion „Anpassung von 
Nutzungen“ auszuweisen. Alle Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete sind an den Anfor-
derungen zu bemessen, die von extremen 
Hochwassern ausgehen (vgl. RPV OEOE 
2020: 106). 

Mit der Aufnahme der oben genannten 
Festlegungen ist die regionale Planungsbe-
hörde Oberes Elbtal/Osterzgebirge im Jahr 
2020 die erste in Sachsen, die die Empfeh-
lungen des MORO „Regionalentwicklung 
und Hochwasserschutz in Flussgebieten“ 

(vgl. BMVI 2017a) in die Praxis umgesetzt 
hat. In diesem Fall war das KlimaMORO 
2014 ausschlaggebend, im Rahmen dessen 
die Weiterentwicklung des raumordneri-
schen Instrumentariums angestoßen wur-
de. Neu ist dabei einerseits die Bemessung 
von Maßnahmen am Extremhochwasser-
Szenario, um Schadenspotenziale auf ein 
möglichst geringes Maß zu bringen – damit 
ist die Festlegung der Gebiete umgreifender 
als die der wasserrechtlichen Überschwem-
mungs- und Risikogebiete. Andererseits ist 
die Ausweisung von Vorranggebieten „Ab-
fluss“ und „Rückhalt“ , auch im Siedlungs-
bestand, sowie die Einführung von Vorbe-
haltsgebieten „Anpassung von Nutzungen 
an Hochwasser“ in der ungefähren Ausdeh-
nung des im jeweiligen Einzugsgebiet größ-
ten anzunehmenden Hochwassers hervor-
zuheben (s. Abb. 74).

Auf der Landesebene lassen sich weitere 
innovative Maßnahmen zur Thematik der 
Hochwasservorsorge verorten. So ist Sach-
sen das erste Bundesland, in dem die Kate-
gorie der Hochwasserentstehungsgebiete 
eingeführt wurde – im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) ist diese Option zwar allen 
Ländern gegeben, jedoch wird sie bisher 
noch in keinem anderen Land umgesetzt. 
Die Raumkategorie soll Flächen mit hohen 
Niederschlägen und schnellen Abflüssen 
kennzeichnen (vgl. Interview LfULG).

Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge knüpft in seinen zeichnerischen 
Festlegungen zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz an die nach Wasserrecht fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiete, über-
schwemmungsgefährdeten Gebiete und  
Hochwasserentstehungsgebiete an.

Seit dem Inkrafttreten des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 wird die 
Festlegungskategorie „Vorbehaltsgebie-
te Anpassung von Nutzungen“ vermehrt 
in der kommunalen Bauleitplanung be-
rücksichtigt, was für den Erfolg des Re-
gionalplans spricht. So ist neuerdings das 
hochwasserangepasste Bauen im Bebau-
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ungsplan einiger Flächen in Dresden ver-
ankert. In verschiedenen Stellungnahmen 
wird regelmäßig auf die Festlegungen des 
Regionalplans verwiesen. Die Neuerungen 
zum Hochwasserschutz im Regionalplan 
werden von den Akteuren in der Region 
im Allgemeinen positiv aufgefasst. Allein 
durch die intensive Beschäftigung mit der 
Thematik und der Implementation neuer, 
„innovativer“ Ansätze in die Planwerke ist 

Abbildung 74: Differenzierung zeichnerischer raumordnerischer Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

Quelle: RPV OEOE 2020: Karte 4

die Region hinsichtlich der Risikovorsor-
ge gegenüber Hochwasser und Starkregen 
gewappnet. Handlungsbedarf wird derzeit 
vor allem noch bezüglich Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen gesehen, die zwar in den 
Vorranggebieten Hochwasserschutz nicht 
zielkonform sind, für die aber noch kein 
Verbot besteht. Hier gibt es noch Scha-
denspotenziale, die die Planung verhin-
dern könnte (vgl. Interview RPV OEOE).
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6.1.3  Fallregion Leipzig-Westsachsen

Über die Region

Die Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
liegt im Freistaat Sachsen und setzt sich zu-
sammen aus der kreisfreien Stadt Leipzig 
und den beiden umgebenden Landkreisen 
Leipzig und Nordsachsen. An sie grenzen 
sowohl die Bundesländer Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg und Thüringen sowie die 
Planungsregionen Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge und Region Chemnitz. Viele der 
Gemeinden in der Planungsregion sind im 
ländlichen Raum angesiedelt. Dieser weist 
insbesondere im östlichen Teil struktur-
schwache Gebiete auf (vgl. RPV LW o. J.). 
Das Verbandsgebiet erstreckt sich von der 
Dübener und Dahlener Heide im Norden 
bis zum Überhang zum Erzgebirgsvorland 
im Süden und vom Leipziger Neuseenland 
im Westen bis zur Elbe im Osten. Natur-
räumlich prägend sind die vielfältige Fluss-
landschaft sowie die Bergbaufolgeland-
schaften im Norden und Süden Leipzigs. 
Bedeutende Flüsse sind die Elbe, Mulde, 
Weiße Elster, Pleiße und Parthe. Durch 
den ehemaligen Braunkohleabbau ent-
standen großflächige Tagebaurestlöcher, 
Abraumhalden und stillgelegte Bergbau-
anlagen. Diese Landschaften haben sich 
im Laufe der Zeit teilweise zu einzigarti-
gen Lebensräumen entwickelt (vgl. RPV 
LW o. J.). Innerhalb des Verbandsgebiets 
gibt es deutliche strukturelle Unterschie-
de auf vergleichsweise kurzer Distanz. So 
reicht die Einwohnerdichte vom Verdich-
tungsraum im Umland der Stadt Leipzig 
mit über 250 EW je Quadratkilometer 
bis zu den ländlichen Räumen um Tor-
gau mit weniger als 50 EW je Quadratkil- 
ometer (vgl. ebd.). In den vergangenen zehn 
Jahren ist die Bevölkerungszahl in Sach-
sen insgesamt leicht gesunken, während 
die Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
einen deutlichen Anstieg der Bevölke-
rungszahl verzeichnete (vgl. 2011: rund 
971.000 EW) (vgl.  Statistisches Landes-
amt 2023: 10). Der Bevölkerungszuwachs 

innerhalb des Verbandsgebiets entfällt je-
doch ganz wesentlich auf die Stadt Leipzig 
und den umgebenen Verdichtungsbereich 
(vgl. ebd.). Wichtige Wirtschaftsbranchen 
in der Region sind die Automobilindustrie, 
die Branchen Mikroelektrotechnik, Me-
tallerzeugung, Maschinen- und Anlagen-
bau sowie Logistik (vgl. WFS 2023). 

Ende 2021 ist der Regionalplan Leipzig-
Westsachsen in Kraft getreten und löst 
damit den seit 2008 bestehenden Regio-
nalplan Westsachsen ab. Der Regional-
plan Leipzig-Westsachsen stellt damit den 
„verbindlichen Rahmen für die räumliche 
Ordnung und Entwicklung“ in der Pla-
nungsregion dar, „insbesondere in den Be-
reichen der Ökologie, der Wirtschaft, der 
Siedlung und der Infrastruktur“ (RPV LW 
2021: 5). Ziel ist es, grundsätzliche Rah-
menbedingungen für eine nachhaltige Re-
gionalentwicklung zu schaffen. Dabei soll 
sichergestellt werden, dass die räumlich 
unterschiedlichen Leistungspotenziale in 
der Region ausgeschöpft werden können. 
Zudem soll auf die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensbedingungen in allen Teilen 
der Region hingewirkt und die natürlichen 
Lebensgrundlagen sollen dauerhaft gesi-
chert werden (vgl. ebd.).

Region: Leipzig-Westsachsen

Bundesland: Sachsen 

Fläche: 3978 km²

Einwohnerzahl: 1.052.438  
(Stand: 30. November 2022)

Einwohnerdichte: 265 EW/km²

Website: https://www.rpv-westsachsen.de/

https://www.rpv-westsachsen.de/
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Regionale Herausforderungen

Trotz immer wieder auftretender Hoch-
wasserereignisse in der Region in den ver-
gangenen Jahrhunderten war das Thema 
des Hochwasserschutzes nach dem großen 
Hochwasserereignis im Jahr 1954 für lange 
Zeit nicht besonders präsent (vgl. Interview 
RPV LW). Insbesondere in den 1990er-Jah-
ren spielten Hochwassergefahr und Hoch-
wasserschutz in der kommunalen Planung, 
beispielsweise bei der Baugebietsentwick-
lung, keine Rolle. In den vergangenen zwei 
Jahrzehnten versandeteten viele Vorhaben 
zu Deichrückverlegungen aufgrund fehlen-
der Akzeptanz in der Planung. Planungs-
konzepte aus den frühen 2000er-Jahren 
werden derzeit wieder aufgegriffen und 
erst jetzt (in veränderter Form) umgesetzt. 
Eines der größten Probleme der Region im 
Kontext des Hochwasserschutzes ist die 
Flächenverfügbarkeit. Hochwasserschutz 
ist zudem nicht nur eine Frage der konzep-
tionellen Planung, sondern auch des Voll-
zugs. Abweichungen von den Zielen und 
Grundsätzen in Regionalplänen lassen sich 
nicht immer vermeiden, beispielsweise im 
Falle politisch motivierter Vorhaben, bei 
denen trotz Festlegungen des Regionalplans 
Versuche unternommen werden, in Auen 
oder Überschwemmungsbieten zu bauen. 
Hierbei gelang es dem Planungsverband 
nicht in jedem Fall, solche Vorhaben abzu-
wenden. (vgl. ebd.)

Besonders prägend für die Region Leip-
zig-Westsachsen waren die Hochwasser 
2002 und 2013. Im August 2002 drangen 
außergewöhnlich große Wassermengen in 
den Boden ein, verursacht durch die Einsi-
ckerung von Niederschlägen und Flusswas-
ser in überschwemmten Talauen (vgl. LfUG 
2003: 5). Dies führte zu feuchten oder über-
fluteten Kellern, Schäden an der Bausubs-
tanz und zu einer Minderung der Stabilität 
von Gebäuden, dem oberirdischen Aus-
tritt von Grundwasser und einer erhöhten 
Zufuhr von Fremdwasser in Kläranlagen. 
Landwirtschaftlich genutzte Gebiete waren 
zeitweise überflutet. Aufgrund von Rück-

stau in den Talauen und der dichten Be-
bauung sanken die Grundwasserstände nur 
langsam. Im Februar 2003 stiegen sie infol-
ge der hohen Niederschläge von November 
bis Januar teilweise sogar über die Werte 
vom August hinaus an. (vgl. ebd.)

Das Hochwasser im Juni 2013 wurde durch 
starke Niederschläge in Verbindung mit 
außerordentlich hoher Bodenfeuchte ver-
ursacht (vgl. LfULG 2015: 9). Besonders 
betroffen waren neben dem Elbestrom das 
Einzugsgebiet der Mulde und der Weißen 
Elster. In der Zwickauer Mulde wurden da-
bei zum Teil Wasserstände erreicht, die die 
Werte des Augusthochwassers 2002 über-
trafen. In weiten Teilen des Einzugsgebiets 
der Weißen Elster kam es zu einer extremen 
und so in den bisherigen hydrologischen 
Beobachtungen seit 1954 nicht mehr auf-
getretenen Hochwassersituation. (vgl. ebd.)

Bisher kam es noch zu keinen Planungs-
vorhaben innerhalb der neuen Gebiets-
kategorien, die den Festlegungen der An-
sätze im Regionalplan widersprochen 
haben (vgl. Interview RPV LW). Daher sind 
künftige Flächenkonkurrenzen nur zu ver-
muten. Grundsätzlich besteht immer eine 
Flächenkonkurrenz zwischen dem Frei-
raumerhalt und der Flächenversiegelung. 
Größere Konkurrenzen und Konflikte 
können dementsprechend vor allem dann 
entstehen, wenn es zu Bauvorhaben in 
den neuen, festgelegten Gebietskategorien 
kommt. Weiteres Konfliktpotenzial besteht 
bei der Flächenbereitstellung für den Hoch-
wasserschutz oder die Hochwasservorsorge 
durch die Landwirtschaft. Hierbei kommt 
es häufig zu konfliktreichen Fragen nach 
entsprechenden Entschädigungen. Zudem 
besteht ein immerwährender Konflikt zwi-
schen dem technischen Hochwasserschutz 
und dem Naturschutz. Der Planungsver-
band vertritt den Standpunkt, dass vor-
sorgender Hochwasserschutz immer auch 
einen Beitrag zum Naturschutz leistet. In 
diesem Kontext gibt es jedoch häufig auch 
andere Ansichten, beispielsweise wenn es 
in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten infolge 
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von Hochwasserschutzmaßnahmen zu Ver-
änderungen der Lebensraumtypen kommt. 
(vgl. ebd.)

 
Akteurskonstellationen

Treibende Kraft für die Einführung der bei-
den neuen Ansätze des Hochwasserschut-
zes im Regionalplan war der Planungsver-
band selbst (vgl. Interview RPV LW). Die 
im Rahmen des KlimaMORO Leipzig-
Westsachsen (vgl. RPV LW 2013, siehe auch 
weiter unten) erarbeiteten Handlungsemp-
fehlungen wurden in den Verbandsgremi-
en der Region besprochen und schließlich 
angenommen. Mit Rückhalt vonseiten der 
Landesplanung sowie der Verbandsgre-
mien wurden daraufhin die Handlungs-
empfehlungen des KlimaMORO in den 
Plansätzen des Regionalplans umgesetzt. 
Förderlich war dabei auch, dass die The-
men Risikovorsorge und Kritische Infra-
strukturen während der Erarbeitung des 
Regionalplans besonders aktuelle und rele-
vante Themen in der Raumforschung wa-
ren. Zudem hatte die Regionalplanung in 
Leipzig-Westsachsen einen großen Hand-
lungsspielraum, da die sächsische Landes-
planung ebenfalls in das KlimaMORO ein-
gebunden war. Der Planungsverband hat es 
als große Bereicherung wahrgenommen, 
dass mit der Landesplanung ein Partner 
bestand, der es ermöglichte, solche innova-
tiven Festlegungen zum Hochwasserschutz 
zu treffen. (vgl. ebd.) 

Innerhalb der Region gab es kaum Kon-
flikte bei der Einführung der Ansätze 
(vgl.  Interview RPV LW). Andere, poli-
tisch „konfliktträchtigere“ Themen wie die 
abschließende Planung der Windenergie-
nutzung, der Rohstoffabbau, die Gewer-
beflächenvorsorge oder die Einstufung 
Zentraler Orte bestimmten den Diskurs 
im Rahmen des Erarbeitungsprozesses 
des Regionalplans 2021. Die Betroffenheit 
durch diese Themen überlagerte die des 
vorsorgenden Hochwasserschutzes. Mög-
licherweise wären die Beteiligung und ge-

gebenenfalls der Widerstand zu den neuen 
Ansätzen im Hochwasserschutz größer 
gewesen, wenn es keine Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans gegeben hätte, 
sondern nur eine Teilfortschreibung zum 
Thema Risikovorsorge. (vgl. ebd.)

 
Impulse für die Raumordnung

Das Hochwasser 2002 hat das Bewusstsein 
für die Hochwassergefahr und den Hoch-
wasserschutz innerhalb der Region deut-
lich gestärkt, insbesondere innerhalb der 
kommunalen Verwaltungen und bei den 
Trägern der Fachplanungen (vgl. Inter-
view RPV LW). Der Regionalplan aus dem 
Jahr 2008 fußt maßgeblich auf den Ge-
schehnissen und gewonnenen Erkenntnis-
sen des Hochwasserereignisses von 2002. 
Förderlich war hierbei, dass bezogen auf 
das Hochwasser 2002 sehr gute fachliche 
Grundlagen in Form von Ereignisanaly-
sen des Sächsischen Landesamts für Um-
welt und Geologie bereitgestellt wurden. 
Zudem wurden für alle Gewässer erster 
Ordnung in Sachsen Hochwasserschutz-
konzepte erarbeitet. Aufbauend auf die-
sen Analysen und Konzepten konnte der 
Regionalplan 2008 hinsichtlich des The-
mas Hochwasserschutz im Vergleich zum 
Regionalplan 2001 deutlich nachgeschärft 
werden. (vgl. ebd.)

Ausschlaggebend für die Einführung weit-
reichender Ansätze zum Hochwasser-
schutz im Regionalplan 2021 war jedoch 
das KlimaMORO („Raumentwicklungs-
strategien zum Klimawandel“), an dem 
die sächsische Landesplanung sowie der 
Regionale Planungsverband Leipzig-West-
sachsen von 2009 bis 2013 beteiligt waren 
(vgl. Interview RPV LW). Im Rahmen 
des KlimaMORO wurden unter anderem 
Vulnerabilitätsanalysen zu den Themen 
Hochwasser und Starkregen durchgeführt. 
Forschungsergebnisse und Handlungs-
empfehlungen aus dem KlimaMORO 
flossen im Anschluss auch in den Erar-
beitungsprozess des sächsischen Landes-
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entwicklungsplans 2013 ein. Im Ergebnis 
formulierte die Landesplanung konkrete 
Handlungsaufträge für die sächsische Re-
gionalplanung, die im Falle der Region 
Leipzig-Westsachsen in der Einführung 
weitreichender Ansätze zur Risikovorsor-
ge gegenüber Hochwasser und Starkregen 
im Regionalplan 2021 mündeten. Im We-
sentlichen betraf dies die Sicherung von 
„Gebieten mit hohem Schutzbedarf gegen-
über Hochwasser“ sowie von „regionalen 
Schwerpunktbereichen zur Minderung 
bestehender Gefahrenpotenziale im Hoch-
wasserfall“ über Grundsätze. (ebd.)

 
Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Da sich aufgrund des Klimawandels die 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten verän-
dern und mit einer Zunahme der Häufigkeit 
und Intensität von Starkniederschlägen zu 
rechnen ist, sieht der Regionale Planungs-
verband Leipzig-Westsachsen eine ver-
stärkte Betrachtung des Aspekts der Hoch-
wasserrisikovorsorge in der Raumordnung 
auch im Sinne der EU-Hochwasserrisiko-
management-Richtlinie (vgl. HWRM-RL) 
als erforderlich an (vgl. Interview RPV 
LW). In der Begründung des Regionalplans 
zu den beiden neuen Gebietskategorien 
zum Hochwasserschutz wird ein direkter 
Bezug zu dem von der MKRO 2016 ver-
abschiedeten Leitbild „Klimawandel und 
Energiewende gestalten“ hergestellt, nach 
dem unter anderem die Risikovorsorge in 
potenziellen Überflutungsbereichen im 
Mittelpunkt der planerischen Hochwasser-
versorge steht. Des Weiteren wird an die 
Grundsätze der Raumordnung nach dem 
Raumordnungsgesetz angeknüpft, gemäß 
derer unter anderem dem Schutz Kritischer 
Infrastrukturen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG) und 
den räumlichen Erfordernissen des Klima-
schutzes Rechnung zu tragen ist. Letzteres 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG).

Der Regionale Planungsverband Leipzig-
Westsachsen stellt in seinem Regionalplan 
aus dem Jahr 2021 fest, dass Nutzungen, 
die im Sinne des Schutzes von Leib und 
Leben eine besondere Bedeutung besitzen, 
sowie Infrastrukturen von überregiona-
ler und regionaler Bedeutung, die durch 
Hochwasser erheblichen Schaden erleiden 
können, einen besonderen Schutzbedarf 
rechtfertigen (vgl. RPV LW 2021: 147). 
Begründet wird dies damit, dass der (zeit-
weilige) Verlust oder die Beeinträchtigung 
der Funktionsfähigkeit dieser Nutzungen 
und Infrastrukturen nicht nur erhebliche 
negative Folgewirkungen für die Region 
birgt, sondern beispielsweise auch überre-
gionale Auswirkungen auf verkehrliche Er-
reichbarkeiten sowie regionsübergreifende 
Versorgungsgebiete (unter anderem für die 
Trinkwasserversorgung) hat. Insbesonde-
re von Nutzungen, Infrastrukturen oder 
Anlagen, die gesundheitsgefährdende und 
umweltbelastende Stoffe produzieren, ver-
arbeiten, lagern oder transportieren, geht 
im Überflutungsfall ein erhebliches Scha-
densrisiko und Gefährdungspotenzial aus. 
Die Gefährdung ergibt sich dabei nicht nur 
aus der Beschädigung selbst, sondern auch 
aus den durch die Beschädigung entstehen-
den Gefahren für die Umwelt (z. B. durch 
die Freisetzung wassergefährdender Stoffe). 
Um dem besonderen Schutzbedarf dieser 
Nutzungen, Infrastrukturen und Anlagen 
im Rahmen des Hochwasserschutzes Rech-
nung zu tragen, wurden im Regionalplan 
Leipzig-Westsachsen 2021 zwei innovative 
Gebietskategorien eingeführt.

Nach dem Grundsatz 4.1.2.22 sollen in 
„Gebieten mit hohem Schutzbedarf ge-
genüber Hochwasser“ sensitive Nutzun-
gen und Kritische Infrastrukturen durch 
Maßnahmen des vorsorgenden und tech-
nischen Hochwasserschutzes vor über-
schwemmungsbedingten Beeinträchti-
gungen geschützt werden. In „Regionalen 
Schwerpunktbereichen zur Minderung 
bestehender Gefahrenpotenziale im Hoch-
wasserfall“ sollen hochwasserexponierte 
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Anlagen zurück- oder umgebaut werden 
beziehungsweise der Neubau von Anlagen 
angepasst an die Hochwassergefährdungs-
intensität erfolgen. Die beiden Gebietskate-
gorien sind Grundsätze der Raumordnung. 
Im Regionalplan erfolgt die Verortung 
der Gebietskategorien im Themenbereich 
„Freiraumentwicklung“ unter den Aspek-
ten „Grundwasser-, Oberflächenwasser-, 
Hochwasserschutz“  (vgl.  RPV LW 2021: 
132; s. Abb. 75). 

Die Abgrenzung der Hochwasserrisiko-
bereiche mit hohem Schutzbedarf be-
ziehungsweise mit erheblichem Gefah-
renpotenzial wird durch die räumliche 
Überlagerung der naturräumlichen Ex-
position (Hochwasserrisiko) auf Grund-
lage der aktuellen sowie potenziellen 
Überschwemmungsgebiete (Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Überschwemmungs-
intensität) sowie der sozioökonomischen 
Empfindlichkeit von Nutzungen und An-
lagen (Bereiche mit hohem Schutzbedarf) 
beziehungsweise dem Schadensrisiko von 
Nutzungen und Anlagen im Hochwasser-
fall (Bereiche mit hohem Gefahrenpoten-
zial) vorgenommen.

Unter der Verwendung einer Dichteana-
lyse („Kernel-Density-Verfahren“) wurden 
Konzentrationsbereiche von Nutzungen 
und Anlagen mit hoher sozioökonomi-
scher Empfindlichkeit in Gebieten mit ho-
her naturräumlicher Exposition gegenüber 
Hochwasser sowie Konzentrationsbereiche 
von Nutzungen und Anlagen mit hohem 
Gefahrenpotenzial in Gebieten mit hoher 
naturräumlicher Exposition gegenüber 
Hochwasser abgegrenzt. Jene Konzentra-
tionsbereiche sind zeichnerisch als „Ge-
biete mit hohem Schutzbedarf gegenüber 
Hochwasser“ sowie als „Regionale Schwer-
punktbereiche für die Minderung beste-
hender Gefahrenpotenziale im Hochwas-
serfall“ festgelegt. 

Festlegungskriterien für „Gebiete mit ho-
hem Schutzbedarf gegenüber Hochwasser“ 
sind demnach Nutzungen und Infrastruk-

turen von regionaler und überregionaler 
Bedeutung beziehungsweise mit hoher Be-
deutsamkeit für den Schutz von Leib und 
Leben und hoher Sensitivität gegenüber 
Hochwasser in Gebieten mit potenziell ho-
hem Hochwasserrisiko. Festlegungskrite-
rien für „Regionale Schwerpunktbereiche 
für die Minderung bestehender Gefahren-
potenziale im Hochwasserfall“ sind Nut-
zungen, Infrastrukturen oder Anlagen mit 
erheblichem Schadensrisiko im Hochwas-
serfall in Gebieten mit potenziell hohem 
Hochwasserrisiko. 

Neben den Gebietskategorien „Gebiete 
mit hohem Schutzbedarf gegenüber Hoch-
wasser“ und „Regionalen Schwerpunkt-
bereichen für die Minderung bestehender 
Gefahrenpotenziale im Hochwasserfall“ 
werden im Regionalplan Leipzig-Westsach-
sen 2021 weitere Handlungsansätze im Zu-
sammenhang mit dem Hochwasserschutz 
und der Hochwasservorsorge verfolgt: 

Vorranggebiete vorbeugender Hochwas-
serschutz (Überschwemmungsbereich) 
(ebd.:  132)

Z 4.1.2.16: Die Gebiete sind von Bebauung 
freizuhalten. Innerhalb der Gebiete soll die 
Errichtung von Anlagen der Infrastruktu-
ren, die den Wasserabfluss behindern kön-
nen, oder Rückhalteraum nicht ausgleich-
bar einschränken, ausgeschlossen sein. 
Z 4.1.2.17: Es ist darauf hinzuwirken, dass 
die Abflussbereiche der Gebiete als Grün-
land genutzt oder durch Aufforstung ge-
eigneter Gebiete in ihrem Retentionsver-
mögen gestärkt werden. 

Vorranggebiete vorbeugender Hochwas-
serschutz (Risikobereich) (ebd.)

Z 4.1.2.18: In den Gebieten sollen nur 
Bauleitplanungen erfolgen, die der Er-
haltung, der Erneuerung, der Anpassung 
oder dem Umbau vorhandener Ortsteile 
dienen. Dabei sind hochwasserangepasste 
Maßnahmen vorzusehen. 
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Abbildung 75: Ausschnitt der Karte 12 (Festlegungskarte Hochwasserschutz) im Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021

Quelle: RPV LW 2021

Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hoch-
wasserschutz (Risikobereich) (ebd.)

G 4.1.2.19: Bei Planungen und Maßnah-
men in den Gebieten sollen das bestehende 
Überschwemmungsrisiko einschließlich 
der Gefahren des Versagens bestehender 
Schutzeinrichtungen sowie die Rückge-
winnung ehemaliger Retentionsflächen 
berücksichtigt werden.
G 4.1.2.20: In den Gebieten soll eine dem 
Hochwasserrisiko angepasste Nutzung 
erfolgen. Bei der Sanierung bestehender 
Bebauung sowie bei neuer Bebauung sind 
geeignete bautechnische Maßnahmen zur 
Vermeidung des Eintrags wassergefähr-
dender Stoffe im Überschwemmungsfall 
vorzusehen.

Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung 
des Wasserrückhalts (ebd.)

Z 4.1.2.23: In den Gebieten sind Beein-
trächtigungen des Wasserrückhaltevermö-
gens durch großflächige Bodenversiege-
lungen, die Beseitigung abflusshemmender 
Vegetationsbestände, nutzungsbedingte 
schädliche Bodenverdichtungen und Ver-
ringerung des natürlichen Retentionsraums 
der Fließgewässer zu vermeiden. Nutzun-
gen und Maßnahmen, die eine Erhöhung 
des Wasserrückhaltevermögens in diesen 
Gebieten begünstigen, sind zu befördern.
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6.1.4  Weitere Aspekte der Hochwasservorsorge

Flankierende Ansätze

Fachzentrum Klima

Im Sächsischen Landesamt wurde das 
Fachzentrum Klima eingerichtet, das sich 
der Beratung von der Planungs- bis auf die 
Fachebene sowie dem Sammeln und Gene-
rieren von Daten annimmt. Auf Basis die-
ser Daten wurde das Wasserhaushaltsportal 
Sachsen entwickelt, welches Daten, Berech-
nungen und Prognosen bis 2100 öffentlich 
zur Verfügung stellt. Auch die Raumord-
nung profitiert von den bereitgestellten In-
formationen (vgl. Interview LfULG).

Förderung der Eigenvorsorge

In Sachsen werden Grundstückskäuferin-
nen und -käufer spätestens beim Gang 
zum Grundbuchamt darüber informiert, 

dass das zu erwerbende Grundstück im 
Überflutungsbereich liegt. Zweimal im 
Jahr werden den Liegenschaftsämtern 
vom Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) die aktuel-
len Überschwemmungsgebiete gemeldet. 
Die Liegenschaftsämter sind verpflichtet, 
die Information zur Lage des Grundstücks 
im Überschwemmungsgebiet an Kauf-
interessenten weiterzugeben. In anderen 
Ländern ist der Käufer oder die Käuferin 
darauf angewiesen, sich selbst darüber zu 
informieren (vgl. Interview LfULG). Im 
Bildungs- und Demonstrationszentrum 
Leipzig wurde das Kompetenzzentrum 
Eigenvorsorge geschaffen: Dort wird ein 
Hochwasservorsorgeausweis ausgestellt 
(vergleichbar mit dem Hochwasserpass 
in Köln, HKC 2023). Zudem gibt es ein 
elektronisches Tool (flood.bi), mit dem 
eine Selbstauskunft für Ein- und Zweifa-

Wirkung in der Region

Aufgrund der heftigen und schadensreichen 
Hochwasserereignisse, von denen Sachsen 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr-
mals betroffen war, zielen die zwei neuen 
Gebietskategorien im aktuellen Regional-
plan Leipzig-Westsachsen insbesondere auf 
die Steigerung des Problembewusstseins bei 
den für die Genehmigung beziehungswei-
se den Betrieb Kritischer Infrastrukturen, 
hochwasserempfindlicher Nutzungen und 
Anlagen zuständigen Behörden beziehungs-
weise Akteuren ab (vgl. RPV LW 2021: 148). 
Die Wirkung der neu eingeführten Plansätze 
in der Region ist bisher noch nicht absehbar. 
Seit dem Inkrafttreten des Regionalplans 
im Dezember 2021 kam es innerhalb der 
festgelegten Gebiete nicht zu Neubauvor-
haben, sondern nur zu einem Ersatzneubau 
(vgl.  Interview RPV LW). Da durch dieses 
Vorhaben das Schadenspotenzial nicht er-
höht wurde, erfolgte keine Anwendung der 
Plansätze. Mitarbeitende des Planungsver-
bands weisen allerdings darauf hin, dass es 

sich bei den neuen Plansätzen um Grund-
sätze und nicht um Ziele des Regionalplans 
handelt, sodass die Plansätze „nur“ in die 
Abwägung nachrangiger Planungen einzu-
beziehen sind. Je nachdem wie der künftige 
Vollzug der Plansätze gehandhabt wird, ist es 
durchaus möglich, dass sich bei Planungen 
und Vorhaben über die Plansätze hinwegge-
setzt wird. Dennoch gelangen Mitarbeitende 
des Planungsverbands zu der Einschätzung, 
dass das Instrumentarium ihrer Regional-
planung nun ausreichende Möglichkeiten 
bietet, um räumlich verortete Festlegungen 
zum Hochwasserschutz und zur Hochwas-
servorsorge zu treffen, sofern das Potenzial 
der Instrumente vollends ausgenutzt wird. 
Die Wirkung auf das Problembewusstsein 
der zuständigen Behörden beziehungsweise 
Akteure in Bezug auf Genehmigung bezie-
hungsweise Betrieb Kritischer Infrastruk-
turen, hochwasserempfindliche Nutzungen 
und Anlagen ist zum aktuellen Zeitpunkt 
für die Mitarbeitenden des Planungsverban-
des noch nicht einschätzbar. (vgl. ebd.)
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milienhäuser ausgestellt werden kann, auf 
Grundlage derer ein Fachgutachter be-
ziehungsweise eine Fachgutachterin dann 
bei einem Hausbesuch Maßnahmen zur 
Eigenvorsorge benennen kann. Das Land 
Sachsen fördert ein solches Gutachten so-
wie die Umsetzung der darin aufgeführten 
Maßnahmen und ist damit aktuell das ein-
zige Bundesland mit Fördermaßnahmen 
zur Eigenvorsorge. 

Verbesserung der Kooperation

Um Entscheidungsträger zusammenzu-
bringen und es ihnen zu ermöglichen, Ent-
scheidungen auf derselben Informations-
grundlage zu treffen, sollen zwischen 2023 
und 2026 die Akteure der sächsischen Pla-
nungsregionen durch das Projekt RegioNet 
WasserBoden (Regionale Netzwerke für 
ein nachhaltiges Wasser- und Bodenma-
nagement) vernetzt werden (vgl. LfULG 
2023). Außerdem erhalten die Kommu-
nen in Sachsen eine höhere Förderung zur 
Umsetzung der Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie, wenn alle Kommunen an 
einem Gewässer zusammenarbeiten. Ziel 
ist es, das Verhältnis zwischen Ober- und 
Unterliegern stärker zu berücksichtigen 
(vgl. Interview LfULG). 

 
Weitergehende Befunde aus  
den Fallstudienanalysen

Abstimmungsbedarf Raumordnung  
und Fachplanung

In Deutschland existiert kein übergeord-
netes Umweltgesetzbuch wie in anderen 
Staaten. Die zahlreichen Einzelgesetze be-
ziehen sich dagegen nur auf einzelne Be-
reiche und sind nicht hinreichend aufein-
ander abgestimmt (vgl. Interview LfULG). 
Zudem wurde berichtet, dass es zwischen 

der Fachplanung und der Raumordnung 
keinen ausreichenden Austausch gibt 
(vgl.  ebd.). Die Fachplanung berücksich-
tige zwar in ihren Planungs- und Geneh-
migungsprozessen die Festlegungen der 
Regionalpläne, darüber hinaus bestehen 
aber wenige Berührungspunkte zwischen 
der Raumordnung und der Fachplanung. 

Wirksamkeit der Hochwasser- 
schutzmaßnahmen in Sachsen

2002 waren zwei Drittel der Landesfläche 
Sachsens von Hochwasser betroffen. Es 
kam zu Schäden in Höhe von rund sechs 
Milliarden Euro und 21 Todesopfern. Das 
theoretisch berechnete Gesamtschadens-
potenzial des Hochwassers von 2002 (für 
den Fall der Betroffenheit der gesamten 
Landesfläche) lag bei 7,2 Milliarden Euro. 
2013 war in ähnlicher Intensität fast das 
gesamte Bundesland von Hochwasser be-
troffen, es kam jedoch „nur“ zu Schäden in 
Höhe von zwei Milliarden Euro. Dies kann 
als Hinweis interpretiert werden, dass vie-
le Maßnahmen bereits umgesetzt wurden 
und eine messbare Wirkung entfalten 
(vgl. Interview LfULG).

Bedeutung der MKRO-Leitbilder

Die von der Ministerkonferenz für Raum-
ordnung (MKRO) formulierten Leitbilder 
der Raumentwicklung spielen im Alltag der 
Regionalplanung nur eine untergeordnete 
Rolle und treten fast ausschließlich wäh-
rend der Erarbeitung von Regionalplänen 
in Erscheinung (vgl. Interview RPV  LW). 
Sie dienen als Planrechtfertigung, wenn 
sich diese nicht über Festlegungen im 
Raumordnungsgesetz oder Landesent-
wicklungsplan herstellen lässt. Einige Leit-
bilder wurden jedoch als Begründung für 
die Ziele und Grundsätze des Regional-
plans herangezogen. (vgl. ebd.). 



179Fokusthemen: Klimawandel und Energiewende

 • Aus dem Umgang mit der Hochwasserrisikovorsorge in Sachsen lassen sich Schlüsse und Hand-
lungsempfehlungen für die Raumordnung im Allgemeinen ableiten. So ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der erwartbaren extremeren Wetterlagen, die sich als Folge des Klimawandels 
verstehen, eine Bemessung sämtlicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Extremhoch-
wasser vonnöten, um die Schadenspotenziale einzugrenzen. Dies betrifft nicht nur die Dimen-
sionierung von Anlagen des technischen Hochwasserschutzes, sondern auch die Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Hochwasservorsorge sowie den Siedlungsrückzug 
beziehungsweise die Vermeidung von neuer Siedlungstätigkeit im Einzugsbereich der Flüsse. In 
diesem Zusammenhang sollten insbesondere Hochwasserentstehungskarten häufiger verwen-
det werden. Diese weisen Hochwasserentstehungsgebiete aus, also Gebiete, in denen bei Stark-
regenereignissen oberirdische Abflüsse entstehen können, die zu Hochwassern führen können.

 • Die Regionalplanung kann überwiegend durch die Beteiligung in formellen Verfahren eine 
Steuerungswirkung entfalten. Dort, wo es aufgrund einer textlichen oder zeichnerischen Fest-
legung eine Beachtens- oder Berücksichtigungspflicht der raumordnerischen Festlegungen 
gibt (beispielsweise in der Bauleitplanung oder in Planfeststellungsverfahren), kann die Regio-
nalplanung als Träger öffentlicher Belange förmliche Stellungnahmen abgeben, in denen sie 
auf Zielkonflikte mit regionalplanerischen Festlegungen hinweist. Solche Stellungnahmen 
der Regionalplanung führen teilweise dazu, dass gewisse Vorhaben nicht genehmigungsfä-
hig sind. Im Sonder- oder Zweifelsfall wird ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt, in dem 
die Regionalplanung erneut Stellungnahmen abgibt. Über die Beteiligung und Stellungnahme 
in solchen formalen Verfahren versucht die Regionalplanung darauf hinzuwirken, bestimmte 
Bereiche von gewissen Nutzungen freizuhalten oder raumbedeutsame Kompensationsmaß-
nahmen in bestimmten Gebieten zu konzentrieren. Im Ergebnis ist die Steuerungswirkung der 
Regionalplanung daher eher verhinderungsbezogen. Allerdings muss beachtet werden, dass 
die Verhinderung von Vorhaben durch die Regionalplanung stets darin begründet liegt, raum-
ordnerisch relevante Funktionen oder Nutzungen eines Raums vor Einschränkungen oder Ver-
lust zu schützen.

 • Grundsätzlich sollte auch berücksichtigt werden, dass selbst die innovativsten Ansätze und Pla-
nungen nahezu wirkungslos bleiben können, wenn die (Risiko-)Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Planungsebenen und Akteuren nicht gestärkt wird, um die effektive Umset-
zung zu gewährleisten. Vielfach bestehen zum Themenkomplex der Risikovorsorge gegenüber 
Hochwasser und Starkregen bereits ausreichende fachliche Grundlagen sowie das notwendige 
Wissen. Problematisch ist, dass das bereits vorhandene Wissen nicht bekannt ist oder nicht ab-
gerufen wird. Vor diesem Hintergrund sollten Strategien zur (Risiko-)Kommunikation und zur 
Verbreitung des bestehenden Fachwissens entwickelt werden. Die Uneinheitlichkeit der pla-
nungs-, umwelt- und wasserrechtlichen Grundlagen stellt hierbei eine zusätzliche Herausforde-
rung dar. Neben der Verbesserung von Kommunikation und Informationsaustausch könnte hier 
auch eine Schärfung der MKRO-Leitbilder im Hinblick auf den Umgang mit Hochwasserrisiken 
hilfreich sein.

 • Hochwasservorsorge ist ein bedeutendes Thema in der Raumordnung, wurde bislang jedoch 
vorwiegend von der Sicherung von Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum ge-
prägt. Künftig bedarf es weiterer Festlegungen wie Rückgewinnung von Retentionsräumen, 
Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche und Starkregenrisikomanagement. Die größ-
ten Impulse für die Raumordnung in den Ländern und Regionen sind zukünftig durch die  
Umsetzung des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz zu erwarten.

6.1.5  Fazit 
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6.2  Umgang mit Hitze in der Stadt  
        am Beispiel der Region Köln/Bonn

Die globale Erwärmung und die damit 
verbundene Erhöhung der Durchschnitts-
temperaturen haben weitreichende Folgen: 
Höhere Lufttemperaturen beeinflussen 
beispielsweise die Niederschlagsverhält-
nisse und damit sowohl Starkregenereig-
nisse als auch Trockenperioden; sie be-
günstigen die Ozonbildung und führen 
in Verbindung mit Luftschadstoffen zu 
negativen Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit (vgl. UBA 2021; RKI 2023; 
SRU 2023). Hinzu kommen Hitzewellen 

als Extremereignisse, die in den vergan-
genen Jahrzehnten wie auch im Jahr 2023 
die Mortalitätsraten insbesondere in den 
Städten deutlich erhöht haben (vgl. ebd.). 
Auch feuchte unversiegelte Flächen (Bö-
den)  tragen insbesondere tagsüber zur 
Abkühlung der Landschaft und der Städ-
te bei. Die Austrocknung der Landschaft, 
insbesondere während Trockenperioden, 
sollte daher durch Wasserrückhalt mini-
miert werden (vgl. BMUV 2023a; BMUV 
2023b).

6.2.1  Dringlichkeit und Raumrelevanz des Themas

Auf Grundlage zahlreicher Klimamodel-
lierungen ist damit zu rechnen, dass zu-
künftig länger anhaltende Hitzewellen in 
einer erhöhten Frequenz auftreten werden 
(vgl. UBA 2022a). Diese sind mit teilräum-
lich unterschiedlich starken Belastungen, 
insbesondere in bioklimatischen Belas-

tungsgebieten, verbunden (vgl. MKRO 
2016a: 31). Die Zunahme der Hitzebelas-
tung durch den Klimawandel zeigt sich bei 
Betrachtung der Anzahl an Heißen Tagen 
mit einem Temperaturmaximum von über 
30 °C im Verlauf der vergangenen 70 Jahre  
(s. Abb. 76). 

Abbildung 76: Anzahl der Tage und Tropennächte im Gebietsmittel in Deutschland zwischen 1951 und 2022  

mit einem Lufttemperatur-Maximum über 30 °C (Gebietsmittel)

Quelle: SRU 2023: 81
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3.4 Hitze

3.4.2 Situation in Deutschland
216. Zahlreiche Untersuchungen gehen davon aus, dass 
durch den Klimawandel auch in Deutschland vermehrt 
mit extremen Hitzeereignissen mit teilweise drastischen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu rech
nen ist (SCHLEGEL et al. 2021; KAHLENBORN et al. 
2021; KENDROVSKI et  al. 2017; CHRISTIDIS et  al. 
2015). Eine steigende Exposition gegenüber Hitze drückt 
sich etwa durch die Zunahme heißer Tage oder Tropen
nächte aus.

Heiße Tage und Tropennächte
217. Heiße Tage, also Tage an denen die höchste Luft
temperatur oberhalb von 30 °C liegt (KRUG und 
MÜCKE 2018, S. 67), sind ein Indikator, um die Hitze
belastung zu erfassen. Zwischen 1951 und 2022 ist die 
Anzahl heißer Tage in Deutschland kontinuierlich ge
stiegen (Abb. 312). Innerhalb Deutschlands variiert die 
Hitzebelastung regional (MKRO 2016, S. 20). Beispiels

weise treten heiße Tage häufiger in Süd als in Ost 
oder Norddeutschland auf (DEUTSCHLÄNDER und 
MÄCHEL 2017, S. 49). Besonders problematisch sind 
heiße Tage, wenn sie in Kombination mit Tropennäch
ten auftreten, also Nächten bei denen die Minimum
temperatur 20 °C nicht unterschreitet (DWD 2022). 
Tropennächte beeinträchtigen die Schlafqualität der 
Menschen (LAN et al. 2017), denn in einem aufgeheiz
ten Schlafzimmer, das etwa durch hohe Lärmbelastung 
nachts nicht gelüftet werden kann, schlafen Menschen 
schlecht. Ein erholsamer Schlaf ist aber elementar für 
die Gesundheit und das Wohlbefinden (HALE et  al. 
2020). Zwischen 1951 und 2022 ist die Anzahl der Tro
pennächte im Gebietsmittel in Deutschland konstant 
geblieben.

 218. Das jährliche Gebietsmittel, sprich der Flächen
mittelwert der Tropennächte in Deutschland in einem 
bestimmten Jahr, ist erwartbar niedrig. Grund dafür ist, 
dass die ländlichen Wettermessstationen in Deutsch

 ɦ  Abbildung 3-12

Anzahl heißer Tage und Tropennächte im Gebietsmittel in Deutschland zwischen 1951 und 2022 

SRU, eigene Darstellung; Datenquelle: DWD o. J.–b



181Fokusthemen: Klimawandel und Energiewende

Auch wenn zwischen den einzelnen Jah-
ren teils starke Schwankungen zu erken-
nen sind, so ist der Trend insgesamt deut-
lich steigend. Dabei waren die Jahre 2003, 
2015, 2018 und 2022, gemittelt über die 
Gesamtfläche Deutschlands, die Jahre mit 
der höchsten Zahl Heißer Tage (vgl. UBA 
2022a). So gab es zuletzt im Jahr 2022 etwa 
17,3 Heiße Tage (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu 
den Heißen Tagen ist das Gebietsmittel der 
Tropennächte weitgehend konstant. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die meisten 
Wettermessstationen des Deutschen Wet-
terdiensts (DWD) in ländlichen Gebieten 
liegen und die vor allem in städtischen Ge-
bieten auftretenden Tropennächte dadurch 
statistisch nicht angemessen in Erscheinung 
treten (vgl. SRU 2023: 81 f.). Die Anzahl der 
Hitzetage pro Jahr in Deutschland ist bei 
einer Spannbreite von kleiner 3 bis größer 
21 Tagen unterschiedlich verteilt, was ange-
sichts geographisch differenzierter klima-
tischer und topographischer Bedingungen 
nicht verwunderlich ist (vgl. RKI 2023: 20).

Aufgrund des Klimawandels ist vor al-
lem in den Sommermonaten der nächsten 
Jahrzehnte von einer weiteren Zunahme 
der Anzahl an Heißen Tagen auszugehen 
(vgl. UBA 2022a). Allerdings gibt es bislang 
keine einheitliche Definition zu Hitzewel-
len – weder bezüglich der Anzahl der Tage 
und Nächte mit hoher Temperatur noch 
hinsichtlich der Schwellenwerte zu Tempe-
raturwerten oder anderen bioklimatischen 
Indizes (vgl. Schillo et al. 2018). 

Hitze tritt dabei großräumig auf. Gerade in 
den urbanen Räumen kann eine steigende 
Hitzebelastung weitreichende Folgen nach 
sich ziehen. Das Lokalklima in Städten wird 
durch einen hohen Versiegelungsgrad, wär-
mespeichernde Baumaterialien, einen ver-
ringerten Luftaustausch sowie Luftschad-
stoffe und anthropogene Wärmequellen 
geprägt. Diese Faktoren führen zu dem so-
genannten Wärmeinseleffekt, das heißt zu 
einer deutlich höheren bodennahen Luft-
temperatur im städtischen Ballungsraum 
im Vergleich zu dem ländlichen Umland 

(vgl. DWD o. J.c). Die Ausprägung der städ-
tischen Wärmeinseln wird stark durch die 
bioklimatischen Bedingungen der Region 
beeinflusst. Zum Beispiel führen die bio-
klimatischen Umgebungsbedingungen im 
Oberrheingraben oder im Raum Rhein-
Main zu deutlich stärkeren Wärmebelastun-
gen, als es beispielsweise in Norddeutsch-
land der Fall ist. Eine große Wirkung auf 
das Makroklima von Städten entfalten die 
lokalen beziehungsweise regionalen Wind-
systeme. Diese bilden sich in topographisch 
bewegtem Gelände durch Kaltluftabflüsse 
und Bergwinde und können so zu einer Ab-
kühlung beziehungsweise Verminderung 
der Wärmebelastung führen. Aufgrund 
dessen ist es wichtig, diejenigen Flächen als 
bioklimatische Entlastungsgebiete zu er-
halten, die für den Luftaustausch relevant 
sind, indem sie für die Kaltluftproduktion 
sorgen und als Luftleitbahnen den Trans-
port der Kaltluft in die Stadt gewährleis-
ten (vgl. BMVBS/BBSR 2013: 103; MKRO 
2013a: 26).

Die gesundheitlichen Folgen hoher Luft-
temperaturen sind besonders in den urba-
nen Räumen spürbar. Neben negativen 
Auswirkungen auf das menschliche Wohl-
befinden zeigen sich durch anhaltende Hit-
zeperioden Gesundheitsbelastungen bis hin 
zu einem deutlichen Anstieg der Todesfälle. 
Die geschätzte Anzahl der hitzebedingten 
Sterbefälle in Deutschland zwischen 1992 
und 2021 weist die Jahre 1994, 2003, 2006, 
2015, 2018 und 2019 mit jeweils mindes-
tens 6.000 Sterbefällen als extreme Jahre aus 
(vgl. Winklmayr et al. 2022). Besonders be-
troffen sind vulnerable Bevölkerungsgrup-
pen wie ältere Menschen, chronisch Kran-
ke und Kinder (vgl. DStGB/Difu 2022:  7). 
Dabei kommt es nicht nur zu einer direkten 
Belastung des menschlichen Körpers durch 
Hitze, beispielsweise in Form von Kreis-
laufproblemen. Eine heiße Witterung kann 
auch zu Verunreinigungen der Atemluft 
beitragen, die wiederum Atemwegs- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärken 
(vgl. SRU 2023; RKI 2023; UBA 2022a). 
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Für die menschliche Gesundheit spielt 
auch die Temperatur in Innenräumen eine 
wesentliche Rolle, da die meisten Men-
schen den größten Teil des Tages in In-
nenräumen verbringen (vgl. Hartz et al. 
2020: 7). Insbesondere in Abhängigkeit der 
Bausubstanz ist es bedeutsam, dass sich die 
Gebäude erst über mehrere Tage hinweg 
aufheizen und dann die Wärme nach in-
nen abgeben. Insofern spielen mehrtägige 
Hitze wellen eine wichtigere Rolle als ein-
zelne Hitzetage oder Tropennächte (ebd.).

Der fortschreitende Klimawandel in Kom-
bination mit Urbanisierungstendenzen 
in vielen deutschen Städten offenbart die 
Dringlichkeit der Thematik und den an-
gezeigten Handlungsbedarf auf allen Pla-
nungsebenen.

 
Programmatiken auf Ebene der EU, 
des Bundes und der Länder

Auf EU-Ebene ist die EU-Anpassungsstra-
tegie 2021 „Ein klimaresilientes Europa – 
die neue EU-Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel“ verabschiedet worden. 
Diese richtet sich an die Mitgliedsstaaten 
und alle öffentlichen und privaten Akteu-
re. Sie zielt mit Blick auf Hitzefolgen auf 
eine schnelle, systemische Anpassung, die 
alle relevanten Politikbereiche adressiert. 
Anpassungslösungen sind dabei auf allen 
Planungsebenen zu entwickeln und sollen 
auf soliden Datengrundlagen und Risiko-
bewertungsinstrumenten beruhen.

Auf Bundesebene wurden die „Deutsche 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
2008“ sowie der erste Fortschrittsbericht 
2015 und der zweite Fortschrittsbericht 
2020 vorgelegt. Die Umsetzung erfolgt 
über die Aktionspläne Anpassung 2011, 
2015 und 2020, in die zahlreiche weitere 
Grundlagenstudien und Strategien ein-
geflossen sind. 2021 wurde zudem die  
„Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 
für Deutschland“ vorgelegt (UBA 2021). 

Die Bundesregierung veröffentlichte 2019 
den „Masterplan Stadtnatur“ und würdig-
te hierin den Beitrag von Stadtnatur und 
grüner Infrastruktur zur Anpassung an den 
Klimawandel durch ihre klimatische Aus-
gleichswirkung. Es wird darüber hinaus ein 
breites Maßnahmenprogramm beschrieben, 
um die Naturausstattung in den Städten zu 
verbessern. Dazu gehören zum Beispiel die 
Schaffung neuer Förderschwerpunkte oder 
die Identifizierung von Entsiegelungspoten-
zialen in den Städten zur Entwicklung von 
Grünräumen (vgl. BMU 2019).

Das Fachgutachten „Bundeskonzept Grüne 
Infrastruktur“ des Bundesamts für Natur-
schutz aus dem Jahr 2017 greift die Initia-
tive der EU-Kommission zur grünen Infra-
struktur auf, fasst vorhandene Fachkonzepte 
des Naturschutzes auf Bundesebene zusam-
men und liefert damit für bundesrelevante 
Entscheidungen mit Raumbezug wichtige 
Grundlageninformationen (vgl. BfN 2017). 
In Bezug auf grüne Infrastrukturen in städ-
tischen Räumen und Siedlungsgebieten 
werden drei zentrale Zielsetzungen formu-
liert. Eine davon betrifft die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels und zwar in 
erster Linie die klimatischen Regulations-
leistungen zur Minderung des städtischen 
Hitzeinseleffekts sowie die Funktion als 
Retentionsraum bei Starkregenereignissen 
und Überschwemmungen. Ein Handlungs-
erfordernis wird unter anderem in der Si-
cherung und Erhaltung bedeutsamer Kalt-
luftentstehungsgebiete und Luftleitbahnen 
gesehen (vgl. BfN 2017: 213 ff.). Das Thema 
Urbane Grüne Infrastruktur etablierte sich 
infolgedessen als fester Bestandteil von Pla-
nungskonzepten auf regionaler und städ-
tischer Ebene sowie als wesentlicher Bau-
stein in Förderprogrammen des Bundes wie 
beispielsweise „Anpassung urbaner Räume 
an den Klimawandel. Auch das „Weißbuch 
Stadtgrün“ des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit enthält konkrete Handlungsemp-
fehlungen des Bundes für mehr Grün in den 
Städten Deutschlands (vgl. BMUB 2017).
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Um dem Problem der zunehmenden ge-
sundheitlichen Belastung durch Hitze und 
Hitzefolgen zu begegnen, wurde durch das 
Bundesministerium für Gesundheit noch 
im Jahr 2023 ein nationaler Hitzeschutz plan 
veröffentlicht (vgl. BMG 2023). Ziel dessen 
ist die Verbesserung der Warnung und 
Reaktion bei Hitzewellen. Ein Impulspa-
pier beschreibt die Grundlagen für einen 
umfassenden Hitzeschutz (vgl. Springer 
Medi zin Verlag GmbH 2023; BMG 2023). 

Bedeutung des Themas  
für die Raumordnung

Klimaanpassung und damit auch die An-
passung an thermische Belastungen ist im 
Raumordnungsgesetz 2008, zuletzt geän-
dert am 22. März 2023, sowie den Leitbil-
dern der Raumentwicklung 2016 verankert 
(vgl. MKRO 2016a). Die räumlichen Erfor-
dernisse des Klimas sind insbesondere in  
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG gefasst. Für das The-
menfeld „thermische Belastung“ gibt es kei-
ne spezifische Fachplanung, sodass hier die 
Raumordnung eine Auffangfunktion und 
auf Basis von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ROG  
Vorsorge für einzelne Nutzungen und 
Funktionen des Raums übernimmt. 

Die Reduktion des Wärmeinseleffekts in 
stadtregionalen Kontexten fällt damit in das 
Aufgabenspektrum der Raumordnung. Dies 
kann unter anderem durch Festlegungen zu 
einer klimaangepassten Siedlungsentwick-
lung, zur Sicherung von Frischluftschneisen, 
Freiräumen und multifunktionaler Flächen-
nutzung oder zur Entwicklung blau-grü-
ner Infrastrukturen erfolgen (vgl. MKRO 
2013a, 2016a). Darüber hinaus kann sich die 
Raumordnung um eine Sensibilisierung von 
Akteuren auf kommunaler Ebene für dieses 
Thema bemühen.

In den Leitbildern der Raumentwicklung 
wird auf die im Zuge des Klimawandels 
vermehrt auftretenden länger anhaltende 
Hitzewellen hingewiesen und insofern der 
Dringlichkeit des Handlungsfelds Schutz 

vor Hitzefolgen Nachdruck verliehen 
(vgl. MKRO 2016a: 20). Die Leitbilder be-
ziehen sich explizit auf die Umsetzung des 
Handlungskonzepts der Raumordnung zu 
Vermeidungs-, Minderungs- und Anpas-
sungsstrategien in Hinblick auf die räum-
lichen Konsequenzen des Klimawandels 
der MKRO (2013), das den Schutz vor Hit-
zefolgen vor allem auf städtische Gebiete 
bezieht (vgl. MKRO 2013a: 25 ff.). Raum-
ordnungsrelevante Aspekte im Kontext 
des Schutzes vor Hitzefolgen betreffen im 
Wesentlichen 
 •  den Schutz überörtlich bedeutsamer 

klimawirksamer Freiräume, Ausgleichs-
flächen und Luftaustauschflächen,

 •  die räumliche Steuerung der Siedlungs-
flächen- und Infrastrukturentwicklung 
sowie 

 •  Maßnahmen zum Schutz vor  
(Wald-)Brandgefahr.

Eine Analyse der derzeitigen Umsetzung 
der raumordnungsrelevanten Aspekte des 
Handlungsfelds Schutz vor Hitzefolgen auf 
Ebene der Regional- und Landesplanung 
findet sich im Rahmen der Auswertung 
der Raumordnungspläne in Kapitel 4.1.

Um der Herausforderung von Hitzebe-
lastungen in verdichteten Siedlungsberei-
chen und dem städtischen Wärmeinsel-
effekt zu begegnen, ist die Kenntnis über 
die bioklimatischen Bedingungen der Re-
gion, wie Windsysteme oder Topographie, 
Grundvoraussetzung. So benennt auch 
die MKRO für das Leitbild 4.1 „Räum-
liche Strukturen an den Klimawandel an-
passen“ eine verbesserte Kenntnis über 
die regionalen Klimate als Grundlage für 
raumordnerische Festlegungen im Bereich 
des Schutzes von Siedlungsbereichen vor  
Hitzefolgen (vgl. MKRO 2016a: 31). Um die 
spezifische Klimawirksamkeit beispiels-
weise von regionalen Grünzügen zu erfas-
sen, bedarf es im Vorfeld der Ausweisung 
gezielter fachplanerischer Analysen. Eine 
Umsetzung klimawirksamer Maßnahmen, 
die den Festlegungen zur Erhaltung be-
ziehungsweise Schaffung klimawirksamer 
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Freiräumen auf der regionalen Raumord-
nungsebene Rechnung tragen, obliegt der 
Bauleit‐ und Fachplanung. Daher ist ein 
hoher Kooperationsbedarf zwischen Re-
gionalplanung, Bauleitplanung und Land-
schaftsplanung angezeigt (vgl.  BMVBS/
BBSR 2013: 103f.). 

Weiterhin gilt es, die Leitvorstellungen ei-
ner durchgrünten, klimaangepassten und 
gleichzeitig kompakten, flächensparenden 
Stadt im Sinne einer doppelten Innen-

entwicklung zu vereinbaren. Hierzu sind 
regionale und lokale Lösungsstrategien 
notwendig, um mögliche Zielkonflikte zu 
vermeiden. Eine stadtregionale Klimafol-
genbewertung kann hierbei die Dringlich-
keit von Klimaanpassungsmaßnahmen be-
gründen und in Abwägungsprozessen der 
Regionalplanung und Stadtentwicklung 
Berücksichtigung finden (vgl. BMVBS/
BBSR 2013: 104; MKRO 2013a: 28; BfN 
2017: 217).  

6.2.2  Fallregion Köln/Bonn

Über die Region

Der Regierungsbezirk Köln liegt im Süd-
westen Nordrhein-Westfalens und grenzt an 
das Bundesland Rheinland-Pfalz. Mit einer 
Fläche von 7.365 km² ist er der zweitgrößte 
Regierungsbezirk in Nordrhein-Westfalen 
mit einer Einwohnerzahl von über 4,4 Mil-
lionen. Die vier kreisfreien Städte im Regie-
rungsbezirk sind Aachen, Bonn, Köln und 
Leverkusen. Die Stadt Köln ist dabei mit 
einer Einwohnerzahl von über einer Mil-
lion die größte Stadt Nordrhein-Westfalens. 
(vgl. Bezirksregierung Köln o. J.)

Die Fallstudienregion umfasst jedoch nicht 
den Regierungsbezirk, sondern den Um-
griff des Vereins Köln/Bonn e.V. Mitglie-
der sind die kreisfreien Städte Köln, Bonn 
und Leverkusen sowie die Kreise Rhein-
Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis 

Neuss, Oberbergischer Kreis und Rhei-
nisch-Bergischer Kreis. Die Stadt Aachen 
und die Kreise Düren und Euskirchen sind 
nicht Mitglied im Verein, dafür jedoch der 
Rhein-Kreis Neuss, der im Regierungs-
bezirk Düsseldorf liegt. Die Fallstudien-
region umfasst eine Fläche von 4.415 km². 
In der Region wohnten im Jahr 2021 rund 
3,6 Millionen Menschen bei einer Einwoh-
nerdichte von 831 EW/km². Die Einwoh-
nerdichte ist daher deutlich höher als in 
Nordrhein-Westfahlen und im Regierungs-
bezirk. (vgl. Region Köln/Bonn e.V. o. J.a)

 
Regionale Herausforderungen 

Die Region Köln/Bonn gehört zu den 
wärmsten Regionen in Deutschland 
(s.  Abb. 6). Im Ballungsraum Köln liegen 
die mittleren Temperaturen der Klimanor-
malperiode (KNP) 1981 – 2010 mit 11 °C 
bis 12 °C deutlich über den Durchschnitts- 
temperaturen der umgebenden Höhenla-
gen (zum Vergleich: Höhen der Eifel mit 
7 °C bis 8 °C) (vgl. LANUV 2018: 20). Die 
jährliche Durchschnittstemperatur im Re-
gierungsbezirk Köln ist im Vergleich der 
KNP 1951–1980 zu 1981–2010 von 8,9 °C 
auf 9,7 °C, das heißt um 0,8 °C, angestiegen 
(vgl. ebd.: 21). Die erhöhte Wärmebelas-
tung aufgrund von Stadtklimata ist hierbei 
noch nicht berücksichtigt. 

Region: Köln/Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Fläche: 4.400 km²

Einwohnerzahl: 3.600.000

Einwohnerdichte: 831 EW/km²

Website: https://www.region-koeln-bonn.de/

https://www.region-koeln-bonn.de/
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In der KNP 1981 – 2010 gab es im räumli-
chen Mittel über die gesamte Region rund 
sechs Heiße Tage pro Jahr, was einem An-
stieg um drei zusätzliche Tage im Vergleich 
zur KNP 1951 – 1980 entspricht. Die Werte 
der Heißen Tage in der KNP 1981 – 2010 
unterscheiden sich für die Teilräume der 
Region je nach räumlicher Lage und liegen 
zwischen null und zwei Tagen in der Eifel 
und acht bis zehn Tagen im Bereich des 
Rheins. (vgl. LANUV 2018: 23)

In der nahen Zukunft (2021 – 2050) und in 
der fernen Zukunft (2051 – 2100) werden 
nach den RCP 4.5-Projektionen Verände-
rungen der Durchschnittstemperatur um 
+1,5 °C (85. Perzentilwert; 2021 – 2050), 
beziehungsweise +2,6 °C (2051 – 2100) 
angegeben. Auf Grundlage der SRES-A1B 
Modelle erhöht sich die Anzahl der Hei-
ßen Tage bis 2050 um 7,8 und bis 2100 um 
23,6 Tage (85. Perzentil). (vgl. LANUV 
2018: 47 ff.)

 
Akteurskonstellation

Der 1992 gegründete Verein Region Köln/
Bonn e.V. versteht sich als Regionalmanage-
ment für die Region Köln/Bonn; er ist Kon-
zept- und Strategieentwickler, Initiator und 
Moderator von Kooperationen und Projek-
ten, Vernetzer von Akteuren sowie Sprach-
rohr der Region in Richtung Land und 
Bund. Vor dem Hintergrund zahlreicher 
Transformationsprozesse in der Region 
werden diverse konzeptionelle, program-
matische und projektorientierte Arbeiten 
in den Themenfeldern Raumentwicklung, 
Energie und Klima, Innovation und Wirt-
schaft sowie Lebensqualität angestoßen und 
durchgeführt. Ein Fördermittelmanage-
ment unterstützt die Mitglieder des Ver-
eins bei der Inanspruchnahme geeigneter 
Programme und Instrumente. (vgl. Region 
Köln/Bonn e.V. o. J.b)

Neben den acht Gebietskörperschaften ge-
hören zu den Mitgliedern weitere Institu-

tionen wie die Industrie- und Handelskam-
mern zu Köln und Bonn/Rhein-Sieg sowie 
der Landschaftsverband Rheinland. Zudem 
sind weitere umliegende Kreise sowie die 
Bezirksregierung als Gäste in die Entschei-
dungs- und Arbeitsgremien des Vereins in-
volviert. (vgl. Region Köln/Bonn e.V. o. J.b)

 
Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Die Region zählt zu den am dichtesten be-
siedelten Regionen in Deutschland. Die 
dynamische demografische und wirtschaft-
liche Entwicklung führt zu einem erhöhten 
Bedarf an Wohn- und gewerblichen Flä-
chen sowie an Infrastrukturen. Die viel-
fältigen Entwicklungsaufgaben boten dem 
Regionalmanagement Anlass, mit der Erar-
beitung eines Agglomerationskonzepts Lö-
sungen für eine nachhaltige Raumentwick-
lung im regionalen Maßstab vorzulegen 
(vgl. Region Köln/Bonn e.V. 2020). Auf-
bauend auf dem Agglomerationskonzept 
entstand das Agglomerationsprogramm, 
das neue Herausforderungen wie den Kli-
mawandel stärker aufgreift, strategische 
Schwerpunkte („Programmlinien“) setzt 
und konkrete Umsetzungswege aufzeigt 
(vgl. Region Köln/Bonn e.V. 2022). 

Parallel zum Agglomerationskonzept wur-
de 2019 eine Klimawandelvorsorgestrate-
gie (KWVS) vorgelegt (vgl. Region Köln/
Bonn e.V. 2019). Die KWVS greift die kli-
matischen Einflüsse und ihre Veränderun-
gen in der Region auf. Im Rahmen einer 
Klimawirkungsanalyse wurden sowohl die 
Veränderungen der Klimasignale als auch 
die Klimawirkung in verschiedenen Hand-
lungsfeldern modelliert. In den Szenarien 
(starker und schwacher Klimawandel) wur-
den auch sozio-ökonomische und raum-
strukturelle Wandlungsprozesse berück-
sichtigt, unter anderem für die Bevölkerung 
(Bevölkerungsvorausberechnung) sowie 
für die Wohn- und Mischbauflächen (Sied-
lungsmodell) und für die Modellierung der 
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Klimawirkungen genutzt. Auf Grundlage 
der Klimawirkungsanalyse und in Abstim-
mung mit weiteren regionalen Plänen und 
Fachkonzepten erfolgte eine Ableitung 
räumlich differenzierter Planungshin-
weiskategorien für die Region Köln/Bonn  
(s. Abb. 77). 

Diese mündeten in Maßnahmenvorschlä-
gen, die einen Beitrag zur Klimawandelan-
passung der Region und in den einzelnen 
Kommunen leisten. Im Rahmen der KWVS 
wurden dabei auch Aussagen zu thermisch 
belasteten Gebieten sowie zu regional wirk-
samen Luftleitbahnen und Kaltluft-Ein-
zugsgebieten getroffen. Entsprechende 
Maßnahmenvorschläge adressieren in einer 
konkreten Praxishilfe sowie über weitere 
verfügbare Materialien (u.  a. Karten, GIS-
fähige Daten) vorwiegend die kommunale 
und die Kreisebene (s. Tab.  22 und 23).

Abbildung 77: Integrierte Planungshinweiskarte

Quelle: Region Köln/Bonn e.V. 2019
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Die Ergebnisse der KWVS wurden in 
kommunalen Räten und Ausschüssen vor-
gestellt und darauf aufbauend konkrete 
Maßnahmen zur räumlichen Anpassung 
vor Ort gemeinsam diskutiert. Der Verein 
Region Köln/Bonn e.V. beteiligt sich hier-
zu unter anderem an fachübergreifenden 
Verwaltungsworkshops zur Klimaanpas-
sung in den Kreisen und Kommunen der 
Region. Auf der regionalen Ebene hat der 
Austausch zum Thema mit dem Fachdialog 
Klimawandelvorsorge seine Fortsetzung ge-
funden. Das von der Region Köln/Bonn e.V. 
initiierte Format der Fachworkshops dient 
dem Austausch über aktuelle Entwicklun-
gen und gute Umsetzungsbeispiele, die von 
Kommunen aufgegriffen werden können. 
Regionale Vorbildprojekte der Klimawan-
delanpassung werden zudem im Rahmen 
des Agglomerationsprogramms umgesetzt. 
(vgl. Region Köln/Bonn e.V. o. J.c)

Integrierte Planungshinweiskarte

Thermisch hoch belastete Siedlungen

Kaltluft-Leitbahnen mit mittlerer  
bis sehr hoher Bedeutung

Kaltluft-Einzugsgebiete mit mittlerer bis sehr hoher 
Bedeutung (außerhalb der Rheinschiene sowie des 
Waldgürtels)

Siedlungslagen mit hoher thermischer  
Belastung und besonderem Hochwasserrisiko

Flusseinzugsgebiete mit sehr hohem Sturzflutgefähr-
dungspotenzial

Flusseinzugsgebiete mit hohem Sturzflutgefährdungs-
potenzial

Flusseinzugsgebiete mit mittlerem Sturzflutgefähr-
dungspotenzial

Freiräume mit sehr hoher multifunktionaler Ausgleichs-
funktion in der Rheinschiene und im Erftkorridor

Freiräume mit mittlerer bis hoher multifunktionaler Aus-
gleichsfunktion in der Rheinschiene und im Erftkorridor

Waldgürtel mit multifunktionaler Ausgleichs- 
funktion und Trockenstressrisiko

Weitere Waldflächen mit Trockenstressrisiko

Landwirtschaftliche Nutzflächen mit überwiegend  
sehr hohem und hohem Trockenstressrisiko

Spätfrostgefährdung im Schwerpunktraum  
des regionalen Obstbaus

Für die Trinkwasserversorgung genutzte Talsperren

Wälder im Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperren

Bergbaufolgelandschaft mit Klimaanpassungspotenzial

Niedrigwasserrisiko am Rhein



187Fokusthemen: Klimawandel und Energiewende

Tabelle 22: Maßnahmen zur Anpassung an thermische Belastung im Siedlungsbereich – Auszug

Quelle: Region Köln/Bonn e.V. 2019

Maßnahme Erläuterung T1 T2 T3

Aufklären und beraten

Aufklärung zu Gesundheitsgefah-
ren und Verhalten bei Hitzewellen

Bevölkerung und relevante Institutionen zu Auswirkungen thermischer 
Belastung, vor allem auf sensitive Bevölkerungsgruppen, informieren 
und zu Verhaltens- und Minderungsmaßnahmen beraten (z. B. über 
Kampagnen, Broschüren, Internet und Social Media)

Beratung zur klimaangepassten 
Gestaltung der Siedlungslagen

Beratung zu städtebaulichen Maßnahmen zur Verringerung des Hitze- 
inseleffekts und insbesondere zur Stärkung der klimaökologischen Funk-
tion der grün-blauen Infrastruktur

Grundlagenwissen verbessern

Klima- und Vulnerabilitäts- 
analysen zur thermischen  
Belastung erstellen

 - räumlich hochauflösende Modellierung der Klimaanalysen  
zur thermischen Belastung

 - Betrachtung der Bevölkerungsdichte und unterschiedlicher  
Risikogruppen

 - ggf. Analyse des Innenraumklimas
 - Modellierung von Szenarien zu Klimawandel und Siedlungs- 

entwicklung

Klimarelevanz von Freiräumen 
bestimmen

 - auf stadtregionaler Ebene in Bezug auf die Kalt- und Frischluft- 
dynamik (Entstehung, Transport)

 - auf lokaler Ebene hinsichtlich der Trittsteine für Kühlung und Durchlüf-
tung der Siedlungslagen sowie in Bezug auf den Klimakomfort am Tag

Potenzialflächen für grüne  
Infrastruktur erkunden

„graue“ Flächenpotenziale, die sich vor allem für eine Begrünung und 
Verschattung durch Bäume anbieten

Instrumente anwenden bzw. anpassen

Bauleitplanerische Sicherung 
kleinräumiger klimarelevanter 
Freiräume

Sicherung bzw. Schaffung klimarelevanter Freiräume im Rahmen der 
Erstellung von Bebauungsplänen, z. B.
 - Erhalt und Schaffung von Grün- und Freiflächen nach § 9 Abs. 1  

Nrn. 4, 10, 15 oder 18 Baugesetzbuch (BauGB) 
 - von Bebauung freizuhaltende Schutzflächen und ihre Nutzung, z. B. 

Grünflächen, Wasserflächen, Flächen für Land- und Forstwirtschaft 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Stadt(teil-)entwicklungspläne mit 
Schwerpunkt Klimaanpassung

 - städtebauliche Rahmenpläne mit Empfehlungen zur ober- und 
unterirdischen Flächenausnutzung, zur klimaoptimierten Bebauung, 
Innenentwicklung, Freiflächengestaltung und zum Ausschluss von 
Bebauung auf Freiflächen

 - offensive Beteiligung der Bevölkerung im Rahmen der Erarbeitung 
von Klimaanpassungsmaßnahmen

 - Herbeiführen politischer Beschlüsse, um die Wirksamkeit der Pläne 
zu erhöhen

Planungshinweiskategorien

(T1)

Hot Spots der Wärmebelastung 
der Wohnbevölkerung

Thermisch hoch belastete Siedlungen  
in der Rheinschiene

(T2)

Thermisch hoch belastete Siedlungen 
außerhalb der Rheinschiene

(T3)

Priorität:  sehr hoch hoch mittel
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Tabelle 23: Maßnahmen zur Klimaanpassung in regional wirksamen Luftleitbahnen und Kaltluft-Einzugsgebieten – Auszug

Quelle: Region Köln/Bonn e.V. 2019

Maßnahme Erläuterung L1 L2 L3 K1 K2 K3 P1

Instrumente anwenden bzw. anpassen

Formelle Instrumente zur Siche-
rung der Kaltluft-Leitbahnen 
und -Einzugsgebiete nutzen

 - Regionalplanung, Flächennutzungsplanung  
und Landschaftsplanung sowie naturschutz- 
rechtliche Instrumente (Natur-/Landschafts-
schutzgebiete) zur Sicherung der Kaltluft-Leit-
bahnen und -Einzugsgebiete nutzen

 - in den prioritären Kaltluft-Einzugsgebieten 
Acker- und Grünlandflächen vorrangig sichern

Sicherung der Funktionalität 
von Kaltluftproduktion und 
-transport in der verbindlichen 
Bauleitplanung

Sicherung der Funktionalität prioritärer Kaltluft- 
Leitbahnen und des Kaltluftabflusses in den prio-
ritären Kaltluft-Entstehungsgebieten im Rahmen 
der Erstellung von Bebauungsplänen:
 - Erhalt von Grün- und Freiflächen nach 

§ 9 Abs. 1 Nrn. 4, 10, 15 oder 18 Baugesetz-
buch (BauGB) 

 - von Bebauung freizuhaltende Schutzflächen 
und ihre Nutzung, z. B. Grünflächen, Wasser-
flächen, Flächen für Land- und Forstwirtschaft 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

 - Festlegung der Gebäudestellung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB, der Gebäudehöhe nach 
§ 18 BauNVO und Bebauungsdichte (Maß 
der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. §§ 16–21 BauNVO)

Konkrete Maßnahmen umsetzen

Barrieren für den Kaltlufttrans-
port reduzieren

in für den Kaltlufttransport relevanten Bereichen, 
vor allem an den Siedlungsrändern und im Be-
reich der Transportbahnen, auf eine Beseitigung 
von Barrieren und eine Erhöhung der Durchläs-
sigkeit hinwirken

Offenhaltung der für die Kalt-
luftproduktion wichtigen Land-
wirtschaftsflächen unterstützen

 - Ausgleichsmaßnahmen in Bereiche zur Offen-
haltung relevanter Landwirtschafts- 
flächen lenken

 - Vertragsnaturschutz zur Offenhaltung  
landwirtschaftlicher Nutzflächen

 - kommunale Projekte zur Offenhaltung auf 
Pflegeflächen starten bzw. weiterführen

Beitrag zu regionalen und sektorübergreifenden Handlungsansätzen leisten

Interkommunale Projekte zur 
Sicherung und Entwicklung der 
Kaltluft-Leitbahnen initiieren

gemeinsame Initiative mit den Nachbarkommu-
nen und den Kommunen des Wirkraums starten, 
um die prioritären Kaltluft-Leitbahnen zu sichern 
und klimaangepasst zu entwickeln

Kaltluft-Leitbahn mit sehr  
hoher Bedeutung

(L1)

Kaltluft-Leitbahn mit  
hoher Bedeutung

(L2)

Kaltluft-Leitbahn mit  
mittlerer Bedeutung

(L3)

Kaltluft-Einzugsgebiet mit sehr 
hoher Bedeutung

(K1)

Kaltluft-Einzugsgebiet  
mit hoher Bedeutung

(K2)

Kaltluft-Einzugsgebiet  
mit mittlerer Bedeutung

(K3)

Acker- und Grünlandflächen inner- 
halb der Kaltluft-Einzugsgebiete

(P1)

Planungshinweiskategorien

Priorität:  sehr hoch hoch  mittel
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Berücksichtigung in der  
Raumordnung

Der Regionalplanentwurf für den Regie-
rungsbezirk Köln (2021) nimmt Bezug auf 
die thermische Belastung sowie die Räume 
mit Ausgleichsfunktion und formuliert 
dazu zahlreiche Festlegungen (Grund-
sätze). Hierbei greift die Bezirksregierung 
auf Daten des Landesamts für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW zurück. 
(vgl. Bezirksregierung Köln 2021a)

G1 Erfordernisse des Klimaschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel be-
rücksichtigen: Dazu wird erläutert, dass 
weitere Regelungen in den Fachkapiteln 
Bezug zu diesem Grundsatz nehmen und 
dort ebenfalls Festlegungen getroffen wer-
den. So wird im Kapitel Regionale Grün-
züge [RG] das Ziel „(Z.18) RG sichern 
und vor Inanspruchnahme schützen“ fest-
gelegt, im Kapitel Siedlung das Ziel „(Z.4) 
Flächenüberhänge vermeiden und abbau-
en“ sowie im Kapitel Wald der Grundsatz 
„(G.42) Klimaschutz und Klimaanpassung 
bei der Waldbewirtschaftung berücksich-
tigen“ und im Kapitel Freiraumsicherung 
und -entwicklung der Grundsatz „(G.19) 
Zusammenhängendes Freiraumsystem er-
halten, Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Freiraums sichern und entwickeln“ 
(vgl. Bezirksregierung Köln 2021a: 44)

G2 Bereiche mit klimaökologischer Be-
deutung sichern und entwickeln: Die 
Bereiche mit klimaökologischer Bedeu-
tung im Regierungsbezirk Köln sind in 

der Erläuterungskarte „Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel“ (vgl. Be-
zirksregierung Köln 2021b) dargestellt. Die 
Datenbasis ist dieselbe wie in der KWVS 
(vgl. Datenbasis: LANUV 2018).

G3 Grün- und Freiflächen mit klimati-
scher Ausgleichsfunktion sichern und 
entwickeln: Hier sollen Grün- und Freiflä-
chen mit klimatischer Ausgleichsfunktion 
im Siedlungsraum erhalten und entwickelt 
sowie mit den Bereichen klimaökologi-
scher Bedeutung verknüpft werden.

G4 Thermische Belastungen abbauen: 
Auch hier wird dieselbe Datenbasis wie bei 
der KWVS herangezogen. Die Belastungs-
räume sind ebenfalls in der Erläuterungs-
karte „Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel“ (vgl. Bezirksregierung Köln 
2021b) dargestellt. Zur Bewertung der kli-
matischen Belange sollen der Fachbeitrag 
Klima für die Planungsregion Köln und 
das Fachinformationssystem Klimaanpas-
sung des LANUV NRW genutzt werden.

G5 Klimatische Ausgleichsfunktion beim 
Flächentausch berücksichtigen: Erfolgt 
die kommunale Siedlungsentwicklung auf 
Grundlage eines Flächentausches im Sied-
lungsraum gemäß (Z.4 „Flächenüberhänge 
vermeiden und abbauen“) sollen vorrangig 
Reserveflächen mit einer siedlungsklimati-
schen Ausgleichsfunktion zurückgenom-
men werden, um zur Verbesserung der 
klimaökologischen Situation im Siedlungs-
raum beizutragen.

6.2.3  Weitere Umsetzungsaspekte in der Raumordnung

Ein positives Beispiel für die Integration 
von Festlegungen zur Reduzierung von 
Hitze in verdichteten Siedlungsbereichen 
auf der regionalen Ebene ist der Entwurf 
des Regionalplans Arnsberg (Räum-
licher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis 
Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein) von 

2020. In Ziel 2.2.1 werden hier Kernbe-
reiche von Kaltluft-Leitbahnen mit sehr 
hoher und hoher Priorität gesichert. Dort 
heißt es: „Die Kernbereiche von Kaltluft-
Leitbahnen mit überörtlicher Bedeutung 
mit sehr hoher und hoher Priorität dür-
fen bei raumbedeutsamen Planungen und 
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Maßnahmen nicht in ihren klimaökolo-
gischen und lufthygienischen Funktionen 
beeinträchtigt werden.“ (Bezirksregierung 
Arnsberg 2020: 35)

Weitere Beispiele für regionalplanerische 
Festlegungen zum Schutz vor Hitzefolgen 
finden sich in Kapitel 4.1.8.

In Bezug auf den Schutz überörtlich be-
deutsamer klimawirksamer Freiräume be-
ziehungsweise Ausgleichsflächen können 
sowohl multifunktionale als auch mono-
funktionale Festlegungen in Regionalplä-
nen getroffen werden. Zu den multifunk-
tionalen Festlegungen zählt vor allem die 
Ausweisung regionaler Grünzüge oder 
Grünzäsuren (vgl. BMVI 2017b: 43). Die 
Multifunktionalität begründet sich hier-
bei in der Bündelung verschiedener Land-
schaftsfunktionen (z. B. Biotop- und Ar-
tenschutz, Erholung, Kaltluftproduktion 
oder Retention). Als Zielfestlegung in ei-
nem Raumordnungsplan dienen regiona-
le Grünzüge neben dem Schutz der Land-
schaftsfunktionen vor allem der Sicherung 
und Erhaltung des unbebauten Freiraums 
und des überörtlichen Freiraumzusammen-
hangs (vgl. Weidenbacher 2018: 884). Die 
meisten Regionalpläne enthalten Festle-
gungen zu Grünzügen – ohne eine explizite 
Benennung der Klimaanpassungsfunktion. 
Zur Sicherung dieser Flächen besteht in den 
Raumordnungsgebieten ein Bauverbot. Be-
stimmte Freiraumnutzungen können dabei 
dennoch der Kaltluftentstehung und dem 
-transport entgegenstehen; Festlegungen 
mit Fokus auf die klimatische Ausgleichs-
funktion der zu sichernden Flächen schlie-
ßen dies aus (vgl. BMVI 2017b: 47; Schmitt 
2016: 17; Knieling et al. 2015: 8). 

Weiterhin können auch Vorrang- be-
ziehungsweise Vorbehaltsgebiete für die 
Kaltluftentstehung oder den -transport 
zum Schutz der Funktionsfähigkeit ent-
sprechender Flächen in den Regionalplä-
nen festgelegt werden. Ziel solcher Fest-
legungen ist die Erhaltung ausreichend 
großer, un- oder nur gering zerschnittener 
und damit funktionsfähiger Freiräume 
(vgl. BMVBS/BBSR 2013: 103). 

Zur räumlichen Steuerung der Siedlungs-
flächen- und Infrastrukturentwicklung 
stehen als raumordnerische Instrumente 
die Ausweisung von Vorranggebieten für 
Siedlungszuwachsflächen und Infrastruk-
turtrassen beziehungsweise -standorte in 
den Regionalplänen zur Verfügung. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der Dar-
stellung thermischer Belastungsgebiete zur 
Sicherung von Freiflächen in bestehenden 
Siedlungsgebieten (vgl. BMVI 2017b: 43). 
Daneben können auch textliche Vorgaben 
für die Bauleitplanung zur Berücksichti-
gung klimatischer Auswirkungen bei der 
Siedlungsflächenentwicklung und anderer 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men und Nutzungen formuliert werden 
(vgl. BMVBS/BBSR 2013: 104; MKRO 
2013a: 27).

Informelle Instrumente in Bezug auf grüne 
Infrastrukturen zur Reduzierung von Hit-
ze in Siedlungsbereichen sollten insbeson-
dere dann Anwendung finden, wenn es um 
spezifische Fragestellungen geht oder wenn 
kurzfristig gehandelt werden muss und die 
Änderung von Planwerken zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt (vgl. BfN 2017: 218). 



191Fokusthemen: Klimawandel und Energiewende

 • Hitze besitzt in Abhängigkeit der Intensität und Dauer (Hitzewellen) direkte Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit – sowohl auf die Morbidität als auch auf die 
Mortalität. Die Exposition und das Schadensausmaß wird dabei durch zahlreiche wei-
tere Faktoren moduliert, im regionalen Maßstab insbesondere durch die Siedlungsent-
wicklung (städtische Wärmeinsel) sowie durch regional wirksame Luftleitbahnen und 
Kaltluft-Einzugsgebiete, die die thermische Belastung mindern können. Mangels einer 
Fachplanung übernimmt die Raumordnung eine Auffangfunktion für die Vorsorge 
gegenüber thermischer Belastung in den Regionen. 

 • Festlegungen der Regionalplanung konzentrieren sich meist auf die multifunktionale Si-
cherung von Flächen mit thermischer Ausgleichsfunktion außerhalb des Siedlungs-
bestands. Monofunktionale Festlegungen sind eher selten, haben aber den Vorteil, auch 
klimawirksame Flächen außerhalb regionaler Grünzüge als Bereiche mit Zielfestlegung 
sichern zu können. Ohne expliziten Schutz der Klimafunktion (auch im Kontext regio-
naler Grünzüge und Grünzäsuren) ist der funktionale Schutz etwa des Kaltlufttransports 
nicht gewährleistet, da auch Freiraumnutzungen wie beispielsweise Wald die Funktion 
mindern können. Zudem werden Zielvorgaben für die Bauleitplanung zur Berücksich-
tigung klimatischer Auswirkungen bei der Siedlungsflächenentwicklung und anderen 
raumbedeutsamen Planungen kaum angewendet. Bezogen auf die Raumordnung lie-
gen die Optionen daher in der konsequenteren Anwendung und Ausgestaltung der 
vorhandenen Instrumente. 

 • Einen erheblichen Mehrwert kann die Raumplanung darüber hinaus durch ein Regio-
nalmanagement erzielen, wenn es wie in der Region Köln/Bonn gelingt, das Bewusst-
sein, die Managementkompetenzen und die Fördermittellenkung auf (inter)kommuna-
ler Ebene aktiv und maßgeblich zu befördern. Die Arbeiten des Regionalmanagements 
wurden durch einen intensiven Dialog während der Erarbeitung der Klimawandelvor-
sorgestrategie begleitet. Auch im Nachgang wurde der Dialog fortgeführt, an dem in 
den Jahren 2021 bis 2022 über 600 regionale und kommunale Akteure teilnahmen. Das 
Regionalmanagement kann so in Zusammenarbeit mit der Regionalplanung wirksame 
Prozesse zur Minderung der thermischen Belastung anstoßen und umsetzen. Die Viel-
zahl der Akteure in der Region wird zur Zusammenarbeit motiviert. Die kommunalen 
Anpassungsmaßnahmen werden in eine Strategie eingebunden, die einerseits auf den 
örtlichen Handlungserfordernissen und Belangen beruht, andererseits aber auch die re-
gionalen Anpassungserfordernisse im Blick hat.

6.2.4  Fazit
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6.3  Umgang mit Wasserknappheit am Beispiel  
        der Region Südhessen (Hessisches Ried)

Das Thema Wasserknappheit gewinnt an-
gesichts der aktuellen Dürreperiode seit 
2018 und der tendenziell zunehmenden 
Erwärmung zunehmend an Relevanz. 
Aufgrund der komplexen Zusammen-
hänge sind die mit Wasserknappheit und 
Dürren verbundenen Themenstellungen 
in Deutschland sehr heterogen. Die öko-
logischen Herausforderungen und Nut-
zungskonkurrenzen, die Sicherung der 

Daseinsgrundversorgung zur Trink- und 
Brauchwasserversorgung sowie der spar-
same und schonende Umgang mit Wasser 
(Reduktion des Wasserverbrauchs, Ge-
währleistung ausreichender Wasserquali-
tät) bedürfen einer systemischen Perspek-
tive auf das Themenfeld. Diese existiert 
derzeit nur in Ansätzen oder nur für ein-
zelne Sektoren.

6.3.1  Dringlichkeit und Raumrelevanz des Themas

Die Auswirkungen von Wassermangel be-
treffen zahlreiche Schutzgüter. Raumrelevant 
sind dabei Engpässe in der Trinkwasserver-
sorgung, Probleme bei der Kühlwasserent-
nahme und der Energieversorgung (Strom-
ausfälle), Ernteausfälle durch vermindertes 
Pflanzenwachstum, ein steigendes Wald-
brandrisiko oder auch Einschränkungen 
beziehungsweise ein Totalausfall der Fracht-
transporte in der Binnenschifffahrt mit Pro-
duktionsausfällen in von den Frachtgütern 
abhängigen Betrieben (vgl. Deutscher Bun-
destag 2019: 10 ff.). Ein umfassender kohä-
renter Risikoansatz in Zusammenhang mit 
Wassermangel und den damit verbundenen 
Auswirkungen auf unterschiedliche Schutz-
güter wurde bislang nicht operationalisiert. 
Meist beschränken sich die Untersuchun-
gen auf einzelne Themen oder Schutzgüter 
(vgl. agl/prc 2020: 66 ff.).

Der zeitliche Verlauf des Aufbaus wie auch 
des Abbaus von Wasserressourcen variiert 
sehr stark in unterschiedlichen Systemen 
wie den Fließ- und Stillgewässern sowie 
dem Landschaftswasserhaushalt (vgl. Deut-
scher Bundestag 2019). Grundsätzlich wird 
daher unterschieden zwischen 
 • der meteorologischen Dürre, die 

lediglich ein Niederschlagsdefizit 
beschreibt (mindestens ein bis zwei 
Monate trockener als üblich),

 • der landwirtschaftlichen Dürre  
(zwei Monate und länger), die infolge 
geringer Bodenfeuchte zu Ernteeinbu-
ßen führt, 

 • der hydrologischen Dürre  
(ab vier Monaten) mit Niedrigwasser  
in Flüssen und Stillgewässern oder 
künstlichen Wasserspeichern, aber  
auch des Grundwasserspeichers sowie

 • der sozio-ökonomischen Dürre  
(ab einem Jahr) mit Auswirkungen  
auf die produzierende Wirtschaft 
(vgl. Deutscher Bundestag 2019: 48).

Ein zentrales Element innerhalb des Was-
serkreislaufs ist das Grundwasser, welches 
die Existenzgrundlage eines funktionsfähi-
gen Naturhaushalts darstellt. Für die lang-
jährige mittlere Grundwasserneubildung 
sind die klimatischen Faktoren entschei-
dend. Ein funktionales System zur Bil-
dung des Grundwasserhaushalts wird im 
Wesentlichen beeinflusst von der Nieder-
schlagsmenge, Intensität und saisonalen 
Verteilung der Niederschläge sowie Ab-
fluss, Verdunstung und vegetationsbeding-
ter Evapotranspiration. Hinzu kommen 
Faktoren wie das Relief sowie der Aufbau 
des Bodens und der Gesteinsschichten. 
(vgl. Niedersächsische Regierungskom-
mission Klimaschutz 2012)
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Bei einer negativen Tendenz der Summe 
der Zu- und Abflüsse in einem Grundwas-
serleiter kommt es zu sinkenden Grund-
wasserständen. Zu den wichtigsten Abflüs-
sen zählen der Austritt von Grundwasser in 
andere Gewässer, die Entnahme aus Brun-
nen (z. B. zur Trinkwassergewinnung, zur 
landwirtschaftlichen Bewässerung oder zur 
Trockenlegung von Bergbaustandorten) 
und die Nutzung durch Pflanzen mit bis an 
das Grundwasser heranreichenden Wur-
zeln. (vgl. Science Media Center 2022: 3)

Wasserknappheit führt – bezogen auf den 
Landschaftswasserhaushalt – zur Beein-
trächtigung zahlreicher Lebensräume von 
Pflanzen und Tieren, sofern diese nicht 
an wechselfeuchte Bedingungen angepasst 
sind. Verlieren Wälder oder landwirtschaft-
liche Kulturen über längere Zeit den Kon-
takt zum Boden- und Grundwasser, kommt 
es zum Absterben der Kulturen und damit 
auch zu hohen ökonomischen Einbußen. 
Gleiches gilt für das Trockenfallen von Ge-
wässern. Bei Flüssen, die auch Binnenwas-
serstraßen darstellen, treten Einschränkun-
gen des Güterverkehrs auf. Insbesondere 
Massengüter wie Kohle, Erze, Agrargüter, 
Erdöl und Erdölprodukte, Sand und Kies, 
Stahl und Schrott, Container und Gefahr-
güter sind betroffen. Dabei sind die Waren 
oft wenig empfindlich gegenüber längeren 
Transportzeiten – im Gegensatz zur Wirt-
schaft, die diese Güter als Produktionsmit-
tel benötigt. (vgl. UBA 2021) 

Das Thema der Wasserknappheit ist in 
Deutschland nicht neu. Die Dürrejahre 
in den 1970er- und 1990er-Jahren hatten 
starke regionale Beeinträchtigungen in Be-
zug auf die Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser zur Folge. In jüngerer 
Vergangenheit haben der Hitzesommer 
2003 und die extremen Trockenjahre 2018, 
2019, 2020 und 2022 die mit Wasserknapp-
heit und Trockenheit verbundenen Her-
ausforderungen bundesweit in den Fokus 
gerückt. (vgl. ebd.)

Die Klimamodelle prognostizieren für die 
Zukunft eine leichte Zunahme der Nieder-
schläge im Winter/Frühjahr – die für die 
Grundwasserneubildung entscheidende 
Zeit zur Auffüllung des Grundwasser-
dargebots. Demgegenüber steht in vielen 
Regionen die Zunahme von Trockenpe-
rioden im Sommer, wobei auch die erhöh-
te Verdunstung und Evapotranspiration 
sowie wasserverbrauchende Nutzungen 
(Kühlungszwecke) in den Sommermona-
ten steigen (vgl. ebd.). Bei Deckung des 
zunehmenden Wasserbedarfs im Sommer 
aus den Grundwasserleitern besteht ein er-
höhtes Risiko für sinkende Grundwasser-
spiegel (vgl. Science Media Center 2022: 3).

Insgesamt verfügt Deutschland über ein 
großes Wasserdargebot. So ist in Deutsch-
land seit 2017 der Grundwasserspiegel 
in vielen Regionen (außer im Umfeld von 
Trinkwassergewinnungsanlagen) „nur“ 
um einige Zentimeter bis Dezimeter ge-
sunken (vgl. UBA 2021; Science Media 
Center 2022: 3). Mit Blick auf die Privat-
haushalte verbindet sich damit in den 
nächsten Jahren zunächst eine Kostenfra-
ge in Bezug auf die Umlage der Finanzie-
rung von Aufbau und Unterhaltung einer 
Wasserinfrastruktur, die im Verbund aus-
reichend Wasser liefern kann, anstatt einer 
Knappheit des Wassers an sich. Dies gilt 
jedoch ausdrücklich nicht für den Land-
schaftswasserhaushalt und die von diesem 
abhängigen Lebensgemeinschaften be-
ziehungsweise Kulturen (Wald, Landwirt-
schaft). Da die Wassernutzung auch an die 
Qualität des Wassers gebunden ist, beste-
hen zudem Abhängigkeiten in der Verfüg-
barkeit sauberen Wassers beziehungsweise 
bezüglich der Kosten für die Aufbereitung 
von Grundwasser für unterschiedliche 
Wassernutzungen. (vgl. ebd.)

Programmatiken auf Ebene der EU, 
des Bundes und der Länder

Auf europäischer Ebene ist die Ende 2000 
in Kraft getretene Europäische Wasserrah-
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menrichtlinie (EG-WRRL) rahmengebend 
für den Gewässerschutz. Zu den zentralen 
übergeordneten Zielen der Richtlinie ge-
hören der Schutz und die Verbesserung 
des Zustands aquatischer Ökosysteme 
und des Grundwassers, die Förderung 
einer nachhaltigen Nutzung der Wasser-
ressourcen, die schrittweise Reduzierung 
prioritärer Stoffe und die Reduzierung der 
Verschmutzung des Grundwassers. Die 
Umsetzung der Richtlinie in nationales 
Recht erfolgte am Mitte 2009 im Rahmen 
der Novellierung des Wasserhaushaltsge-
setzes des Bundes (WHG) (vgl. Thüringer 
Ministerium für Umwelt, Energie und Na-
turschutz 2022: 12). 

Ergänzt wird die EU-Wasserrahmenricht-
linie durch die EU-Grundwasserrichtlinie 
(vgl. GWRL, 2006/118/EG), die hinsicht-
lich des Grundwassers Qualitätskriterien 
festlegt, Kriterien zur Beurteilung des 
chemischen Zustands definiert und Maß-
nahmen zur Begrenzung des Eintrags von 
Schadstoffen verlangt. Auf Bundesebene 
wurde die Richtlinie mit der Grundwasser-
verordnung (GrwV) von 2010 in nationa-
les Recht umgesetzt.

Die vom BMUV initiierte Nationale Was-
serstrategie wurde 2023 vom Bundeskabi-
nett beschlossen. Daher stehen alle Ressorts 
einschließlich der Raumordnung in der 
Pflicht, sich den strategischen Zielen anzu-
nehmen. Die Beseitigung der Wasserknapp-
heit ist dabei ein zentrales Thema der Strate-
gie. Von den insgesamt zehn Zielen betreffen 
sieben Ziele das Thema Wasserknappheit 
unmittelbar. In der Strategie werden unter 
anderem die aktuellen Herausforderungen 
im Hinblick auf Grundwasserneubildung 
und Niedrigwasser sowie eine Vision für 
das Jahr 2050 bezüglich des Umgangs mit 
den Problemlagen beschrieben. Ebenso be-
inhaltet die Strategie Maßnahmen, die es 
zu ergreifen gilt, um dieser Vision näher zu 
kommen. (vgl. BMUV 2023)

Auch auf der Landesebene wird die Thema-
tik in der Regel über Strategien der Fach-

planung aufgegriffen, so beispielswiese  
im Kontext der Niedrigwasserstrategie 
Brandenburg, dem Wasserkonzept Nie-
dersachsen, dem bayerischen Programm 
Wassersicherheit 2050 oder dem Konzept 
Zukunft Wasser in Hessen. 

Bedeutung des Themas  
für die Raumordnung

In § 2 ROG (Grundsätze der Raumord-
nung) wird (unter anderem) der Schutz 
der Grundwasservorkommen als Aufgabe 
der Raumordnung beschrieben (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 ROG). Zur Erfüllung dieses Auf-
trags werden im ROG entsprechende 
planerische Instrumente definiert, wie 
beispielsweise die Festlegung von Vor-
rang- beziehungsweise Vorbehaltsgebieten 
zur Grundwassersicherung in Raumord-
nungsplänen.

Die Raumordnung hat darüber hinaus 
einen Integrations- und Harmonisierungs-
auftrag gemäß § 7 Abs. 4 ROG, nachdem 
Raumordnungspläne auch Festlegungen 
zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen von öffentlichen Stellen und 
Personen des Privatrechts nach § 4 Absatz 
1 Satz 2 ROG enthalten können, die zur 
Koordinierung von Raumansprüchen er-
forderlich sind und die durch Ziele oder 
Grundsätze der Raumordnung gesichert 
werden können. Die Durchsetzungskraft 
der Raumansprüche wird insbesondere 
durch Zielfestlegungen verbessert (vgl. 
ebd.). Dies kann auf Landes- und auf Re-
gionalebene erfolgen. Dabei regeln die 
Landesplanungsgesetze neben Verfahrens- 
und Zuständigkeitsvorschriften auch, zu 
welchen Nutzungsarten in den Raum-
ordnungsplänen Stellung zu nehmen ist 
und Festlegungen getroffen werden. So 
ist beispielsweise im bayerischen Landes-
planungsgesetz verankert, die räumlichen 
Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Wasserwirtschaft zu schaffen (Art. 6 Abs. 2 
Nr. 5 BayLplG). Dem folgend wird im bay-
erischen Landesentwicklungsprogramm 
das Ziel eines guten mengenmäßigen und 
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chemischen Zustands des Grundwassers, 
darunter auch die Schonung des Tiefen-
grundwassers, festgelegt (vgl. UBA 2022b).

Der Umgang mit Wasserknappheiten 
ist ein Handlungsfeld des MKRO-Leit-
bilds  4.1 „Räumliche Strukturen an den 
Klimawandel anpassen“, in welchem unter 
anderem die Sicherung von Grundwasser-
ressourcen thematisiert wird. Den Beitrag 
der Regionalplanung zur Sicherung des 
Grundwassers hat die Ministerkonferenz 
für Raumordnung dabei wie folgt konkre-
tisiert (vgl. MKRO 2013a, 2016a):
 • Verstärkte Sicherung von Wasser-

ressourcen über die Festlegung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zum 
Grundwasserschutz und zur Grund-
wasserversorgung sowie die Standort-
sicherung wasserwirtschaftlich raum-
bedeutsamer Infrastrukturen

 • Unterstützung des Erhalts beziehungs-
weise der Verbesserung des Wasser-
haushalts der Böden (Erhöhung der 
Wasserspeicherfähigkeit, Verbesserung 
des Infiltrationsvermögens) über Fest-
legungen zur grundwasserschonenden 
Flächennutzung, einer Reduktion der 
Flächenversiegelung oder Förder-
programme zur Unterstützung einer 
konservierenden Bodenbearbeitung 
und ganzjährig ausreichenden Boden-
bedeckung durch die Landwirtschaft

 • Vorausschauende Lenkung stark was-
serverbrauchender Nutzungen über die 
Festlegung von Ausschlussbereichen 
für diese Nutzungen

Eine Analyse der derzeitigen Umsetzung der 
genannten Aspekte in der Raumordnung 
findet sich im Rahmen der Auswertung der 
Raumordnungspläne in Kapitel 4.1.

6.3.2  Fallregion Südhessen (Hessisches Ried)

Über die Region

Die Region Südhessen bildet den südlichen 
Teil Hessens ab und entspricht dem Ge-
bietsumgriff des Regierungsbezirks Darm-
stadt. Dieser hat eine Fläche von 7.444 km² 
und eine Einwohnerzahl von rund vier 
Millionen Menschen bei einer Einwohner-
dichte von 541 EW/km². Damit zählt die 
Region zu den am dichtesten besiedelten 
Gebieten in Deutschland (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2022; Regierungspräsidium 
Darmstadt o. J.). Neben der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden prägt die Metropolregion 
Rhein-Main einen wesentlichen Teil der 
Region. Südhessen mit seinen 184 Städ-
ten und Gemeinden gilt als eine der wirt-
schaftsstärksten Regionen Deutschlands 
(vgl. Regierungspräsidium Darmstadt o. J.).

Das Hessische Ried ist ein etwa 60 km lan-
ger und 15 km bis 20 km breiter Teil des 
nördlichen Oberrheingrabens. Im Nor-
den wird der Naturraum durch den Main, 
im Süden durch die die Landesgrenze zu 

Baden-Württemberg begrenzt. Der geo-
logisch durch Sand- und Kiesschichten 
geprägte Naturraum zwischen Odenwald/
Sprendlinger Horst und Rhein bildete 
eine ausgedehnte Flussauenlandschaft, die 
durch die Rheinbegradigungen seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts und die Trockenle-
gung Mitte der 1930er-Jahre zu einer Kul-
tur- und Agrarlandschaft umgewandelt 
wurde. Die etwa 100 m mächtigen Sand- 
und Kiesschichten bilden einen sehr gu-
ten Porengrundwasserleiter, abhängig von 
den Niederschlägen und den Zuflüssen aus 
dem Odenwald (vgl. WHR o. J.). Die Was-
sergewinnung im Hessischen Ried begann 
bereits 1880 mit der Trinkwasserversor-
gung der Stadt Darmstadt und später der 
Metropolregion Rhein-Main. Drei Groß-
wasserkraftwerke wurden in den 1960er- 
und 1970er-Jahren in Betrieb genommen, 
was zu stark absinkenden Grundwasser-
ständen – auch im Vergleich zu den natür-
lichen Schwankungen von Nass- und Tro-
ckenphasen geführt hat (vgl. ebd.).
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Regionale Herausforderungen 

Das Hessische Ried dient bereits seit den 
1960er-Jahren als Versorgungsgebiet für 
den Bereich der heutigen Metropolre-
gion Rhein-Main. Obwohl die öffentliche 
Wasserversorgung nach Art. 28 GG eine 
Pflichtaufgabe der Kommunen im Kontext 
der Daseinsvorsorge darstellt und nach 
Wasserhaushaltsgesetz beziehungsweise 
Landeswassergesetzen die ortsnahe Was-
sergewinnung Vorrang vor dem Fernwas-
serbezug besitzt, ist eine rein kommunal 
basierte Wasserversorgung im Rhein-Main-
Gebiet nicht möglich. Die Gewährleistung 
der Wasserversorgung erfolgt daher über 
interkommunale Verbände. Das Hessische 
Ried versorgt mit der Riedleitung seit 1964 
die Region Frankfurt und Wiesbaden. Hin-
zu kommen inzwischen weitere Leitungen 
(Vogelsberg-Leitungen seit 1911, Kinzig-
Leitung seit 1873 sowie die Leitungen im 
Rheingau-Taunus-Kreis seit den 1970er-
Jahren), die im Wesentlichen von Hessen-
wasser GmbH & Co. KG betrieben werden 
(vgl. Hähnlein/Roth 2018: 78; s. Abb. 78). 
Steigende Bevölkerungszahlen und zuneh-

mende wirtschaftliche Tätigkeiten führten 
im Laufe der Zeit zu höheren Wasserbedar-
fen – allein zwischen 2010 bis 2017 von 100 
Millionen Kubikmetern auf 107  Millionen 
Kubikmeter (vgl. ebd.). Die Auslegung be-
ziehungsweise Dimensionierung der Trink-
wasserversorgungsinfrastruktur ist dabei 
abhängig von den Tagesspitzenwasserbedar-
fen. Die Trockenjahre in der Rhein-Main-
Region in den Jahren 1976, 1990, 1991, 2003 
und 2018 führten dabei ebenfalls zu erhöh-
ten Versorgungsbedarfen, was den Ausbau 
der Wasserinfrastruktur (u.  a. zweite Ried-
leitung) erforderlich machte. (vgl. Interview 
Hessenwasser GmbH & Co. KG)

Abbildung 78: Schema des regionalen Trinkwasserleitungs-Verbunds Südhessen

Quelle: Wasserverband Hessisches Ried, Hessenwasser GmbH & Co. KG 2022

Die zunehmende Wassergewinnung führte 
jedoch auch zu Problemen in den Wasser-
gewinnungsgebieten infolge des teilweise 
mehrere Meter absinkenden Grundwas-
serspiegels. Zahlreiche Wälder (Bürstädter 
Wald, Jägersburger Wald, Gernsheimer 
Wald und Darmstädter Westwald) in der 
Größenordnung von rund 13.700 ha sowie 
Feuchtgebiete (z.  B. Pfungstädter Moor) 
und Natura 2000-Gebiete erlitten erhebli-
che Schäden, da der Anschluss der Vege-
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tation an das Grundwasser verloren ging. 
Zudem fielen landwirtschaftliche Brunnen 
trocken, die der Bewässerung von Kultu-
ren dienten. (vgl. Kummer et al. 2015)

Im Zuge der Siedlungsentwicklungen seit 
den 1970er-Jahren wurden Siedlungser-
weiterungen in Bereichen mit erheblichen 
Grundwasserabsenkungen genehmigt. Ein 
Wiederanstieg des Grundwassers ist damit 
mit der Gefahr der Vernässung der Keller 
sowie Schäden an Gebäuden und Infra-
strukturen durch Setzungen verbunden. 
Derartige Schäden sind aus mehrjährigen 
Perioden mit niederschlagsbedingt hohen 
Grundwasserständen bekannt, wie sie bei-
spielsweise in den Jahren 2001 bis 2003 
auftraten. In über 19 Kommunen und über 
600 Häusern wurden erhebliche Schäden 
festgestellt (vgl. HMULV Hessen 2005: 14).

Aktuelle Untersuchungen (vgl. BGS 2021) 
beschreiben anhand von Klimaprojektio-
nen des EURO-CORDEX die Entwicklung 
der Grundwasserneubildung im Hessischen 
Ried und anderen Gewinnungsgebieten der 
Wasserversorgung Rhein-Main (WRM). 
Die Spanne der mittleren Neubildungsrate 
in der nahen Zukunft zeigt im Vergleich zur 
Referenzperiode eine mittlere Zu- oder Ab-
nahme von 50 mm/a, in der fernen Zukunft 
eine Zunahme von 70 mm/a bis zu einer 
Abnahme von 80 mm/a (vgl. BGS 2021). 
Damit verbunden sind Grundwasserflur-
abstandsschwankungen von +/- 1 m in der 
nahen und +/- 2 m in der fernen Zukunft. 
Dabei verstärken sich die Schwankungen 
von mehrjährigen Nass- und Trockenpe-
rioden.

Infolge der zu erwartenden Temperatur-
erhöhung wird zudem von einer erhöhten 
Verdunstung/Evapotranspiration ausge-
gangen – und damit von einem zukünf-
tig ansteigenden Bewässerungsbedarf für 
die Landwirtschaft (vgl. ebd.). Zu Aus-
wirkungen auf die Wälder, die gegenüber 
einer landwirtschaftlichen Nutzung deut-
lich mehr Wasser benötigen, werden keine 
Aussagen getroffen.

Akteurskonstellation

Zentrale Akteure im Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung der Metropolre-
gion Rhein-Main über den Leitungsver-
bund sind die WRM mit der Hessenwasser 
GmbH und Co. KG sowie zehn Wasserver-
sorgungsunternehmen zur Versorgung der 
Kommunen. Zudem sind der Landesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V., der Regio-
nalverband FrankfurtRheinMain sowie 
der Verband Kommunaler Unternehmen 
(VKU), Landesgruppe Hessen Mitglieder. 
Die WRM sieht sich dabei als Plattform 
für die Zusammenarbeit zu den wichtigen 
Fragen der regionalen Wasserbeschaffung, 
insbesondere zur Abstimmung der Interes-
senlagen der Wasserdargebotsgebiete und 
des Wasserbedarfsraums. (WHR o. J.)

Der Wasserverband Hessisches Ried 
(WHR) ist zentraler Akteur bei der Was-
serbeschaffung und Regelung von Nut-
zungskonflikten. Er wurde 1979 als Reak-
tion auf die Nutzungskonflikte infolge der 
Wasserknappheit gegründet. Mitglieder 
sind der Beregnungswasserverband Hessi-
sches Ried, die Hessenwasser GmbH & Co. 
KG, der Wasserbeschaffungsverband Ried-
gruppe Ost (Einhausen), der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg, der Landkreis Groß-
Gerau, der Landkreis Bergstraße sowie die 
Städte Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt 
und Biebesheim, zudem die EWR Netz 
GmbH als öffentlicher Netzbetreiber für 
Strom, Gas und Wasser in Rheinland-Pfalz 
und in Teilen Hessens. (vgl. ebd.)

Aufgrund der Waldschäden wurde 2006 
auf Beschluss des Hessischen Landtages ein 
Runder Tisch „Verbesserung der Grundwas-
sersituation im Hessischen Ried“ gegrün-
det, in dem neben den Landesverwaltungen 
(Abteilungen des Hessischen Ministeriums 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) so-
wie des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung (HMWEVL)) sechs Kommunen, 
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drei Landkreise sowie Interessenvertreten-
den der Wasserversorger, des Forsts der Na-
turschutzverbände und des Bauernverbands 
(vgl. Kummer et al. 2015: 80 f.).

Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Die wesentlichen strategischen Ansätze 
bestehen in der Entwicklung einer Go-
vernancestruktur zur Lösung sowohl der 
Wasserversorgungsbedarfe der Rhein-
Main-Region mit Trinkwasser als auch 
zur Steuerung der Nutzungskonflikte im 
Hessischen Ried als Folge der Grundwas-
serabsenkungen. Konzeptionell konnte für 
das Hessische Ried eine Kompensations-
regelung getroffen werden, wobei mithilfe 
aufbereiteten Rheinwassers Bereiche mit 
Grundwasserabsenkungen infiltriert und 
somit eine kontrollierte Aufspiegelung des 
Grundwassers (in Teilbereichen) erreicht 
wird. (vgl. Kummer et al. 2015)

Die Gründung des WHR 1979 ermöglich-
te dabei die Umsetzung des Konzepts der 
Grundwasserbewirtschaftung des Hessi-
schen Rieds durch Infiltration, wobei seit 
1989 über das Wasserwerk Biebesheim 
aufbereitetes Rheinwasser zur Infiltra-
tion verwendet wird. Nach Entnahme des 
Wassers aus dem Rhein wird dieses über 
ein Brauchwasserverteilungsnetz zu den 
Infiltrationsbereichen transportiert. Der 
Grundwasserbewirtschaftungsplan Hes-
sisches Ried 1999 des Landes Hessen legte 
Grundwassermindest- und -höchststän-
de fest, die als Grundlage für die Steue-
rung des Grundwasserstands dienten. 2003 
wurden neue Werte festgeschrieben. Diese 
gelten als ermessensleitende Verwaltungs-
vorschrift. Eine rechtsverbindliche Konkre-
tisierung der Grundwasserstandsvorgaben 
erfolgt dabei durch die Wasserwirtschafts-
behörden über die Wasserrechtsbescheide.  
(vgl. Manger 2018; Kummer et al. 2015)

Das Integrierte Wasser-Ressourcen-Ma-
nagement (IWRM) ermöglicht einen Men-
genausgleich der Grundwasserentnahme für 

die Trinkwasserversorgung der Metropol-
region durch die Infiltration aufbereiteten 
Rheinwassers in den Porengrundwasserlei-
ter im Umfeld der Wasserwerke, insbeson-
dere der Großwasserwerke im Hessischen 
Ried. Nach Angaben von Hessenwasser 
können jährlich bis zu 38 Millionen Kubik-
meter Wasser für die Grundwasseranreiche-
rung und bis zu fünf Millionen Kubikmeter 
für die landwirtschaftliche Beregnung aus 
dem Brauchwasserwerk in Biebesheim am 
Rhein bereitgestellt werden (vgl. WHR 
2008). Eine klimaabhängige Steuerung von 
Grundwasserentnahmen und Infiltration 
geschieht nach dem Nettoentnahmeprinzip, 
bei dem die Infiltration die Entnahmemen-
gen eins zu eins ausgleicht (s. Abb. 79). Die 
staatlichen Grundwasserstandsauflagen der 
Wasserrechtsbescheide können so eingehal-
ten werden. 

Eine unmittelbare Nutzung des aufberei-
teten Rheinwassers als Trinkwasser wird 
nicht verfolgt, da aufgrund der vergleichs-
weise höheren Wassertemperaturen (in 
den Sommermonaten) im Verhältnis zum 
Grundwasser von mehr als 10 °C die Ge-
fahr der mikrobiellen Verkeimung be-
steht. Eine Kühlung ist dabei sehr ener-
gieintensiv. Daher ist es wirtschaftlicher, 
das aufbereitete Rheinwasser zunächst in 
den Porengrundwasserleiter zu infiltrieren  
(s. Abb. 80). (vgl. Interview Obere Wasser-
behörde Südhessen)

Ein interstationär kalibriertes Grundwas-
sermodell dient der Steuerung. Ein mo-
natliches Grundwasserstandsmonitoring 
ermöglicht die Bewertung der Grundwas-
serstandsentwicklung in Echtzeit, sodass 
die Leitzentrale des Wasserversorgers den 
Betrieb der Anlagen steuern kann. Über 
die Internetplattform www.grundwasser-
online.de erfolgt ein Datenaustausch mit 
den zuständigen Behörden und stellt auch 
für die Bevölkerung sowie Interessengrup-
pen Transparenz her. Die Grundwasser-
bewirtschaftung ist somit abhängig vom 
Wasserdargebot des Rheins. Über eine 
Steuerung der Wasserentnahmen entschei-
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Abbildung 79: Klimaabhängige Steuerung der Grundwasserentnahme

Quelle: Wasserverband Hessisches Ried, Hessenwasser GmbH & Co. KG 2022

den dabei die Länder. Nach Angaben von 
Hessenwasser (vgl. Interview Hessenwas-
ser GmbH & Co. KG, Arbeitsgemeinschaft 
Wasserversorgung RheinMain) sind die 
Entnahmemengen im Verhältnis zum Was-
serdurchfluss so gering, dass auch bei Nied-
rigwasser die Entnahme gewährleistet ist. 

Trotz der Möglichkeit, über die Infiltration 
die Grundwasserstände im Hessischen Ried 
zu regulieren (s. Abb. 80), konnten viele 
Nutzungskonkurrenzen nicht gelöst wer-
den. Die zuletzt 2003 festgeschriebenen 
Vorgaben für die Grundwasserstände be-
rücksichtigten insbesondere Vorgaben zur 
Verhinderung eines Grundwasserabfalls 
in Trockenphasen und einer grundwasser-
bedingten Vernässung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sowie von Siedlungen in Nass- 
phasen. Hintergrund sind die Siedlungs-
erweiterungen seit den 1970er-Jahren, die 
auch in topographisch tiefergelegenen Ge-
bieten erfolgten. Die nicht an die natürli-
cherweise hohen Grundwasserstände an-
gepasste Bauweise führte in nassen Jahren 
(1981 bis 1983 sowie 1999 bis 2003) zu Ver-
nässungen von Kellern in zahlreichen Häu-
sern. In Trockenjahren kam es zudem in 
Gebieten mit torfigem Untergrund zu Setz-
rissen infolge schrumpfender Torfschichten 

(vgl. Kummer et al. 2015). Insbesondere in 
Waldbeständen und in naturschutzrelevan-
ten Gebieten (Natura 2000-Gebieten) konn-
ten Schäden nicht beseitigt werden, da die 
festgeschriebenen Grundwasserhöchststän-
de dennoch keinen Grundwasseranschluss 
vieler Wälder und Feuchtgebiete gewähr-
leisten konnten. Auf eine parlamentarische 
Initiative hin wurde schließlich ein Runder 
Tisch initiiert, bei dem auch die Waldwirt-
schaft und der Naturschutz als Interessen-
gruppen vertreten waren. (vgl. ebd.)

Als Ergebnis des Runden Tischs wird 
empfohlen, nur in ausgewählten Wäldern 
beziehungsweise Natura 2000-Gebieten 
das Grundwasser stärker aufzuspiegeln –  
beginnend mit Bereichen, in denen der 
größte ökologische Effekt erzielt werden 
kann. Darüber hinaus sollen viele geschä-
digte Flächen mittels Waldumbau und 
Waldsanierung gestützt werden, um den 
ökologischen Schaden zu begrenzen. Er-
gänzend wird empfohlen, die Aufspiege-
lungen mit einem Vernässungsschutz für 
die Siedlungslagen (Schutzbrunnen) zu 
verknüpfen (vgl. Kummer et al. 2015: 76). 
Da diese Maßnahmen jedoch sehr kosten-
intensiv sind, wurde der Vorschlag bislang 
noch nicht umgesetzt.



200 Klimawandel und Energiewende gestalten

Abbildung 80: Prinzipienskizze der Grundwassersituation im Hessischen Ried mit Grundwasserbewirtschaf-

tung durch Infiltration

Quelle: Wasserverband Hessisches Ried, Hessenwasser GmbH & Co. KG 2022

In der Nationalen Wasserstrategie ist ver-
ankert, dass die Datengrundlagen vonseiten 
der wasserwirtschaftlichen Planung so auf-
zubereiten sind, dass die räumliche Gesamt-
planung diese besser nutzen kann: „Um die 
Belange der öffentlichen Wasserversorgung 
und der Wasserressourcenbewirtschaftung 
bei der Landesentwicklung und räumlichen 
Planung, bei Ansiedlungsentscheidungen 
und Ausweisung von neuen Baugebieten 
angemessen berücksichtigen zu können, 
werden das Planungs-, Bau- und Wasser-
recht auf Kohärenz geprüft und ggf. an-
gepasst (Aktion 8 Belange der öffentlichen 

Wasserversorgung und der Wasserressour-
cen-Bewirtschaftung im Planungsprozess 
stärken)“ (BMUV 2023: 85). 

Ziel der Wasserwirtschaft ist es zudem, die 
Anschlussfähigkeit der wasserwirtschaft-
lichen Planungen an die räumliche Ge-
samtplanung (Raumordnungsplanung und 
Bauleitplanung) zu optimieren und dazu 
die rechtlichen und wissenschaftlichen 
Grundlagen zu erarbeiten. Die Möglichkeit 
zur Festlegung von Vorranggebieten für die 
Grundwasserneubildung sowie für die zu-
künftige Wasserversorgung (sowohl überir-

Anknüpfungspunkte zur Raumordnung
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disch als auch unterirdisch) wird angestrebt 
und sollte daher auch von der Raumord-
nung aufgegriffen werden. (vgl. BMUV 
2023: 85; HMUKLV 2022; Interview Regio-
nalplanung Südhessen)

Eine Beteiligung der Raumordnung ist 
zudem bei der beabsichtigten bundesweit 
abgestimmten Leitlinie für den Umgang 
mit Wasserknappheit gefordert. Ziel ist 
auf nationaler Ebene die Erarbeitung eines 
einheitlichen Orientierungsrahmens für 
lokale oder regionale Priorisierungsent-
scheidungen von Wassernutzungen im Fall 
regionaler, temporärer Wasserknappheit 
und Bodentrockenheit. Sowohl die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, 
kritische Bereiche der Daseinsvorsorge wie 
die Lebensmittel- und Gesundheitsver-
sorgung (ggfs. auch Energieerzeugung) als 
auch ökologische und ökonomische Was-
serbedarfe sind dabei zu berücksichtigen. 
Die Schaffung der räumlichen Vorausset-
zungen zur Umsetzung von fachplanerisch 
erstellten landesweiten und regionalen 
Wasserversorgungskonzepten wird dabei 
eine Zukunftsaufgabe für die Raumord-
nung werden (vgl. BMUV 2023). Auch der 
Zukunftsplan Wasser in Hessen als landes-
weite Wasserstrategie stützt dieses Vorge-
hen (vgl. HMUKLV 2022). 

In der dritten Änderung des Landesent-
wicklungsplans Hessen 2000 wird dem 
Schutz des Grundwassers als wesentlichem 
Bestandteil des Naturhaushalts eine be-
sondere Bedeutung unter anderem für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung beige-
messen. Obwohl die landesplanerischen 
Festlegungen etwa nur Vorranggebiete für 
die nach Wasserrecht festgesetzten Trink-
wasserschutzgebiete der Zonen I und II 
sowie Vorbehaltsgebiete für die bestehen-
den und geplanten Trinkwasser- und Heil-
quellenschutzgebiete der Zonen III/IIIA 
vorsieht, steht dem nicht entgegen, in den 
Regionalplänen weitere Flächen als Vor-
behaltsgebiete für den Grundwasserschutz 
festzulegen.

Regionalplan Südhessen 2010 

Der Regionalplan Südhessen 2010 nimmt 
Bezug auf die wasserwirtschaftliche Situ-
ation und formuliert einige Festlegungen. 
Diese sind jedoch fast ausschließlich als 
Grundsätze beziehungsweise Vorbehalts-
gebiete formuliert oder dargestellt. Ledig-
lich in Trinkwasserschutzgebieten I und II 
erfolgt eine Zielfestlegung. In der Begrün-
dung wird erläutert: „Als ,Vorbehaltsgebiete 
für den Grundwasserschutz‘ sind neben den 
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebie-
ten (Zonen I bis III/IIIA) Flächen mit gerin-
ger natürlicher Schutzwirkung gegenüber 
Grundwasserverschmutzung ausgewiesen.“ 
(Regierungspräsidium Darmstadt 2011) 
Hintergrund für die Festlegung lediglich als 
Vorbehaltsgebiet ist der große Flächenum-
griff der ausgewiesenen beziehungsweise 
geplanten Wasserschutzgebiete. (vgl. ebd.)

Bei der geplanten Neuaufstellung des Re-
gionalplans ist vorgesehen (Planungsstand) 
dem Belang des Grund- und Trinkwasser-
schutzes ein hohes Gewicht beizumessen. 
Große Wassergewinnungsbiete mit mehr 
als einer Millionen Kubikmeter Wasserför-
derung und Lage in einer Wachstumsregion 
sowie bei Vorhandensein konkurrierender 
Nutzungen sollen als Vorranggebiete für 
den Grundwasserschutz (Zonen I und II 
der Trinkwasserschutzgebiete) festgelegt 
werden. Daneben sollen Vorbehaltsgebiete 
für den Grundwasserschutz für die Zone 
IIIA ausgewiesen werden. Zudem werden 
geplante Infrastrukturtrassen (redundante 
zweite Riedwasserleitung) regionalplane-
risch gesichert. (vgl. Interview Regionalpla-
nung Südhessen)

Insgesamt werden derzeit auf Initiative des 
Umweltministeriums und vor dem Hinter-
grund des Zukunftsplans Wasser in einer 
Arbeitsgruppe zwischen Wasserwirtschaft 
und Raumplanung Optimierungen zum 
mengenseitigen und stofflichen Grundwas-
serschutz erarbeitet. 
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6.3.3  Weitere Umsetzungsaspekte in der Raumordnung

Auch die Region Unterfranken hat ein 
Konzept zum Niedrigwassermanagement 
seitens der Wasserwirtschaft erarbeitet, 
das auf Datengrundlagen einer regionalen 
Wasserbilanz zurückgreifen kann (vgl. Re-
gierung von Unterfranken 2020). Dieses 
wasserwirtschaftliche Konzept beinhaltet 
eine Operationalisierung eines Gebiets-
wassermanagements. Im Kern werden Ri-
siken für Wassernutzungskonflikte analy-
siert und bewertet. 

Die Risiken werden in drei Klassen katego-
risiert – dargestellt in Ampelfarben. Es wer-
den sowohl Risikoklassen für das gesamte 
Bilanzgebiet als auch getrennt hiervon für 
Einzelgenehmigungen von Wassernut-
zungsanträgen analysiert (s. Abb. 81). Da-
raus werden Maßnahmen für einen mög-

lichen Grundwassermanagementplan 
abgeleitet, der auch Schutz- und Entwick-
lungsziele aufzeigt. Als Schutzziele werden 
etwa die Vermeidung der Übernutzung 
von Grundwasservorkommen, der Schutz 
der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
oder aber von Feuchtgebieten aufgeführt. 
Entwicklungsziele können beispielswei-
se die Verbesserung der Infrastruktur für 
die landwirtschaftliche Bewässerung, die 
gemeinschaftliche Wassergewinnung und 
Verteilung oder der Aufbau von Trinkwas-
serspeicherkapazitäten in Form von Spei-
cherbecken sein. 

Maßnahmenbeispiele betreffen die räumli-
che Steuerung von Wasserentnahmen, etwa 
durch Festlegung von Zonierungen für die 
Wassernutzung (Zonen mit nutzbaren 

Regionalplan Südhessen von 2010 
 
G 6.1.3  Soweit fachlich sinnvoll, ist zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung ein Gleichgewicht zu ge-
währleisten.
G 6.1.4  In durch Grundwasserentnahmen besonders beanspruchten Gebieten sollen Bewirtschaftungspläne 
oder vergleichbare Fachpläne eine nach ökologischen und hydrologischen Maßstäben standortangepasste Be-
wirtschaftung des Grundwassers durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Grundwasseranreicherung (Infiltration 
von aufbereitetem Oberflächenwasser), sicherstellen und zu einer Stabilisierung des örtlichen und regionalen 
Grundwasserhaushaltes beitragen
G 6.1.6  In Gebieten mit periodisch stark schwankenden und zu erwartenden flurnahen Grundwasserständen 
ist auf eine angepasste Bebauung zu achten. Insbesondere sind hier frühzeitig im Zuge der Erstellung von Be-
bauungsplänen die Grundwasserverhältnisse und die maximal zu erwartenden Grundwasserstände näher zu 
untersuchen und entsprechende Bemessungsgrundwasserstände festzulegen.
G 6.1.7  Zum Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht sind in besonders schützens-
werten Bereichen der Planungsregion Südhessen „Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ ausgewiesen 
und in der Karte dargestellt. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders hohen Stellenwert bei der 
Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen 
können. Neben den bestehenden und geplanten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I – III/IIIA) 
sind dies Flächen mit geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung.
G 6.1.8  Die für die Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserressourcen sind für diesen Zweck langfristig 
zu sichern und vor qualitativen Beeinträchtigungen zu schützen.
Z 6.1.9  In den Zonen I und II der Trinkwasserschutzgebiete hat die Nutzung des Grundwassers für die Trink-
wasserversorgung Vorrang vor anderen, entgegenstehenden oder einschränkenden Nutzungsansprüchen.



203Fokusthemen: Klimawandel und Energiewende

Grundwasserreserven, Ausschlussgebiete 
für die Bewässerung in Wasser- und Natur-
schutzgebieten). Zudem werden Maßnah-
menvorschläge für die Mengensteuerung 
von Wasserentnahmen vorgeschlagen. 
(vgl. Regierung von Unterfranken 2020)

Der für die Region Würzburg gültige Re-
gionalplan von 1985 enthält bereits Ziel-
festlegungen zur Thematik (vgl.  Regio-
nalplanungsstelle bei der Regierung von 
Unterfranken 1985). So soll der überge-
bietliche Wasserhaushalt „durch einen 
großräumigen Ausgleich mit anderen bay-
erischen Regionen unter Berücksichtigung 
der Entwicklungsmöglichkeiten der was-
serabgebenden Räume“ (ebd.) konsolidiert 
[1 (Z)] sowie zur Sicherung der künftigen 
Trinkwasserversorgung die Region dem 
Versorgungsverbund Nordbayern ange-
schlossen werden [2 (Z)]. Zudem sollen die 
zentralen Trinkwasserversorgungsinfra-
strukturen und die Anlagen der Fernwas-
serversorgungen Mittelmain und Franken 
ausgebaut werden [1.2 und 2.4 (Z)]. Auch 
der Niedrigwasserabfluss wird thematisiert 
1.3 (Z): „Der Niedrigwasserabfluss des 
Maines soll durch die Überleitung von Alt-
mühl- und Donauwasser in das Regnitz-
Main-Gebiet erhöht werden“ (ebd.).

Vor dem Hintergrund, dass etwa 44,2 % 
der Wassernutzung in Deutschland für die 
Energieversorgung, zudem 26,8 % durch 
das verarbeitende Gewerbe inklusive  
Bergbau und Industrie entnommen wird 
(vgl. BMUV 2023) ist zudem bemerkens-
wert, dass der Regionalplan der Region 
Würzburg diesen Aspekt seit den 1980er-
Jahren als Zielfestlegung aufgreift [2.6 (Z)]: 
„Es soll auch zukünftig darauf hingewirkt 
werden, dass Industrie und Gewerbe ihren 
Betriebswasserbedarf – soweit keine Trink-
wasserqualität gefordert ist – weitgehend 
aus oberirdischen Gewässern decken. Die 
Möglichkeiten, das Wasser durch innerbe-
triebliche Kreisläufe mehrfach zu verwen-
den, sollen weitgehend genutzt werden“ 
(Regionalplanungsstelle bei der Regierung 
von Unterfranken 1985). Deutlich wird, 

Abbildung 81: Ablaufschema zur Bewertung des Risikos von Nutzungskonflikten 

für das Bilanzgebiet (oben) und Einzelanträge (unten) anhand einer vereinfachten 

Wasserbilanz und weiterer Indikatoren  

Quelle: Regierung von Unterfranken 2020: 52

dass das jetzt bundesweit aktuelle Thema 
Wasserknappheit regional schon seit Län-
gerem thematisiert wird und insbesonde-
re in Südhessen und Unterfranken auch 
raumordnerisch aufgegriffen wurde.

Die Auswertung der aktuellen Regional-
pläne (s. Kap. 4.1.9) sowie das klimREG-
Projekt (vgl. BMVI 2017b) zeigen weitere 
gute Beispiele zum raumordnerischen 
Umgang mit Wasserknappheit auf. Dies 
betrifft die Aspekte Schonung der Grund-
wasserressourcen und die Ausrichtung 
von Siedlungserweiterungen auf die vor-
handenen Wasserkapazitäten sowie die Si-
cherung von Grundwasserressourcen und 
deren mögliche Beeinträchtigungen. 
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Weitere mögliche Regelungen

In Gebieten mit Wasserknappheit könn-
ten „Räume mit besonderem Koordi-
nierungs-/Handlungsbedarf “ zur Instal- 
lation eines Grundwasser-/Fließgewäs-
sermanagements festgelegt werden. Die-
se können etwa das Ziel verfolgen, durch 
Aufstellung wasserwirtschaftlicher Grund-
wassermanagementpläne für Niedrigwas-
serphasen und/oder Alarmplänen Gewäs-
serökologie für Fließgewässer Maßnahmen 
der Siedlungsentwicklung, Gewerbean-
siedlung sowie der Grundwasserbewirt-
schaftung und Trinkwasserversorgung 
und weiterer Nutzungen zu koordinieren. 
Eine Priorisierung der Nutzungen, ins-
besondere Kritischer Infrastrukturen, bei 
Wasserknappheit sollte über die Vergabe 
von Wasserrechten beziehungsweise de-
ren zeitweilige Beschränkungen erfolgen, 
bei der Priorisierung sollten aber auch die 
überörtliche und überfachliche Perspekti-
ve berücksichtigt werden, da die Auswir-
kungen von Beschränkungen nicht nur 
örtlicher oder sektoraler Natur sind. Die 
Raumplanung sollte daher in den Priori-
sierungsprozess eingebunden werden. 

Vor diesem Hintergrund können auch 
länderübergreifende Aspekte eine wich-
tige Rolle spielen. Die Bewirtschaftung 
von Grundwasserspeicher und Oberflä-
chengewässer besitzen – auch vor dem 
Hintergrund länderübergreifender Fern-
wasserverbünde für die Trinkwasserversor- 
gung – einen länderübergreifenden Kon-
text, ebenso die Priorisierung von Wasser-
nutzungen bei eingeschränkter Wasserver-
fügbarkeit. 

So legt der Regionalplan Region Stuttgart 
(2009) als Grundsatz fest, dass im Rahmen 
der Aufstellung von Bauleitplänen jeweils 
individuell geprüft werden soll, „inwieweit 
unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten Maßnahmen zur Was-
sereinsparung, zur Reduzierung und Ver-
langsamung des oberirdisch abfließenden 
Wassers und zur Sicherung der Grundwas-
serneubildungsrate verbindlich für neue 
Siedlungsbereiche festgelegt werden kön-
nen“ (Verband Region Stuttgart 2009: 203). 
Bei Siedlungserweiterungen, neuen Infra-
strukturanlagen oder Rohstoffabbaustätten 
soll ein Fachgutachten nachweisen, dass es 
nicht zu zeitweiligen oder dauerhaften Be-
einträchtigungen des Wasservorkommens 
in qualitativer oder quantitativer Hinsicht 
kommt.

Der Regionalplanentwurf für den Regie-
rungsbezirk Köln (2021) legt für Bereiche 
mit Grundwasser- und Gewässerschutz-
funktionen als Ziel fest, dass diese dauer-
haft vor konkurrierenden Nutzungen, die 
zu Beeinträchtigungen oder Gefährdun-
gen des Grundwassers beziehungsweise 
der Oberflächengewässer führen können, 
zu sichern sind. Bei Nutzungskonflikten ist 
den Erfordernissen des Gewässerschutzes 
Vorrang einzuräumen. Dem Schutz des 
Grundwassers und der Oberflächengewäs-
ser wird damit ein Vorrang eingeräumt.

Nach Einschätzungen der Interviewten 
sind die im klimREG-Projekt genannten 
Beispiele dann sinnvoll, wenn diese ver-
bindlich als Zielfestlegungen erfolgen. 
Andererseits bestehen gerade aufgrund 
der Größe von WSG-Zone IIIb Akzep-
tanzprobleme bei der Festlegung von Vor-
ranggebieten. Derzeit wird in Südhessen 
geprüft, ob über die Schutzbedürftigkeit 
des Grundwassers zur Trinkwasserver-
sorgung hinaus weitere einschränkende 
Kriterien für eine Priorisierung potenziel-
ler Wasserschutzgebiete nützlich sind, um 
Festlegungen in Form von Voranggebieten 
treffen zu können. Ein diskutiertes Krite-

rienset beinhaltet die Parameter „Große 
Wassergewinnungsbiete mit mehr als eine 
Millionen m³ Wasserförderung“, „Lage in 
Wachstumsregionen“ und „Vorhandensein 
konkurrierender Nutzungen“. Nur wenn 
alle drei Kriterien erfüllt sind, soll ein Vor-
ranggebiet ausgewiesen werden. 
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Räume mit besonderem Koordinierungs-
bedarf könnten auch dazu beitragen, den 
Wasserverbrauch besser zu steuern. Was-
serversorger sind privatrechtlich an Liefer-
verträge gebunden. In den Lieferbedin-
gungen steht eine Lieferung „nach Können 
und Vermögen“, was eine Einschränkung 
für den Katastrophenfall legitimiert. Die 
Versorgungsunternehmen sind ansonsten 
verpflichtet, Wasser im Sinne der Daseins-
vorsorge stets zu liefern. Bei Neuverträgen 
können jedoch Obergrenzen der Abgabe-
mengen in die Verträge eingebaut werden. 
Ein Beispiel ist hier der Wasserverband 
Strausberg-Erkner (WSE). Bei Neuverträ-
gen mit Privatkunden wurden nach einer 
Satzungsänderung vom 1. Dezember 2021 
(in Kraft getreten am 1. Januar 2022) die 
Abgabemenge des Wassers auf 105 l/d be-
ziehungsweise 37 m³ im Jahr beschränkt. 
Zudem wurden auch mit Industriekunden 
Verträge mit Deckelungen abgeschlossen. 
Bei Überschreitung darf aus rechtlicher 
Sicht die Wasserlieferung nicht unterbro-

chen werden, jedoch können Ordnungs- 
oder Bußgelder verhängt werden (vgl. ZfK 
2022; WSE 2021).

Seitens vieler Fachleute wird bei der Trink- 
und Brauchwasserversorgung die stoffliche 
Belastung als entscheidender Faktor ange-
nommen und weniger die Grundwasser-
menge, da diese über Verbünde letztlich 
gewährleistet werden kann. Die Trinkwas-
seraufbereitung ist dabei mit steigenden 
Kosten verbunden. In Wasserschutzgebie-
ten reichen die normalen Aufbereitungs-
stufen von Kläranlagen nicht aus; es sind 
zusätzliche Stufen nötig, um die Qualität 
zu verbessern. Daher steht ein wirksamer 
Schutz vor stofflicher Belastung – auch 
durch Vorranggebiete für den Grundwas-
serschutz – an erster Stelle der vonseiten 
der Wasserversorger gerichteten Bedarfe 
an die Raumordnung. (vgl. Interviews Re-
gionalplanung Südhessen; Obere Wasser-
behörde Südhessen; Hessenwasser GmbH 
& Co. KG)

 • Aus Sicht der Wasserwirtschaft und der Wasserversorger sollte eine frühzeitige Ein-
bindung der Wasserwirtschaft in die Prozesse der Raumplanung erfolgen, da im Zuge 
des Klimawandels nicht mehr von einer ausreichenden Verfügbarkeit von Wasser(-infra-
strukturen) ausgegangen werden kann. 

 • Da die Konsequenzen über rein wasserwirtschaftliche Fragen hinausgehen, würde der 
Raumordnung durchaus die Aufgabe einer Steuerung zumindest der Priorisierung von 
Wassernutzungen zufallen. Für eine differenzierte Nutzungspriorisierung müssten 
für jede Nutzung die Konsequenzen infolge des Wassermangels abgeschätzt und Krite-
rien entwickelt werden, nach denen eine Rangfolge definiert werden kann.

 • Allerdings wurde in den Recherchen und Diskussionen deutlich, dass die Raumord-
nung derzeit vielfach nicht über die erforderlichen Planungsgrundlagen verfügt, um 
eine valide Steuerung vornehmen zu können. Auch die Fachplanung hat aktuell in vie-
len Bundesländern erst mit der Erstellung von Wasserbilanzen begonnen. Hier besteht 
demnach noch ein erheblicher Forschungsbedarf.

6.3.4  Fazit 
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6.4  Moore/CO2-Senken am Beispiel der Region Hannover

Der Schutz der Moore und weiterer na-
türlicher CO2-Senken ist essenziell, um 
die Klimaschutzziele zu erreichen. In den 
vergangenen Jahren hat das Thema Moor-
schutz auch in Verbindung mit der Re-
duktion der Emission von Treibhausgasen 
an Relevanz gewonnen. 2022 wurde die 
Nationale Moorschutzstrategie beschlos-
sen, welche Maßnahmen enthält, die die 

Treibhausgasemissionen bis 2030 deutlich 
reduzieren sollen. Auf europäischer Ebene 
gibt es keine übergreifende Moorschutz-
strategie, jedoch setzt sich die Biodiversi-
tätsstrategie des European Green Deals mit 
Torferhaltung und Wiederherstellung aus-
einander und einige Förderprogramme der 
EU können Moorschutzprojekte fördern.

6.4.1  Dringlichkeit und Raumrelevanz des Themas

Moore sind Lebensraum für viele seltene 
Tier- und Pflanzenarten (vgl. Pieper/Bau-
mann o. J.) und haben eine kühlende Ver-
dunstungswirkung, die sich positiv auf das 
lokale Klima auswirken kann (vgl. BMUV 
2022b:  4). Moore können darüber hinaus 
große Mengen Wasser aufnehmen und so-
mit zum Hochwasserschutz beitragen (vgl. 
Grützmacher/Schulte-Eickholt 2017: 12). 
Die im Moor enthaltenen Pflanzen kön-
nen Schadstoffe filtern (vgl. ebd.). Gleich-
zeitig speichern Moore über Jahrtausende 
große Mengen an CO2, die bei Trocken-
legung der Moore und Torfabbau wieder 
freigesetzt werden. In Deutschland werden 
jährlich 44 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valent durch Entwässerung von Moorbö-
den freigesetzt (vgl. Pieper/Baumann o. J.). 
Eine weitere Anreicherung von CO2 in der 
Atmosphäre führt zu einer voranschrei-
tenden Erderwärmung (vgl. ebd.: 110). Als 
eine Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre 
rückzuführen, wird eine Wiedervernäs-
sung von Mooren besprochen (vgl.  Neu-
mann et al. 2020: 108). Weltweit bedecken 
Moore 3 % der Erdoberfläche und spei-
chern 20 % bis 30 % des Kohlenstoffs, der 
in der Erde gebunden ist (vgl.  ebd.:  109). 
In Deutschland bedecken sie circa 5 % der 
Fläche und verursachen 7,5  % der Treib-
hausgasemissionen (vgl. BMUV 2022a). 
Um die Freisetzung zu stoppen, müssen 
Wasserstände wieder angehoben wer-
den (vgl. ebd.). Trotz dieses Wissens wer-
den in Deutschland weiterhin jährlich 

vier Millionen Kubikmeter Torf abgebaut 
(vgl. Neumann et al. 2020: 109). Dabei ist 
im Klimaschutzgesetz für das Sektoralziel 
„Landnutzung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft“ (§3a) festgesetzt, dass 
bis 2045 in diesen Bereichen 40 Millionen 
Tonnen CO2 eingespart werden sollen. 
Einen wichtigen Beitrag könnte dabei der 
Schutz und die Wiedervernässung von 
Mooren darstellen, sodass dies als drän-
gendes öffentliches Interesse anzusehen ist.

 
Entwicklung des Themas – 
Meilensteine 

Im 19. Jahrhundert hatte Moorschutz noch 
keinen großen Stellenwert in Deutschland 
(vgl. Saathoff/Schmatzler 2020). Moore 
wurden als lebensfeindlicher Raum an-
gesehen, es gab nur wenig Moorschutzbe-
strebungen. Abbau, Entwässerung, Kulti-
vierung und Besiedelung von Hochmooren 
wurden lange gefördert, etwa durch das 
Bodenabbaugesetz. Jedoch wurde der Be-
griff „Moorschutz“ bereits 1846 bei einer 
Protestaktion gegen eine Moorkultivierung 
verwendet. Im Jahr 1914 wurde in Berlin 
von der Staatlichen Stelle für Naturdenk-
malpflege eine Moorschutz-Konferenz ver-
anstaltet, eine Diskussion über Schaffung 
von Moorschutzgebieten hatte jedoch noch 
keinen Erfolg. In den darauffolgenden Jahr-
zehnten wurden Gebiete sukzessive unter 
Schutz gestellt. In den 19070er-Jahren gab 
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es dann Forderungen nach mehr Natur-
schutz und mehr Gebiete wurden unter 
Schutz gestellt. (vgl. ebd.) 

Im Jahr 1992 wurde die Biodiversitäts-
konvention unterschrieben, wodurch der 
Schutz von Mooren weiter stark an Be-
deutung gewann (vgl. BfN o. J.). In den 
2000er-Jahren gewann der Klimaschutz 
und damit auch die Treibhausgasemis-
sionen aus entwässerten Mooren weiter 
an Relevanz (vgl. Saathoff/Schmatzler 
2020). Im Jahr 2007 wurde vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) eine Stra-
tegie zur biologischen Vielfalt mit Ideen 
zur Erhaltung der Biodiversität der Moore 
veröffentlicht (vgl. BfN o. J.). Der länder- 
übergreifende Arbeitskreis Moorschutz 
der moorreichen Bundesländer Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Brandenburg, Bayern und 
Baden-Württemberg wurde 2010 gegrün-
det und betonte in einem Positionspapier 
die Verantwortung, die sie zur Verminde-
rung von Treibhausgasemissionen tragen 
(vgl. Saathoff/Schmatzler 2020).

 
Programmatiken auf Ebene  
der EU und des Bundes 

Am 9. Mai 2022 hat das Bundeskabinett die 
Nationale Moorschutzstrategie beschlos-
sen. Diese gibt Maßnahmen vor, die bis 2030 
die jährlichen Treibhausgasemissionen 
um fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid-
Äquivalente senken sollen (vgl.  BMUV 
2022a). Die wichtigsten Themen der Moor-
schutzstrategie sind der Erhalt und die 
Wiederherstellung von Mooren, die Wie-
dervernässung entwässerter Moorböden, 
die Entwicklung angepasster Bewirtschaf-
tungsformen für wiedervernässte Moorbö-
den und Maßnahmen auf Bundesflächen 
sowie der Ausstieg aus der Torfnutzung 
(vgl. ebd.). Die Maßnahmen aus der Stra-
tegie sollen aus dem Aktionsprogramm 
Natürlicher Klimaschutz vom BMUV fi-
nanziert werden (vgl. BMEL 2022). Zudem 

entwickelte das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) eine 
Torfminderungsstrategie, die im Juli 2022 
veröffentlicht wurde. Darüber hinaus gibt 
es eine Bund-Länder-Zielvereinbarung 
zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz 
(vgl. ebd.). 

Im Aktionsprogramm Natürlicher Klima-
schutz ist festgehalten, dass sich der Zu-
stand der Ökosysteme deutlich verbessern 
soll (vgl. BMUV 2023b), dabei zählen der 
Schutz intakter Moore und die Wiederver-
nässung zu den zentralen Handlungsfeldern 
(vgl. BMUV 2023a: 9). Im Klimaschutzplan 
2050 aus dem Jahr 2016 wird Moorschutz 
als Maßnahme in den Zielsetzungen veran-
kert; das Klimaschutzprogramm 2030 zur 
Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 lie-
fert ein konkretes Maßnahmenbündel zum 
Schutz von Moorböden (vgl. BMUB 2016; 
BMUV 2019). Die Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt (vgl. NBS 2007) ent-
hält Zielsetzungen zum Moorschutz, die 
bislang jedoch nicht erreicht worden sind 
(vgl. BMUV 2007). Rechtlich ist der Schutz 
der naturnahen Moore im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) und in den Na-
turschutzgesetzen der Länder sowie im An-
hang I der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH) und den Wasserrahmenrichtlinien 
geregelt (vgl. Fachbehörden der Bundes-
länder Brandenburg, Bayern, Mecklenburg 
Vorpommern, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein 2012). Finanzierungsmög-
lichkeiten sind länderspezifische Moor-
schutzprogramme und Bundesprogramme, 
wie das Bundesprogramm biologische 
Vielfalt mit dem Förderschwerpunkt Öko-
systemdienstleistungen (vgl. Grützmacher/
Schulte-Eickholt 2017: 24). Zudem fördert 
das Bundesprogramm chance.natur den 
Erhalt von Landschaften mit repräsentati-
ver Bedeutung (vgl. BMUV 2020). 

Es gibt keine europäische Moorschutzstra-
tegie, aber es existieren Überlegungen, in 
der Zukunft eine entsprechende Strategie 
zu entwickeln. Auf nationaler Ebene setzen 
das Vereinigte Königreich und Irland be-
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reits ihre nationalen Moorschutzstrategien 
um und weitere Länder entwickeln derzeit 
entsprechende Strategien (vgl. Peters et al. 
2020: 6). Der European Green Deal enthält 
hingegen die Biodiversitätsstrategie, in der 
die EU-Kommission die Wiederherstellung 
und den Schutz von Torfgebieten bis 2030 
fordert (vgl. European Climate, Infrastruc-
ture and Environment Executive Agency 
2021). Des Weiteren können Moore durch 
das EU-Förderprogramm LIFE Nature 
and Biodiversity (vgl. ebd.) sowie aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) oder dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes (ELER) gefördert 
werden (vgl. Hirschelmann et al. o. J.: 3).  
Um die Moornutzung zu steuern, ist zudem 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der 
EU ein wichtiges Instrument (vgl. Berghö-
fer et al. 2023). In der Förderperiode 2023 
bis 2027 wurde festgelegt, dass Paludi-
kultur-Flächen als förderfähig gelten (vgl. 
ebd.), wobei die Paludikultur ein Verfahren 
zur nassen Bewirtschaftung von Mooren ist 
(vgl. BfN o. J.). Zudem sind die EU Habitat-
richtlinie und das Natura 2000-Netzwerk 
zentral für den Schutz von Moorgebieten 
(vgl. European Climate, Infrastructure and 
Environment Executive Agency 2021). 

 
Bedeutung des Themas  
für die Raumordnung

Die Raumordnung spielt im Rahmen des 
Klimawandels eine tragende Rolle und hat 
auch eine hohe Relevanz für den Moor-
schutz. Es braucht vorsorgeorientierte Pla-
nung und Maßnahmen zum Klimaschutz 
und der Anpassung an den Klimawandel, 
denn die notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz und zur Wiedervernässung gro-
ßer Moorgebiete gehen mit umfassender 
Raumwirkung und gegebenenfalls Ein-
griffen in Eigentumsrechte einher (vgl. Ku-
feld  2013: 1). Generell muss die Raum-
ordnung die Interessen der Land- und 
Forstwirtschaft sowie des Ausbaus von 
Siedlungs- und Infrastrukturen gegen den 

Naturschutz abwägen, denn wiederver-
nässte Flächen lassen sich beispielsweise 
nicht mit schweren Maschinen befahren 
(vgl. Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen 2012: 11) Das 
Anheben des Wasserspiegels auf der wie-
derzuvernässenden Fläche kann zudem 
auch Auswirkungen auf benachbarte ge-
nutzte Flächen haben (vgl. ebd.: 15). Dabei 
ist Moorschutz aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten bundesweit nicht gleicher-
maßen als planerisches Handlungsfeld 
gegeben, sondern hat entsprechend der 
Verteilung der Moorböden (s. Abb. 17) 
regionale Schwerpunkte. Dennoch ist das 
Planen von Maßnahmen von bundesweit 
hoher Relevanz: Es müssen entwässerte 
Flächen, die aktuell beispielsweise für die 
Landwirtschaft genutzt werden, zurück-
genommen und bestehende Moorflächen 
geschützt werden. Eine Wiedervernässung 
von Mooren kann durch den Klimawan-
del bedingte volkswirtschaftliche Schäden 
reduzieren (vgl. Neumann et al. 2020: 11). 
Außerdem müssen bestehende rechtliche 
und förderrechtliche Bedingungen ange-
passt werden, um einen effektiveren Moor-
schutz zu ermöglichen (vgl. Hirschelmann 
et al. o. J.: 3). Insgesamt müssen Moore als 
Orte hoher Biodiversität in den überregio-
nalen Naturschutz (vgl. Natura 2000) ein-
gebunden werden.

Die Leitbilder der Raumentwicklung in 
Deutschland treffen Aussagen zur Er-
haltung und Verbesserung der natür-
lichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale 
(vgl. MKRO 2016a). Die Leitbilder bezie-
hen sich explizit auf die Umsetzung des 
Handlungskonzepts der Raumordnung zu 
Vermeidungs-, Minderungs- und Anpas-
sungsstrategien in Hinblick auf die räum-
lichen Konsequenzen des Klimawandels 
der MKRO (2013). Das Handlungsfeld 
umfasst unterschiedliche, raumordnungs-
relevante Aspekte: 
 • Sicherung beziehungsweise Hin-

wirkung auf eine Revitalisierung bezie-
hungsweise Renaturierung natürlicher 
Kohlenstoff-Senken 
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 • Maßnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der natürlichen Kohlenstoff-
Speicherfähigkeit von Moorböden

 • Raumordnerische Vorgaben zur Verrin-
gerung der Inanspruchnahme kohlen-
stoffhaltiger Böden 

 • Sicherung von Gebieten für die Wald-
mehrung beziehungsweise die Wald-
sanierung 

 • Hinwirkung auf angepasste Flächen-
nutzungen, die dem Humusabbau ent-
gegenwirken 

Eine Analyse der derzeitigen Umsetzung 
der raumordnungsrelevanten Aspekte des  

Schutzes von Mooren und weiterer  
CO2-Senken auf Ebene der Regional- und 
Landesplanung findet sich im Rahmen der 
Auswertung der Raumordnungspläne in 
Kapitel 4.1. Insgesamt korrelieren die Fest-
legungen zur natürlichen CO2-Bindung 
relativ schwach mit den Moorgebieten in 
Deutschland. Ein Grund für die Befunde 
liegt sicherlich darin, dass in den Regional-
plänen meist eine Integration des Schutzes 
von Mooren, Wäldern und Feuchtgebieten 
im Rahmen von (Ziel-)Festlegungen zum 
Landschafts- und Naturschutz erfolgt. 

6.4.2  Fallregion Hannover

Über die Region

Die Region Hannover liegt in Niedersach-
sen, hat eine Größe von 2.290 km2 und um-
fasst 21 Kommunen, in denen im Jahr 2022 
1,17 Millionen Menschen mit einer Ein-
wohnerdichte von 496 EW/km2 wohnten 
(vgl. Wirtschaftsförderung in der Region 
Hannover o. J.; Hannover Marketing und 
Tourismus GmbH o. J.a). In den vergange-
nen zehn Jahren konnten fast alle Kommu-
nen der Region ein Wachstum verzeichnen 
(vgl. Wirtschaftsförderung in der Region 
Hannover  o. J.a). Gerade die Kernregion 
Hannovers, aber auch einige Umlandge-
meinden stehen unter einem erheblichen 
Wohnraumdruck (vgl. Göbler 2020: 295). 
Gleichzeitig sinken die Bevölkerungszah-
len in einigen ländlichen Räumen, sodass 
es hier gilt, die Daseinsvorsorge langfristig 
zu sichern. Eine besondere Herausforde-
rung sind zudem die enormen Pendlerver-
flechtungen von Hannover mit seinem Um-
land. Da es in vielen Landkreisen noch an 
regionalen Busverbindungen mangelt, fin-
det diese vor allem über den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) statt und führt zu 
hohen Verkehrsbelastung (vgl. ebd.: 297). 

Die Region Hannover stellt naturräum-
lich ein Übergangsgebiet zwischen dem 

Norddeutschen Tiefland und den Ausläu-
fern des südniedersächsischen Berg- und 
Hügellands im Süden dar (vgl. Region 
Hannover o. J.b). Im Süden befinden sich 
bewaldete Schichtkämme, an die sich groß-
flächig landwirtschaftlich genutzte Fläche 
anschließt. Nördlich des Mittellandka-
nals grenzt der Landstrich Hannoversche 
Moorgeest an, der von eiszeitlichen Ablage-
rungen geprägt ist und sowohl sandige als 
auch vernässte Böden aufweist (vgl. ebd.). 
In der Region Hannover gibt es 41  Na-
turschutzgebiete (vgl. Landeshauptstadt 
Hannover und Region Hannover o.  J.). 
Von touristischer Bedeutung in der Regi-
on sind vor allem die Höhenzüge Deister 
und Osterwald sowie das Steinhuder Meer 
mit den angrenzenden Mooren und Nie-
derungen (vgl. Land Niedersachsen o.  J.).  

Region: Hannover

Bundesland: Niedersachsen

Fläche: 2.290 km²

Einwohnerzahl: 1.170.000 EW

Einwohnerdichte: 496 EW/km²

Website: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Re-
gion-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/
Die-Verwaltung-der-Region-Hannover

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Re-gion-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover
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In der Region befinden sich mit 7.050 ha 
Hochmoorflächen und 7.901 ha Nieder-
moorflächen besonders viele Moore. Im 
Nordwesten der Region befindet sich die 
Hannoversche Moorgeest, ein Moorgebiet, 
das aus diversen Mooren besteht und größ-
tenteils als Naturschutzgebiet gesichert ist 
(vgl. Region Hannover o. J.c). Die Hoch-
moore Helstorfer, Otternhagener, Schwar-
zes und Bissendorfer Moor im Gebiet sol-
len wiedervernässt werden (vgl. ebd.). 

Für die Region Hannover wurde 2016 ein 
Regionales Raumordnungsprogramm 
(RROP Hannover) aufgestellt, das das 
Raumordnungsprogramm von 2005 ablöst 
(vgl. Region Hannover o. J.b). Das RROP 
Hannover legt für einen Zeitraum von zehn 
Jahren die räumliche und strukturelle Ent-
wicklung für die Region fest und bildet den 
Rahmen für Bauleitplanung sowie weitere 
raumbezogene Fachplanungen (vgl. ebd.).  

Regionale Herausforderungen 

In der Vergangenheit wurden viele Moore 
entwässert, um sie als Weide- und Acker-
land zu nutzen und Torf zu stechen. Da-
durch wurden große Mengen CO2 freige-
setzt; viele Lebensräume für verschiedene 
Tier- und Pflanzenarten gingen verloren. 
Es finden zwar bereits viele Renaturie-
rungsmaßnahmen statt, gleichzeitig wird 
jedoch beispielsweise im Gebiet Totes 
Moor noch Torf abgebaut. Es werden zwar 
keine neuen Torfabbaurechte erteilt, die 
bestehenden Abbaurechte können jedoch 
bis zur Ausbeutung noch weitergenutzt 
werden (vgl. NLWKN 2022). Die Geneh-
migungen laufen einige Jahre, teilweise so-
gar Jahrzehnte. Es muss sich dafür einge-
setzt werden, diese Rechte abzulösen und 
sinnvoll mit Anträgen auf Vertiefung und 
Erweiterung der Flächen umzugehen, um 
den Abbau zu beenden.

Flächenkonkurrenzen bestehen vor allem 
zwischen dem Moorschutz und der Land-
wirtschaft. In der Vergangenheit wurden 

viele Moore entwässert, um sie landwirt-
schaftlich zu nutzen. Diese landwirtschaft-
liche Nutzung steht heute vielerorts in 
Konkurrenz mit einer Wiedervernässung 
dieser Flächen, denn wiedervernässte Flä-
chen lassen sich beispielsweise nicht mit 
schweren Maschinen befahren (vgl. Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtin-
gen-Geislingen 2012: 11). Das Anheben 
des Wasserspiegels auf der wiederzuver-
nässenden Fläche kann zudem auch Aus-
wirkungen auf darum befindliche, genutzte 
Flächen haben (vgl. ebd.: 15). In Nieder-
sachsen ist zudem die Forstwirtschaft ein 
Konkurrent, da viele Flächen entwässert 
und mit Fichte aufgeforstet wurden. Eine 
Wiedervernässung würde den wirtschaft-
lichen Nutzen gefährden. 

Es gibt Gemeinden in Niedersachsen mit 
einem sehr hohen Anteil an organischen 
Böden, sodass dort im Prinzip alle raum-
relevanten Nutzungen, insbesondere die 
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, 
mit dem Moorbodenschutz konkurrieren. 
Im Zuge der Energiewende kommen zu-
dem neue Herausforderungen, wie die Flä-
chenbereitstellung für Photovoltaik- und 
Windenergieanlagen, hinzu. 

 
Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Programm Niedersächsische  
Moorlandschaften 

Das Programm Niedersächsische Moor-
landschaften (s. Abb. 82) wurde 2016 vom 
Niedersächsischen Ministerium für Um-
welt, Energie und Klimaschutz veröffent-
licht. Es schreibt das Niedersächsische 
Moorschutzprogramm (MSP I und II) 
von 1981/1986 fort, welches bereits Maß-
nahmen zur Sicherung, Renaturierung 
und Wiedervernässung enthielt. Das Pro-
gramm soll dem Schutz und der Entwick-
lung der Niedersächsischen Moore die-
nen, um die natürlichen Funktionen und 
Leistungen des Moors zu verbessern. Im 
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Fokus stehen dabei Klimaschutz, biologi-
sche Vielfalt, Gewässerschutz und Boden-
schutz. Es werden sowohl Hochmoore als 
auch Niedermoore und mit diesen Mooren 
vergesellschaftete kohlenstoffreiche Böden 
betrachtet. Dabei wurde ein ressort- und 
fachübergreifender Ansatz entwickelt, der 
verschiedene Interessen bündeln soll. An-
lass des Programms ist die hohe Moor-
dichte dieses Bundeslandes und die da-
raus folgende große Verantwortung für 
den Schutz dieser Moore und die Senkung 
der Treibhausgasemissionen, die durch 
entwässerte Moore freigesetzt werden 
(vgl.  Niedersächsisches Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016).

Es wurden Rahmenbedingungen für ein 
Moormanagement und Maßnahmen zur 
Umsetzung des Programms formuliert. 
Zu den Rahmenbedingungen zählt unter 
anderem, dass das MSP I und II weiter-
hin relevant bleibt, dass die Klimapoliti-
sche Umsetzungsstrategie Niedersachsen 
eine Grundlage für das Niedersächsische 
Moorschutzprogramm bildet, ebenso das 
Landesnaturschutzrecht, das Moore unter 
einen besonderen Schutz stellt. Dabei sind 
vor allem die Anforderungen der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie relevant. Zudem 
gehören naturnahe Hoch- und Niedermoo-
re zu gesetzlich geschützten Biotopen nach 
§ 30 BNatSchG in Verbindung mit §  24 

Abbildung 82: Niedersächsische Moorlandschaften: Jährliche Treibhausgas-Emissionen als Summe der Gase Kohlendioxid, 

Methan und Lachgas unter Berücksichtigung des globalen Treibhausgaspotenzials der einzelnen Gase (LBEG)

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016: Programm Niedersächsische  

Moorlandschaften: 2016: 31
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des Niedersächsischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAG-
BNatSchG). Weitere Grundlagen sind die 
Nationale Strategie zur biologischen Viel-
falt, das Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsen und das Bodenschutzgesetz. 

Die Ziele des Moormanagements werden 
in Klimaschutz, biologische Vielfalt, Ge-
wässerschutz und Landschaftswasserhaus-
halt, Bodenschutz, Landwirtschaft, Wald/ 
Forstwirtschaft sowie den Torfabbau un-
terteilt. Für den Bereich Klimaschutz wird 
das Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emis-
sionen aus Moorböden zu reduzieren und 
die natürliche Senkenfunktion der Moore 
für Kohlenstoff wiederherzustellen. Des 
Weiteren werden Ziele für den Gartenbau, 
Kulturlandschaften und Archivfunktion, 
Erholung und Landschaftserleben und für 
Umweltbildung formuliert. Zudem werden 
für verschiedene Moornutzungstypen un-
terschiedliche Anforderungen und Maß-
nahmenoptionen entwickelt, wobei viele 
der Maßnahmen eine Vernässung oder 
Optimierung des Wasserhaushalts vor-
sehen. Es werden verschiedene Optionen 
zur Flächenbereitstellung aufgeführt, zur 
Etablierung moorschonender Bewirtschaf-
tung in Modellprojekten sowie zur Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation der 
Ziele zum Moorschutz. Möglichkeiten der 
Projektfinanzierung werden benannt, bei-
spielsweise Förderinstrumente des Landes, 
des Bundes und der EU, aber auch sonstige 
Fördermöglichkeiten, unter anderem über 
Stiftungen. 

Für wichtige Moore sollen Moormanage-
mentpläne erstellt werden, um Planung 
und Abstimmung konkreter Ziele und 
Maßnahmen zu erleichtern. Dafür wird 
auch eine Arbeitshilfe sowie ein Hand-
buch zum Moormanagement erscheinen. 
Zudem sollen von der Landesbehörde Pi-
lotprojekte durchgeführt werden, um die 
Umsetzung von Moormanagementmaß-
nahmen zu erproben (vgl. Niedersächsi-
sches Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz 2016).

Ein weiteres Ziel ist es, alle Informationen 
zu den Niedersächsischen Mooren gebün-
delt in einer Datenbank zur Verfügung zu 
stellen. Hierfür wurde das Niedersächsi-
sche Moorinformationssystem „MoorIS“ 
entwickelt (mooris-niedersachsen.de). Es 
führt alle vorhandenen Informationen für 
die zuständigen Behörden, Planungsbüros 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger 
zusammen. Ein Moorkataster informiert 
über Moormanagementaufgaben und zeigt 
Potenziale auf. Das Moorinformationssys-
tem befindet sich weiterhin im Aufbau und 
wird sukzessive vervollständigt. Darüber 
wird in Zukunft eventuell ein Monitoring 
möglich sein, bei dem die Entwicklung 
einzelner Moorkomplexe und die Wirkung 
von Maßnahmen betrachtet werden kön-
nen. Insgesamt ist das Programm jedoch 
nicht so aufgebaut, dass strukturiert darge-
stellt werden kann, wie die Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt.

Bei Erstellung des Moorschutzprogramms 
wurde festgehalten, dass es nach fünf oder 
sechs Jahren evaluiert werden sollte; dies 
wurde in der vorangegangenen Legislatur-
periode begonnen. Die Arbeitsgruppe, die 
das Programm konzipiert hat, hat dessen 
Umsetzung evaluiert und sowohl gut funk-
tionierende Vorgehen als auch Verbesser- 
ungspotenzial identifiziert. Es existiert 
dazu noch kein Monitoringbericht mit 
genauen Parametern; es liegen jedoch Be-
darfsanalysen und Erfahrungsauswertun-
gen zur Funktionalität des Programms vor. 
Auf dieser Basis soll das Programm weiter-
entwickelt werden.

Akteurskonstellation im  
Bereich des Moorschutzes

Niedersachsen ist ein Bundesland mit 73 % 
der Hochmoore und circa 18 % der Nie-
dermoore Deutschlands. Mit dem Moor-
schutzprogramm erkennt das Land seine 
sich daraus ergebende besondere Verant-
wortung für den Moorschutz an (vgl. Nie-
dersächsisches Ministerium für Umwelt, 
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Tabelle 24: Akteurskonstellation des Fokusthemas Moore/CO2-Senken am Fallbeispiel der Region Hannover

Quelle: eigene Darstellung

Akteure Rolle 

Planungsrelevante Akteure

Niedersächsische Landesregierung Landesraumordnung formuliert übergreifende Ansprüche an den Schutz der Moore

Niedersächsisches Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz

Entwickelte 2016 Programm Niedersächsische Moorlandschaften, dieses soll möglichst torfschonende 
Bewirtschaftungsformen und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure für den Schutz der Moore 
fördern.

Niedersächsische Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN)

Setzt zusammen mit der Region Hannover Projekte wie das Life+ Projekt Hannoversche Moorgeest  
mit dem Ziel der Wiedervernässung von Mooren um.

Region Hannover/Regionalplanung 
Regionalplanung: Steuerung über Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, Vorrang-
gebiete Torferhaltung festgelegt. Region Hannover erwarb Moorflächen, um eine Wiedervernässung 
umsetzen zu können.

Kommunen
Flächenbesitzend und zuständig für Bauleitplanung, können Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Moore 
und Kompensationsmaßnahmen in Mooren festsetzen, erstellen kommunalen Landschaftsplan

Untere Naturschutzbehörde 
Weist Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete aus und erweitert diese, ist somit essenziell für den 
Schutz der Moore sowie die Wiedervernässung und setzen Mindeststandards zur Bewirtschaftung von 
Mooren 

Niedersächsisches Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG)

Beratende Funktionen

Landwirtschaftskammer  
Niedersachsen (LWK)

Beratende Funktionen

Politik Beschließt rechtliche Rahmenbedingungen zum Moorschutz

Fördermittel Akteure

Europäische Union LIFE+ stellt Projektmittel für Wiedervernässungsprojekte zur Verfügung 

Bundesumweltministerium Fördert verschiedene Vorhaben zum Moorschutz 

Gesellschaftliche Akteure

Naturschutzverbände 
(z. B. BUND oder NABU)

Klären über Moorschutz auf; initiieren und setzen eigene Projekte um, bei denen Moorflächen  
wiedervernässt werden

Bürgerinitiativen Üben Druck auf Politik und Planung aus, wollen Moorabbau verhindern  

Landwirtschaft Interesse an Bewirtschaftung von Moorböden als Weide oder Ackerland 

Forschungsakteure

Hochschulakteure
Beispielsweise Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität, betreibt Forschung zu  
Moorschutz und -pflege 

Moorschutzzentren 
Sind den verschiedenen jeweiligen Mooren zugeordnet (bspw. Moorinformationszentrum  
Wedemark-Resse in der Hannoverschen Moorgeest), wollen ein Bewusstsein für den Schutz der Moore 
schaffen und übernehmen Pflegeaufgaben

Energie und Klimaschutz 2016: 8) und will 
damit vor Ort etwas gegen das Voranschrei-
ten des Klimawandels tun (vgl. ebd.:  4). 
Das Programm soll die Grundlage für ein 
aktives Moormanagement bilden und die 
Zusammenarbeit der relevanten Akteure 
stärken (vgl. ebd.). 

In der folgenden Tabelle sind die Akteure 
und ihre zugehörigen Rollen in Bezug auf 
den Moorschutz am Beispiel von Nieder-
sachsen und der Region Hannover darge-
stellt (s. Tab. 24).
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Konkrete Umsetzungsprojekte

Zu den Best Practices zählt vor allem das 
große LIFE+–Renaturierungsprojekt in der 
Hannoverschen Moorgeest (s.  Abb.  83). 
Es wird mit Mitteln der EU unter Feder-
führung des Niedersächsischen Landesbe-
triebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) durchgeführt (vgl. 
Niedersächsischer Landesbetrieb für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, o. 
J.). Projektträger ist das Land Niedersach-
sen (Niedersächsisches Umweltministe-
rium), welches die Umsetzung des Projekts 
dem NLWKN übertragen hat. Projektpart-
nerin ist die Region Hannover, beziehungs-
weise die untere Naturschutzbehörde der 

Region. Zeitgleich startete 2012 ein Flur-
bereinigungsverfahren, welches vom Amt 
für regionale Landesentwicklung (ArL Lei-
ne-Weser) durchgeführt wurde und fast 
abgeschlossen ist. Eine weitere wichtige 
Partnerin ist die Untere Wasserbehörde 
der Region Hannover als Genehmigungs-
behörde, da das Projekt umfangreiche 
Planfeststellungsverfahren, durchlaufen 
musste. Über einen Projektbeirat werden 
alle Schlüsselakteure beteiligt. In dem Bei-
rat sind beispielsweise die Wasser- und Bo-
denverbände, die Unterhaltungsverbände, 
die Realverbände, die Jagdgenossenschaft, 
die Landwirtschaftskammer, der ehren-
amtliche Naturschutz, die niedersächsi-
schen Landesforsten (die  große Flächen-

Abbildung 83: LIFE+ Projekt „Hannoversche Moorgeest” - Projektgebiet

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz o. J.
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anteile im Gebiet haben), die Gemeinden, 
die Bundeswehr (ebenfalls Flächeneigen-
tümer), die Teilnehmergemeinschaft im 
Flurbereinigungsverfahren sowie ein Bür-
gerverein.

Das LIFE+–Projekt Hannoversche Moor-
geest zeigt, dass es für eine erfolgreiche 
Projektumsetzung ausreichend finanzielle 
Mittel benötigt. Außerdem spielt die pro-
fessionelle Flächenbeschaffung für eine 
schnelle Umsetzung eine Schlüsselrolle. 
Sobald landwirtschaftliche oder vergleich-
bare Flächen betroffen sind, müssen aus-
reichend attraktive Tauschflächen angebo-
ten werden können, wofür eine rechtzeitige 
Flächenbevorratung notwendig ist. Je spä-
ter dies umgesetzt wird, desto schwieriger 
wird es, bei steigendenden Flächenkonkur-
renzen und Bodenpreisen entsprechende 
Flächen zu sichern. Dafür muss frühzeitig 
mit Flächenagenturen wie der Niedersäch-
sischen Landgesellschaft (NLG) und den 
Flurbereinigungsbehörden zusammenge-
arbeitet und vorausschauend Flächen er-
worben werden, um Tauschflächen anbie-
ten zu können. 

Des Weiteren müssen die Genehmigungs-
verfahren beschleunigt werden. Bei groß-
flächigen Wiedervernässungsprojekten 
wird in die Vorflut eingegriffen, wodurch 
in der Regel wasserrechtliche Planfeststel-
lungsverfahren notwendig werden, die teil-
weise mehrere Jahre dauern. Die eigentli-
che Umsetzung der Projekte läuft nach dem 
langen Prozess der Flächenbeschaffung und 
Genehmigung in der Regel problemlos. In 
Niedersachsen gibt es ausreichend Baufir-
men, die auf die Wiedervernässung und 
Renaturierung von Mooren spezialisiert 
sind, sodass auch bei den Ausschreibun-
gen genügend Angebote eingehen. Recht-
lich ist die Umsetzung in Naturschutz- und 
FFH-Gebieten ebenfalls unproblematisch, 
da das Ziel „Wiedervernässung“ den Ent-
wicklungszielen entspricht. Es ist jedoch 
essenziell, die Schlüsselakteure rechtzeitig 
einzubeziehen und auf eventuelle Proble-

me rechtzeitig hinzuweisen, da eine breite 
Unterstützung unter anderem in der Politik 
notwendig ist, um ein solches Projekt um-
setzen zu können.

Anknüpfungspunkte  
zur Raumordnung

Das Moorschutzprogramm soll unter ande-
rem mithilfe der niedersächsischen Raum-
ordnung umgesetzt werden. Flächen für 
den Moorschutz, die Renaturierung und 
die Wiedervernässung werden in Raumord-
nungsplänen als Vorranggebiete für Natur 
und Landschaft gesichert. Im Landesraum-
ordnungsprogramm, welches 2021 neu 
aufgestellt wurde, gibt es zudem Vorrang-
gebiete für den Torferhalt. Die Flächenka-
tegorie „Vorranggebiete und Vorbehalts-
gebiete für den Grünlanderhalt“ kommt 
eher selten zur Anwendung. Es ist geplant, 
in das „Landes-Raumordnungsprogramm 
Niedersachsen“ (LROP) weitgehende Ziele 
zur Erhaltung der Moore in Niedersachsen 
und Vorgaben für den Torfabbau aufzuneh-
men. Diese Zielformulierungen sollen über 
die Regionalplanung weiter konkretisiert 
werden. Es gibt außerdem Regionalpläne 
in Niedersachsen, die regeln, dass die Kom-
pensationsmaßnahmen in bestimmte Be-
reiche, beispielsweise die Moorflächenrena-
turierung, gelenkt werden. Dies wirkt sich 
auch fort auf die gemeindliche Flächennut-
zungsplanung aus. 

Im RROP Hannover wird betont, dass 
durch eine Renaturierung aller Moorflä-
chen in der Region 373.775 t CO2-Äquiva-
lente pro Jahr eingespart werden können; 
es werden jedoch nicht direkt Flächen zur 
Renaturierung ausgewiesen (vgl. Region 
Hannover 2016: 113). Im RROP Hannover 
werden die meisten Moorflächen als Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft dargestellt und Vorranggebiete 
Torferhaltung ausgewiesen. Diese Flächen 
sollen vor Maßnahmen, die das Moor ent-
wässern oder anderweitig schädigen könn-
te, geschützt werden. 
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In einer Erläuterungskarte Torferhaltung 
werden sowohl die Vorranggebiete für 
die Torferhaltung als auch generell Hoch-
moore und Niedermoore als kohlenstoff-
reiche Böden mit Bedeutung für den Kli-
maschutz dargestellt. Dabei wird deutlich, 
dass nur ein geringer Teil der Moore der 
Region Hannover als Vorranggebiete Torf-
erhaltung gesichert sind. Raumbedeut-
same Maßnahmen, die die Torfzehrung 
beschleunigen könnten, sind in diesen 
Vorranggebieten untersagt. Vorranggebie-
te Torferhaltung befinden sich im Schnee-
rener Moor, Hanlaxmoor, Niedermoor 
bei Mariensee, Ehlerhausener Moor und 
Niedermoor bei Häningsen. Für besonders 
sensible Gebiete wird festgelegt, dass der 
Torfabbau frühzeitig beendet werden soll. 
Es werden zudem keine Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung für 
Torf im RROP Hannover festgelegt. 

In einer weiteren Erläuterungskarte werden 
klimaökologisch bedeutsame Freiflächen 
mit hoher und sehr hoher Kaltluftlieferung 
dargestellt. Dazu zählen auch Moorgebiete 
wie beispielsweise große Teile des Ottern-
hagener Moors oder des Toten Moors. Vie-
le Moorflächen und auch die Hannover-
sche Moorgeest sind darüber hinaus in der 
Erläuterungskarte Biotopverbund als Kern-
fläche eingezeichnet. Das Biotopverbund-
konzept wurde für den Landschaftsrah-
menplan entwickelt. Der Themenbereich 
Biotopverband wurde in das RROP Han-
nover aufgenommen, was für naturnahe 
Moore (Hochmoore als auch Niedermoore) 
eine Rolle spielt, da sich hieraus planungs-
rechtliche Verpflichtungen ergeben. Die 
naturschutzrelevanten Moore sind sowohl 
im Rahmen des Biotopverbundkonzepts als 
auch Vorranggebiete Natur und Landschaft 
gesichert, was in einer Beikarte zum RROP 
Hannover dargestellt ist.

Die Raumordnung hat somit eine hohe 
Relevanz für den Moorschutz. Insgesamt 
ist eine übergeordnete Steuerung und 
Koordinierung der Flächenkonkurren-
zen zwischen dem Schutz und der Wie-
dervernässung von Moorböden und den 
entgegenstehenden Nutzungen über die 
Raumordnung möglich und sinnvoll. 
Moorflächen können planungsrechtlich 
gesichert werden, um zu verhindern, dass 
eine Flächeninanspruchnahme im Rah-
men des Siedlungs- und Infrastruktur-
ausbaus erfolgt. Die Raumordnung kann 
auch eingesetzt werden, um Wiederver-
nässungsmaßnahmen in den Mooren im 
Rahmen vom Kompensationsmaßnahmen 
zu unterstützen. Dafür werden im Raum-
ordnungsprogramm Flächen zur Verbes-
serung des Landschaftsschutzes und des 
Naturhaushalts dargestellt, die im Rahmen 
eines Kompensationsflächenpools genutzt 
werden können. 

Darüber hinaus gibt es in Niedersachsen 
die raumordnerische Gebietskategorie 
Vorranggebiet Moorerhalt, die auf regiona-
ler Ebene ebenfalls eine gute Möglichkeit 
ist, um moormächtige Bereiche als beson-
ders erhaltenswert einzustufen. Die Vor-
rangkategorie legt jedoch keine konkreten 
Maßnahmenkonzepte für diese Flächen 
fest. Konkrete Maßnahmen/Projekte wer-
den eher über das Moorschutzprogramm 
Niedersächsische Moorlandschaften, die 
Managementplanung für die FFH-Gebiete 
und Förderkulissen angestoßen.

Raumordnung ist insbesondere dort nur 
eingeschränkt wirksam, wo die aktuelle 
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 
dem Bestandschutz unterliegt. Hier kön-
nen Maßnahmen zum Schutz oder zur Re-
naturierung der Moore allenfalls auf Basis 
des Naturschutzrechts oder im Rahmen 
von Fördermaßnahmen des Naturschutzes 
umgesetzt werden. 
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6.4.3  Weitere Umsetzungsaspekte in der Raumordnung

Das niedersächsische Osterholz in der 
Nähe von Bremen ist gleichfalls eine moor-
reiche Region. Hoch- und Niedermoorbö-
den machen 44 % der Fläche des Landkrei-
ses Osterholz aus (vgl. Landkreis Osterholz 
2023). Im Raumordnungsprogramm 2011 
für den Landkreis Osterholz wird die Be-
deutung der Moorstandorte für den Kli-
maschutz betont (vgl. Landkreis Osterholz 
2011). Die Ziele aus dem Landesraumord-
nungsprogramm werden übernommen 
und es wird dargestellt, dass eine land-
wirtschaftliche Nutzung von Hoch- und 
Niedermoorstandorten klimaverträglich 
erfolgen soll. Der Erhalt und die Wieder-
herstellung der Moore sowie Maßnahmen 
auf neu abgetorften Flächen sollen zur 
Hochmoorregeneration durchgeführt wer-
den. Auswirkungen auf bestimmte Moore 
durch Trinkwasserentnahme sollen ver-
mieden, Ackerland auf Moorstandorten in 
Grünland umgewandelt sowie landwirt-

schaftlich genutzte Moorstandorte nicht 
mehr weiter entwässert werden. Es wer-
den jedoch keine konkreten Vorgaben ge-
macht und es wird darauf verwiesen, dass 
die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nut-
zung auf Moorstandorten nur kleinflächig 
möglich sein wird. In einer Beikarte, die 
als fachliche Grundlage zum Bodenschutz 
dienen soll, werden alle Hochmoor- und 
Niedermoorböden eingezeichnet sowie 
Bereiche mit regional seltenen Böden ver-
merkt (vgl. Landkreis Osterholz, 2011a: 6). 
In einer weiteren Karte, die als fachliche 
Grundlage für Vorranggebiete Natur und 
Landschaft dient, werden Flächen für den 
Naturschutz gemäß dem niedersächsi-
schen Moorschutzprogramm Teil I und II 
dargestellt (vgl. ebd.: 12). Insgesamt wer-
den einige der Moorböden, jedoch bei wei-
tem nicht alle, als Vorranggebiete für Natur 
und Landschaft festgehalten. 

 • Die Vorgehensweise der Region Hannover kann in andere Regionen mit großen Flächenanteilen ent-
wässerter Moore übertragen werden. Hier greifen Raumordnung, Moorprogramme und Projektumset-
zung gut ineinander. Die Steuerungswirkung der Raumordnung wird über Zielfestlegungen und die  
Ausweisung von Vorranggebieten genutzt. Allerdings zeigt sich die beschränkte Wirksamkeit dort, wo 
aktuell Land- und Forstwirtschaft auf entwässerten Moorböden stattfindet oder auch wo Torfabbau über 
bestehende Abbaurechte noch (länger) fortgeführt werden kann und erst danach eine Renaturierung der 
Moore möglich wird. Dennoch werden in der Region viele Renaturierungsprojekte angestoßen. 

 • Insgesamt sollten Moorgebiete in Raumordnungsplänen explizit als Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft gesichert werden, um ihrer Bedeutsamkeit für den Klimawandel stärker Rechnung zu tragen. 
Wünschenswert ist eine Vorgabe der Landesplanung an die Regionalplanung zur Sicherung aller Torfauf-
lagen von mindestens 30 cm als Vorbehaltsgebiete und der Festlegung aller naturnahen Moorgebiete als 
eigene Vorranggebiete Moorschutz beziehungsweise als Vorranggebiete für Natur und Landschaft. 

 • Für eine schnelle CO2-Einsparung wäre auf übergeordneter Ebene zudem ein zusätzlicher Handlungs-
rahmen sinnvoll. So wäre beispielsweise ein bundesweites Moorschutzgesetz wie in der Schweiz vor-
stellbar. Aktuell gibt es viele unterschiedliche Regelungen, vor allem in den Fachgesetzen wie dem Na-
turschutzrecht. Für die Bewirtschaftung der organischen Böden gibt es Empfehlungen, gute planerische 
Praxis und Bestimmungen des Wasserrechts. Diese Regelungen laufen aber nicht konkret zusammen. Ein 
Moorschutzgesetz könnte all diese Aspekte zusammenfassen. 

6.4.4  Fazit 
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6.5  Ausbau von Infrastrukturen für erneuerbare  
        Energien am Beispiel der Region Lausitz-Spreewald

Insgesamt ist der Anteil der erneuerbaren 
Energien im Strommix von 2000 bis 2022 
von 6 % auf 46,2 % gestiegen (vgl. BMWK 
2023; Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung 2023a). In den Sektoren 
Wärme und Verkehr sind die Anteile er-
neuerbarer Energien mit 17,4 % und 6,8 % 
noch deutlich geringer (vgl. UBA 2023b). 
Gemäß § 1 Abs. 2 EEG 2023 ist es ein aus-

gewiesenes Ziel, bis 2030 mindestens 80 % 
des Stroms in Deutschland durch erneuer-
bare Energien zu erzeugen und nach § 3 
Abs. 2 KSG bis zum Jahr 2045 klimaneutral 
zu sein (vgl. BMWK 2023). Um die euro-
päischen und nationalen Klimaschutzziele 
zu erreichen, ist demnach ein beschleunig-
ter Ausbau von Infrastrukturen für erneu-
erbare Energien erforderlich.

6.5.1 Dringlichkeit und Raumrelevanz des Themas 

Durch die UN-Konferenz in Rio de Janeiro 
und das Kyoto-Protokoll gewann der Aus-
bau der erneuerbaren Energien zur Förde-
rung des Klimaschutzes seit den 1990er-
Jahren an Bedeutung; insbesondere der 
Ausbau der Windenergie wurde gefördert 
(vgl. Held/Winkler 2022). Impulse setzte 
das 2015 verabschiedete Übereinkommen 
von Paris, welches 2018 bereits von 180 
Staaten ratifiziert wurde (vgl. BMWK o. J.). 

Wichtige Meilensteine in Deutschland 
sind der 2011 beschlossene Atomausstieg 
(vgl. Energie Baden-Württemberg AG o. J.) 
sowie der 2020 mit einem Gesetzespaket 
verabschiedete Kohleausstieg (vgl. Bun-
desregierung 2023c). Im Jahr 2000 wurde 
das erste Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) beschlossen, welches das Stromein-
speisungsgesetz ablöste und erneuerbare 
Energien förderte (vgl. Energie Baden-
Württemberg AG o. J.). Die Einführung 
des Gesetzes ermöglichte den schnelle-
ren Ausbau von Wind- und Solarenergie 
sowie Energiegewinnung aus Biomasse 
(vgl.  Haas/Gürtler 2019: 207). Ein wich-
tiger Meilenstein ist die letzte Novelle des 
EEG, welche zu Beginn des Jahres 2023 in 
Kraft trat. Seit dem 29. Juli 2022 gilt zudem 
ein gesetzlicher Vorrang für erneuerbare 
Energien, da deren Ausbau überwiegend 
im öffentlichen Interesse liegt (vgl.  Bun-
desregierung 2022). Dies soll dazu dienen, 

die Abwägungsprozesse in Planungsver-
fahren und damit den Ausbau der erneu-
erbaren Energien zu beschleunigen. Diese 
Beschleunigung ist notwendig, um die mit 
der EEG-Novelle deutlich angehobenen 
Ausbaupfade für erneuerbare Energien 
einhalten zu können (siehe § 2 EEG 2023). 

Das Energieleitungsausbaugesetz (En-
LAG) wurde bereits 2009 verabschiedet, 
um den Netzausbau auf Höchstspan-
nungsebene zu beschleunigen (vgl. BNet-
zA o. J.a). Es enthält aktuell 22 Ausbaupro-
jekte, die als notwendig für die zukünftige 
Energieversorgung in Deutschland ein-
gestuft wurden (vgl. ebd.). Neben dem 
EnLAG enthält das 2013 verabschiedete 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) Vorha-
ben, die zur Beschleunigung des Ausbaus 
von Höchstspannungsleitungen beitragen 
(vgl. BNetzA o. J.b). Nach einer Novelle im 
Jahr 2021, bei der 35 neue Ausbauvorha-
ben aufgenommen wurden, stellt es aktuell 
für 99 Vorhaben eine energiewirtschaft-
liche Notwendigkeit und den vordring-
lichen Bedarf zur Gewährleistung eines 
sicheren und zuverlässigen Netzbetriebes 
fest (vgl. ebd.). Einen wichtigen Rahmen 
für den Netzausbau setzt das zuerst 2005 
in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG); hier werden unter anderem die 
Verantwortlichkeiten für den Netzausbau 
geregelt (vgl. BMWK o. J.). Für die Be-
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schleunigung der länderübergreifenden 
und grenzüberschreitenden Höchstspan-
nungsleitungen wurde das Netzausbau-
beschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 
(NABEG) verabschiedet. Es regelt sowohl 
das Planungsverfahren auf Ebene der 
Bundesfachplanung als auch das Zulas-
sungsverfahren mit der Planfeststellung 
(vgl. BNetzA o. J.c). 2019 wurde das Gesetz 
novelliert, um Genehmigungsverfahren zu 
vereinfachen und weiter zu beschleunigen 
(vgl. BMWK 2019a). 

Für den Ausbau der Windenergie entschei-
dend sind das Windenergieflächenbedarfs-
gesetz (Wind-an-Land-Gesetz) (WindBG) 
und das Windenergie-auf-See-Gesetz 
(WindSeeG). Das Wind-an-Land-Ge-
setz trat zum 1. Februar 2023 in Kraft und 
soll mehr verfügbare Flächen für einen 
beschleunigten Ausbau der Windener-
gie an Land sichern (vgl.  BMWSB 2022). 
Bis 2032 sollen 2 % der Bundesfläche für 
Windkraftanlagen ausgewiesen werden 
(vgl. ebd.). Die Novelle des Windenergie-
auf-See-Gesetzes trat Anfang 2023 in Kraft 
(vgl. Bundesregierung 2023b). Ziel ist die 
Steigerung der installierten Leistung von  
Off-shore-Windenergieanlagen schritt-
weise auf 70 Gigawatt bis 2045 (§1 Abs. 1 
WindSeeG). 

Ein Energieträger, der ebenfalls gerade 
in jüngster Zeit eine wichtige Rolle bei 
Überlegungen zur Energiewende spielt, 
ist Wasserstoff. Wasserstoff wurde 1776 
als Element entdeckt und bereits früh gab 
es ersten Überlegungen, die in dem Ele-
ment gespeicherte Energie zu gewinnen 
und in Strom zu wandeln. Bereits 1895 
wurde der erste Windelektrolyseur entwi-
ckelt (vgl. FfE 2021). Dabei wurde der von 
den Windkraftanlagen zusätzlich erzeugte 
Strom in Form von Wasserstoff gespeichert 
(vgl. ebd.). Im 20. Jahrhundert stand dann 
zunächst vor allem die nicht energetische 
Verwendung von Wasserstoff im Vorder-
grund und bis heute wird ein Großteil des 
produzierten Wasserstoffs zur Ammoniak-
synthese verwendet. Angestoßen durch 

die Ölkrise in den 1970er-Jahren gab es 
zahlreiche Forschungsvorhaben, um Was-
serstoff als Energieträger zu erschließen 
(vgl.  ebd.). Darauf folgten in den 1980er-
Jahren erste Solar-Wasserstoffprojekte und 
in den 1990er- und 2000er-Jahren ein Fo-
kus auf die Entwicklung von wasserstoffge-
triebenen Brennstoffzellenautos (vgl. ebd.). 

Mit der nationalen Wasserstoffstrategie 
der Bundesregierung und zwei Rechtsak-
ten der EU-Kommission wird dem Thema 
Wasserstoff im Energiesystem größere Be-
deutung beigemessen. Mit der Nationalen 
Wasserstoffstrategie hat die Bundesregie-
rung 2020 erstmals eine eigene Strategie 
beschlossen, die zentrale Zielsetzungen 
und Maßnahmenansätze für den Aufbau 
der Wasserstoffinfrastruktur enthält (vgl. 
Bundesregierung 2022b). Des Weiteren 
gibt es Strategien der Bundesländer zum 
Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur (z. B. 
Bayerische Wasserstoffstrategie, Nord-
deutsche Wasserstoff-Strategie). 

Flüssigerdgas (engl.: Liquefied Natural 
Gas – kurz: LNG) wurde ebenfalls bereits 
längere Zeit in Deutschland diskutiert, eine 
LNG-Infrastruktur existierte in Deutsch-
land jedoch lange Zeit nicht; stattdessen 
war das deutsche Gasnetz direkt mit Im-
portterminals in Nachbarländern verbun-
den (vgl. BMWK 2019b). LNG rückte vor 
allem im Zusammenhang mit der Unab-
hängigkeit von russischem Gas infolge des 
russischen Angriffskriegs auf die Ukra- 
ine in den Vordergrund (vgl. Deutscher 
Bundestag 2022). Im Zeitraum von Ende 
2022 bis Anfang 2023 entstanden mehrere 
deutsche LNG-Importterminals (vgl. NDR 
2023). Flüssigerdgas erhält Deutschland 
bisher vor allem aus den USA, 2022 wurde 
jedoch auch ein Vertrag mit Katar zur Liefe-
rung von Flüssiggas beschlossen (vgl. ebd.). 
Dabei ist die Umweltfreundlichkeit von 
LNG jedoch sehr umstritten (vgl. ebd.). 

Um LNG voranzubringen, wurde im Mai 
2022 das LNG-Beschleunigungsgesetz er-
lassen (LNGG). Es soll die Errichtung von 
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LNG-Importinfrastrukturen vorantreiben 
(vgl. Deutscher Bundestag 2022). Dabei 
dürfen Genehmigungsbehörden bestimm-
te Verfahrensanforderungen, beispielweise 
die Umweltverträglichkeitsprüfung, außer 
Acht lassen. Diese Regelungen für LNG-
Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2043 
befristet (vgl. ebd.). 

Auf Landesebene liegen ebenfalls spezifische 
Klimaschutzgesetze mit entsprechenden 
Zielwerten sowie Strategien und Program-
me zur Erreichung der Klimaschutzziele 
vor. Diese Programme sind in der Regel mit 
Forschungs- und Investitionsprogrammen 
verbunden, um die finanzielle Förderung 
der angestrebten Maßnahmen zu realisie-
ren. Das Bundesforschungsministerium 
fördert Initiativen, die Wasserstoff und sei-
ne Erzeugung, Speicherung und Transport 
betrachten (vgl. Bundesregierung 2022b). 
Darüber hinaus entwickelte das Bundes-
verkehrsministerium das Nationale Inves-
titionsprogramm Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie (vgl. ebd.). Mit der 
Nationalen Klimaschutzinitiative hat das 
Bundesforschungsministerium zudem ein 
zentrales Förderprogramm aufgesetzt, das 
langfristig zahlreiche Fördervorhaben zu 
strategischen und investiven Klimaschutz-
maßnahmen umsetzen soll. 

 
Bedeutung des Themas  
für die Raumordnung

Erneuerbare Energien besitzen aufgrund 
der häufig geringen Energiedichte einen 
hohen Flächenbedarf (vgl. Bruns et al. 
2016: 17). Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien geht mit einer dispersen Vertei-
lung der Erzeugungsanlagen einher und 
kann nicht ohne Eingriffe in die Landschaft 
erfolgen. Es werden längere Transportwege 
mit großen Trassen benötigt, um die Ener-
gie von den eher peripheren Standorten zu 
den urbanen Verbrauchsschwerpunkten 
zu leiten. Zudem sind die Standorte für 
erneuerbare Energien von den georäum-
lichen Gegebenheiten abhängig, wodurch 

die Auswahl an geeigneten Standorten 
einschränkt ist. Die Flächen, die für den 
Ausbau der Infrastrukturen bereitgestellt 
werden müssen, sind nur bedingt mit 
Raumnutzungen wie Wohnen, Natur-
schutz, Landwirtschaft, Tourismus oder 
auch Flugsicherung vereinbar (vgl. ebd.). 
Häufig werden Flächen in ländlichen, zum 
Teil strukturschwächeren Regionen in An-
spruch genommen (vgl. ebd.:  11). Durch 
den verstärkten Ausbau und die zuneh-
menden Flächenkonkurrenzen können 
eine fehlende gesellschaftliche Akzeptanz 
und Proteste zu langen Verzögerungen der 
Projekte führen (vgl. ebd.: 246). 

Die Energiewende weist damit einen hohen 
Steuerungs- und Koordinationsbedarf auf, 
den die Raumordnung mit einer sinnvol-
len und gerechten räumlichen Verteilungs-
steuerung gewährleisten muss (vgl. Bruns 
et al. 2016: 1f.). Der Ausbau von Infra-
strukturen für erneuerbare Energien stellt 
dabei eine Herausforderung für die Raum-
ordnung dar und erfordert eine Weiter-
entwicklung der vorhandenen Planungs-
instrumente. Formalrechtliche Regelungen 
werden vor allem im EnWG und dem bun-
desrechtlichen EEG getroffen, welches das 
Setzen von ökonomischen Anreizen er-
möglicht (vgl. ebd.: 17 f., 4). Für die Raum-
ordnung ist – bezogen auf den Ausbau der 
Infrastrukturen – zunächst das Planungs-
recht des Bundes, also das Raumordnungs-
gesetz (ROG) und das BauGB maßgeblich 
(vgl. ebd.). Auf Ebene der Länder sind die 
Landesplanungsgesetze und auf Ebene der 
Gemeinden Bauleitpläne sowie das Orts-
recht rahmengebend. Zudem ist das Ge-
nehmigungsrecht des Bundes (BImSchG, 
BauGB) und das Genehmigungsrecht der 
Länder (Landesbauordnungen) entschei-
dend für die Planung und Umsetzung des 
Ausbaus (vgl. ebd.). Dabei können Pla-
nungen von Anlagen und Konzentrations-
zonenplanungen sowohl auf Regionalpla-
nungsebene als auch auf der kommunalen 
Ebene im Flächennutzungsplan verankert 
werden, wobei im Flächennutzungsplan 
nur eine Feinsteuerung erfolgt, wenn die 
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Anlage bereits in der Regionalplanung 
festgesetzt wurde (vgl. ebd.: 64). 

Die Steuerung von Windenergie erfolgt 
vor allem über die Festsetzung von Vor-
rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten 
gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 – 3 ROG. In der 
ROG-Novelle, die am 28. September 2023 
in Kraft tritt, entfällt die Möglichkeit der 
Festlegung von Eignungsgebieten. Auf 
der kommunalen Ebene geht es primär 
um die Vorhabenzulassung und Standort-
steuerung (vgl. Bruns et al. 2016: 6). Dabei 
kann eine Flächenausweisung sowohl über 
positiv- als auch negativplanerische Aus-
weisungen in der Regional- und Bauleit-
planung erfolgen. Informelle Instrumente 
können zum Beispiel Energiekonzepte 
oder Plattformen für erneuerbare Energien 
darstellen (vgl. ebd.).

Auf potenziell geeigneten Flächen für die 
Errichtung erneuerbarer Energieanlagen 
kommt es vermehrt zu Nutzungskonflik-
ten, unter anderem mit der Landwirt-
schaft, dem Naturschutz oder Bedarfen der 

Siedlungsentwicklung. Eine weitere He- 
rausforderung birgt die Volatilität der Er-
zeugung, die den Transport- und Speicher-
bedarf erhöht. In diesem Kontext gewinnt 
Wasserstoff als synthetischer Speicher, der 
auch für die Industrie nutzbar ist, an Bedeu-
tung. Wasserstoff gilt dabei als essenziel-
ler synthetischer Energiespeicher für die 
Sektorenkopplung (vgl. Flath et al. 2022). 
Vor allem aus regenerativen Energien pro-
duzierter Wasserstoff (grüner Wasserstoff) 
kann einen entscheidenden Beitrag zum 
Klimaschutz und zu einer sicheren, klima-
neutralen Energieversorgung leisten.

Um passende Flächen sowohl für die Lei-
tungs- als auch die Erzeugungs- sowie die 
Speicherinfrastrukturen zu finden, ist folg-
lich eine planerische Steuerung notwendig, 
die die verschiedenen Nutzungsansprüche 
gegeneinander abwägt. Die Raumordnung 
spielt dabei eine zentrale Rolle für die sozial- 
und umweltverträgliche Steuerung der räum-
lichen Entwicklung der erneuerbaren Ener-
gien und eine sinnvolle Verknüpfung von 
Produktion, Speicherung und Verbrauch.

6.5.2  Fallregion Lausitz-Spreewald

Neben der Transformation des Energie-
systems selbst geht mit dem Kohle- und 
Atomausstieg in einigen Regionen auch 
ein wirtschaftlicher Strukturwandel ein-
her, der durch neue Unternehmen und Ar-
beitsplätze in Planung, Errichtung und Be-
trieb der Infrastrukturen für erneuerbare 
Energien sowie für LNG und Wasserstoff 
bewältigt werden muss. Als Beispiel für 
diesen tiefgreifenden Wandel im Zuge der 
Energiewende wird im Folgenden das Bei-
spiel der Braunkohleregion Lausitz-Spree-
wald eingehender beleuchtet, da sich hier 
ein Wandel von fossiler Energieproduktion 
hin zur Energieproduktion aus regenerati-
ven Quellen (insbesondere Windenergie) 
sowie der Ausbau der Wasserstoffinfra-
struktur vollzieht. 

Über die Region

Die Region Lausitz-Spreewald liegt in Bran-
denburg und hat eine Fläche von 7.220 km² 
(vgl. Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg o. J.). Die Region 
umfasst die Landkreise Dahme-Spree-
wald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz 
und Spree-Neiße sowie die kreisfreie Stadt 
Cottbus (vgl. Martinsen et al. 2014:  10). 

Region: Lausitz-Spreewald

Bundesland: Brandenburg

Fläche: 7.200 km²

Einwohnerzahl: 590.000 EW

Einwohnerdichte: 82 EW/km²

Website: https://www.region-lausitz-spreewald.de/

https://www.region-lausitz-spreewald.de/
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In der Region wohnten im Jahr 2020 nahe-
zu 590.000 Menschen mit einer Einwohner-
dichte von rund 82 EW/km² (vgl. Gemein-
same Landesplanungsabteilung Berlin- 
Brandenburg o. J.). Dabei konzentriert 
sich die Bevölkerung vor allem auf den 
berlinnahen Raum im Norden, während 
im strukturschwachen und vom demo-
graphischen Wandel betroffenen länd-
lichen Raum die Bevölkerung rückläufig 
ist (vgl.  Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald 2023a). Insgesamt liegt 
der Schwerpunkt der Siedlungsentwick-
lung auf dem Oberzentrum Cottbus und 
den Mittelzentren. Die Region ist mit vie-
len Agrarunternehmen im Feldanbau als 
auch in der Tierzucht und Milchwirtschaft 
vorwiegend ländlich geprägt (vgl. ebd.). 
Die Forstwirtschaft ist vor allem auf die 
Waldkiefer ausgelegt, wobei in den ver-
gangenen Jahren ein Umbau von Mono-
kulturen zu Mischwäldern begonnen hat 
(vgl. ebd.).  Die Region ist zu 40 % mit Wald 
bedeckt und weist sowohl durch den Tage-
bau stark veränderte Landschaften als auch 
naturnahe Landschaften auf (vgl.  Regio-
nale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-
wald  o.  J.a). Durch die Flutung früherer 
Tagebauten entsteht zudem das Lausitzer 
Seenland (vgl. ebd.). 

In der Energiewirtschaft hat die Braun-
kohle weiterhin eine große Bedeutung; 
die Montanindustrie sowie Stromerzeuger 
sind die größten regionalen Arbeitgeber 
(vgl. ebd.). Daneben sind ganz Branden-
burg und die Region Lausitz-Spreewald 
bereits seit vielen Jahren im Bereich er-
neuerbare Energien erfolgreich; der wei-
tere Ausbau erneuerbarer Energien fokus-
siert vor allem die Windenergie (vgl. ebd.; 
MWAE 2021: 3). Im Bundesvergleich steht 
Brandenburg gut da: Der Anteil der erneu-
erbaren Energie am Bruttostromverbrauch 
lag 2018 bei 84,5 % und damit am zweit-
höchsten deutschlandweit (vgl. MWAE 
2022: 20 f.). Dies macht die Region beson-
ders interessant für eine genauere Betrach-
tung des Ausbaus der Infrastrukturen der 
erneuerbaren Energien. 

2016 wurde ein informelles regionales 
Energiekonzept und ein sachlicher Teilre-
gionalplan „Windenergienutzung“ veröf-
fentlicht. Letzterer wurde jedoch aufgrund 
von Verfahrensfehlern für unwirksam er-
klärt. Aktuell wird ein neuer sachlicher 
Teilregionalplan aufgestellt, über dessen 
Aufstellung die Öffentlichkeit im März 
2023 informiert wurde. Zudem sollen auch 
Photovoltaik- und Biomasseanlagen einen 
Beitrag zur Energiewende hin zu erneuer-
baren Energien leisten. Um den Wegfall der 
Braunkohlereviere auszugleichen, sollen 
zudem Standorte zur Erzeugung und Wei-
terentwicklung von grünem Wasserstoff 
entstehen (vgl. Nationale Organisation 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-
logie o. J.). Dafür hat sich 2019 das Was-
serstoffnetzwerk Lausitz „DurcH2atmen“ 
gegründet, welches Projekte initiieren und 
begleiten will (vgl. DurcH2atmen o.  J.). 
Das Netzwerk wird von der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Cottbus, dem  
CEBra – Centrum für Energietechnologie 
Brandenburg e.V. und dem Fraunhofer 
Institut für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik (IWU) geführt (vgl. ebd.).

 
Regionale Herausforderungen

Die Kohleindustrie war in der Lausitz lange 
Zeit wichtigster Teil der Stromversorgung 
für die DDR, was zu einer großen Zuwande-
rung in der Region führte (vgl. Haas/Gürt-
ler 2019: 213). Im Jahr 1990 waren 80.000 
Menschen direkt in der Kohleindustrie be-
schäftigt, doch mit der Wiedervereinigung 
setzte die Deindustrialisierung ein und eine 
starke Abwanderung vor allem junger Men-
schen begann (vgl. ebd.). Aktuell wird mit 
einem weiteren Bevölkerungsrückgang bis 
2040 um 11,5 % im Vergleich zum Stand 
2018 gerechnet. (vgl. Regionale Planungs-
gemeinschaft Lausitz-Spreewald o. J.a). Dies 
kann zu erheblichen Herausforderungen in 
den Bereichen Infrastrukturen, Daseinsvor-
sorge und Mobilität führen (vgl. ebd.).
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Mit dem angestrebten Ausstieg aus der 
Kohleenergie kommt auf die Region ein 
weiterer großer Transformationsprozess zu. 
Es müssen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden, die die wegfallenden aus den Koh-
lerevieren ausgleichen. Gleichzeitig wird je-
doch auch betont, dass die Region aufgrund 
ihrer Bergbautradition über vorhandene 
Infrastrukturen und Forschungs- und Aus-
bildungseinrichtungen verfügt, die auch im 
Rahmen der Energiewende genutzt werden 
können (vgl. Hirschl et al. 2022). 

Das Thema erneuerbare Energien ist in 
den Kommunen teilweise konfliktbehaftet, 
da sowohl Windenergie- als auch Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen von der Bevöl-
kerung zunehmend als störend empfunden 
werden. Durch die Zuständigkeit der kom-
munalen Ebene bei der Koordinierung von 
Photovoltaik-Freiflächenlagen entsteht ein  
Ungleichgewicht bei der Flächenauswei-
sung. Manche Regionen produzieren be-
reits 800  % der Energie, die sie verbrau-
chen, wodurch die Akzeptanz langsam 
abnimmt. 

In der Region Lausitz-Spreewald kommt 
es, wie in den meisten Regionen, beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien zu vielfäl-
tigen Flächenkonkurrenzen. Dies trifft in 
der Region vor allem für den Naturschutz 
zu. So sind beispielsweise Schutzabstände 
zwischen Windenergieanlagen und Natur-
schutzgebieten einzuhalten (vgl. Hentschel 
2018: 12). Dabei ist es vielfach strittig, wel-
che Naturschutzgebiete als harte Tabukri-
terien gelten (vgl. ebd.). Darüber hinaus 
müssen auch Flächenkonkurrenzen mit 
der Landwirtschaft berücksichtigt werden 
(vgl. Hirschl et al. 2022: 185). Für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen wurden bereits 
2,5 % der landwirtschaftlichen Flächen in 
Brandenburg in Anspruch genommen. Lö-
sungen wie Agri-Photovoltaik, also Photo-
voltaikanlagen über landwirtschaftlichen 
Flächen, bieten jedoch die Möglichkeit der 
Doppelnutzung dieser Flächen. Der Bio-
masseanbau für Bioenergie stand zudem 
in der Vergangenheit oftmals in Konkur-

renz mit dem Anbau von Futter- und Nah-
rungsmitteln, wodurch die Akzeptanz für 
Bioenergie zurückgegangen ist. Die aktuel-
len Strategien setzen jedoch nicht mehr auf 
den Ausbau von Energiepflanzenanbau, 
sondern auf die Verwertung von Rest- und 
Abfallstoffen. Diese fallen sowieso an und 
sollten energetisch genutzt werden.

Als limitierender Faktor für den Ausbau 
der Windenergie wirken die Mindest-
abstände zu Siedlungen, die eingehalten 
werden müssen. In Brandenburg wurde 
mit dem Brandenburgischen Windener-
gieanlagenabstandsgesetz (BbgWEAAbG) 
im Mai 2022 ein Abstand von 1.000 Me-
tern festgelegt, wodurch die potenziellen 
Flächen für Windenergieanlagen einge-
schränkt werden. Allgemein können beim 
Ausbau erneuerbarer Energien und ihrer 
Infrastrukturen durch eine veränderte 
Raumwirkung Konflikte mit der Land-
schaftswahrnehmung (Landschaftsbild) 
und mit (Natur-)Denkmälern entstehen 
(vgl. KNE 2018: 74 f.) Hohe Windenergie-
anlagen können beispielsweise die Raum-
wirkung verändern und Sichtachsen be-
hindern (vgl. ebd.: 80). 

Eine weitere Herausforderung ist, dass 
Brandenburg eine sehr trockene Region 
ist, in der wenig Wasser zur Verfügung 
steht (vgl. Martinsen et al. 2014  : 10). Die 
Energiewirtschaft verschärft diese wasser-
wirtschaftlichen Probleme in der Region 
(vgl. ebd.). 

Zudem kann es Flächenkonkurrenzen zwi-
schen den einzelnen Arten von erneuerba-
ren Energien geben, wie zwischen Photo-
voltaik und Windenergie. Hier gibt es in 
der Region Lausitz-Spreewald jedoch An-
sätze und auch Beispiele, bei denen Wind-
energie und Photovoltaik auf denselben 
Flächen parallel betrieben werden. Auch 
die Abwägung zwischen den erneuerba-
ren Energien und anderen Maßnahmen 
für Klimaschutz und Klimaanpassung ist 
durchaus nicht immer konfliktfrei. Teile 
der Region sind bereits stark thermisch be-
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lastet. Kühleffekte lassen sich insbesondere 
durch Verschattung mit hoher Vegetation, 
vor allem Bäumen, erzielen, was wiederum 
die Leistungen der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen einschränken kann. 

 
Konzeptionelle und strategische  
Ansätze in der Region

Das regionale Energiekonzept ist eine zen-
trale Grundlage für die Entwicklung der 
Energieregion Lausitz-Spreewald (vgl. Re-
gionale Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald 2021). Die überwiegend formel-
le Planung der Planungsgemeinschaften 
wird durch die informelle Planung des 
regionalen Energiemanagements fachspe-
zifisch ergänzt. Somit entwickelten sich die 
regionalen Planungsgemeinschaften zu ei-
nem wichtigen Akteur bei der Umsetzung 
der Energiewende auf regionaler Ebene. 
Die regionale Planungsgemeinschaft Lau-
sitz-Spreewald will mit dem regionalen 
Energiekonzept für kommunale und regio-
nale Akteure Ansätze zur klimapolitischen 
Entwicklung aufzeigen (vgl.  Regionale 
Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald 
2023b). Das Strategiedokument soll als 
Arbeitsgrundlage für eine kommunale 
Entwicklung energie- und klimarelevanter 
Maßnahmen genutzt werden, um die Er-
reichung von Energie- und Treibhausgas-
zielen zu ermöglichen (vgl. ebd.). Entschei-
dende Grundlage für das Konzept war die 
Energiestrategie 2030 des Landes Branden-
burg, deren Ziele bei der Entwicklung des 
Konzepts einbezogen wurden (vgl. Regio-
nale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-
wald 2021: 34). 

Das Anliegen bestand darin, die Landeszie-
le auf die Region zu übersetzen, die Poten-
ziale für erneuerbare Energien zu ermitteln 
sowie einen Abgleich zu den Zielen des re-
gionalen Energiekonzepts 2013 vorzuneh-
men. Es wurden die Potenziale verschie-
dener erneuerbarer Energien analysiert. 
Dabei wird vor allem der Windenergie 
großes Potenzial zugesprochen, wobei für 

die Potenzialberechnung der Teilregional-
plan Windenergie zugrunde gelegt wurde. 
Zudem wird für die Solarenergie ein hohes 
Potenzial ermittelt, das bis jetzt kaum aus-
geschöpft wird. Die Region erzeugt bereits 
jetzt bilanziell so viel Energie, wie sie ver-
braucht, jedoch wird in der Region auch 
ein Teil der Energie für Berlin zur Verfü-
gung gestellt. Zukünftige Überschüsse für 
die Sektorenkopplung sollen zur Erzeu-
gung von Wärme und Wasserstoff genutzt 
werden, da vor allem im Wärme- und Ver-
kehrssektor noch große Defizite bestehen 
(vgl. Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald 2021).

Nach der Ermittlung der Energieeffizienz 
privater Haushalte sowie von Industrie 
und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 
und des Mobilitätssektors wurden Ener-
gie- und Treibhausgasszenarien entwickelt. 
Dabei wurde sowohl ein Trendszenario als 
auch ein Klimaschutzszenario aufgestellt. 
Das Trendszenario würde gegen die aktu-
elle Bundesgesetzgebung verstoßen, dies 
zeigt den dringenden Handlungsbedarf. 
Beim Klimaschutzszenario kann dagegen 
mit einer Einsparung von knapp 50 % der 
Endenergie und 90 % der Treibhausgase 
gerechnet werden (vgl. ebd.).

Abschließend wurde im Energiekonzept 
ein umfangreicher Maßnahmenkata-
log entwickelt, der sich auf verschiedene 
Handlungsfelder bezieht: Übergeordnete 
Aufgaben und Entwicklung, Siedlungs-
entwicklung, Planung und Gebäude; 
Kommunikation und Netzwerkarbeit, er-
neuerbare Energien, Verkehr und Mobili-
tät (vgl.  ebd.). Das Handlungsfeld „Über-
geordnete Aufgaben und Entwicklung“ 
bezieht sich auf die Eigenverantwortung 
des Energiemanagements. Es müssen die 
analytischen Energiedaten der Region be-
arbeitet werden und es sollen Weiterbil-
dungen stattfinden, um die Kompetenzen 
kontinuierlich anzupassen. 

Zudem soll das Energiemanagement an 
sich ausgebaut und eine Fördermittelbera-
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tung sowie Projekt- und Vernetzungsbör-
se eingerichtet werden. Im Handlungsfeld 
„Erneuerbare Energien“ bezieht sich eine 
der Maßnahmen auf die Steuerung von 
Windenergie, wobei dies gekoppelt mit der 
Regionalplanung erfolgen soll. Das Ener-
giemanagement prüft, inwieweit sich die 
Vorstellungen aus dem Energiekonzept zu 
Wasserstoff-, Speicher-, Photovoltaik- und 
Windanlagen in den Regionalplan über-
tragen lassen. Grüner Wasserstoff soll als 
zusätzlicher Energieträger und -speicher 
erschlossen werden. Zudem sollen Be-
ratungsangebote und Informationsver-
anstaltungen zur Förderung von Photo-
voltaik-Anlagen durchgeführt werden. Im 
Handlungsfeld „Verkehr und Mobilität“ 
umfassen die Maßnahmen die strategische 
Unterstützung und Beratung zur Mobi-
litätswende, Förderung der E-Mobilität 
durch Ladeinfrastruktur, Unterstützung 
beim Aufbau eines Runden Tischs zum 
Thema Mobilität und eine Förderung von 
Carsharing-Modellen. 

Für die Siedlungsentwicklung, Planung 
und Gebäude sind eine Kompetenzför-
derung energiesparender Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung, eine Beratung und 
Unterstützung bei Gebäudesanierungen 
sowie eine Verankerung der erneuerbaren 
Energien in formellen und informellen Pla-
nungsprozessen vorgesehen. Es sollen re-
levante Flächen für die Energieerzeugung 
und -versorgung identifiziert und dar-
gestellt werden. Das Energiemanagement 
soll diesbezüglich verschiedene Fachpla-
nungen koordinieren. Im Handlungsfeld 
„Kommunikation und Netzwerkarbeit“ 
zielen die Maßnahmen auf die Vernetzung 
wichtiger Akteure (s. Tab. 25) und die Ver-
breitung relevanter Informationen.

Eine Anpassung des Konzepts ist vorgese-
hen, wenn die neue Energiestrategie 2040 
mit den Maßnahmen und dem Klimaplan 
Brandenburg vorgelegt wird. Mit der Fort-
schreibung sollen bisher realisierte Maß-
nahmen und damit auch die Effektivität 
des bisherigen Vorgehens ermittelt werden 

(vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lau-
sitz-Spreewald 2021: 7). Dadurch sollen 
erfolgreiche Umsetzungswege aufgezeigt 
werden (vgl. ebd.). Im Vergleich zur Ener-
gie- und CO2-Bilanz des Energiekonzepts 
aus dem Jahr 2013 wurde die Bilanzierung 
mittlerweile vereinheitlicht, sodass eine 
deutlich bessere Vergleichbarkeit mög-
lich ist. Zudem werden weitere treibhaus-
relevante Gase erfasst (vgl. ebd.: 52). Neue 
methodische Ansätze der Potenzialermitt-
lung haben teilweise zu deutlich höheren 
Flächenpotenzialen im aktuellen Energie-
konzept geführt, beispielsweise bei der 
Geothermie (vgl. ebd.: 69).

Als eine Maßnahme für die interne Organi-
sation wird die Erstellung regionaler Moni-
toringberichte formuliert (vgl.  ebd.:  183). 
Diese soll zusammen mit allen Planungs-
regionen in Brandenburg entwickelt wer-
den (vgl. ebd.). Dabei sollen nicht nur 
Struktur- und Energiedaten beobachtet 
werden, sondern es soll ein Controlling des 
Energiemanagements geben. Die Aktivitä-
ten des Managements sollen regelmäßig 
beobachtet und bewertet werden, um Po-
tenziale der Qualitätssteigerung zu ermit-
teln (vgl. ebd.: 116). Dafür sollen konkrete 
Ziele festgelegt werden, deren Einhaltung 
überprüfbar ist (vgl. ebd.). Die Monito-
ringberichte versuchen folglich, aufzuwei-
sen, inwiefern Fortschritte erzielt wurden. 
Dies ist bei Maßnahmen, die nicht messbar 
sind, jedoch schwierig. 

Die Umsetzung der Maßnahmen wird die 
Aufgabe des regionalen Energiemanage-
ments sein, welche das Energiekonzept 
auch weiter fortschreiben soll. Das Ener-
giemanagement soll darüber hinaus bei der 
Umsetzung von Maßnahmen der landes-
weiten Energiestrategie 2030/40 mitwirken.

 
Anknüpfungspunkte 
zur Raumordnung

Teile des regionalen Energiekonzepts sol-
len in die Neuaufstellung des Regional-
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Tabelle 25: Akteurskonstellation des Fokusthemas „Schlüsselakteure im Bereich erneuerbare Energien und Wasserstoff”  

am Fallbeispiel der Region Lausitz-Spreewald

Quelle:  eigene Darstellung 

Akteur Rolle

Planungsrelevante Akteure

Kommunale Behörden  • Ausweisung von Flächen für erneuerbare Energien und ihre 
Infrastrukturen

Kommunale Politik  • Zustimmung zu Vorhaben

Regionalplanung
Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald

 • Erarbeitung unter anderem des Sachlichen Teilregionalplans  
Windenergienutzung

 • Ausweisung von Vorranggebieten für erneuerbare Energien

Landesebene 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

 • Veröffentlichung Energiekonzept 2030 und 2040

Landesebene 
Gemeinsame Landesplanung  
Berlin-Brandenburg

 • Netzausbau
 • Aufstellung Landesentwicklungspläne 
 • Durchführung Raumordnungsverfahren 

Energieagentur Brandenburg  • Beratung Kommunen und Unternehmen zum Ausbau erneuer-
barer Energien und zu Fördermöglichkeiten 

Bundesebene 
Bundesnetzagentur

 • Prüfung und Bestätigung Netzentwicklungsplan 
 • Entscheidend für Trassenverlauf 

Bundesfachplanungsbeirat  • Bindeglied zwischen Landes- und Bundesplanung 
 • Austausch und Beratung der Bundesnetzagentur

Energiewirtschaft

Übertragungsnetzbetreiber (v. a. 50 Hertz)  • Umsetzung und Betrieb des Netzausbaus 

Anlagenbetreibende  
(z. B. UKA Der Energieparkentwickler)

 • Planung, Bau und Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien

Energieunternehmen  
(z. B. ENERTRAG)

 • Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien 
und Gewinnung Grünen Wasserstoffs aus Windenergie 

Braunkohleindustrie  • Einbindung in Strukturwandel nötig

Gesellschaftliche Akteure

Bürger und Bürgerinnen, Initiativen und Verbände   • Möglichkeit, Einwände gegen Vorhaben zu erheben

Lausitzrunde  • Zusammenschluss von Bürgervertretenden verschiedener  
Gebietskörperschaften

 • Interessenvertretung der Bürger und Bürgerinnen 

Forschungsakteure 

Forschungseinrichtungen (z. B. DeCarb Lausitz,  
Brandenburgische Technische Universität  
Cottbus-Senftenberg oder Fraunhofer Institute 
IKTS und IFAM)

 • Forschung zu Wasserstoffausbau oder einer sektorübergreifen-
den Energieversorgung

Energiecluster (EnergySaxony)  • Zusammenschluss Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
 • Lösungssuche für eine klima- und ressourcenschonende  

Energieversorgung 

Netzwerke  (z. B. HZwo e.V., Hypos und 
DurcH2atmen)

 • Arbeit an Projektideen zur Umgestaltung des Energiesektors  
mit Wasserstofftechnologien 
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plans einfließen. Im Maßnahmenkatalog 
der Fortschreibung des Regionalen Ener-
giekonzepts Lausitz-Spreewald werden 
Aufgaben für die Regionalplanung und 
für die Kommunen formuliert. Dabei wird 
auch herausgestellt, wenn es für eine er-
neuerbare Energie wie Photovoltaik noch 
keine regionalplanerische Steuerung gibt 
(vgl. Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald 2021).

Das regionale Energiekonzept und der 
Teilregionalplan „Windenergienutzung“ 
konkretisieren die Aussagen der Landes-
planung im Bereich Energie. Die gemein-
same Landesplanung Berlin-Brandenburg 
hat für die Hauptstadtregion Berlin Bran-
denburg einen Landesentwicklungsplan 
aufgestellt, der 2019 veröffentlicht wurde 
(vgl. Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg o. J.). Für den 
Bereich Energie wurde auf Ebene des LEP 
festgelegt, dass eine räumliche Vorsorge 
für eine klimaneutrale Energieversorgung 
durch erneuerbare Energien getroffen und 
die Windenergienutzung in den Regio-
nalplänen festgelegt werden soll (vgl. Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung Ber-
lin-Brandenburg 2019: 46). 

Regionalplan Lausitz-Spreewald – Sachliche 
Teilregionalpläne „Windenergienutzung“ 

Die Steuerung raumbedeutsamer Wind-
energieanlagen wird als eine Kernaufgabe 
der Raumordnung betrachtet (vgl. Regio-
nale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-
wald o. J.). Die Planungsgemeinschaft will 
einem räumlich ungesteuerten Zubau an 
Anlagen entgegenwirken und einen sozial- 
sowie umweltverträglichen Ausbau ermög-
lichen. Dabei erkennen sie die Relevanz der 
Windenergienutzung für eine zukünftige 
sichere Stromversorgung an und betonen, 
dass sie sich an geeigneten Stellen gegen 
konkurrierende Nutzungen durchsetzen 
soll (vgl. ebd.). Dabei wird jedoch gleich-
zeitig betont, dass der Eingriff in das Orts- 
und Landschaftsbild minimal sein soll, 

wodurch dieser Vorrang von Windenergie 
wieder eingeschränkt wird. 

Am 25. März 2004 wurde der sachliche 
Teilregionalplan III „Windkraftnutzung“ 
genehmigt, dieser wurde jedoch 2007 
für unwirksam erklärt (vgl. Regiona-
le Planungsgemeinschaft Lausitz-Spree-
wald  o.  J.b). Danach gab es einige Än-
derungen in der Datengrundlage. Unter 
anderem eine Datenaktualisierung der 
durch Windenergienutzung gefährdeten 
Arten, eine neue Waldfunktionenkartierung 
aus dem Jahr 2011 und die Anwendung des 
1.000-Meter-Abstandskriteriums zu Sied-
lungen (vgl. ebd.). Zudem gab es neue recht-
liche Rahmenbedingungen aufgrund ergan-
gener OVG-Urteile. Diese Kriterien flossen 
in den 2015 erneuerten Teilregionalplan 
ein (vgl. Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald 2015: 6). Dabei wur-
den Kriterien für Tabubereiche formuliert 
(vgl. ebd.: 15 f.). 

Für den Teilregionalplan 2015 wurde 
eine Festlegungskarte mit Eignungsge-
bieten für die Windenergienutzung er-
stellt. Die Entwicklung raumbedeutsamer 
Windenergieanlagen sollte sich in diesen 
Eignungsgebieten konzentrieren, außer-
halb ist die Errichtung von Windenergie-
anlagen ausgeschlossen (vgl. ebd.: 10). Es 
wurden 41 Eignungsgebiete auf 1,85  % 
der Regionsfläche (13.378 ha) festgelegt 
(vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lau-
sitz-Spreewald o. J.). Die Mindestgröße für 
ein Eignungsgebiet wurde dabei auf 40 ha 
gesetzt, sodass mindestens drei Windener-
gieanlagen auf der Fläche Platz finden. Die 
konkrete Standortplanung sollte auf Ebene 
der kommunalen Bauleitplanung erfolgen 
(vgl. ebd.: 11). 

2016 wurde der sachliche Teilregional-
plan „Windenergienutzung“ genehmigt; 
2020 wurde er jedoch wieder für unwirk-
sam erklärt. Eine Ausweisung von Eig-
nungsgebieten mit Ausschlusswirkung 
ist nach der aktuellen Rechtsprechung  
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(§ 249 Abs. 1 BauGB) nicht mehr zulässig. 
Im neuen noch nicht beschlossenem Teil-
regionalplan sollen deshalb Vorranggebiete 
für Windenergienutzung festgelegt werden.

Nach dem am 1. Februar 2023 in Kraft 
getretenen Wind-an-Land-Gesetz muss 
Brandenburg bis Ende 2026 1,8 % und bis 
2032 2,2 % seiner Landesflächen für die 
Windenergienutzung ausweisen. Im neu-
en überarbeiteten Teilregionalplan sollen 
hierzu Vorranggebiete ausgewiesen wer-
den, da das neue Wind-an-Land-Gesetz 
dazu verpflichtet (vgl. Regionale Planungs-
gemeinschaft Lausitz-Spreewald 2023: 2). 
Diese dienen auch einer Reduktion von 
Nutzungskonflikten durch eine räumliche 
Steuerung; dabei wird eine umwelt- und 
sozialverträgliche Steuerung angestrebt 
(vgl. ebd.). Im Februar 2023 begann das 
Scoping für einen neuen sachlichen Teilre-
gionalplan „Windenergienutzung“ und am  
1. März wurde der Aufstellungsbeschluss im 
Amtsblatt für Brandenburg veröffentlicht 
und somit die Öffentlichkeit unterrichtet. 

 
Rolle der Raumordnung 

Für den Ausbau von Infrastrukturen für 
erneuerbare Energien und dabei vor al-
lem für Flächen für Windenergie ist die 
Raumordnung besonders bedeutend. In 
Brandenburg werden für die fünf Pla-
nungsregionen spezifische Raumord-
nungspläne erstellt. Diese Pläne konkreti-
sieren die raumordnerischen Festlegungen 
des umfassenden Landesentwicklungs-
programms und der Landesentwicklungs-
pläne für die jeweilige Region. Dabei 
werden überörtliche und überfachliche 
Entscheidungen getroffen, ohne in die An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
einzugreifen, da diese innerhalb der ge-
setzlichen Vorgaben ihre eigene Verant-

wortung tragen. Die Regionalplanung ist 
Teil der umfassenden Landesplanung für 
eine bestimmte Region. (vgl. Gemeinsame 
Landesplanung Berlin-Brandenburg o. J.)

Die Regionalpläne sollen sämtliche Inhal-
te umfassen, die auf regionaler Ebene ge-
steuert werden können und werden als In-
tegrierte Regionalpläne (IRP) bezeichnet. 
Diese beinhalten Regelungen für Siedlun-
gen, Freiräume und Infrastruktur. In den 
vergangenen Jahren wurde die Erstellung 
integrierter Regionalpläne in den meisten 
Regionen zugunsten von Teilplänen zur 
Nutzung von Windenergie zurückgestellt. 
Gegenwärtig werden in allen fünf Regio-
nen integrierte Regionalpläne erarbeitet. 
Der Landesentwicklungsplan Hauptstadt-
region Berlin-Brandenburg (LEP HR) legt 
den Regionalen Planungsgemeinschaften 
(RPG) folgende Themen zur Bearbeitung 
fest (vgl. ebd.):
1. Grundfunktionale Schwerpunkte
2. Gewerblich-industrielle  

Vorsorgestandorte
3. Windenergienutzung
4. Oberflächennaher Rohstoffe
5. Vorbeugender Hochwasserschutz

Die Energiewende benötigt einen hohen 
Steuerungs- und Koordinationsbedarf, den 
die Raumordnung mit einer sinnvollen und 
gerechten räumlichen Verteilungssteue-
rung gewährleisten muss. Um passende 
Flächen sowohl für die Leitungs- als auch 
die Erzeugungsinfrastrukturen zu finden, 
ist folglich eine planerische Steuerung not-
wendig, die die verschiedenen Ansprüche 
an die Flächen gegeneinander abwägt. Die 
Raumordnung ist dabei essenziell für die 
zentrale sozial- und umweltverträgliche 
Steuerung der räumlichen Entwicklung 
der erneuerbaren Energien und der sinn-
vollen Verknüpfung von Produktion und 
Verbrauch.
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• Das Vorgehen der Region Lausitz-Spreewald mit der Entwicklung des „sachlichen Teilre-
gionalplans Windenergienutzung“ und der „Fortschreibung Regionales Energiekonzept
Lausitz-Spreewald 2021“ zeigt auf, wie Raumordnung und Ansätze der Regionalent-
wicklung ineinandergreifen können.

• Das Regionale Energiekonzept der Region Lausitz-Spreewald legt entscheidende
Grundlagen durch die Ermittlung von Flächenpotenzialen für erneuerbare Energien so-
wie die Erarbeitung von Energie- und Treibhausszenarien, die die Notwendigkeit eines
Ausbaus erneuerbarer Energien aufzeigen. Wichtiger Bestandteil des Konzepts ist der
Maßnahmenkatalog, der verschiedene Bereiche der räumlichen Entwicklung, den Aus-
bau erneuerbarer Energien sowie kommunikative und administrative Bereiche mit ein-
bezieht. Insofern kann es sinnvoll sein, neben einem formellen Regionalplan auch ein
Energiekonzept aufzustellen, das sich vertieft mit der Energiewende in der Region aus-
einandersetzt und Wege aufzeigt, um Ausbauziele konkret zu erreichen.

• Eine essenzielle Handlungsempfehlung aus dem Energiekonzept stellt die Einrichtung
eines Energiemanagements dar. Dieses kann dabei helfen, die Koordination des Aus-
baus der Infrastrukturen auf regionaler Ebene zu unterstützen und Maßnahmen aus der
landesweiten Energiestrategie umzusetzen.

• Teilregionalpläne, die sich auf einzelne Energieträger fokussieren, können diese
Energieträger gezielt nach vorn bringen. Das Ziel eines solchen Plans darf dabei generell 
nicht nur die Eingrenzung des Ausbaus auf wenige Bereiche sein, sondern vor allem die
Förderung des Ausbaus. Insofern stellt die Ausweisung von Vorranggebieten, beispiels-
weise für Windkraft, einen vielversprechenden Weg dar, um die Steuerungswirkung der
Raumordnung auszuschöpfen.

• Wichtig ist es, auf regionaler Ebene den Ausgleich zwischen ländlichen und städti-
schen Räumen zu thematisieren, da der ländliche Raum zumeist weitaus mehr Fläche
zur Verfügung stellen kann als der städtische Raum. Hier gilt es Wege aufzuzeigen, wie
ein Ausgleich erfolgen und schlussendlich auch umgesetzt werden kann.

• Das aktuelle Tempo der Bundesregierung hinsichtlich gesetzlicher Änderungen zur Be-
schleunigung des weiteren Ausbaus stellt die Raumordnung jedoch vor das Problem,
mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Um die Änderungen umsetzen und ihnen
angemessen Rechnung tragen zu können, müssen der Raumordnung genügend Res-
sourcen auf allen Ebenen zur Verfügung stehen.

6.5.3  Fazit 
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Fazit und raumordnungs- 
politische Empfehlungen

7

Zur Vorbereitung des Raumordnungsbe-
richts 2024 zum Leitbild 4 „Klimawandel 
und Energiewende gestalten“ fasst der vor-
liegende Endbericht die Analyseergebnisse 
der Vorstudie zusammen. Im Mittelpunkt 
stand die Frage, wie das Leitbild „Klima-
wandel und Energiewende gestalten“ der 
MKRO von 2016 im Rahmen der Raum-
ordnung der Länder und der Regionen 
umgesetzt wurde. 

Das Leitbild 4 ruft zwei Leitbildkarten auf: 
Die Leitbildkarte 4.1 „Klimawandel“ be-
zieht sich sowohl auf Strategien der Klima-
anpassung als auch auf Aspekte des Klima-
schutzes. Klimaschutzstrategien betreffen 
unter anderem die Entwicklung verkehrs-
reduzierender Siedlungsstrukturen sowie 
die Erhaltung und Verbesserung der na-
türlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale. 
Die Leitbildkarte 4.2 ist dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien und der Steuerung 
des Netzausbaus gewidmet. Dementspre-
chend gliedert sich das Kapitel 7 innerhalb 

der Unterkapitel wiederum in die Themen 
Klimaanpassung (Bezug zu Leitbildkarte 
4.1), Klimaschutzbelange (Bezug zu Leit-
bildkarte 4.1) und Energiewende (Bezug 
zu Leitbildkarte 4.2). 

In Kapitel 7.1 geht es um die neuen Her-
ausforderungen, die sich mit einem be-
schleunigten Klimawandel sowie neuen 
politischen und programmatischen Impul-
sen zur Energiewende in Deutschland er-
geben. Kapitel 7.2 gibt einen Überblick zu 
den Ergebnissen der Vorstudie: Es werden 
Kernergebnisse der Analyse von Strategie-
dokumenten, der Auswertung der Raum-
ordnungspläne, der Analyse von Ausbau-
zielen zur Umsetzung der Energiewende 
sowie der Fokusthemen, die im Rahmen 
der Vorstudie vertieft wurden, dargestellt. 
In Kapitel 7.3 werden auf Basis dieser Er-
gebnisse die Empfehlungen für die Raum-
ordnung zusammengefasst. Kapitel 7.4 be-
zieht sich explizit auf Empfehlungen zur 
Fortschreibung der MKRO-Leitbilder. 

7.1  Die (neuen) Herausforderungen

Strategien der Klimaanpassung

Der Bereich der Klimaanpassung unter-
scheidet sich insofern fundamental von der 
Energiewende, als dass es keine konkreten 
quantitativen oder raumspezifischen Ziele 
gibt – weder durch Bundes- noch durch 

Landesrecht. Damit obliegt es der plan-
gebenden Institution, auf regionaler wie 
kommunaler Ebene im Rahmen der Ge-
samtabwägung aller öffentlichen und pri-
vaten Belange über Strategien und Maß-
nahmen zur Klimaanpassung zu befinden. 
Erschwerend kommt die zunehmende  
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Dynamik des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen hinzu, vor allem mit Blick 
auf Wassermangellagen, Starkregenereig-
nisse und Hitzewellen.

Um räumliche Vorsorge für überört-
lich relevante Klimawirkungen treffen zu 
können, ist eine valide Evidenzbasis eine 
notwendige Voraussetzung. Es bedarf ge-
eigneter fachlicher Grundlagen, etwa in 
Form regionaler Klimaanalysen, die es er-
möglichen, klimatisch relevante Bereiche, 
beispielsweise für Kaltluftentstehung, Luft-
leitbahnen und Wasserrückhalt, vor kon-
fligierenden Raumnutzungen zu sichern. 
Positiv hervorzuheben ist der Bundes-
raumordnungsplan Hochwasserschutz, der 
neue methodische und prozedurale Stan-
dards setzt, aber zwei Jahre nach seinem 
Inkrafttreten in der Praxis immer noch zu 
wenig bekannt ist.

Die erforderliche Evidenzbasis leitet sich 
einerseits aus Analysen zum Status quo 
ab; gleichwohl muss auch einer ungewis-
sen Zukunft in Bezug auf die klimatischen 

und sozioökonomischen Entwicklungen 
Rechnung getragen werden. Der Umgang 
mit Ungewissheit erfordert die Arbeit mit 
„Szenariokorridoren“ und die Ausübung 
der sogenannten Einschätzungspräroga-
tive durch die plangebende Institution 
(vgl. BMVI 2017b). 

Eine besondere Herausforderung stellt 
der Schutz Kritischer Infrastrukturen dar, 
deren Schutzwürdigkeit sich erst in der 
Gesamtschau der bestehenden Interdepen-
denzen innerhalb der Infrastruktursysteme 
und der Kaskadeneffekte bei Funktionsver-
lusten erkennen lässt. Diese Aspekte lassen 
sich am ehesten vorhabenbezogen im Rah-
men von Raumverträglichkeitsprüfungen 
abbilden. Geeignet erscheint auf Ebene der 
Raumordnungspläne daneben ein Vorge-
hen, das an der Resilienzsteigerung räumli-
cher Strukturen ansetzt – etwa über die Er-
höhung von Redundanzen bei Standorten 
und deren Erreichbarkeit. Daseinsvorsorge 
muss auch in Krisenzeiten erbracht werden 
können (vgl. Greiving et al. 2023).

Quelle: von Bru-nO über Pixabay
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Strategien des Klimaschutzes

Nicht zuletzt wird der natürliche Klima-
schutz einen erheblichen Beitrag zur Er-
füllung der bundesweiten Klimaneutra-
litätsziele leisten müssen. Insbesondere 
angesichts der notwendigen Geschwin-
digkeit zum Einhalten des Zielkorridors 
müssen Lösungen zum Umgang mit den 
unvermeidbaren Restemissionen gefunden 
werden. Neben technischen Lösungen zur 
Abscheidung von Treibhausgasemissionen 
(u. a. Carbon Capture and Utilization) bie-
tet vor allem der natürliche Klimaschutz 
umfassende Potenziale, wie auch im Ak-
tionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 
der Bundesregierung dargestellt wird. 
Insbesondere Moore leisten als langfris-
tige CO2-Speicher hierzu einen oft unter-
schätzen Beitrag (siehe auch „Nationale 
Moorschutzstrategie“). Die Raumordnung 
muss dieser Relevanz Rechnung tragen 
und Gebiete für den natürlichen Klima-
schutz durch spezifische Schutzkategorien 
sichern. 

Moore binden durch die dort beheima-
teten Pflanzen nicht nur CO2 aus der At-
mosphäre, sondern speichern dieses auch 
langfristig als Kohlenstoff in der Biomas-

se der vernässten Torfschicht. Durch die 
Entwässerung der Moorböden wird der 
gebundene Kohlenstoff allerdings wieder 
freigesetzt und verursacht in Deutschland 
7,5  % der jährlichen Treibhausgasemis-
sionen. Daher gilt es, durch die Wieder-
vernässung der Moore einen wichtigen 
Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen zu leisten und dem Sektorziel 
der Einsparung von 40 Millionen Tonnen 
CO2 in den Bereichen „Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirt-
schaft“ (§ 3a KSG  2023) näher zu kom-
men. Die notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz und zur Wiedervernässung großer 
Moorgebiete gehen mit einer umfassenden 
Raumwirkung einher, was eine vorsorge-
orientierte Planung erforderlich macht. 
Aufgabe der Raumordnung ist es, die In-
teressen der Land- und Forstwirtschaft 
sowie des Ausbaus von Siedlungs- und In-
frastrukturen mit den Belangen der Klima-
schutzfunktion natürlicher Kohlenstoff-
senken abzuwägen.

Auch über eine energieeffiziente und ver-
kehrsvermeidende Siedlungsentwicklung 
kann die Raumordnung dazu beitragen, 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren be-
ziehungsweise zu vermeiden. Eine Heraus-

Quelle: envato/photocreo
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forderung besteht in der Koordination und 
Abwägung konkurrierender Nutzungsan-
sprüche, beispielsweise zwischen verkehrs-
vermeidender Siedlungsentwicklung und 
Freiraumschutz (Trassensicherung für den 
öffentlichen Personenverkehr) oder dem 
Siedlungsbestand (Ausbau der Radinfra-
struktur). Gleichzeitig können kompakte 
Siedlungsstrukturen mit höheren Nut-
zungsdichten zur Erhöhung der Effizienz 
der Energienutzung beitragen.

 
Steuerung der Energiewende

Eine zentrale Herausforderung bei der 
raumordnerischen Gestaltung der Ener-
giewende besteht in den Auswirkungen 
der Dezentralisierung der Energiesysteme: 
Hierzu zählen dispers im Raum verteil-
te Produktionsstandorte abseits der Ver-
brauchsschwerpunkte, die Volatilität der 
Erzeugung, die den Transport- und Spei-
cherbedarf erhöht, der höhere Flächen-
bedarf für die Energiewirtschaft und die 
längeren Transportwege auf großräumigen 
Trassen. All dies resultiert in der zuneh-
menden Anforderung an die Raumord-
nung, geeignete Standorte über Vorrang- 
und Eignungsgebiete zu sichern. Dabei 
gilt es, die bestehenden Raumwiderstände 
zu würdigen, ohne die gesetzlich definier-
ten Ausbauziele zu gefährden. Zu nennen 
sind hier Flächenkonkurrenzen insbeson-
dere mit Wohnen, Naturschutz, Klima-
anpassung, Landwirtschaft, Tourismus 
oder Flugsicherung, aber auch die Verän-
derungen des Landschaftsbilds. In diesem 
Kontext rückt auch die Multicodierung 
von Flächen immer mehr in den Fokus der 
Raumordnung. 

Sowohl die Aufstellung sachlicher Teilplä-
ne, insbesondere für Windenergie an Land, 
aber auch die Gesamtfortschreibung von 
Raumordnungsplänen sind sehr komplexe 
und daher zeitaufwändige planerische Ver-
fahren. Etwa die Hälfte der Änderungen, 
die erneute Offenlegungen von Regional-

plänen erfordern, gehen auf die inhaltliche 
Bearbeitung von Planungen zum Thema 
erneuerbare Energien, vor allem Wind-
energie, zurück. Dieser Themenkomplex 
ist auch der häufigste Auslöser für thema-
tische Teilfortschreibungen und entschei-
dend für den inhaltlichen Umfang und da-
mit die lange Dauer der Planverfahren (vgl. 
BMI 2021: 17, 22). Die hohen Anforderun-
gen an die Regionalplanung zur Erstellung 
rechtssicherer Plandokumente gefährden 
daher die Umsetzung der Ausbauplanun-
gen in der notwendigen Geschwindigkeit, 
die unter anderem das Windenergieflä-
chenbedarfsgesetz (Windenergie-an-Land-
Gesetz) (WindBG) vorschreibt. 

Das WindBG trat zum 1. Februar 2023 in 
Kraft und soll mehr verfügbare Flächen für 
einen beschleunigten Ausbau der Wind-
energie an Land sichern (vgl. BMWSB 
2022). Bis 2032 sollen 2 % der Bundesfläche 
für Windkraftanlagen ausgewiesen werden 
(vgl.  ebd.). In § 3 Absatz 2 WindBG heißt 
es: „Die Länder erfüllen die Pflicht [zur 
Ausweisung des prozentualen Anteils der 
Landesfläche nach Maßgabe der Anlage 
(Flächenbeitragswert)], indem sie die […] 
notwendigen Flächen selbst in landeswei-
ten oder regionalen Raumordnungsplänen 
ausweisen oder eine Ausweisung […] durch 
von ihnen abweichende regionale oder kom-
munale Planungsträger sicherstellen; dabei 
legt das jeweilige Land hierzu regionale 
oder kommunale Teilflächenziele fest, die in 
Summe den Flächenbeitragswert erreichen, 
und macht diese durch ein Landesgesetz 
oder als Ziele der Raumordnung verbind-
lich.“ Werden die jeweiligen Ausbauziele 
nicht erreicht, können nach §  249 Abs. 7 
Nr. 2 BauGB Darstellungen in Flächennut-
zungsplänen, Ziele in Raumordnungsplä-
nen und Mindestabstände nach Landesrecht 
Vorhaben nach § 35 Abs. 2 Nr.  5 BauGB 
nicht entgegengehalten werden. 

Für den weiteren Ausbau der Photovoltaik 
hat das Kabinett am 16. August 2023 das 
Solarpaket I beziehungsweise den „Ent-
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wurf eines Gesetzes zur Änderung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften 
zur Steigerung des Ausbaus photovoltai-
scher Energieerzeugung“ als Bestandteil 
der deutschen Photovoltaik-Strategie be-
schlossen. Dieses enthält umfassende An-
passungen und Maßnahmen für den Aus-
bau der Photovoltaik auf Freiflächen, auf 
landwirtschaftlichen Flächen (Agri-PV) 
sowie auf (Gewerbe-)Dächern und die 
Stärkung der Teilhabe von Einwohnenden. 
Bis 2030 soll so eine installierte Leistung 
von 215 GW in Deutschland erreicht wer-
den (vgl. BMWK 2023). 

Ein weiterer Baustein auf Weg zur Errei-
chung der Klimaneutralitätsziele ist der Ein-
satz von grünem Wasserstoff. Im Juni 2020 
hat Deutschland die Nationale Wasserstoff-
strategie veröffentlicht, die als Aktionsplan 
mit Zielen und Handlungsfeldern dient. Die 
Nutzung von Wasserstoff ist grundsätzlich 
nichts Neues, da er im fossilen Energiesys-
tem als sekundärer Energieträger für Raffi-
nerieprozesse sowie die chemische Indus-
trie eingesetzt wird (vgl. UBA 2023b). Die 

Herausforderung ist nun der Marktan- und 
-hochlauf der notwendigen Technologien 
und Infrastrukturen zur Erzeugung, zum 
Transport sowie zur Nutzung von Wasser-
stoff im größeren Maßstab. Dazu muss die 
Rolle von Wasserstoff als künftig zentraler 
Energieträger in den Sektoren Strom, Wär-
me, Verkehr und Industrie definiert wer-
den, sodass die notwendige Umstellung von 
Prozessen auf verlässlicher Basis vorange-
trieben werden kann. 

Die Geschwindigkeit, mit der die Bundes-
regierung derzeit Gesetzesänderungen zur 
Beschleunigung des weiteren Ausbaus der 
erneuerbaren Energien sowie der zuge-
hörigen Infrastrukturen vorantreibt, stellt 
die Raumordnung vor die Herausforde-
rung, mit diesen Entwicklungen Schritt zu 
halten. Um diese Änderungen erfolgreich 
umzusetzen und angemessen zu berück-
sichtigen, müssen der Raumordnung aus-
reichende Ressourcen auf allen Ebenen zur 
Verfügung gestellt sowie Planungsverfah-
ren und -methoden an die geänderten An-
forderungen angepasst werden.

Quelle: Andrea Hartz, agl/Saarbrücken
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7.2  Die Ergebnisse der Analysen im Rahmen der Vorstudie

Strategien der Klimaanpassung

Die Auswertung relevanter Strategie-
dokumente erbrachte, dass sich raum-
bezogene Strategien, Maßnahmen und 
Instrumente am häufigsten in den Hand-
lungsfeldern Wasserknappheit und Hoch-
wasservorsorge in Flussgebieten finden. 
Auch klimabedingte Veränderungen in 
den Lebensräumen von Tieren und Pflan-
zen werden in fast allen analysierten Doku-
menten berücksichtigt. Die am häufigsten 
genannte Maßnahme ist die Entwicklung 
und Sicherung übergreifender ökologi-
scher Verbundsysteme. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Hand-
lungsaspekte zur Klimaanpassung in stra-
tegischen Dokumenten sehr ungleich re-
präsentiert sind, was zu einem großen Teil 
deren Dringlichkeit und politische Bedeu-
tung widerspiegeln dürfte. Eine stärkere 
Berücksichtigung auch weiterer Themen 
der Klimaanpassung in wichtigen Strate-
giedokumenten – zum Beispiel der Schutz 
in Berggebieten, der Schutz vor Hitzefol-
gen oder klimabedingte Veränderungen in 
Tourismusregionen – könnte ein Wegbe-
reiter für ein verstärktes Aufgreifen dieser 
Themen in der Raumplanung sein. 

Aus den Interviews zu ausgewählten Stra-
tegien im Bereich Klimaanpassung lässt 
sich zur Rolle der MKRO-Leitbilder ab-
leiten, dass diese inhaltlich bekannt sind, 
aber mehrheitlich indirekt in die Pla-
nungspraxis sowie die Erstellung von Stra-
tegien einfließen. Sie werden überwiegend 
positiv wahrgenommen, insbesondere im 
Rahmen politischer und argumentativer 
Prozesse. Durch Konkretisierungen und 
thematisch-fachliche Aktualisierungen 
könnte die Relevanz der Leitbilder jedoch 
erhöht werden.

Die Auswertung der Raumordnungs-
pläne auf regionaler Ebene ergab für die 
einzelnen Handlungsfelder im Bereich 

Klimaanpassung sehr differenzierte Be-
funde. So ist die Hochwasservorsorge ein 
bedeutendes Thema in der Raumordnung, 
wurde bislang jedoch vorwiegend von der 
Sicherung von Überschwemmungsberei-
chen als Retentionsräume geprägt. Eine 
Risikovorsorge in potenziellen Überflu-
tungsgebieten, demnach im Umgriff des 
HQextrem, wird als Zielfestlegung nur in 
kleineren Teilen der Flusseinzugsgebiete 
aufgegriffen. Insgesamt erfolgt die raum-
ordnerische Hochwasservorsorge nur in 
wenigen Regionen risikobasiert (z. B. in 
Leipzig-Westsachsen und in der Region 
Oberes Elbtal-Osterzgebirge), weil we-
der die Gefährdungsintensität noch die 
Sensitivität und Schutzwürdigkeit von 
Schutzgütern bei der räumlichen Abgren-
zung und inhaltlichen Ausgestaltung der 
Plansätze eingehen. Hier besteht weiterer 
Handlungsbedarf, ähnlich wie beim Stark-
regenrisikomanagement, welches nur in 
wenigen Regionalplänen über Ziele und 
Grundsätze aufgegriffen wird. 

Da weniger als die Hälfte der analysierten 
Regionalpläne im Handlungsfeld „Schutz 
vor Hitzefolgen“ explizite Festlegungen 
vornimmt, wird deutlich, dass das Thema 
durch die Raumordnung noch nicht an-
gemessen adressiert wird. Dabei gilt es, zu 
berücksichtigen, dass die Ausweisung mul-
tifunktionaler Grünzüge und Grünzäsuren 
oftmals implizit auch dem Schutz vor Hit-
zefolgen dient, ohne dass diese Funktion 
explizit erwähnt wird.

Die Sicherung von Wasserressourcen wird 
in den Regionalplänen sehr häufig über 
Zielfestlegungen geregelt. Einen deutlich 
geringeren Stellenwert besitzt hingegen 
die Verbesserung des Wasserhaushalts 
der Böden. Auch die Lenkung wasserver-
brauchender Nutzungen im Sinne eines 
regionalen Wassermanagements wird nur 
selten aufgegriffen. Es ist davon auszuge-
hen, dass dieses Handlungsfeld in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen wird, da die ver-
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gangenen Dürresommer gezeigt haben, 
dass nahezu alle Wirtschaftsbereiche vom 
Wassermangel betroffen waren.

Zu klimabedingten Veränderungen in den 
Lebensräumen von Tieren und Pflanzen 
werden in der Mehrzahl der Regionalpläne 
Zielfestlegungen formuliert beziehungs-
weise Vorranggebiete ausgewiesen, die sich 
überwiegend auf den Freiraumverbund 
oder die Minimierung weiterer Zerschnei-
dungen beziehen.

Zielfestlegungen zu den Handlungsfeldern 
„Schutz in Berggebieten“ und „Klimabe-
dingte Veränderungen in Tourismusre-
gionen“ spielen bisher eine untergeordnete 
Rolle in den Regionalplänen, obwohl die 
zunehmende Raumbedeutsamkeit dieser 
Aspekte angesichts der mit Starkregener-
eignissen einhergehenden Massenbewe-
gungen bzw. der zunehmenden Lagegunst 
von Nord- und Ostseeküsten für den Som-
mertourismus unstrittig ist. Ebenso gehen 
nur wenige Regionalpläne mit spezifischen 
Festlegungen auf Anpassungsstrategien für 
die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fi-
scherei ein, was aufgrund der begrenzten 
Steuerungswirkung der Raumordnung im 
Bereich der Bodennutzung zu erwarten war.

Bei der Auswertung der Raumordnungs-
pläne auf Landesebene zeigen sich in Be-
zug auf die Klimaanpassung bei einigen 
Handlungsfeldern (Hochwasservorsorge 
Küsten, Schutz in Berggebieten, Touris-
mus) deutliche regionalspezifische Aus-
prägungen. Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass die Hochwasservorsorge in Flussge-
bieten, der Umgang mit Wasserknappheit, 
der Umgang mit klimabedingten Verände-
rungen in den Lebensräumen von Tieren 
und Pflanzen sowie Anpassungsstrategien 
für die Land- und Forstwirtschaft bzw. die 
Fischerei überwiegend flächendeckend 
durch Festlegungen in den Plänen abge-
bildet werden. Die restlichen Kategorien 
sind eher noch „Stückwerk“ und werden 
folglich in vielen Ländern durch Grund-
sätze oder kartographische Darstellungen 

abgebildet, nicht aber durch Zielfestlegun-
gen. Hier gilt es, zu prüfen, ob und wie eine 
verstärkte Festlegung von Zielen – insbe-
sondere bei sehr drängenden Herausfor-
derungen – zukünftig gelingen kann. Ein 
Lernen von guten Beispielen aus den Lan-
desplanungen, die hier bereits Festlegun-
gen getroffen haben und auf Erfahrungen 
zurückblicken können, wäre zielführend.

Für den Bereich Klimaanpassung wurden 
einige Fokusthemen vertiefend betrach-
tet. Beim Fokusthema „Risikovorsorge 
gegenüber Hochwasser“ lassen sich aus 
dem Umgang mit der Hochwasserrisiko-
vorsorge in Sachsen Schlüsse und Hand-
lungsempfehlungen für die Raumordnung 
ableiten. So ist insbesondere vor dem Hin-
tergrund der erwartbaren extremeren Wet-
terlagen als Folge des Klimawandels eine 
Bemessung sämtlicher Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz am Extremhochwasser 
vorgesehen, um Schadenspotenziale ein-
zugrenzen. Vorsorgender Hochwasser-
schutz umfasst neben dem technischen 
Hochwasserschutz und der Sicherung und 
Rückgewinnung von Retentionsräumen 
sowie Verbesserung des Wasserrückhalts 
in der Fläche auch die Anpassung und 
Verlagerung vulnerabler Raumnutzun-
gen, insbesondere von Siedlungsgebieten 
und Kritischen Infrastrukturen. Gerade 
letzterer Aspekt ist in der Raumordnung 
bislang unterrepräsentiert, wird aber in 
den Regionalplänen Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge und Leipzig-Westsachsen bereits 
aufgegriffen, zum Teil sogar in Form von 
Zielfestlegungen. Allerdings fehlt die er-
forderliche Festlegung regionaler Schwel-
lenwerte für KRITIS, da die BSI KRITIS-
VO die Schwellenwerte für Anlagen aus 
Bundesperspektive so hoch ansetzt, dass 
KRITIS von regionaler Bedeutung häufig 
formal gar nicht als solche definiert wird 
und sich deshalb der raumordnerischen 
Steuerung weitgehend entzieht.

Bezüglich des Fokusthemas „Schutz vor 
Hitzefolgen“ übernimmt die Raumord-
nung aufgrund der fehlenden Fachplanung 
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eine Auffangfunktion für die Vorsorge 
gegenüber thermischen Belastungen in 
den Regionen. Vorwiegend erfolgt in den 
Regionalplänen eine multifunktionale Si-
cherung von Flächen mit thermischer Aus-
gleichsfunktion außerhalb des Siedlungs-
bestands. Ohne explizite Adressierung der 
Klimafunktion ist die funktionale Siche-
rung etwa des Kaltlufttransports jedoch 
nicht gewährleistet, da auch Freiraumnut-
zungen wie beispielsweise Wald die Funkti-
on abschwächen können. Multifunktionale 
Sicherungen bedürfen daher einer Listung 
der relevanten, zu sichernden Funktionen. 
Nur dann lässt sich überprüfen, ob die 
Multifunktionalität tatsächlich gewährleis-
tet werden kann. Ansonsten sind mono-
funktionale Festlegungen zu bevorzugen. 
Ferner zeigt das Fallbeispiel der Region 
Köln/Bonn, dass ein erheblicher Mehrwert 
bei der Umsetzung von Klimaanpassungs-
strategien durch ein Regionalmanagement 
erzielt werden kann. So konnte das Regio-
nalmanagement in Zusammenarbeit mit 
der Regionalplanung wirksame Prozesse 
zur Reduzierung der thermischen Belas-
tung initiieren. Erfolgsfaktoren waren und 
sind der aktive Dialog und die Vernetzung 
der (kommunalen) Akteure, die Manage-
mentkompetenzen und die Fördermittel-
lenkung auf (inter)kommunaler Ebene.

Aus den Erkenntnissen zum Fokusthema 
„Umgang mit Wasserknappheit“ lässt 
sich schlussfolgern, dass eine frühzeitige 
Einbindung der Wasserwirtschaft in die 
Prozesse der Raumplanung entscheidend 
ist. Konsequenzen eines Wassermangels 
sind weitreichend und betreffen nahezu 
alle Sektoren. Sowohl bei der Trink- und 
Brauchwasserversorgung als auch beim 
Wasserverbrauch wird der Steuerungsbe-
darf zunehmen. Ein wasserwirtschaftliches 
Management bildet hierzu die Grund-
lage, um die bislang häufig entkoppelten 
Belange zu steuern. Dieses Management 
dient als Basis für eine notwendige raum-
ordnerische Steuerung und differenzierte 
Priorisierung der Wassernutzungen, um 
etwa Festlegungen zum Umgang mit Sied-

Ergebnis-Steckbriefe

Quelle: BBSR 2023

Quelle: BBSR 2023
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lungsentwicklungen oder stark wasserver-
brauchenden Nutzungen in Räumen mit 
Wassermangellagen treffen zu können. Al-
lerdings bedarf es dafür valider Planungs-
grundlagen, über die die Raumordnung 
derzeit vielfach nicht verfügt. Jedoch ver-
mag die Raumordnung hier auch Entwick-
lungen anzustoßen, zum Beispiel durch 
Festlegung von Räumen mit Koordinie-
rungsbedarfen. In diesem für die zukünfti-
ge Entwicklung maßgeblichen Themenfeld 
ist ein erheblicher Forschungsbedarf zu er-
kennen.

 
Strategien des Klimaschutzes

Die Auswertung relevanter Strategie-
dokumente zeigt für die Belange des Kli-
maschutzes, dass das Hinwirken auf ener-
giesparende und verkehrsreduzierende 
Siedlungsstrukturen als Handlungsfeld 
unterrepräsentiert ist. Eine stärkere Be-
rücksichtigung dieses Themas – insbe-
sondere ergänzt um individual- und be-
standsorientierte Konzepte – könnte dazu 
beitragen, dass es stärker von der Raum-
planung aufgegriffen wird. Die Erhaltung 
und Verbesserung der natürlichen Koh-
lenstoff-Bindungspotenziale hat hingegen 
in den vergangenen Jahren einen bedeu-
tenden Aufschwung erfahren, wie die Na-
tionale Moorschutzstrategie (2022) zeigt. 
Ein fördernder Aspekt könnte hierbei ein 
verstärkter Fokus auf raumbezogene Aus-
sagen, inklusive entsprechender karto-
graphischer Darstellungen, sein. Zu den 
Strategiedokumenten ist im Übrigen an-
zumerken, dass deren Konzipierung und 
Verabschiedung einem dynamischen poli-
tischen Prozess unterworfen ist und jeg-
liche diesbezügliche Aussage immer nur 
eine Momentaufnahme sein kann.

Auf Basis der Auswertung der Raumord-
nungspläne auf regionaler Ebene lässt 
sich feststellen, dass der Fokus der Festle-
gungen zu energieeffizienten und verkehrs-
vermeidenden Siedlungsstrukturen in den 
Regionalplänen derzeit auf einer an den 

ÖV-Achsen orientierten Siedlungs- sowie 
Industrie- und Gewerbeentwicklung, dem 
Ausbau der Radinfrastruktur sowie dem 
Vorrang der Innen- vor der Außenentwick-
lung liegt. Nur selten werden Vorgaben zur 
Siedlungsflächeninanspruchnahme oder zu 
Siedlungsdichten gemacht. Festlegungen 
hierzu finden sich vorwiegend in Bundes-
ländern mit positiv-allokativer Steuerung 
in der Raumordnung.

Zur Erhaltung und Verbesserung der na-
türlichen Kohlenstoff-Bindungspotenziale 
werden in weniger als der Hälfte der Re-
gionalpläne explizite Festlegungen getrof-
fen. Eine plausible Begründung hierfür 
ist sicherlich die weit verbreitete Integra-
tion des Schutzes von Mooren, Wäldern 
und Feuchtgebieten in (Ziel-)Festlegun-
gen zum Landschafts- und Naturschutz in 
den Regionalplänen. Teilweise erfolgt auch 
eine Steuerung über andere Pläne und Pro-
gramme, wie beispielsweise in Branden-
burg über das „Gesamtkonzept zur Anpas-
sung an den Klimawandel im Politikfeld 
Wasser“ (vgl. Land Brandenburg 2022).

Die Ergebnisse der Auswertung der Raum-
ordnungspläne auf Landesebene zeigen, 
dass die weiteren Handlungsaspekte des 
Klimaschutzes insgesamt flächendeckend 
in den Plänen aufgenommen und auch oft 
durch Zielfestlegungen konkretisiert wer-
den. Gleicht man die Ergebnisse mit den 
Ergebnissen der Auswertung der Regional-
pläne ab, so fällt auf, dass insbesondere bei 
den Handlungsfeldern zum Klimaschutz 
grundsätzliche räumliche Kongruenzen 
feststellbar sind: Wird ein Handlungsfeld 
im Landesentwicklungsplan eines Bundes-
landes durch Zielfestlegungen adressiert, 
so werden zumindest in vielen Regional-
plänen des Landes auch Vorrangflächen 
ausgewiesen oder Ziele festgelegt. 

Die Ausführungen zum Fokusthema 
„Moore/CO2-Senken“ machen deutlich, 
dass die Steuerungswirkung der Raumord-
nung über die Festlegung von Zielen und 
Vorranggebieten in Situationen, in denen 
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derzeit Land- und Forstwirtschaft auf ent-
wässerten Moorflächen betrieben wird, 
begrenzt ist. Gleiches gilt für Gebiete, in 
denen der Torfabbau aufgrund bestehen-
der Abbaurechte noch (längere Zeit) fort-
gesetzt werden kann und die Renaturie-
rung der Moore erst danach möglich wird. 
Trotzdem werden in den betroffenen Regi-
onen bereits vermehrt Renaturierungspro-
jekte initiiert. Kritisch zu betrachten ist in 
diesem Kontext auch, dass die Regelungen 
zum Moorschutz bislang in unterschied-
lichen Fachgesetzen festgelegt und somit 
nicht in allen Belangen stringent aufeinan-
der abgestimmt sind. Bereits in der Umset-
zung befindliche Moorschutzprogramme 
zeigen, dass auch über die Festlegung von 
Maßnahmen im Kontext einer Gesamt-
strategie wesentliche Fortschritte im lang-
fristigen Moorschutz auf regionaler Ebene 
erreicht werden können. Auf Landesebene 
wird durch die Aufnahme des Moorschut-
zes in Landesraumordnungsprogramme 
(z. B. in Niedersachsen) auch eine über-
geordnete Steuerungswirkung angestrebt, 
um der Relevanz der Thematik Rechnung 
zu tragen. So können auf dieser Ebene be-
reits Nutzungskonkurrenzen gegeneinan-
der abgewogen und Schwerpunkte für den 
natürlichen Klimaschutz gesetzt werden. 
Der Raumordnung kommt hierbei die zen-
trale Rolle zu, die aus gesamtgesellschaft-
licher Perspektive bedeutenden Flächen-
belange des Natürlichen Klimaschutzes 
(insb. Moorschutz) zu sichern. Diesbezüg-
lich kann die Raumordnung auch durch 
Flächenkompensationsmaßnahmen (z. B. 
Kompensationsflächenpool) Anreize set-
zen und zur Wiedervernässung trockenge-
legter Moorböden beitragen.

 
Steuerung der Energiewende

Ende November 2022 waren erneuerbare 
Energieträger bereits für 60 % der insge-
samt installierten Nettostromleistung ver-
antwortlich. Seit 2013 nimmt der Trend zur 
Stilllegung fossiler Kraftwerke zu. Die Aus-
wirkungen übertreffen sowohl hinsichtlich 

Ergebnis-Steckbriefe

Quelle: BBSR 2023

Quelle: BBSR 2023
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der Anzahl als auch der Nettonennleistung 
den Zubau erneuerbarer Quellen. Um den 
Anforderungen der Energiewende gerecht 
zu werden und dem trotz Energieein-
sparungen steigenden Energiebedarf ent-
gegenzuwirken, ist eine Erweiterung der 
erneuerbaren Energietechnologien unver-
meidbar. Um diesen Prozess voranzutrei-
ben, wurden auf nationaler und regionaler 
Ebene in den vergangenen Jahren vermehrt 
Gesetze überarbeitet sowie Maßnahmen, 
Strategien und Programme entwickelt. So 
wurden seit 2019 in 10 von 16 Bundeslän-
dern hierzu Strategien erstellt oder aktua-
lisiert, was den Handlungsdruck offenlegt. 
Da die kurzfristigen politischen Ziele zur 
Erreichung der Klimaneutralität allein 
durch den Ausbau erneuerbarer Energien 
nicht erreichbar sind, werden umfassende 
Ansätze zur Neugestaltung des Energie-
systems erforderlich. Diese Ansätze soll-
ten die Möglichkeiten zur Steigerung der 
Energieeffizienz durch Sektorenkopplung 
(einschließlich Power-to-X) und synthe-
tische Energiespeicherung (einschließlich 
Wasserstoffproduktion) umfassen.

In Bezug auf den Fortschritt der Energie-
wende in den Regionen legt die Geoda-
tenanalyse im Rahmen des MORO offen, 
dass im Energienetz reichlich Ausbaube-
darf besteht und der Energiemix noch weit 
entfernt von der angestrebten Klimaneu-
tralität gemäß § 3 des Klimaschutzgeset-
zes (KSG 2023) ist. Der Strommix in den 
Bundesländern zeigt deutliche Unterschie-
de: Während die norddeutschen Bundes-
länder bereits einen signifikanten Anteil 
ihrer Stromversorgung auf erneuerbare 
Energien umgestellt haben, setzen andere 
Bundesländer weiterhin stark auf lokale 
Ressourcen in Form fossiler Brennstoffe 
(besonders solche mit Braunkohlevorkom-
men). Auch in diesen Ländern wird der ge-
plante Ausstieg aus der Kohleverstromung 
bis 2030 – spätestens jedoch bis 2038 – 
zusätzlichen Bedarf an Maßnahmen zur 
Transformation des Energiebereichs mit 
sich bringen. Die Transformationspro-
zesse gehen mit teilweise weitreichenden 

und großräumigen Auswirkungen auf 
den Raum einher und betreffen somit die 
Raumordnung unmittelbar. 

Hinsichtlich der Siedlungsstrukturen legt 
die Geodatenanalyse offen, dass der For-
derung einer ressourcenschonenden und 
energiesparenden Entwicklung (vgl. MKRO 
2016a) nicht flächendeckend Rechnung ge-
tragen wird. Insbesondere in einigen Bun-
desländern ist der Siedlungsflächenver-
brauch sehr hoch und steigt weiter an, was 
zu einer ineffizienten Energienutzung führt. 

Das Monitoring des Netzausbaus zeigt 
einen nur langsamen Fortschritt; dieser 
wird der aktuellen Auslastung des Net-
zes und den zukünftigen Anforderungen 
nicht gerecht. Im Jahr 2021 betrieben die 
Übertragungsnetzbetreiber ein Hochspan-
nungsnetz mit einer Länge von 37.000 km. 
Um dieses Netz gezielt zu erweitern und 
so anzupassen, dass es den Anforderun-
gen der volatilen Stromerzeugung durch 
erneuerbare Energiequellen entspricht, 
wurde die Anzahl der Vorhaben zur Hoch-
spannungsnetz-Erweiterung, die in den 
gesetzlichen Vorschriften verankert sind, 
im Zeitraum von 2016 bis 2022 von 65 
auf 101 erhöht. Diese Zunahme ist auf die 
Überarbeitung des Bundesbedarfsplan-
gesetzes (BBPIG) zurückzuführen. In der 
Folge gab es einen Zuwachs der gesamten 
Streckenlänge gemäß BBPlG und EnLAG 
von 7.900 km auf 12.234 km (Summe der 
Streckenkilometer in allen Umsetzungssta-
dien). Gleichzeitig erhöhte sich die Länge 
der tatsächlich fertiggstellten Leitungski-
lometer von 730 km auf 2.134 km. Diese 
Entwicklung verdeutlicht die beträchtliche 
infrastrukturelle Herausforderung, die mit 
der Umstellung auf erneuerbare Energien 
einhergeht, sowie die daraus resultieren-
den Flächenbedarfe, die abgewogen und 
umgesetzt werden müssen. Die Tatsache, 
dass bisher lediglich etwa ein Viertel der 
geplanten Leitungskilometer genehmigt, 
im Bau oder abgeschlossen sind, unter-
streicht die Komplexität dieser Aufgabe. 
Hierbei liegt die Verantwortung für die 
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Beschleunigung der Transformation nicht 
nur allein bei der Energiebranche, sondern 
auch bei den Akteuren der Planung. Drin-
gender Handlungsbedarf in der Raumord-
nung besteht insbesondere hinsichtlich der 
Bereitstellung von Flächen sowie der sorg-
fältigen Abwägung und Koordination der 
Raumbedarfe. 

Auch der Ausbau des Gasnetzes muss an-
gesichts der aktuellen geopolitischen Lage 
vorangetrieben werden, was durch die 
jüngste Überarbeitung des Netzentwick-
lungsplans Gas (NEP Gas) erneut betont 
wird. Dabei hat der Gasnetzausbau auch 
für zukünftige Energieträger und -spei-
cher wie Wasserstoff im Kontext der Sek-
torenkopplung eine wichtige Bedeutung. 
Die identifizierten Flächen mit Potenzial 
für den Ausbau erneuerbarer Energien 
verdeutlichen die Notwendigkeit einer 
zukünftigen Aktivierung von Flächenres-
sourcen.

Die im Rahmen der Vorstudie erstellten 
Projektionen haben die unzureichenden 
Ausbauziele auf Länderebene sowie die 
variierenden Einheiten, Kenngrößen und 
Zieljahre bei der Formulierung der Zie-
le hervorgehoben. Durch den Austausch 
mit Fachleuten der Raumordnung und der 
Energiewirtschaft ist deutlich geworden, 
dass die Festlegung landes- und bundes-
weiter Schwerpunkträume für den Ausbau 
erneuerbarer Energien auf Bundesebene 
künftig nicht zielführend erscheint, da der-
artige übergeordnete Festlegungen die re-
gional dispersen Herausforderungen und 
Belange kaum berücksichtigen können. 
Gleichzeitig scheint ein Ausbau der erneu-
erbaren Energien durch Festlegungen nach 
dem „Gießkannenprinzip“ jedoch genauso 
wenig erfolgversprechend, da sich hieraus 
ebenfalls erhebliche Konfliktpotenziale 
ergeben würden (z. B. Erhalt natürlicher 
Landschaftsräume). Trotz der breit akzep-
tierten Notwendigkeit der Beschleunigung 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
müssen die unterschiedlichen Rauman-
sprüche weiterhin berücksichtigt werden. 

Die regionalplanerische Umsetzung bun-
desweiter Ziele scheint daher das geeignete 
Vorgehen zu sein. 

Die Auswertung relevanter Strategie-
dokumente zeigt für das Themenfeld der 
Energiewende, dass auf der einen Seite 
über 70 % der Fundstellen in den Doku-
menten konkrete Handlungsansätze und 
Maßnahmen enthalten, anderseits jedoch 
Aussagen zur räumlichen Planung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien fehlen. 
Der Fokus liegt eher auf den Bereichen der 
technischen Umsetzung, der Wirtschaft-
lichkeit und auf vorhandenen Potenzialen. 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
und die Steuerung des Netzausbaus wer-
den in 10 von 11 Dokumenten mehrfach 
thematisiert. Dabei zählen die Partizipa-
tion und Erhöhung der Akzeptanz zu den 
am häufigsten genannten Maßnahmen. 
Die Sicherung der Raumverträglichkeit 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
sowie die Sicherung raumverträglicher Ge-
biete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
werden in den Dokumenten am zweithäu-
figsten thematisiert.

Aus den Ergebnissen lässt sich tendenziell 
schließen, dass die MKRO-Entschließun-
gen im Hinblick auf die Gestaltung der 
Energiewende eher grundsätzlich und 
programmatisch Eingang in nahezu alle 
untersuchten Dokumente beziehungswei-
se Programmatiken gefunden haben. Inso-
fern bleibt weitestgehend ungeklärt, ob die 
Fundstellen auf einem bewussten Aufgrei-
fen der Inhalte der MKRO-Entschließun-
gen beruhen oder eher aus einer allgemein 
gesteigerten gesamtgesellschaftlichen The-
menrelevanz entstanden sind. Auf Letzte-
res deuten auch einige Aussagen aus den 
durchgeführten Interviews hin. Weiterhin 
lässt sich feststellen, dass die untersuchten 
Entschließungen zumeist ohne konkreten 
Raumbezug in den Dokumenten aufgegrif-
fen werden. Es finden sich vorwiegend all-
gemeine Zielvorstellungen oder – sofern die 
Zielvorstellungen konkretisiert werden –  
primär ingenieurtechnische Ziele, die Aus-



242 Klimawandel und Energiewende gestalten

bauziele im Energiesystem fokussieren. 
Planerisch konkrete Zielsetzungen (z.  B. 
Flächenkennwerte, konkrete Verortungen, 
Zielwerte zu Planungsverfahren) sind in 
den analysierten Strategiedokumenten je-
doch weitestgehend nicht zu finden. 

Die Auswertung der Raumordnungsplä-
ne auf regionaler Ebene zeigt in Bezug auf 
das Handlungsfeld der Energiewende, dass 
viele Aspekte der Leitbilder und Empfeh-
lungen der MKRO zum Ausbau der erneu-
erbaren Energien und der Netze bisher nur 
vereinzelt aufgegriffen werden. Hauptsäch-
lich werden Ziele beziehungsweise Vor-
rangflächen zur Sicherung raumverträgli-
cher Gebiete für die Windenergienutzung 
oder für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
festgelegt. Die neuen gesetzlichen Vorga-
ben zum Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien setzen starke Impulse in den Ländern 
und Regionen, vor allem für den weiteren 
Ausbau von Windkraft und Photovoltaik. 
Folglich ist zukünftig von einer veränder-
ten Rolle der Raumordnung auszugehen. 
So erfordern die raumverträgliche Flä-
chensicherung und die zunehmenden Nut-
zungskonflikte eine umsichtige Koordinie-
rung und Abwägung aller Raumnutzungen 
und Raumfunktionen, was eine Kernauf-
gabe der Raumordnung darstellt.

Bei der Auswertung der Raumordnungs-
pläne auf Landesebene lässt sich fest-
halten, dass alle drei Handlungsfelder 
zur Energiewende, also die Sicherung der 
Raumverträglichkeit des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien, insbesondere der 
Windenergienutzung, die bedarfsgerechte 
Koordinierung und der raumverträgliche 
Ausbau der Stromübertragungs- und -ver-
teilnetze sowie der Stromspeicherkapazi-
täten und schließlich die Synchronisierung 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien, 
mit dem Ausbau der Stromnetze nahe-
zu flächendeckend adressiert werden. Die 
Themen Energiewende und Klimaschutz 
(siehe nachfolgender Punkt) haben dem-
nach auch auf Ebene der Landesplanung 
aufgrund des früheren Aufgreifens dieser 

Themen durch politische Weichenstellun-
gen ihren „Vorsprung“ auch in der Raum-
ordnung nutzen können.

Am Beispiel des Fokusthemas Energie-
wende wurde in der Fallregion Lausitz-
Spreewald nachvollzogen, dass es von 
Vorteil sein kann, neben einem formellen 
Regionalplan auch ein Energiekonzept zu 
erstellen. Informelle Konzepte können sich 
vertieft mit der Umsetzung der Energie-
wende in der Region befassen und kon-
krete Wege aufzeigen, wie die Ausbauziele 
tatsächlich erreicht werden können. Ein 
Energiekonzept kann wertvolle Grund-
lagen bereitstellen, indem es potenzielle 
Flächen für erneuerbare Energien ermit-
telt und Energie- sowie Treibhausgassze-
narien ausarbeitet, die die Notwendigkeit 
eines verstärkten Ausbaus erneuerbarer 
Energien verdeutlichen. Ein zentraler Be-
standteil ist ein Maßnahmenkatalog, der 
verschiedene Aspekte der räumlichen regi-
onalen Entwicklung, den Ausbau erneuer-
barer Energien sowie kommunikative und 
administrative Bereiche miteinbezieht. 
Eine wesentliche Empfehlung aus dem 
Regionalen Energiekonzept Lausitz-Spree-
wald betrifft die Schaffung eines Energie-
managements. Dieses Instrument kann 
dazu beitragen, die Koordinierung des  
Infrastrukturausbaus auf regionaler Ebene 
zu fördern und Maßnahmen gemäß der 
landesweiten Energiestrategie umzusetzen. 

Für die Raumordnung zeigt die Planungs-
praxis, dass Teilregionalpläne, die sich 
auf spezifische Energieträger fokussieren, 
einen Mehrwert entfalten können. Damit 
wird eine gezielte Förderung dieser Ener-
gieträger erreicht. Dabei sollten die Pläne 
nicht nur darauf abzielen, den Ausbau auf 
bestimmte Gebiete zu begrenzen, sondern 
vielmehr, den Ausbau zu unterstützen. In 
dieser Hinsicht erweist sich die Identifizie-
rung von Vorranggebieten, beispielsweise 
für Windenergie, als vielversprechender 
Ansatz, um die lenkende Wirkung der 
Raumordnung optimal zu nutzen.
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7.3  Empfehlungen für die Raumordnung

Allgemeine Empfehlungen

 Eine valide Evidenzbasis für die Raumordnung schaffen

Die Raumordnung braucht geeignete fachliche Grundlagen, um eine belastbare Abwägung 
aller Belange durchführen und Zielfestlegungen vornehmen zu können. Diese Grundlagen 
müssen entweder über Beiträge der entsprechenden Fachplanungsträger oder – sofern es 
keine Fachplanung gibt, wie etwa im Bereich der Energiewende, der Klimaanpassung oder 
der Rohstoffgewinnung – durch die Träger der Raumordnung selbst erstellt beziehungs-
weise beauftragt werden. Ein Zusammenspiel mit den Fachpolitiken ist hierfür zentrale 
Voraussetzung. 

 Integriert(er) denken, Zielkonflikte klarer benennen, auf Ausgleich hinwirken

Gemäß § 1 Abs. 1 ROG sind der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine 
Teilräume zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern: „Dabei sind unterschiedliche Anforde-
rungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene 
auftretenden Konflikte auszugleichen und Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktio-
nen des Raums zu treffen.“ Die raumordnungspolitischen Leitbilder, aber auch die Raum-
ordnungspläne auf den unterschiedlichen Planungsebenen müssen dafür integriert(er) ge-
dacht sowie Zielkonflikte klarer benannt und auf Ebene der Regionalplanung ausgeglichen 
werden. Der Ausgleich der Belange erfordert in der Regel Festlegungen in Zielqualität. 

 Flächen sparen und klug nutzen, Multikodierung und Mehrfachnutzung von   
 Flächen erleichtern

Großer Handlungsbedarf für die Raumordnung besteht vor allem in den Bereichen Flä-
chenbereitstellung, Abwägung und Koordination teilweise konkurrierender Raumbe-
darfe. Gerade die Multikodierung und Mehrfachnutzung von Flächen, um verschiedene 
Flächenansprüche wahrzunehmen, erscheint dabei zielführend, da multifunktionale Nut-
zungen auch vielfältige Begründungskontexte ermöglichen. 

 Den Resilienzgedanken in die raumordnerischen Leitvorstellungen einbetten

Vor dem Hintergrund zunehmend komplexer werdender Siedlungs- und Infrastrukturen 
und aktueller Krisensituationen kommt dem Resilienzaspekt eine steigende Bedeutung 
zu. Hier gilt es, die zunächst abstrakte Leitvorstellung einer resilienten Raumentwicklung 
in raumplanerische Handlungsoptionen und raumordnungspolitisches Handeln zu über-
setzen. Als Stellschraube bietet es sich hier zum einen an, die Vulnerabilität von Einrich-
tungen, Einrichtungsclustern und (Netz-)Infrastrukturen zu reduzieren (risikobasierter 
Ansatz) und zum anderen, deren Redundanz zu erhöhen. 

 Risikobasierte Planung als Grundlage für die raumordnerische Risikovorsorge  
 einführen

Beim Resilienzgedanken setzt auch die risikobasierte Planung an, indem Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Intensität spezifischer Gefahren mit der Sensitivität und Schutzwür-
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digkeit der Raum- und Infrastrukturen verknüpft werden. Dieser Planungsansatz, dem 
im Jahr 2021 über den Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz Verbindlichkeit ver-
liehen worden ist, lässt sich perspektivisch auch auf andere Themen der Klimaanpassung 
und der räumlichen Risikovorsorge anwenden.

 Redundanz vor allem in Bezug auf die Daseinsvorsorge und KRITIS erhöhen 

Die Erhöhung redundanter funktionaler Einheiten kann vielfach über eine „Vermaschung“ 
erfolgen. So können Einrichtungen der Daseinsvorsorge (z. B. medizinische Einrichtun-
gen) oder Versorgungsinfrastrukturen Aufgaben für ausgefallene Strukturen übernehmen. 
Trinkwasserspeicher können im Krisenfall beispielsweise durch leitungsgebundene Ver-
netzung für andere Versorgungsbereiche genutzt werden. Auch zwischen unterschiedli-
chen Handlungsfeldern ist eine Vermaschung erforderlich. Dies wird deutlich, wenn etwa 
Polder zur Hochwasserrückhaltung im Falle von Wassermangelregionen als (Brauch-)
Wasserspeicher herangezogen werden sollen oder die Siedlungsflächenentwicklung stär-
ker auf die Wasserversorgung (Wasserdargebot) ausgerichtet werden soll.

 Ausgleichsmechanismen und Zusammenarbeit fördern

Mit der Bewältigung des Klimawandels eingehende Umweltlasten sind Teil von Gleich-
wertigkeitsbeurteilungen, soweit Risiken, Kosten und Nutzen räumlich auseinanderfallen 
(Ausbau der Windenergie, Wärmewende, Stadtklima, Hochwasser) und erfordern räum-
liche Stadt-Land-Ausgleichsmechanismen. Dazu sollte flankierend zu Festlegungen in for-
mellen Raumordnungsplänen, die den Teilräumen, die überproportionale Umweltlasten 
zu tragen haben, Entwicklungsspielräume eröffnen, auch raumordnerisch besser zusam-
mengearbeitet werden (§ 14 Abs. 1 ROG: „Zur Vorbereitung oder Verwirklichung von 
Raumordnungsplänen […] sollen die Träger der Landes- und Regionalplanung mit […] 
öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts […] zusammenarbeiten […]“). Eine 
instrumentelle Lösung bieten vor allem raumordnerische Verträge.

 Zivilgesellschaft mitnehmen

Insgesamt bleibt die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Raumordnung eine große Heraus-
forderung, da es erforderlich ist, abstrakte Sachverhalte über eine klare Storyline bezie-
hungsweise Erzählung so zu vermitteln, dass die Bevölkerung mitgenommen wird: Wo 
kommen die Ziele her, welchen Hintergrund haben diese, was bedeutet das räumlich und 
welchen Beitrag müssen alle Teilräume leisten? 

 Ressourcen für die Regionalplanungsinstitutionen bereitstellen 

Für die zunehmende Aufgabenvielfalt und -komplexität sind die Personal- und Finanz-
ressourcen gerade kommunal organisierter Regionalplanungsinstitutionen häufig nicht 
hinreichend. Daher sollten hier die Länder stärker finanziell unterstützend wirken, um 
die Regionalplanungsinstitutionen in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben sachgerecht 
und ohne zeitliche Verzögerungen wahrnehmen zu können. Bundesseitig könnte ein Um-
setzungsprogramm helfen, das finanziell jene Projekte und Maßnahmen fördert, die einen 
Beitrag zur Erfüllung übergeordneter Leitbilder leisten (Mittel für Regionalentwicklung, 
die an die Raumordnung gekoppelt sind). Dies können die bisherigen Modellvorhaben der 
Raumordnung nicht leisten, da diese nicht in die Fläche wirken. 
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 Die Raumordnung auf allen Ebenen stärken 

Insgesamt geht von den Leitbildern ein indirekter Einfluss auf den politisch-planerischen 
Abwägungsprozess in den Ländern und Regionen aus, ohne dass diese bereits Ziele der 
Raumordnung enthalten könnten. Derartige Letztabwägungen bleiben auf nationaler Ebe-
ne bislang den Bundesraumordnungsplänen nach § 17 Abs. 1 (für die AWZ) und 2 ROG 
(BRPH) vorbehalten. Erfordernis und auch Nutzen hat insbesondere der Bundesraum-
ordnungsplan Hochwasserschutz untermauert, den aber § 17 Abs. 2 ROG auch explizit zur 
Festlegung von Zielen ermächtigt hat. So könnte ein Bundesraumordnungsplan „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse“ zwar die gleichwertigkeitsbezogenen Zusammenhänge zwi-
schen den Leitbildthemen aufgreifen, aber eben keine Kollisionsnormen enthalten, da er 
Teil der Öffnungsklausel des § 17 ROG ist und daher bisher „nur“ Grundsätze enthal-
ten darf. Bereits 2012 hatte Spannowsky festgestellt, dass „eine Konkretisierungsfähigkeit 
des allgemeinen raumordnerischen Ausgleichsauftrags angesichts der Folgen des demo-
graphischen Wandels, die auch ein gesamtstaatliches Handlungsfeld betreffen, gegeben 
sein dürfte“ (Spannowsky 2012: 87). So könnten zum Beispiel entsprechende Standards 
und Indikatoren festgelegt werden, die von den nachfolgenden Planungsebenen und bei 
raumbedeutsamen Maßnahmen im Interesse der Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu berücksichtigen wären. Eine solche Min-
destversorgung ist zumindest für grundlegende Leistungen aus den Bereichen Brand- und 
Katastrophenschutz, Gesundheit, Bildung, Mobilität, Post und Telekommunikation zu 
gewährleisten (vgl. ARL 2016; MKRO 2016b). Im Zusammenhang mit der Gewährleis-
tung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist auch auf die Bezüge zu einer resilienten Raum-
entwicklung und zu Umweltzielen zu verweisen. So sieht der sogenannte Gleichwertig-
keits-Check, der an Gesetzesvorhaben des Bundes angelegt wird (Stand 20.4.2020) eine 
Integration von Umweltbelangen bei Gleichwertigkeitsbetrachtungen über den Prüffaktor 
„Natürliche Lebensgrundlagen“ vor (vgl. BMI 2020: 4). Zudem sind Sicherheitsbedürf-
nisse (Ordnung, Sicherheit, Gesundheit, Schutz vor Naturgewalten) Gegenstand von Da-
seinsvorsorge (vgl. ARL 2016). 

 
Raumordnerische Strategien der Klimaanpassung

 Schutzziele für Klimaanpassung definieren

Die größte Herausforderung bei der Anpassung an den Klimawandel ist nicht die bestehen-
de Ungewissheit über das Ausmaß und die räumlichen Muster künftiger Klimawirkungen, 
sondern das Erfordernis, trotz dieser Ungewissheiten auf Grundlage der Ausübung der 
Einschätzungsprärogative politisch-normativ definierte Schutzziele zu formulieren und 
daraus räumlich konkrete Anpassungserfordernisse abzuleiten. Hierzu bedarf es zukünftig 
erheblicher Anstrengungen in fachlicher und politischer Hinsicht.

 Den Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz konsequent umsetzen 

In den Handlungsfeldern der Hochwasservorsorge und des Küstenschutzes sind zukünf-
tig die größten Impulse für die Raumordnung in den Ländern und Regionen durch die 
Umsetzung des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz (2021) zu erwarten. Da-
durch wäre insbesondere eine Hinwendung zu einem raumbezogenen Risikomanagement 
unter Einbeziehung bestehender und zukünftiger Vulnerabilitäten und Kritikalitäten von 
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Siedlungs- und (Kritischer) Infrastruktur verbunden. Dabei kann der im Bundesraumord-
nungsplan Hochwasserschutz konzipierte risikobasierte Planungsansatz handlungsleitend 
auch für andere Klimawirkungen sein. 

 Starkregen, Hitze in Siedlungsbereichen und Wassermangellagen als  
 raumordnerische Handlungsfelder offensiv etablieren

Der überörtliche Umgang mit Starkregen, Hitze in Siedlungsbereichen und Wasserman-
gellagen wird zu den zukünftig stärker zu beachtenden Herausforderungen zählen und 
somit auch die Raumordnung konzeptionell und instrumentell stärker fordern. Dafür sind 
entsprechende fachliche Grundlagen zu schaffen.

 Den Wasserrückhalt in der Fläche über die Instrumente der Raumordnung stärker  
 adressieren

Aufgrund des Klimawandels wird es zukünftig häufiger kleinräumigen Starkregen geben, 
und kurzer extremer Starkregen wird deutlich großflächiger und etwas intensiver werden. 
Somit werden die Folgen von Starkregen zunehmend eine überörtliche Dimension an-
nehmen. Raumplanerische Risikovorsorge muss also auch hier ansetzen: Für das infolge 
von Starkregen anfallende Niederschlagswasser werden (mehr) Flächen für den Rückhalt 
und die Versickerung benötigt, um Schäden an Leib und Leben sowie Siedlungs- und In-
frastruktur zu vermeiden oder zu minimieren. Zwar fällt der Umgang mit Niederschlags-
wasser in den kommunalen Zuständigkeitsbereich, jedoch führen großräumig auftretende 
Starkregenereignisse zu einem überörtlichen Handlungsbedarf (regionale Starkregenana-
lysen, regionale Retentionsraumkonzepte). Eine wichtige Grundlage stellen in diesem Zu-
sammenhang Hochwasserentstehungskarten dar. Diese weisen Gebiete aus, in denen bei 
Starkregenereignissen oberirdische Abflüsse entstehen können, die zu Hochwassern füh-
ren können. Die raumordnerische Festlegung von Hochwasserentstehungsgebieten kann 
den Wasserrückhalt in der Fläche und damit ein überörtliches Starkregenmanagement 
maßgeblich unterstützen.

 Raumordnerische und fachplanerische Instrumente besser koordinieren,  
 um Wassermangellagen zu begegnen

Wassermangellagen gehören heute nur in einigen Regionen wie im hessischen Ried oder 
in Unter- und Oberfranken sowie Brandenburg zu den großen Herausforderungen infolge 
des Klimawandels. Wassermangellagen zeichnen sich jedoch mittlerweile in zahlreichen 
Regionen ab, bei denen das Wasserdargebot knapp beziehungsweise die Wasserqualität 
beeinträchtigt wird. Eine bessere Koordinierung der Instrumente von Wasserwirtschaft 
(Wassermanagement) und Raumordnung (Steuerung wasserverbrauchender sowie die 
Grundwasserqualität beeinträchtigender Flächennutzungen) ist erforderlich. Dazu be-
darf es hinreichend konkreter Datengrundlagen der Wasserwirtschaft. Zudem müssen die 
Handlungsfelder zusammengedacht werden: Wasserrückhalt in der Fläche etwa ist nicht 
nur ein Thema im Bereich Hochwasserschutz, sondern auch beim Thema Wasserman-
gel, um das oberflächennahe Grundwasser für den Landschaftswasserhaushalt zu sichern. 
Feuchte Böden tragen darüber hinaus zur Reduzierung von Hitze bei, wenn über die 
Evapotranspiration Verdunstungskälte entsteht. 
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 Für den thermischen Ausgleich relevante Flächen raumordnerisch sichern

Die für die Kaltluftproduktion sowie einen wirksamen Kaltlufttransport in thermisch be-
lastete Siedlungsflächen relevanten Bereiche sollen im überörtlichen Maßstab über raum-
ordnerische Instrumente gesichert werden. Dazu gilt es, insbesondere die multifunktiona-
len Instrumente der Grünzüge und Grünzäsuren zu qualifizieren und die Bodenfeuchte zu 
sichern. Darüber hinaus können insbesondere in Ballungsräumen eigene Vorranggebiete 
für thermisch relevante Ausgleichsflächen festgelegt werden.

 Strategien der Klimaanpassung stärker verschränken

Auch räumlich ist eine Verschränkung von Festlegungen für den Freiraum und die Sied-
lungsflächen erforderlich, um etwa einen wirksamen Kaltlufttransport zur Reduzierung der 
Hitzebelastung in die thermisch belasteten Siedlungsflächen oder einen effizienten Über-
flutungsschutz bei Hochwasser- und Starkregengefahren über Flächensicherungen gewähr-
leisten zu können. 

Bei Ausformung raumordnerischer Instrumente sollten Doppelnutzungen und multi-
funktionale Nutzungen gefördert werden. Wesentlich dabei ist es jedoch, die jeweilige Ein-
zelfunktion gewährleisten zu können. Daher bedarf es der Adressierung und Darstellung 
von Begründungszusammenhängen der zu sichernden Einzelunktionen, auch bei multi-
funktionalen Festlegungsinstrumenten wie Grünzügen.

 
Raumordnerische Strategien zum Klimaschutz

 Den Schutz natürlicher CO2-Senken mit den Instrumenten der Raumordnung  
 stärker unterstützen

Zu den natürlichen CO2-Senken zählen Wälder, Feuchtgebiete und insbesondere Moore. 
Generell sollten Moore in Raumordnungsplänen explizit als Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftsschutz gesichert werden, um ihrer Bedeutung im Kontext des Kli-
mawandels angemessen Rechnung zu tragen. Wünschenswert ist, dass die Landesplanung 
konkrete Vorgaben für die Regionalplanung macht, um alle Torfauflagen von mindestens 
30 cm als Vorranggebiete zu schützen und sämtliche naturnahen Moorgebiete als eigen-
ständige Zonen für den Schutz der Moore oder als Zonen für Naturschutz und Land-
schaftsschutz festzulegen.

Die Etablierung eines zusätzlichen Handlungsrahmens auf übergeordneter Ebene zur 
Wiedervernässung organischer Böden ist notwendig, um schnellstmöglich die CO2-Emis-
sionen zu reduzieren. Eine Möglichkeit hierzu wäre die Einführung eines bundesweiten 
Gesetzes zum Schutz von Mooren, ähnlich wie in der Schweiz. Gegenwärtig existieren ver-
schiedene Regelungen, besonders in spezialisierten Gesetzen wie dem Naturschutzrecht. 
Empfehlungen, bewährte planerische Vorgehensweisen und Wasserrechtsbestimmungen 
gibt es auch für die Bewirtschaftung organischer Böden. Diese Vorschriften laufen jedoch 
nicht in einer konzertierten Weise zusammen. Ein Moorschutzgesetz könnte all diese As-
pekte zusammenführen und konsolidieren. 
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 Durch Vorgaben zur Siedlungsflächeninanspruchnahme oder -dichten stärker steuern

Im Hinblick auf eine transportorientierte und verkehrsvermeidende Siedlungsentwick-
lung kann das raumordnerische Instrument der Zentralen Orte einen wichtigen struk-
turellen Rahmen setzen, um Verkehre zu reduzieren, indem eine Konzentration und 
Durchmischung von Daseinsgrundfunktionen zur Verbesserung der Fahrrad- und fuß-
läufigen Erreichbarkeiten erfolgt. Stärkere Steuerungswirkung kann durch Vorgaben zur 
Siedlungsflächeninanspruchnahme oder zu Siedlungsdichten erzeugt werden. Die indivi-
duellen Entscheidungen der Verkehrsteilnehmenden bestimmen jedoch letztlich das Ver-
kehrsaufkommen und die Verkehrsmittel-Wahl. Daher bedarf es als Ergänzung zu einer 
raumordnerischen Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung auch bestands- und ziel-
gruppenorientierter Konzepte zur Verkehrsvermeidung – und somit zur Verringerung von 
CO2-Emissionen. Derartige Konzepte könnten beispielsweise Teil eines regionalen Mobili-
tätsmanagements sein, das von oder mit den Akteuren der Raumordnung entwickelt wird.

 
Raumordnerische Steuerung der Energiewende

 Die Raumordnung muss ihrem Steuerungsauftrag beim Ausbau der  
 erneuerbaren Energien gerecht werden

Die Energiewende erzeugt einen hohen Steuerungs- und Koordinationsbedarf. Diesem 
Anspruch muss die Raumordnung mit einer sinnvollen und räumlich gerechten Vertei-
lungssteuerung entsprechen. Dabei wird zunächst durch die sektorspezifische parame-
trische Steuerung der Ausbauziele der Energiewende in den Handlungsspielraum der 
Raumordnung eingegriffen. Gleichwohl werden keine bestimmten Flächenkulissen vor-
gegeben und die Raumordnung verfügt über ausreichende Möglichkeiten, innerhalb der 
parametrischen Leitplanken eine bedarfsgerechte räumliche Steuerung vorzunehmen. Um 
passende Flächen sowohl für die Leitungs- als auch Erzeugungsinfrastrukturen zu finden, 
ist folglich eine planerische Steuerung notwendig, die auf eine vorausschauende Flächen-
sicherung ausgelegt ist. Im Vordergrund steht, bestmöglichste Standorte zu finden, die 
verschiedenen Ansprüche an die Flächen gegeneinander abzuwägen und Raumnutzungs-
konkurrenzen zu entflechten. Die Raumordnung ist dabei essenziell für eine sozial- und 
umweltverträgliche Steuerung der räumlichen Entwicklung der erneuerbaren Energien. 
Sie sollte – soweit möglich – mit ihren Instrumenten auf eine sinnvolle Verknüpfung von 
Produktion und Verbrauch hinwirken.

 Die Potenziale einer Doppelnutzung von Flächen beim Ausbau der  
 erneuerbaren Energien besser nutzen

Für die Energiewende liegt ein erhebliches Potenzial in der Doppelnutzung von Flächen. 
Windenergie im Wald ist hier ein bereits etablierter Ansatz in einigen Bundesländern. 
Weitere erhebliche Potenziale ergeben sich auch aus anderen Kombinationen, so der 
Doppelnutzung von Wind- und Solarparks, insbesondere aber der Doppelnutzung von 
Landwirtschaft und Photovoltaik in Form von Agri-Photovoltaik-Anlagen. Dabei ist die 
Effizienz der Flächennutzung hervorzuheben, da auf einem Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzfläche 28-mal mehr Strom erzeugt werden kann als durch die Verstromung von Bio-
gas aus Mais. Bei einer Windenergie-Anlage beträgt der Faktor 1 zu 720 (vgl. Böhm 2023: 
16). Die Flächenbereitstellung zur Erzeugung erneuerbarer Energien für die Energiewende 
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7.4 Empfehlungen zur Fortschreibung der Leitbilder

Leitbilder der MKRO geben  
Orientierung

Die Leitbilder der MKRO stellen eine 
grundlegende Orientierung für die Raum-
entwicklung dar, definieren die Agenden 
und sind damit wichtig für die Ablei-
tung von Begründungen im Rahmen von 
Raumordnungsplänen. Um diese Rolle 
wahrnehmen zu können, sollten die Leit-
bilder regelmäßig aktualisiert werden. Nur 
so können neuere Entwicklungen und 
Herausforderungen aufgegriffen und in 
einer integrierten Perspektive planerisch 
gestaltend umgesetzt werden. In Bezug auf 
das Leitbild 4 zeigt sich die Notwendigkeit 
besonders deutlich: Der Klimawandel be-
schleunigt sich, die Auswirkungen werden 
immer spürbarer. Gleichzeitig werden für 
die Energiewende neue Rahmenbedingun-
gen gesetzt, die für den räumlichen Koor-
dinierungsauftrag der Raumordnung von 
entscheidender Bedeutung sind. Bei der 
Gliederung der Leitbilder sollte der wis-
senschaftlichen und der Planungspraxis 

insofern Rechnung getragen werden, als 
dass Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
belange in getrennten Leitbildern behan-
delt und vertieft werden, dabei aber jeweils 
explizit auf die bestehenden Synergien und 
auch Konflikte eingegangen wird.

 
Konflikte zwischen den Leitbildern 
und Handlungsfeldern klarer benen-
nen, Lösungswege aufzeigen

Die Zusammenstellung von Synergien und 
Konflikten im Rahmen der Vorstudie ver-
deutlicht, dass zwischen allen Leitbildern 
sowohl inhaltliche als auch räumliche  
Synergien und Konflikte auftreten bezie-
hungsweise auftreten können. Während  
Synergien positiv zu werten sind und inso-
fern gegebenenfalls gefördert werden soll-
ten, gilt es, bei der zukünftigen Ausgestal-
tung der Leitbilder ein stärkeres Augenmerk 
darauf zu legen, ob sich Konflikte im kon-
kreten planerischen Handeln offenbaren. 

kann somit dann gut gelingen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst wer-
den, um Doppelnutzungen zu ermöglichen. Die Steuerungswirkung der Raumordnung ist 
in diesem Kontext aufgrund unzureichender Instrumente allerdings bisher begrenzt. Der-
zeit führen vorwiegend wirtschaftliche Interessen der Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer zu Doppelnutzungen im Rahmen der aktuellen rechtlichen Möglichkeiten. 
Eine aktive Steuerung durch die Raumordnung ist allerdings nicht zu erkennen, obwohl 
gerade diese notwendig erscheint. Zum einen werden bisher nicht alle Möglichkeiten mit 
der gleichen Priorität betrachtet. Zum anderen bedeutet Doppelnutzung oft auch, dass 
Erneuerbare Energien auf Kosten empfindlicher Schutzgüter ausgebaut werden. Insbeson-
dere Waldökosysteme und hochwertige Böden für die Landwirtschaft müssen zum Teil 
erhebliche Beeinträchtigungen durch den Ausbau hinnehmen. Neben den notwendigen 
Steuerungsinstrumenten sollten hierbei auch partizipative Maßnahmen stärker heran-
gezogen werden. Informationen zur Vielfalt möglicher Doppelnutzungen sowie zu den 
Auswirkungen auf die Umwelt und eine stärkere Beteiligung betroffener Akteure in re-
gionalplanerische Prozesse können die Akzeptanz für die unterschiedlichen Formen der 
multikodierten Flächennutzung erhöhen und so bereits auf informellem Wege eine Steue-
rungswirkung erzielen.
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Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“  
adressiert die Gewährleistung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse. Die fortlaufende 
Bevölkerungsverschiebung zulasten länd-
lich geprägter Räume trägt unter anderem 
durch den Siedlungsausbau in Ballungs-
räumen zum Verbrauch von Umweltres-
sourcen bei, während periphere ländliche 
Räume Leerstand aufweisen (Leitbild 3 
„Raumnutzungen steuern und nachhal-
tig entwickeln“). Die Befriedigung der 
Wohnraumbedürfnisse in urbanen Räu-
men führt zu Verstärkung von Wärme-
inseleffekten und Starkregenereignissen 
(Leitbild  4.1). Zudem ist die Daseinsvor-
sorge eng an Mobilitätsfragen gekoppelt 
und damit an Klimaschutzfragen: Ein er-
heblicher Anteil der Treibhausgasemissio-
nen geht auf den Verkehrssektor und hier 
auf Pendlerbewegungen zurück (Leitbild 
4.1). Eine bessere Erreichbarkeit von In-
frastrukturen der Daseinsvorsorge und 
Erwerbsmöglichkeiten in ländlichen Räu-
men dient damit auch den Zielen von Leit- 
bild  4. Leitbild 1 „Wettbewerbsfähigkeit 
stärken“ würdigt Wachstumsräume außer-
halb metropolitaner Kernräume, etwa über 
die Förderung von Regiopolen, und trägt 
so zur Gleichwertigkeit bei. Insgesamt 
dürfte die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse eine potenziell sehr effizi-
ente und effektive Maßnahme zum Klima-
schutz und zur Klimaanpassung darstellen. 
Umweltlasten sind Teil von Gleichwertig-
keitsbeurteilungen, soweit Risiken, Kosten 
und Nutzen räumlich auseinanderfallen; 
deshalb sollten erforderliche Stadt-Land-
Ausgleichsmechanismen in den Leitbil-
dern angesprochen werden.

Seit Mitte der 2010er-Jahre haben sich 
die Dynamik des Klimawandels und die 
Konflikte um die Energiewende deut-
lich verschärft. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich zu Recht die Frage, welche Bei-
träge die Raumordnung zur Vermeidung 
oder Minderung von Flächenkonkurren-
zen im Sinne einer nachhaltigen und re-
silienten Raumentwicklung leisten kann. 

Bei der Weiterentwicklung der Leitbilder 
sollte dies explizit adressiert werden. Dies 
gilt insbesondre für die vielfältigen und 
zunehmenden Zielkonflikte zwischen 
unterschiedlichen Leitvorstellungen und 
Handlungsfeldern. Benötigt werden Aus-
nahmeregelungen für Ziele der Raum-
ordnung beziehungsweise „Kollisionsnor-
men“. Diese stoßen aber an Grenzen, wenn 
gesetzliche Ausbauziele nicht eingehalten 
werden und die in § 249 Abs. 7 BauGB fest-
gelegten Folgen vermieden werden sollen. 

 
Aussagen der Leitbilder stärker  
regionalisieren

Die Befragung von Vertreterinnen und 
Vertretern der Raumordnung im Rahmen 
der Vorstudie hat gezeigt, dass die Leit-
bilder der Raumentwicklung die Heraus-
forderungen der Raumentwicklung the-
matisch fokussieren, für deren planerische 
Bewältigung letztlich jedoch zu unkonkret 
und allgemein bleiben. Im Rahmen der 
gegebenen Maßstäblichkeit wurden zwar 
bisher bereits teilräumlich differenzierte 
Darstellungen in die Leitbildkarten aufge-
nommen, die die unterschiedlichen räum-
lichen Gegebenheiten aufgreifen. Diese 
könnten zum Beispiel auf Basis von Sied-
lungstypen, Klimaraumtypen oder Natur-
räumen stärker weiterentwickelt und regi-
onalisiert werden, auch über die textlichen 
Aussagen. So könnten auch teilraumspezi-
fische Konflikte angesprochen werden, die 
in den Landesraumordnungsplänen und 
vor allem Regionalplänen auszugleichen 
sind. Überlegenswert ist es, die Aussagen 
der Leitbilder mit positiven regionalen 
Beispielen zu unterlegen.
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Kernaussagen

 • Der Klimawandel stellt Deutschland vor außerordentlich große Herausforderungen. Das 
ist politisch und gesellschaftlich klar erkannt und hat zu dem ambitionierten bundes-
weiten Ziel geführt, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Das erfordert insbesonde-
re eine Energiewende, welche die fossilbasierte Energieversorgung aller Sektoren, also 
Strom und Wärme sowie Kraftstoffe und Grundstoffe, damit auch die Sektoren Verkehr 
und Industrie, vollständig auf regenerative Energieträger umstellt. Die Ergebnisse dieser 
Vorstudie verdeutlichen jedoch, dass die bisherigen Anstrengungen zum vollständigen 
Übergang auf erneuerbare Energien bei weitem noch nicht ausreichen, um das ange-
strebte Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Es ist zweifelsohne eine zunehmende Aus-
baudynamik erforderlich.

 • Die auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung schlägt sich insbeson-
dere in einer deutlich höheren Flächeninanspruchnahme nieder. Dezentralität und 
Volatilität der regenerativen Energieversorgung erfordern signifikant mehr Standorte für 
die Energieerzeugung selbst, aber auch für die notwendigen Infrastrukturen wie Net-
ze und Speicher sowie die Weiterentwicklung der Siedlungs- und Verkehrsstrukturen. 
Damit nehmen zwangsläufig auch einschlägige Konkurrenzen und Konflikte zu, was 
zu einem höheren Steuerungs- und Koordinierungsbedarf führt. Die Bedeutung der 
Raumordnung nimmt somit ebenfalls deutlich zu und damit der Bedarf an finanziellen 
und personellen Ressourcen. 

 • Die zunehmende Dynamik des Klimawandels erfordert über die Bemühungen um die 
Energiewende hinaus weitere Klimaschutzmaßnahmen und ebenso ambitionierte 
Maßnahmen zur Klimaanpassung. Eine Stärkung der natürlichen Klimaschutzpoten-
ziale, zum Beispiel Moore, ist ebenso unabdingbar wie die Etablierung von Maßnahmen 
in den Bereichen Hitze und Wasser. Auch dadurch steigt die Bedeutung der Raumord-
nung und daher muss diese auf allen Ebenen gestärkt werden. Das gilt umso mehr, 
da vorsorgendes Planen und Handeln im Klimawandel unter großen Ungewissheiten 
stattfinden. 

 • Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass selbst die innovativsten Ansätze und 
Planungen nahezu wirkungslos bleiben können, wenn die (Risiko-)Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Planungsebenen und Akteuren nicht gestärkt wird, um 
die effektive Umsetzung zu gewährleisten. 

 • Der Klimaschutz und die Energiewende benötigen sowohl starke und regional um-
setzbare Leitbilder als auch klare Ausbauziele auf Länder- und Regionalebene. 
Eine Schärfung der MKRO-Leitbilder im Hinblick auf die Gestaltung der Energiewende 
und den Umgang mit Auswirkungen des Klimawandels könnte hilfreich sein, um neue 
Impulse für eine Umsetzung in der Raumordnung zu setzen. Die Raumentwicklungs-
ministerkonferenz (RMK) in der Nachfolge der bisherigen Ministerkonferenz für Raum-
ordnung (MKRO) hat damit eine wichtige und zukunftsweisende Aufgabe.
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